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RESOLUTION 62/86

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 10. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/419/Add.4, Ziff. 10)1.

62/86. Schutz des Weltklimas für die heutigen und die
kommenden Generationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/53 vom 6. De-
zember 1988 und 54/222 vom 22. Dezember 1999, ihren Be-
schluss 55/443 vom 20. Dezember 2000 und ihre Resolutio-
nen 56/199 vom 21. Dezember 2001, 57/257 vom 20. Dezem-
ber 2002, 58/243 vom 23. Dezember 2003, 59/234 vom
22. Dezember 2004, 60/197 vom 22. Dezember 2005 und
61/201 vom 20. Dezember 2006 sowie andere Resolutionen
über den Schutz des Weltklimas für die heutigen und die
kommenden Generationen,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Rahmen-
übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaände-
rungen2, in dem unter anderem anerkannt wird, dass die Kli-
maänderungen globaler Natur sind und daher eine möglichst
breite Zusammenarbeit aller Länder und ihre Beteiligung an
wirksamen und angemessenen internationalen Antwortmaß-
nahmen erfordern, im Einklang mit ihrer gemeinsamen,
wenngleich unterschiedlichen Verantwortung, ihren jeweili-
gen Fähigkeiten und ihren sozialen und wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten,

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen3, in der die Staats- und Regierungschefs
den Beschluss trafen, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
das Protokoll von Kyoto in Kraft tritt, und mit der verlangten
Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen zu beginnen4,

unter Hinweis auf die Erklärung von Johannesburg über
nachhaltige Entwicklung5, den Durchführungsplan des Welt-
gipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan
von Johannesburg“)6, die Ministererklärung von Delhi über
Klimaänderungen und nachhaltige Entwicklung, die von der
Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen auf ih-
rer vom 23. Oktober bis 1. November 2002 in Neu-Delhi ab-

gehaltenen achten Tagung verabschiedet wurde7, die Ergeb-
nisse der vom 1. bis 12. Dezember 2003 in Mailand (Italien)
abgehaltenen neunten Tagung der Konferenz der Vertrags-
parteien8, die Ergebnisse der vom 6. bis 18. Dezember 2004 in
Buenos Aires abgehaltenen zehnten Tagung der Konferenz
der Vertragsparteien9, die Ergebnisse der vom 28. November
bis 10. Dezember 2005 in Montreal (Kanada) abgehaltenen
elften Tagung der Konferenz der Vertragsparteien und ersten
Tagung der Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung
der Vertragsparteien des Protokolls von Kyoto diente10, und
die Ergebnisse der vom 6. bis 17. November 2006 in Nairobi
abgehaltenen zwölften Tagung der Konferenz der Vertrags-
parteien und zweiten Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien, die als Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von
Kyoto diente11,

in Bekräftigung des Aktionsprogramms für die nachhalti-
ge Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern12, der Erklärung von Mauritius13 und der Strate-
gie von Mauritius für die weitere Durchführung des Aktions-
programms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen In-
selstaaten unter den Entwicklungsländern14,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200515,

nach wie vor zutiefst besorgt darüber, dass alle Länder,
insbesondere die Entwicklungsländer, einschließlich der am
wenigsten entwickelten Länder und der kleinen Inselentwick-
lungsländer, durch die nachteiligen Auswirkungen der Kli-
maänderungen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, und
betonend, dass die angesichts dieser Auswirkungen erforder-
lichen Anpassungen vorgenommen werden müssen,

feststellend, dass die Zahl der Vertragsparteien des Über-
einkommens derzeit einhundertzweiundneunzig beträgt, da-
von einhunderteinundneunzig Staaten und eine Organisation
der regionalen Wirtschaftsintegration,

sowie feststellend, dass für das Protokoll von Kyoto zum
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen16 derzeit einhundertsechsundsiebzig Ratifikatio-

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
2 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995
Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052.
3 Siehe Resolution 55/2.
4 Ebd., Ziff. 23.
5 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
6 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.

7 FCCC/CP/2002/7/Add.1, Beschluss 1/CP.8.
8 FCCC/CP/2003/6/Add.1 und 2.
9 FCCC/CP/2004/10/Add.1 und 2.
10 FCCC/CP/2005/5/Add.1.
11 FCCC/CP/2006/5 und Add.1.
12 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May
1994 (United Nations publication, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda),
Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
13 Report of the International Meeting to Review the Implementation of
the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Is-
land Developing States, Port Louis, Mauritius, 10–14 January 2005
(United Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
14 Ebd., Anlage II.
15 Siehe Resolution 60/1.
16 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2002 II S. 966; LGBl. 2005
Nr. 49; öBGBl. III Nr. 89/2005; AS 2004 5205.
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nen, Beitritte, Annahmen oder Genehmigungen vorliegen, so
auch seitens achtunddreißig der in Anhang I zu dem Überein-
kommen genannten Parteien,

Kenntnis nehmend von der Änderung des Anhangs B zum
Protokoll von Kyoto17, 

sowie Kenntnis nehmend von der Tätigkeit der Zwischen-
staatlichen Sachverständigengruppe über Klimaänderungen
sowie von der Notwendigkeit, wissenschaftlich-technische
Kapazitäten auf- und auszubauen, unter anderem durch fort-
gesetzte Unterstützung der Sachverständigengruppe im Hin-
blick auf den Austausch wissenschaftlicher Daten und Infor-
mationen, insbesondere in den Entwicklungsländern,

in Anbetracht der Bedeutung der im vierten Sachstands-
bericht der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe
über Klimaänderungen enthaltenen wissenschaftlichen Fest-
stellungen, die einen positiven Beitrag zu den im Rahmen des
Übereinkommens geführten Erörterungen und zum Verständ-
nis des Phänomens des Klimawandels, namentlich seiner
Auswirkungen und Risiken, leisten,

mit Anerkennung feststellend, dass vom 31. Juli bis 2. Au-
gust 2007 auf Initiative der Präsidentin der einundsechzigsten
Tagung der Generalversammlung eine informelle themati-
sche Debatte zum Thema „Der Klimawandel als globale Her-
ausforderung“ abgehalten wurde,

sowie mit Anerkennung feststellend, dass am 24. Septem-
ber 2007 auf Initiative des Generalsekretärs eine informelle
Veranstaltung auf hoher Ebene zu dem Thema „Die Zukunft
in unseren Händen: der Herausforderung des Klimawandels
auf politischer Führungsebene begegnen“ abgehalten wurde,
um dem Rahmenübereinkommen Auftrieb zu verleihen und
es politisch zu unterstützen und das Bewusstsein für die glo-
bale Herausforderung des Klimawandels zu schärfen,

in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf das Endziel des
Rahmenübereinkommens, die Treibhausgaskonzentrationen
in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, auf dem
eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems
verhindert wird,

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekre-
tärs18 zur Übermittlung des Berichts des Exekutivsekretärs
des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen19,

1. betont, wie ernst die Lage im Zusammenhang mit
dem Klimawandel ist, und fordert die Staaten auf, gemeinsam
auf die Verwirklichung des Endziels des Rahmenüberein-
kommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen2

hinzuarbeiten, indem sie seine Bestimmungen durchführen;

2. stellt fest, dass die Staaten, die das Protokoll von
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen16 ratifiziert haben, das Inkrafttreten

des Protokolls am 16. Februar 2005 begrüßen und die Staaten,
die es noch nicht ratifiziert haben, mit großem Nachdruck
auffordern, dies rasch zu tun;

3. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der elften10

und zwölften11 Tagung der Konferenz der Vertragsparteien
des Rahmenübereinkommens und der ersten10 und zweiten11

Tagung der Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagungen
der Vertragsparteien des Protokolls von Kyoto dienten; 

4. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Angebot der Re-
gierung Indonesiens, die dreizehnte Tagung der Konferenz
der Vertragsparteien und dritte Tagung der Konferenz der
Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien des
Protokolls von Kyoto dient, vom 3. bis 14. Dezember 2007 in
Bali auszurichten, und sieht ihrem erfolgreichen Ausgang,
einschließlich Fortschritten bei den Verhandlungen über den
weiteren Weg, erwartungsvoll entgegen;

5. nimmt außerdem mit Dank Kenntnis von dem Ange-
bot der Regierung Polens, die vierzehnte Tagung der Konfe-
renz der Vertragsparteien und vierte Tagung der Konferenz
der Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien des
Protokolls von Kyoto dient, vom 1. bis 12. Dezember 2008 in
Posen auszurichten;

6. erkennt an, dass der Klimawandel mit ernsthaften
Risiken und Herausforderungen für alle Länder verbunden
ist, insbesondere für die Entwicklungsländer, vor allem die
am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungs-
länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Länder in
Afrika, darunter diejenigen, die durch die nachteiligen Aus-
wirkungen des Klimawandels besonders gefährdet sind, for-
dert die Staaten auf, dringende globale Maßnahmen zur Be-
wältigung des Klimawandels im Einklang mit den im Rah-
menübereinkommen genannten Grundsätzen, einschließlich
des Grundsatzes der gemeinsamen, wenngleich unterschiedli-
chen Verantwortung und jeweiligen Fähigkeiten, zu ergrei-
fen, und fordert in dieser Hinsicht alle Länder nachdrücklich
auf, ihre Verpflichtungen aus dem Übereinkommen vollstän-
dig zu erfüllen, wirksame und konkrete Maßnahmen auf allen
Ebenen zu ergreifen und die internationale Zusammenarbeit
im Rahmen des Übereinkommens zu verstärken;

7. erkennt außerdem die Notwendigkeit an, finanzielle
und technische Ressourcen bereitzustellen, Kapazitäten auf-
zubauen und Technologien zugänglich zu machen und wei-
terzugeben, um den von den Auswirkungen des Klimawan-
dels betroffenen Entwicklungsländern behilflich zu sein;

8. bekräftigt, dass die Anstrengungen zur Bewältigung
des Klimawandels auf eine Weise, die die nachhaltige Ent-
wicklung und das dauerhafte Wirtschaftswachstum der Ent-
wicklungsländer sowie die Bekämpfung der Armut stärkt, so
durchgeführt werden sollen, dass die Integration der drei von-
einander abhängigen, sich gegenseitig stärkenden Säulen der
nachhaltigen Entwicklung, nämlich wirtschaftliche Entwick-
lung, soziale Entwicklung und Umweltschutz, auf integrierte,
koordinierte und ausgewogene Weise gefördert wird;

9. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die
während der vierten Auffüllung des Treuhandfonds der Glo-
balen Umweltfazilität abgegebenen Zusagen zu erfüllen;

17 FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1, Beschluss 10/CMP.2.
18 A/62/276.
19 Ebd., Anlage I.
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10. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der
Verbindungsgruppe der Sekretariate und Büros der zuständi-
gen Nebenorgane des Rahmenübereinkommens, des Überein-
kommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wü-
stenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika20, und
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt21 und be-
fürwortet die Zusammenarbeit zur Förderung der Komple-
mentarität zwischen den drei Sekretariaten bei gleichzeitiger
Achtung ihrer unabhängigen Rechtsstellung; 

11. ersucht den Generalsekretär, in seinen Entwurf des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2008-
2009 Mittel für die Tagungen der Konferenz der Vertragspar-
teien des Rahmenübereinkommens und ihrer Nebenorgane
einzustellen;

12. bittet die Konferenzen der Vertragsparteien der mul-
tilateralen Umweltübereinkommen, bei der Festlegung der
Termine ihrer Sitzungen den Sitzungskalender der General-
versammlung und der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung zu berücksichtigen, um die angemessene Vertretung der
Entwicklungsländer bei diesen Sitzungen zu gewährleisten; 

13. bittet das Sekretariat des Rahmenübereinkommens,
der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung über den Generalsekretär über die Arbeit der Konferenz
der Vertragsparteien Bericht zu erstatten;

14. beschließt, den Unterpunkt „Schutz des Weltklimas
für die heutigen und die kommenden Generationen“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen. 

RESOLUTION 62/98

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 17. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/419
(Teil I), Ziff. 11)22.

62/98. Nicht rechtsverbindliche Absprache über alle Ar-
ten von Wäldern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Resolution 2006/49 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 28. Juli 2006, in der der Rat das
Waldforum der Vereinten Nationen ersuchte, auf seiner sie-
benten Tagung eine nicht rechtsverbindliche Absprache über
alle Arten von Wäldern zu schließen und zu verabschieden, 

1. beschließt, die in der Anlage zu dieser Resolution
enthaltene nicht rechtsverbindliche Absprache über alle Arten
von Wäldern zu verabschieden;

2. bittet die Mitglieder der Leitungsgremien der Mit-
gliedorganisationen der Waldpartnerschaft, die Durchführung
der nicht rechtsverbindlichen Absprache über alle Arten von
Wäldern im Einklang mit dem Mandat dieser Organisationen
zu unterstützen, und ersucht zu diesem Zweck das Waldfo-
rum der Vereinten Nationen, der Waldpartnerschaft Orientie-
rungshilfen zu geben;

3. bittet außerdem die Geberregierungen und die ande-
ren Länder, die dazu in der Lage sind, Finanzinstitutionen und
andere Organisationen, freiwillige finanzielle Beiträge an den
Treuhandfonds für das Waldforum der Vereinten Nationen zu
entrichten, damit das Forum sich im Rahmen seines mehrjäh-
rigen Arbeitsprogramms mit der Durchführung der nicht
rechtsverbindlichen Absprache befassen und die Teilnehmer
aus Entwicklungsländern und Ländern mit im Übergang be-
findlichen Wirtschaftssystemen bei der Teilnahme an seinen
Sitzungen unterstützen kann;

4. beschließt, dass das Forum die Wirksamkeit der
nicht rechtsverbindlichen Absprache im Rahmen der vom
Wirtschafts- und Sozialrat in seiner Resolution 2006/49 be-
schlossenen allgemeinen Überprüfung der Wirksamkeit des
internationalen Rahmens zur Behandlung von Waldfragen
überprüfen wird.

Anlage
Nicht rechtsverbindliche Absprache über alle Arten von
Wäldern

Die Mitgliedstaaten,

in der Erkenntnis, dass Wälder und Bäume außerhalb von
Wäldern von vielfältigem wirtschaftlichem, sozialem und
ökologischem Nutzen sind, und betonend, dass die nachhalti-
ge Waldbewirtschaftung maßgeblich zur nachhaltigen Ent-
wicklung und zur Armutsbeseitigung beiträgt,

unter Hinweis auf die Nicht rechtsverbindliche, maßgebli-
che Grundsatzerklärung für einen weltweiten Konsens über
die Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltige Entwicklung
aller Arten von Wäldern (Waldgrundsatzerklärung)23, Kapitel
11 der Agenda 2124, die Handlungsvorschläge der Zwischen-
staatlichen Sachverständigengruppe für Wälder/des Zwi-
schenstaatlichen Waldforums, die Resolutionen und Be-
schlüsse des Waldforums der Vereinten Nationen, die Erklä-
rung von Johannesburg über nachhaltige Entwicklung und
den Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung25, den Konsens von Monterrey der Internationalen

20 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000
Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
21 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995; AS
1995 1408.
22 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.

23 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage III.
24 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
25 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage, und Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
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Konferenz über Entwicklungsfinanzierung26, die international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, das Ergebnis des Weltgipfels 200527

und die vorhandenen völkerrechtlich verbindlichen Überein-
künfte, die Wälder betreffen,

unter Begrüßung der durch den Internationalen Rahmen
zur Behandlung von Waldfragen seit seiner Festlegung durch
Resolution 2000/35 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
18. Oktober 2000 erzielten Ergebnisse und unter Hinweis auf
den in Resolution 2006/49 des Rates vom 28. Juli 2006 ent-
haltenen Beschluss, den internationalen Rahmen zur Behand-
lung von Waldfragen zu stärken,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zur Rio-Erklärung
über Umwelt und Entwicklung28, die unter anderem festhält,
dass die Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen und den Grundsätzen des Völkerrechts das souverä-
ne Recht haben, ihre eigenen Ressourcen entsprechend ihrer
eigenen Umwelt- und Entwicklungspolitik auszubeuten, und
die Verantwortung haben, dafür Sorge zu tragen, dass Tätig-
keiten unter ihrer Hoheitsgewalt oder Kontrolle der Umwelt
anderer Staaten oder von Gebieten jenseits der Grenzen des
Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse keinen Schaden zufü-
gen, sowie in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den ge-
meinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten der
Staaten entsprechend Grundsatz 7 der Rio-Erklärung,

in der Erkenntnis, dass die nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung, als ein dynamisches und sich entwickelndes Konzept,
darauf gerichtet ist, den wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-
gischen Wert aller Arten von Wäldern zum Wohl heutiger
und künftiger Generationen zu erhalten und zu erhöhen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die fortschreiten-
de Entwaldung und Walddegradation sowie über die Lang-
samkeit der Aufforstung, der Wiederherstellung der Waldbe-
deckung und der Wiederaufforstung und die dadurch verur-
sachten nachteiligen Auswirkungen auf die Volkswirtschaf-
ten, die Umwelt, einschließlich der biologischen Vielfalt, und
die Existenzgrundlage von mindestens einer Milliarde Men-
schen sowie auf ihr kulturelles Erbe und unter Betonung der
Notwendigkeit einer wirksameren Umsetzung der nachhalti-
gen Waldbewirtschaftung auf allen Ebenen, um diesen gro-
ßen Herausforderungen zu begegnen,

in Anerkennung der Auswirkungen der Klimaänderung
auf die Wälder und die nachhaltige Waldbewirtschaftung so-
wie des Beitrags, den die Wälder zur Bekämpfung der Klima-
änderung leisten,

in Bekräftigung der besonderen Bedürfnisse und Erforder-
nisse der Länder mit empfindlichen Waldökosystemen, ein-
schließlich jener der Länder mit geringer Waldbedeckung,

unter Hervorhebung der Notwendigkeit, das politische
Engagement und die gemeinsamen Anstrengungen auf allen
Ebenen zu stärken, Waldfragen in die nationalen und interna-
tionalen Entwicklungsagenden aufzunehmen, die Politikko-
ordinierung auf staatlicher Ebene und die internationale Zu-
sammenarbeit zu verbessern sowie die sektorübergreifende
Koordinierung auf allen Ebenen zur wirksamen Umsetzung
der nachhaltigen Bewirtschaftung aller Arten von Wäldern zu
fördern,

betonend, dass die wirksame Umsetzung der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung in entscheidendem Maße von ausrei-
chenden Mitteln, einschließlich Finanzierung, Ausbau von
Kapazitäten und Transfer von umweltverträglichen Techno-
logien, abhängt, und insbesondere in Anerkennung der Not-
wendigkeit der Mobilisierung erhöhter Finanzmittel, ein-
schließlich solcher aus innovativen Quellen, für die Entwick-
lungsländer, einschließlich der am wenigsten entwickelten
Länder, der Binnenentwicklungsländer und der kleinen Insel-
entwicklungsländer, sowie für die Länder mit im Übergang
befindlichen Wirtschaftssystemen,

sowie betonend, dass die Umsetzung der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung auch in entscheidendem Maße von gu-
ter Regierungsführung auf allen Ebenen abhängt,

feststellend, dass diese Absprache die Rechte und Pflich-
ten der Mitgliedstaaten aus dem Völkerrecht unberührt lässt,

haben sich zu Folgendem verpflichtet:

I. Zweck
1. Zweck dieser Absprache ist es,

a) das politische Engagement und das Handeln auf al-
len Ebenen zu stärken, um die nachhaltige Bewirtschaftung
aller Arten von Wäldern wirksam umzusetzen und die ge-
meinsamen globalen Ziele für die Wälder zu erreichen;

b) den Beitrag der Wälder zur Erreichung der interna-
tional vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, zu erhöhen, insbesondere
im Hinblick auf die Armutsbeseitigung und die ökologische
Nachhaltigkeit;

c) einen Rahmen für das nationale Handeln und die in-
ternationale Zusammenarbeit zu schaffen.

II. Grundsätze
2. Die Mitgliedstaaten sollen die folgenden Grundsätze be-
achten, die auf der Rio-Erklärung über Umwelt und
Entwicklung28 und der Waldgrundsatzerklärung von Rio23

aufbauen:
a) Diese Absprache ist freiwillig und nicht rechtsver-

bindlich;
b) jeder Staat ist für die nachhaltige Bewirtschaftung

seiner Wälder und die Durchsetzung seiner den Wald betref-
fenden Gesetze verantwortlich;

26 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
27 Siehe Resolution 60/1.
28 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
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c) die in der Agenda 21 genannten wichtigen Grup-
pen29, die lokalen Gemeinschaften, die Waldbesitzer und an-
dere betroffene Interessengruppen tragen zur Verwirklichung
der nachhaltigen Waldbewirtschaftung bei und sollen auf
transparente und partizipative Weise in die Entscheidungs-
prozesse in sie betreffenden Waldfragen wie auch in die Um-
setzung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Einklang
mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften einbezogen wer-
den;

d) die Verwirklichung der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung hängt insbesondere in den Entwicklungsländern
und den Ländern mit im Übergang befindlichen Wirtschafts-
systemen von deutlich erhöhten neuen und zusätzlichen Fi-
nanzmitteln aus allen Quellen ab;

e) die Verwirklichung der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung hängt ebenso von guter Regierungsführung auf al-
len Ebenen ab;

f) die internationale Zusammenarbeit, namentlich fi-
nanzielle Unterstützung, Technologietransfer, Aufbau von
Kapazitäten und Bildung, wirkt als entscheidender Katalysa-
tor bei der Unterstützung der Bemühungen aller Länder, ins-
besondere der Entwicklungsländer und der Länder mit im
Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen, eine nachhalti-
ge Bewirtschaftung der Wälder zu verwirklichen.

III. Anwendungsbereich
3. Diese Absprache gilt für alle Arten von Wäldern.
4. Die nachhaltige Waldbewirtschaftung, als ein dynami-
sches und sich entwickelndes Konzept, verfolgt das Ziel, den
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wert aller Arten
von Wäldern zum Wohl heutiger und künftiger Generationen
zu erhalten und zu verbessern.

IV. Globale Ziele für die Wälder
5. Die Mitgliedstaaten bekräftigen die folgenden gemeinsa-
men globalen Ziele für die Wälder sowie ihre Entschlossen-
heit, auf globaler, regionaler und nationaler Ebene Fortschrit-
te bei der Erreichung dieser Ziele bis zum Jahr 2015 zu erzie-
len:

Globales Ziel 1
Umkehrung des weltweiten Rückgangs der Waldbedeckung
durch nachhaltige Waldbewirtschaftung, einschließlich
Schutz, Wiederherstellung, Aufforstung und Wiederauffor-
stung, und Verstärkung der Bemühungen, die Degradation
der Wälder zu verhindern;

Globales Ziel 2
Steigerung des wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Nutzens der Wälder, unter anderem durch die Verbesserung

der Existenzgrundlage der Menschen, die vom Wald abhän-
gig sind;

Globales Ziel 3

deutliche Erhöhung der Fläche geschützter Wälder weltweit
und anderer nachhaltig bewirtschafteter Waldflächen sowie
des Anteils von Waldprodukten aus nachhaltig bewirtschafte-
ten Wäldern;

Globales Ziel 4

Umkehrung des Rückgangs der öffentlichen Entwicklungs-
hilfe für die nachhaltige Waldbewirtschaftung und Mobilisie-
rung deutlich erhöhter neuer und zusätzlicher Finanzmittel
aus allen Quellen für die Umsetzung der nachhaltigen Wald-
bewirtschaftung.

V. Nationale Politiken und Maßnahmen

6. Um den Zweck dieser Absprache zu erreichen, sollen die
Mitgliedstaaten, unter Berücksichtigung der nationalen Poli-
tiken, Prioritäten, Gegebenheiten und verfügbaren Ressour-
cen,

a) nationale Waldprogramme oder andere Strategien
für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung entwickeln, umset-
zen, veröffentlichen und erforderlichenfalls aktualisieren, die
den bestehenden Handlungsbedarf aufzeigen und Maßnah-
men, Politiken oder spezifische Ziele beinhalten, unter Be-
rücksichtigung der einschlägigen Handlungsvorschläge der
Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe für Wälder/des
Zwischenstaatlichen Waldforums sowie der Resolutionen des
Waldforums der Vereinten Nationen;

b) die sieben thematischen Elemente der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung30, die von den im Rahmen der bestehen-
den Prozesse der Kriterien- und Indikatorenentwicklung er-
mittelten Kriterien abgeleitet wurden, als Bezugsrahmen für
die nachhaltige Waldbewirtschaftung prüfen und in diesem
Zusammenhang gegebenenfalls spezifische ökologische und
andere die Wälder betreffende Aspekte dieser Elemente er-
mitteln, die als Kriterien und Indikatoren für nachhaltige
Waldbewirtschaftung in Betracht kommen;

c) den Einsatz von Managementinstrumenten zur Be-
wertung der Umweltauswirkungen von Projekten, die Wälder
bedeutend beeinträchtigen können, sowie eine gute Umwelt-
praxis für solche Projekte fördern;

d) Politiken entwickeln und umsetzen, welche die
nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern zur Bereitstellung
einer Vielfalt an Gütern und Dienstleistungen fördern und au-
ßerdem zur Verringerung der Armut und zur Entwicklung
ländlicher Gemeinschaften beitragen;

29 Die in der Agenda 21 genannten wichtigen Gruppen sind Frauen, Kin-
der und Jugendliche, indigene Bevölkerungsgruppen und ihre Gemein-
schaften, nichtstaatliche Organisationen, Kommunen, Arbeitnehmer und
Gewerkschaften, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie Bauern.

30 Diese Elemente sind: i) Umfang der Waldressourcen, ii) biologische
Vielfalt der Wälder, iii) Gesundheit und Vitalität der Wälder, iv) Nutz-
funktionen der Waldressourcen, v) Schutzfunktionen der Waldressour-
cen, vi) sozioökonomische Funktionen der Wälder, vii) gesetzlicher, po-
litischer und institutioneller Rahmen.
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e) die effiziente Produktion und Weiterverarbeitung
von Waldprodukten fördern, unter anderem im Hinblick auf
Abfallverminderung und bessere Wiederverwertung;

f) den Schutz und die Anwendung von traditionellen
den Wald betreffenden Kenntnissen und Praktiken in der
nachhaltigen Waldbewirtschaftung mit Zustimmung und un-
ter Beteiligung der Träger dieser Kenntnisse unterstützen und
die faire und gerechte Aufteilung der aus ihrer Anwendung
entstehenden Vorteile im Einklang mit den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften und den einschlägigen völkerrechtlichen
Übereinkünften fördern;

g) Kriterien und Indikatoren für nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung weiterentwickeln und anwenden, die den natio-
nalen Prioritäten und Gegebenheiten entsprechen;

h) durch ein Geflecht von Politiken, Anreizen und Vor-
schriften günstige Rahmenbedingungen schaffen, um privat-
wirtschaftliche Investitionen in die nachhaltige Waldbewirt-
schaftung wie auch Investitionen lokaler und indigener Ge-
meinschaften, anderer Waldnutzer, der Waldbesitzer sowie
anderer betroffener Interessengruppen und ihre Beteiligung
an der nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu fördern;

i) Finanzstrategien entwickeln, welche die Grundzüge
der kurz-, mittel- und langfristigen Finanzplanung zur Ver-
wirklichung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung unter
Berücksichtigung inländischer, privatwirtschaftlicher und
ausländischer Finanzquellen vorgeben;

j) die Anerkennung der vielfältigen Werte, die aus den
von allen Arten von Wäldern und Bäumen außerhalb von
Wäldern bereitgestellten Gütern und Dienstleistungen ge-
wonnen werden, sowie der Möglichkeiten, diesen Werten auf
dem Markt im Einklang mit den einschlägigen innerstaatli-
chen Rechtsvorschriften und Politiken Rechnung zu tragen,
fördern;

k) Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit
und der sektorübergreifenden Politik- und Programmkoordi-
nierung zwischen den Bereichen, welche die Waldpolitik und
die Waldbewirtschaftung betreffen und von ihr betroffen
sind, ermitteln und umsetzen, mit dem Ziel, den Waldsektor
in die nationalen Entscheidungsprozesse zu integrieren und
die nachhaltige Waldbewirtschaftung zu fördern, unter ande-
rem durch die Bekämpfung der Ursachen der Entwaldung und
der Walddegradation sowie durch die Förderung der Walder-
haltung;

l) die unter Buchstabe a genannten nationalen Wald-
programme oder anderen Strategien für eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung in nationale Strategien für nachhaltige
Entwicklung, einschlägige nationale Aktionspläne und Stra-
tegien zur Armutsbekämpfung integrieren; 

m) Partnerschaften, einschließlich öffentlich-privater
Partnerschaften, sowie gemeinsame Programme mit Interes-
sengruppen einrichten oder stärken, um die Umsetzung der
nachhaltigen Waldbewirtschaftung voranzubringen;

n) die den Wald betreffenden Rechtsvorschriften über-
prüfen und erforderlichenfalls verbessern, ihre Durchsetzung
stärken und gute Regierungsführung auf allen Ebenen för-

dern, um die nachhaltige Waldbewirtschaftung zu unterstüt-
zen, günstige Rahmenbedingungen für Investitionen in den
Wald zu schaffen und im Waldsektor und in anderen ver-
wandten Bereichen illegale Praktiken im Einklang mit den in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften zu bekämpfen und zu be-
seitigen;

o) die Ursachen für die Gefährdung der Gesundheit
und der Vitalität der Wälder durch Naturkatastrophen und
menschliche Tätigkeiten, einschließlich der Gefährdung
durch Feuer, Verschmutzung, Schädlinge, Krankheiten und
invasive gebietsfremde Arten, analysieren und bekämpfen;

p) unter Berücksichtigung der Bedeutung der Erhal-
tung repräsentativer Wälder durch eine Reihe von Erhal-
tungsmechanismen, die innerhalb und außerhalb geschützter
Waldgebiete angewandt werden, Netzwerke geschützter
Waldgebiete schaffen, entwickeln oder erweitern und diese
unterhalten;

q) den Zustand und die Wirksamkeit der Bewirtschaf-
tung bestehender geschützter Waldgebiete beurteilen, um
festzustellen, wo Verbesserungen notwendig sind;

r) den Beitrag von Wissenschaft und Forschung zur
Förderung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch die
Einbeziehung von wissenschaftlichem Sachverstand in Wald-
politiken und -programme stärken;

s) die Entwicklung und Anwendung von wissenschaft-
lichen und technologischen Innovationen fördern, einschließ-
lich derer, die von Waldbesitzern und lokalen und indigenen
Gemeinschaften zur Förderung der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung genutzt werden können;

t) das öffentliche Verständnis für die Bedeutung und
den Nutzen der Wälder und der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung fördern und stärken, unter anderem durch Program-
me zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Bildungsmaß-
nahmen;

u) den Zugang zu formellen und informellen Bil-
dungs-, Beratungs- und Aus- und Weiterbildungsprogram-
men über die Umsetzung der nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung fördern und anregen;

v) Bildungs-, Beratungs- und Aus- und Weiterbil-
dungsprogramme unterstützen, die lokale und indigene Ge-
meinschaften, Waldarbeiter und Waldbesitzer einbeziehen,
mit dem Ziel, Ansätze zur Bewirtschaftung der Ressourcen zu
entwickeln, die den Druck auf die Wälder, insbesondere auf
empfindliche Ökosysteme, verringern;

w) die aktive und wirksame Beteiligung der wichtigen
Gruppen, der lokalen Gemeinschaften, der Waldbesitzer
und der anderen betroffenen Interessengruppen an der Ent-
wicklung, Umsetzung und Bewertung nationaler Waldpoli-
tiken, -maßnahmen und -programme fördern;

x) die Privatwirtschaft, Organisationen der Zivilgesell-
schaft und Waldbesitzer dazu ermutigen, in transparenter
Weise freiwillige Instrumente zu entwickeln, zu fördern und
umzusetzen, wie freiwillige Zertifizierungssysteme oder an-
dere geeignete Mechanismen, um Waldprodukte aus nachhal-
tiger Waldbewirtschaftung, die im Einklang mit den inner-
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staatlichen Rechtsvorschriften gewonnen wurden, zu entwik-
keln und zu fördern und die Markttransparenz zu verbessern;

y) im Einklang mit einer nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung den Zugang von Haushalten, Kleinwaldbesitzern
und vom Wald abhängigen lokalen und indigenen Gemein-
schaften, die in und außerhalb von Waldgebieten leben, zu
Waldressourcen und einschlägigen Märkten verbessern, um
ihre Existenzgrundlage und die Diversifizierung der Einkom-
men aus der Waldbewirtschaftung zu unterstützen.

VI. Internationale Zusammenarbeit und Mittel zur Um-
setzung

7. Um den Zweck dieser Absprache zu erreichen, sollen die
Mitgliedstaaten

a) gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um ein
anhaltendes politisches Engagement auf hoher Ebene zur
Stärkung der Mittel für die Umsetzung der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung, einschließlich der finanziellen Mittel,
zu gewährleisten, um insbesondere Entwicklungsländer und
Länder mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen
zu unterstützen und um deutlich erhöhte, neue und zusätzli-
che Finanzmittel aus privaten, öffentlichen, inländischen und
internationalen Quellen für die Entwicklungsländer und Län-
der mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen und
innerhalb dieser zu mobilisieren und bereitzustellen;

b) den Rückgang der öffentlichen Entwicklungshilfe
für die nachhaltige Waldbewirtschaftung umkehren und deut-
lich erhöhte, neue und zusätzliche Finanzmittel aus allen
Quellen für die Umsetzung der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung mobilisieren;

c) Maßnahmen zur Erhöhung der Priorität der nachhal-
tigen Waldbewirtschaftung in den nationalen Entwicklungs-
plänen und anderen Plänen, einschließlich der Strategien zur
Armutsbekämpfung, ergreifen, um eine erhöhte Zuweisung
von öffentlicher Entwicklungshilfe und Finanzmitteln aus an-
deren Quellen für die nachhaltige Waldbewirtschaftung zu er-
möglichen;

d) positive Anreize entwickeln und schaffen, insbeson-
dere für Entwicklungsländer und Länder mit im Übergang be-
findlichen Wirtschaftssystemen, um den Waldrückgang zu
verringern, die Wiederaufforstung, die Aufforstung und die
Sanierung geschädigter Wälder zu fördern, die nachhaltige
Waldbewirtschaftung umzusetzen und die Fläche geschützter
Wälder zu erhöhen;

e) die Bemühungen der Länder, insbesondere der Ent-
wicklungsländer und der Länder mit im Übergang befindli-
chen Wirtschaftssystemen, unterstützen, wirtschaftlich, sozial
und ökologisch verträgliche Maßnahmen zu entwickeln und
umzusetzen, die als Anreiz für eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung der Wälder dienen;

f) die Fähigkeit der Länder, insbesondere der Entwick-
lungsländer, zur deutlichen Erhöhung der Gewinnung von
Waldprodukten aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
stärken;

g) die bilaterale, regionale und internationale Zusam-
menarbeit verbessern, um den internationalen Handel mit
Waldprodukten, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften ge-
wonnen wurden, zu fördern;

h) die bilaterale, regionale und internationale Zusam-
menarbeit verbessern, um durch die Förderung der Rechts-
durchsetzung im Forstsektor und guter Regierungsführung
auf allen Ebenen den internationalen illegalen Handel mit
Waldprodukten zu bekämpfen; 

i) durch verbesserte bilaterale, regionale und interna-
tionale Zusammenarbeit die Fähigkeit der Länder stärken,
den internationalen illegalen Handel mit Waldprodukten, ein-
schließlich Holz, wildlebenden Pflanzen und Tieren und an-
deren biologischen Ressourcen der Wälder, wirksam zu be-
kämpfen;

j) durch verbesserte Sensibilisierung der Öffentlich-
keit, Bildungsmaßnahmen, den Aufbau institutioneller Kapa-
zitäten, Technologietransfer und technische Zusammenarbeit,
Rechtsdurchsetzung und Informationsnetzwerke die Fähig-
keit der Länder stärken, Wälder betreffende illegale Prakti-
ken, einschließlich der Wilderei, im Einklang mit den inner-
staatlichen Rechtsvorschriften zu bekämpfen;

k) den Zugang zu und den Transfer von geeigneten,
umweltverträglichen und innovativen Technologien und den
entsprechenden Fachkenntnissen, die für eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung und eine effiziente Verarbeitung von
Waldprodukten bei höherer Wertschöpfung von Belang sind,
verbessern und erleichtern, insbesondere für die Entwick-
lungsländer und zum Wohl der lokalen und indigenen Ge-
meinschaften;

l) Mechanismen stärken, die den zwischenstaatlichen
Austausch und die Anwendung bewährter Praktiken in der
nachhaltigen Waldbewirtschaftung verbessern, unter ande-
rem durch Informations- und Kommunikationstechnologien
auf Basis kostenloser Software;

m) nationale und lokale Kapazitäten für die Entwick-
lung und Anpassung von Forsttechnologien, einschließlich
Technologien für die Nutzung von Brennholz, entsprechend
ihren Gegebenheiten stärken;

n) die internationale technische und wissenschaftliche
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nachhaltigen Waldbe-
wirtschaftung, einschließlich der Süd-Süd-Zusammenarbeit
und der Dreieckskooperation, durch geeignete internationale,
regionale und nationale Institutionen und Prozesse fördern;

o) die Forschungs- und wissenschaftlichen Fähigkeiten
der Entwicklungsländer und der Länder mit im Übergang be-
findlichen Wirtschaftssystemen im Waldsektor verbessern,
insbesondere die Fähigkeit von Forschungseinrichtungen,
Walddaten und -informationen zu erzeugen und Zugriff dar-
auf zu haben, und die integrierte und interdisziplinäre For-
schung zu Waldfragen fördern und unterstützen sowie die
Forschungsergebnisse verbreiten;
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p) die Wälder betreffende Forschung und Entwicklung
in allen Regionen, insbesondere in den Entwicklungsländern
und den Ländern mit im Übergang befindlichen Wirtschafts-
systemen, durch einschlägige Organisationen, Institutionen
und Kompetenzzentren sowie durch globale, regionale und
subregionale Netzwerke stärken;

q) die Zusammenarbeit und Partnerschaften auf regio-
naler und subregionaler Ebene zur Förderung der nachhalti-
gen Waldbewirtschaftung stärken;

r) als Mitglieder der Leitungsgremien der Organisatio-
nen, die die Waldpartnerschaft bilden, darauf achten, dass die
Waldprioritäten und -programme der Mitglieder der Wald-
partnerschaft im Einklang mit ihren Mandaten und unter Be-
rücksichtigung der einschlägigen Politikempfehlungen des
Waldforums der Vereinten Nationen integriert sind und sich
gegenseitig unterstützen;

s) die Bemühungen der Waldpartnerschaft um die Ent-
wicklung und Durchführung gemeinsamer Initiativen unter-
stützen.

VII. Überwachung, Bewertung und Berichterstattung

8. Die Mitgliedstaaten sollen die Fortschritte bei der Errei-
chung des Zwecks dieser Absprache überwachen und bewer-
ten.

9. Die Mitgliedstaaten sollen auf freiwilliger Grundlage, un-
ter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Ressourcen und
der Erfordernisse und Bedingungen für die Erstellung von
Berichten für andere Einrichtungen oder Abmachungen, als
Teil ihrer regulären Berichterstattung an das Waldforum der
Vereinten Nationen nationale Fortschrittsberichte vorlegen.

VIII. Arbeitsmodalitäten

10. Das Waldforum der Vereinten Nationen soll sich im Rah-
men seines mehrjährigen Arbeitsprogramms mit der Durch-
führung dieser Absprache befassen.

RESOLUTION 62/181

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 166 Stimmen bei 7 Ge-
genstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/415, Ziff. 14)31:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark,

Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Geor-
gien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Palau, Vereinigte Staaten von
Amerika.

Enthaltungen: Côte d’Ivoire, Fidschi, Kamerun, Nauru, Tonga,
Vanuatu.

62/181. Ständige Souveränität des palästinensischen Vol-
kes in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und der arabi-
schen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan
über ihre natürlichen Ressourcen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/184 vom 20. De-
zember 2006 und Kenntnis nehmend von der Resolution
2007/26 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 2007,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/251 vom
22. Dezember 2004 und 58/292 vom 6. Mai 2004,

in Bekräftigung des Grundsatzes der ständigen Souveräni-
tät der unter fremder Besetzung stehenden Völker über ihre
natürlichen Ressourcen,

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten
Nationen, in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsa-
men Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die einschlägigen
Resolutionen des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutio-
nen 242 (1967) vom 22. November 1967, 465 (1980) vom
1. März 1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember 1981,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970,

in Bekräftigung der Anwendbarkeit des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen

31 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Bahrain, Brunei Darussa-
lam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Ku-
ba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Ma-
rokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Oman, Pakistan, Saudi-Arabi-
en, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate und Palästina.
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in Kriegszeiten32 auf das besetzte palästinensische Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Isra-
el besetzte arabische Gebiete,

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf den Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte33 und
den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte33 und bekräftigend, dass diese Menschen-
rechtsübereinkünfte in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, und im besetzten syri-
schen Golan geachtet werden müssen,

sowie unter Hinweis auf das Gutachten des Internationa-
len Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des
Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet34

und ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen ES-10/15
vom 20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 15. Dezember 2006,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen des besetzten palästinensischen
Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderer seit 1967
von Israel besetzter arabischer Gebiete durch die Besatzungs-
macht Israel,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die von
der Besatzungsmacht Israel angerichtete großflächige Zerstö-
rung von Ackerland und Obstplantagen in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet, einschließlich des Entwurzelns einer
großen Zahl fruchttragender Bäume,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die von der Besat-
zungsmacht Israel verursachten umfangreichen Zerstörungen
lebenswichtiger Infrastruktur, einschließlich Wasserleitungen
und Abwassersystemen, in dem besetzten palästinensischen
Gebiet, wodurch es unter anderem zu Umweltverschmutzung
kommt und die natürlichen Ressourcen des palästinensischen
Volkes beeinträchtigt werden,

im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen der israe-
lischen Siedlungen auf die palästinensischen und anderen ara-
bischen natürlichen Ressourcen, insbesondere als Ergebnis
der Beschlagnahme von Land und der zwangsweisen Ab-
zweigung von Wasservorkommen, und der katastrophalen so-
zioökonomischen Folgen, die dies nach sich zieht,

sowie im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen auf
die palästinensischen natürlichen Ressourcen, die sich aus
dem rechtswidrigen Bau der Mauer in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, durch die Besatzungsmacht Israel ergeben, sowie
ihrer gravierenden Folgen für die natürlichen Ressourcen und
die wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen des pa-
lästinensischen Volkes,

erneut erklärend, dass die Verhandlungen im Rahmen des
Nahost-Friedensprozesses auf der Grundlage der Resolutio-
nen des Sicherheitsrats 242 (1967), 338 (1973) vom 22. Okto-
ber 1973, 425 (1978) vom 19. März 1978 und 1397 (2002)
vom 12. März 2002, des Grundsatzes „Land gegen Frieden“,
des ergebnisorientierten „Fahrplans“ des Quartetts für eine
dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts35, den sich der Sicherheits-
rat in seiner Resolution 1515 (2003) vom 19. November 2003
zu eigen machte, und der Arabischen Friedensinitiative36 un-
verzüglich wieder aufgenommen werden müssen und dass bei
allen Teilverhandlungen eine endgültige Regelung erzielt
werden muss,

Kenntnis nehmend von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands
und feststellend, wie wichtig der Abriss der dort vorhandenen
Siedlungen als Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des
„Fahrplans“ ist,

unter Betonung der Notwendigkeit, die Einheit, den Zu-
sammenhang und die Unversehrtheit des gesamten besetzten
palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, zu
achten und zu wahren,

daran erinnernd, dass alle Gewalthandlungen, namentlich
alle Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, eingestellt werden müssen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Mitteilung
des Generalsekretärs zur Übermittlung des von der Wirt-
schafts- und Sozialkommission für Westasien erstellten Be-
richts über die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der israelischen Besetzung auf die Lebensbedingungen des
palästinensischen Volkes in dem besetzten palästinensischen
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, sowie der arabischen
Bevölkerung des besetzten syrischen Golan37,

1. bekräftigt die unveräußerlichen Rechte des palästi-
nensischen Volkes und der Bevölkerung des besetzten syri-
schen Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr
Recht auf Land und Wasser;

2. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die natürli-
chen Ressourcen in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und dem besetzten syrischen
Golan weder auszubeuten noch zu schädigen noch ihren Ver-
lust, ihre Erschöpfung oder ihre Gefährdung zu verursachen;

3. anerkennt das Recht des palästinensischen Volkes,
im Falle der Ausbeutung, der Schädigung, des Verlusts, der
Erschöpfung oder der Gefährdung seiner natürlichen Res-
sourcen durch von der Besatzungsmacht Israel ergriffene
rechtswidrige Maßnahmen in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, Rückerstattung
zu verlangen, und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass diese
Frage im Rahmen der den endgültigen Status betreffenden

32 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21;
öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300.
33 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
34 A/ES-10/273 und Corr.1.

35 Siehe S/2003/529, Anlage.
36 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.
37 A/62/75-E/2007/13.
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Verhandlungen zwischen der palästinensischen und der israe-
lischen Seite behandelt wird;

4. betont, dass die von Israel in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, derzeit erbaute Mauer gegen das Völkerrecht ver-
stößt und das palästinensische Volk auf schwerwiegende
Weise seiner natürlichen Ressourcen beraubt, und fordert in
diesem Zusammenhang die uneingeschränkte Befolgung der
in dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Ju-
li 200434 und in Resolution ES-10/15 genannten rechtlichen
Verpflichtungen;

5. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sich im Hin-
blick auf die Änderung des Charakters und des Status des be-
setzten palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusa-
lems, genauestens an ihre Verpflichtungen auf Grund des
Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts,
zu halten;

6. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf,
die Ablagerung jeder Art von Müll in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und in dem
besetzten syrischen Golan einzustellen, durch die deren natür-
liche Ressourcen, namentlich die Wasser- und Bodenressour-
cen, aufs schwerste bedroht werden und von denen eine Ge-
fahr für die Umwelt und die Gesundheit der Zivilbevölkerung
ausgeht;

7. fordert Israel ferner auf, seine Zerstörung lebens-
wichtiger Infrastruktur, einschließlich Wasserleitungen und
Abwassersystemen, wodurch unter anderem die natürlichen
Ressourcen des palästinensischen Volkes beeinträchtigt wer-
den, einzustellen;

8. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten, und beschließt, den Punkt „Ständige
Souveränität des palästinensischen Volkes in dem besetzten
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und
der arabischen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan
über ihre natürlichen Ressourcen“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/182

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/416,
Ziff. 10)38.

62/182. Informations- und Kommunikationstechnologien
im Dienste der Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/183 vom 21. De-
zember 2001, 57/238 vom 20. Dezember 2002, 57/270 B vom
23. Juni 2003, 59/220 vom 22. Dezember 2004 und 60/252
vom 27. März 2006,

sowie unter Hinweis auf die Grundsatzerklärung und den
Aktionsplan, die während der ersten Phase des Weltgipfels
über die Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. Dezember
2003 in Genf verabschiedet39 und von der Generalversamm-
lung gebilligt wurden40, und die Verpflichtungserklärung von
Tunis und die Tunis-Agenda für die Informationsgesellschaft,
die während der zweiten Phase des Gipfels vom 16. bis
18. November 2005 in Tunis verabschiedet41 und von der Ge-
neralversammlung gebilligt wurden42, 

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200543, 

1. erklärt erneut, dass die Ergebnisse der Genfer
Phase39 und der Tunis-Phase41 des Weltgipfels über die Infor-
mationsgesellschaft stark auf die Entwicklung ausgerichtet
sind, und fordert nachdrücklich ihre vollständige Umsetzung;

2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat erneut, die
systemweite Weiterverfolgung der in Genf und Tunis erziel-
ten Ergebnisse des Gipfels zu überwachen;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über den Wirt-
schafts- und Sozialrat den Bericht über den Stand der Umset-
zung und der Weiterverfolgung der Ergebnisse des Gipfels
vorzulegen, der auf Grund des in der Resolution 2006/46 des
Rates vom 28. Juli 2006 erteilten Auftrags für die Kommis-
sion für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Ent-
wicklung erarbeitet wird.

RESOLUTION 62/183

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 128 Stimmen bei 2 Ge-
genstimmen und 51 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/417, Add.1, Ziff. 12)44:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burki-
na Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Fidschi,
Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde,
Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kon-

38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

39 Siehe A/C.2/59/3, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_geneva_doc4d.pdf (Grund-
satzerklärung) und http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_
geneva_doc5d.pdf (Aktionsplan).
40 Siehe Resolution 59/220.
41 Siehe A/60/687. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/wsis-05-tunis-doc7.pdf (Verpflichtungserklärung) und http://
www.un.org/Depts/german/conf/wsis-05-tunis-doc-6rev1.pdf (Agenda).
42 Siehe Resolution 60/252.
43 Siehe Resolution 60/1.
44 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Belarus und Pakistan (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind,
und Chinas).
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go, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretani-
en, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Pana-
ma, Paraguay, Peru, Philippinen, Republik Korea, Ruanda, Rus-
sische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien,
Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts
und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik.

Dagegen: Israel, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosni-

en und Herzegowina, Bulgarien, Burundi, Dänemark, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Itali-
en, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Marshallinseln, Moldau, Monaco, Montenegro,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen,
Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Zypern.

62/183. Einseitige wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel
zur Ausübung politischen und wirtschaftlichen
Zwangs auf Entwicklungsländer

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze der Char-

ta der Vereinten Nationen,
in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des Völ-

kerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen45, in der unter anderem festge-
legt ist, dass ein Staat keine einseitigen wirtschaftlichen, poli-
tischen oder sonstigen Zwangsmaßnahmen gegen einen ande-
ren Staat anwenden oder deren Anwendung begünstigen darf,
um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner sou-
veränen Rechte zu erlangen,

eingedenk der in den einschlägigen Resolutionen, Regeln
und Bestimmungen der Vereinten Nationen und der Welthan-
delsorganisation enthaltenen allgemeinen Grundsätze zur Re-
gelung des internationalen Handelssystems und der Handels-
politik zu Gunsten der Entwicklung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/215 vom 22. De-
zember 1989, 46/210 vom 20. Dezember 1991, 48/168 vom
21. Dezember 1993, 50/96 vom 20. Dezember 1995, 52/181
vom 18. Dezember 1997, 54/200 vom 22. Dezember 1999,
56/179 vom 21. Dezember 2001, 58/198 vom 23. Dezember
2003 und 60/185 vom 22. Dezember 2005,

ernsthaft besorgt darüber, dass sich die Anwendung ein-
seitiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen besonders nach-

teilig auf die Volkswirtschaft und die Entwicklungsanstren-
gungen der Entwicklungsländer auswirkt und einen allgemei-
nen negativen Einfluss auf die internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit und auf die weltweiten Anstrengungen in
Richtung auf ein nichtdiskriminierendes und offenes multila-
terales Handelssystem hat,

in Anbetracht dessen, dass derartige Maßnahmen eine of-
fenkundige Verletzung der in der Charta enthaltenen völker-
rechtlichen Grundsätze sowie der wesentlichen Grundsätze
des multilateralen Handelssystems darstellen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs46;

2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, dringend wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um zu
verhindern, dass gegen Entwicklungsländer einseitige wirt-
schaftliche Zwangsmaßnahmen ergriffen werden, die von den
zuständigen Organen der Vereinten Nationen nicht geneh-
migt wurden oder mit den in der Charta der Vereinten Natio-
nen enthaltenen völkerrechtlichen Grundsätzen unvereinbar
sind und die gegen die wesentlichen Grundsätze des multila-
teralen Handelssystems verstoßen;

3. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die An-
wendung solcher Maßnahmen als Mittel zur Ausübung politi-
schen und wirtschaftlichen Zwangs auf Entwicklungsländer
zu verurteilen und abzulehnen;

4. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die An-
wendung derartiger Maßnahmen zu überwachen und die Aus-
wirkungen dieser Maßnahmen auf die betroffenen Länder,
namentlich auf ihren Handel und ihre Entwicklung, zu unter-
suchen;

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 62/184
Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 126 Stimmen bei
48 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/417, Add.1, Ziff. 12)47:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burki-
na Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demo-
kratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Sal-
vador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Gui-
nea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Isla-
mische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
merun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische

45 Resolution 2625 (XXV), Anlage.

46 A/62/210.
47 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Pakistan (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas).
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Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay,
Peru, Philippinen, Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-
Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nieder-
lande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zypern.

Enthaltungen: Marshallinseln, Mexiko, Norwegen, Palau, Re-
publik Korea, Russische Föderation, Serbien.

62/184. Internationaler Handel und Entwicklung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/178 vom 21. De-

zember 2001, 57/235 vom 20. Dezember 2002, 58/197 vom
23. Dezember 2003, 59/221 vom 22. Dezember 2004, 60/184
vom 22. Dezember 2005 und 61/186 vom 20. Dezember 2006
über internationalen Handel und Entwicklung sowie unter
Hinweis auf die Bestimmungen der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen48 zu Handels- und damit verknüpften
Entwicklungsfragen, auf die Ergebnisse der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung49 und des Weltgip-
fels für nachhaltige Entwicklung50 sowie auf das Ergebnis des
Weltgipfels 200551, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom
30. Juni 2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbe-
zogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele,

in Bekräftigung des Wertes des Multilateralismus für das
globale Handelssystem sowie der Entschlossenheit, ein uni-
versales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und

gerechtes multilaterales Handelssystem herbeizuführen, das
zu Wachstum, nachhaltiger Entwicklung und zur Schaffung
von Arbeitsplätzen in allen Sektoren beiträgt, und betonend,
dass bilaterale und regionale Handelsvereinbarungen zu den
Zielen des multilateralen Handelssystems beitragen sollten, 

betonend, wie wichtig offene, transparente und integrative
demokratische und geordnetere Prozesse und Verfahren für
das wirksame Funktionieren des multilateralen Handelssy-
stems sind, namentlich was den Entscheidungsprozess be-
trifft, damit es den Entwicklungsländern ermöglicht wird, ih-
re vitalen Interessen gebührend in die Ergebnisse von Han-
delsverhandlungen einfließen zu lassen,

erneut erklärend, dass Entwicklungsbelange einen festen
Bestandteil der Entwicklungsagenda von Doha bilden, die die
Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungsländer und der
am wenigsten entwickelten Länder in den Mittelpunkt des Ar-
beitsprogramms von Doha52 stellt,

feststellend, dass die Landwirtschaft bei der Festlegung
multilateraler Disziplinen und beim Abbau tarifärer und
nichttarifärer Hemmnisse gegenüber der verarbeitenden Indu-
strie im Rückstand ist und dass angesichts dessen, dass die
meisten Armen der Welt ihren Lebensunterhalt aus der Land-
wirtschaft beziehen, die Existenzgrundlagen und der Lebens-
standard vieler dieser armen Menschen ernsthaft gefährdet
sind, weil hohe Exportsubventionen, handelsverzerrende in-
nerstaatliche Unterstützung und Protektionismus seitens zahl-
reicher entwickelter Länder gravierende Verzerrungen bei der
Erzeugung von Agrarprodukten und dem Handel damit verur-
sachen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Handels- und
Entwicklungsrats53 und dem Bericht des Generalsekretärs54,

1. bekundet ernsthafte Besorgnis darüber, dass bei den
Handelsverhandlungen der Welthandelsorganisation keine
wesentlichen Fortschritte erzielt wurden, und betrachtet dies
als einen ernsthaften Rückschlag für die Doha-Runde, fordert
die entwickelten Länder auf, die Flexibilität und den politi-
schen Willen aufzubringen, die zur Überwindung des gegen-
wärtigen Verhandlungsstillstands notwendig sind, und fordert
außerdem alle Mitglieder der Welthandelsorganisation auf,
dem in der Ministererklärung von Doha52, dem Beschluss des
Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation vom 1. Au-
gust 200455 und der Ministererklärung von Hongkong56 ent-
haltenen Mandat, das die Entwicklung in den Mittelpunkt des
multilateralen Handelssystems stellt, zu folgen;

2. betont, dass die Verhandlungen zur Aufstellung von
Regeln und Disziplinen auf dem Gebiet der Landwirtschaft

48 Siehe Resolution 55/2.
49 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
50 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage, und Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
51 Siehe Resolution 60/1.

52 Siehe A/C.2/56/7, Anlage.
53 A/62/15 (Parts I-IV) und Korrigenda. Der endgültige Wortlaut findet
sich in: Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session,
Supplement No. 15.
54 A/62/266.
55 World Trade Organization, Dokument WT/L/579. Verfügbar unter
http://docsonline.wto.org.
56 World Trade Organization, Dokument WT/MIN(05)/DEC. Verfügbar
unter http://docsonline.wto.org.
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führen sollen, die dem Entwicklungsmandat der Ministerer-
klärung von Doha, des Beschlusses des Allgemeinen Rates
der Welthandelsorganisation vom 1. August 2004 und der
Ministererklärung von Hongkong folgen, damit die Doha-
Runde zu einem befriedigenden Abschluss gebracht wird;

3. betont außerdem, dass die Verhandlungen der Welt-
handelsorganisation über den Marktzugang für nichtlandwirt-
schaftliche Produkte dem Entwicklungsmandat der Minister-
erklärung von Doha, des Beschlusses des Allgemeinen Rates
der Welthandelsorganisation vom 1. August 2004 und der
Ministererklärung von Hongkong gerecht werden müssen;

4. betont ferner, dass bei den Verhandlungen der Welt-
handelsorganisation wesentliche Fortschritte auf allen dem
Grundsatz des Gesamtpakets unterliegenden Gebieten wie
Dienstleistungen, Regeln und Handelserleichterung erzielt
werden müssen, um sicherzustellen, dass in jedem mit dem
Entwicklungsmandat der Ministererklärung von Doha, des
Beschlusses des Allgemeinen Rates der Welthandelsorgani-
sation vom 1. August 2004 und der Ministererklärung von
Hongkong im Einklang stehenden Ergebnis den Entwick-
lungsanliegen der Entwicklungsländer voll Rechnung getra-
gen wird;

5. unterstreicht, dass die steigende Interdependenz der
Volkswirtschaften in einer zunehmend globalen Welt und die
Entwicklung regelgestützter Ordnungsrahmen für die interna-
tionalen Wirtschaftsbeziehungen dazu geführt haben, dass
der Handlungsspielraum für nationale Wirtschaftspolitik, das
heißt der Wirkungsbereich innerstaatlicher Politiken, insbe-
sondere in den Bereichen Handel, Investitionen und industri-
elle Entwicklung, jetzt oft durch internationale Disziplinen,
Verpflichtungen und Weltmarkterwägungen eingegrenzt
wird, dass es Sache jeder Regierung ist, die mit der Akzep-
tanz internationaler Regeln und Verpflichtungen verbunde-
nen Vorteile gegen die Nachteile aus dem Verlust politischen
Handlungsspielraums abzuwägen, und dass es für die Ent-
wicklungsländer besonders wichtig ist, dass alle Länder der
Notwendigkeit eines angemessenen Gleichgewichts zwi-
schen nationalem politischem Handlungsspielraum und inter-
nationalen Disziplinen und Verpflichtungen Rechnung tra-
gen;

6. bekundet ihre tiefe Besorgnis über den Erlass von
Gesetzen und die Verhängung anderer Formen wirtschaftli-
cher Zwangsmaßnahmen, einschließlich einseitiger Sanktio-
nen gegen Entwicklungsländer, die das Völkerrecht und die
Regeln der Welthandelsorganisation untergraben und außer-
dem die Handels- und Investitionsfreiheit ernsthaft bedrohen;

7. bekräftigt die Verpflichtungen, die auf der vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation52 und auf der
dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenig-
sten entwickelten Länder57 eingegangen wurden, fordert in
diesem Zusammenhang die entwickelten Länder auf, sofern
sie es nicht bereits getan haben, bis 2008 einen unmittelbaren,
dauerhaft angelegten, berechenbaren und zoll- und kon-
tingentfreien Marktzugang für alle Erzeugnisse aus allen am

wenigsten entwickelten Ländern zu gewähren, fordert außer-
dem die Entwicklungsländer, die dazu in der Lage sind, auf,
den Ausfuhren der genannten Länder zoll- und kontingent-
freien Marktzugang zu gewähren, bekräftigt in diesem Zu-
sammenhang außerdem die Notwendigkeit der Prüfung zu-
sätzlicher Maßnahmen zur schrittweisen Verbesserung des
Marktzugangs für die am wenigsten entwickelten Länder und
bekräftigt ferner, dass die Mitglieder der Welthandelsorgani-
sation zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen, um wirksa-
men Marktzugang sowohl an der Grenze als auch anderswo
zu gewähren, wozu auch vereinfachte und transparente Ur-
sprungsregeln zur Erleichterung der Ausfuhren aus den am
wenigsten entwickelten Ländern gehören;

8. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, das Arbeits-
programm der Welthandelsorganisation aktiv voranzutreiben,
damit die handelsbezogenen Fragen und Anliegen, die sich
auf die umfassendere Integration kleiner, störanfälliger
Volkswirtschaften in das multilaterale Handelssystem aus-
wirken, gemäß Ziffer 35 der Ministererklärung von Doha und
Ziffer 21 der Ministererklärung von Hongkong in einer Art
und Weise angegangen werden, die ihren besonderen Gege-
benheiten gerecht wird und ihre auf eine nachhaltige Ent-
wicklung gerichteten Anstrengungen unterstützt;

9. anerkennt die besonderen Probleme und Bedürfnisse
der Binnenentwicklungsländer innerhalb eines neuen welt-
weiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Transitver-
kehr zwischen Binnen- und Transitentwicklungsländern, for-
dert in diesem Zusammenhang die vollständige und wirksame
Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty58 und be-
tont, dass die zuständigen internationalen Organisationen und
Geber den Konsens von São Paulo59, insbesondere die Ziffern
66 und 84, im Rahmen eines die Vielzahl der Interessenträger
umfassenden Ansatzes umsetzen müssen;

10. erkennt außerdem an, dass dafür gesorgt werden
muss, dass die komparativen Vorteile der Entwicklungslän-
der nicht durch protektionistische Maßnahmen jeglicher Art
untergraben werden, namentlich durch die willkürliche und
missbräuchliche Verwendung nichttarifärer Maßnahmen,
Schranken außerhalb des Handelsbereichs und andere Stan-
dards mit dem Ziel, den Zugang für Erzeugnisse aus Entwick-
lungsländern insbesondere zu den Märkten der entwickelten
Länder auf unfaire Weise zu beschränken, bekräftigt in die-
sem Zusammenhang, dass die Entwicklungsländer eine stär-
kere Rolle bei der Formulierung unter anderem von Sicher-
heits-, Umwelt- und Gesundheitsnormen übernehmen sollen,
und anerkennt die Notwendigkeit, die stärkere und sinnvolle
Mitwirkung der Entwicklungsländer an der Arbeit der zustän-
digen internationalen normsetzenden Organisationen zu er-
leichtern;

57 Siehe A/CONF.191/13.

58 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
hang I.
59 TD/412, Teil II.
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11. erkennt ferner an, dass der Süd-Süd-Handel ausge-
weitet und durch einen stärkeren Marktzugang weiter stimu-
liert werden sollte;

12. erkennt die Rolle an, die ein erfolgreicher Abschluss
der laufenden dritten Runde der Verhandlungen über das Glo-
bale System der Handelspräferenzen zwischen Entwicklungs-
ländern in Bezug auf den Süd-Süd-Handel spielen kann;

13. fordert die Beschleunigung der Arbeiten zum ent-
wicklungsbezogenen Mandat betreffend das Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-
gentums60 in der Ministererklärung von Doha, insbesondere
der Arbeiten, die die Regeln betreffend das geistige Eigentum
in volle Übereinstimmung mit den Zielen des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt61 bringen sollen, und der
Arbeiten zu den das Übereinkommen und die öffentliche Ge-
sundheit betreffenden Fragen, die viele Entwicklungsländer,
namentlich die am wenigsten entwickelten Länder, belasten,
insbesondere zu den mit HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria und
anderen Epidemien verbundenen Fragen;

14. ersucht den Generalsekretär, in seinem Bericht über
die Durchführung dieser Resolution die Optionen darzulegen,
die im Hinblick auf die Stärkung der Rolle der Vereinten Na-
tionen bei der Beschleunigung der Arbeiten zur Entwick-
lungsagenda des Übereinkommens über handelsbezogene
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums bestehen;

15. fordert, dass allen Entwicklungsländern, die sich um
die Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation bewerben,
insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern sowie
den Postkonfliktländern, die am wenigsten entwickelte Län-
der sind, unter Berücksichtigung von Ziffer 21 der Resolution
55/182 vom 20. Dezember 2000 und späteren Entwicklungen
der Beitritt erleichtert wird, und fordert außerdem die wirksa-
me und getreue Anwendung der Leitlinien der Welthandels-
organisation für den Beitritt der am wenigsten entwickelten
Länder;

16. betont, dass weitere Bemühungen zur Förderung ei-
ner größeren Kohärenz zwischen dem multilateralen Han-
delssystem und dem internationalen Finanzsystem unternom-
men werden müssen, und bittet die Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen, im Rahmen der Er-
füllung ihres Mandats eine einschlägige Politikanalyse auf
diesen Gebieten durchzuführen und diese Arbeit zu operatio-
nalisieren, namentlich mittels ihrer Aktivitäten auf dem Ge-
biet der technischen Hilfe;

17. bittet die Geber und die Empfängerländer, die Emp-
fehlungen der vom Generaldirektor der Welthandelsorganisa-

tion eingesetzten Arbeitsgruppe „Hilfe für Handel“ umzuset-
zen, deren Ziel es ist, die Entwicklungsländer und die am we-
nigsten entwickelten Länder beim Ausbau ihrer Liefer- und
Ausfuhrkapazitäten, einschließlich Entwicklung von Infra-
struktur und Institutionen, und bei der notwendigen Erhöhung
ihrer Ausfuhren zu unterstützen, und unterstreicht in diesem
Zusammenhang, dass es dringend erforderlich ist, die Gruppe
durch ausreichende zusätzliche, nicht an Bedingungen gebun-
dene und berechenbare Finanzmittel effektiv einsatzfähig zu
machen;

18. begrüßt die Anstrengungen, die unternommen wer-
den, um den Erweiterten integrierten Rahmenplan für han-
delsbezogene technische Hilfe für die am wenigsten entwik-
kelten Länder durch höhere zusätzliche, nicht an Bedingun-
gen gebundene und berechenbare Finanzmittel einsatzfähig
zu machen und so die Ausfuhr- und Lieferkapazitäten der am
wenigsten entwickelten Länder zu stärken, und legt den Ent-
wicklungspartnern eindringlich nahe, ihre Beiträge an den
Treuhandfonds des Integrierten Rahmenplans auf mehrjähri-
ger Grundlage zu erhöhen; 

19. bekräftigt die wichtige Rolle der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen als Koordinie-
rungsstelle innerhalb des Systems der Vereinten Nationen für
die integrierte Behandlung von Handels- und Entwicklungs-
fragen und von miteinander verknüpften Fragen in den Berei-
chen Finanzen, Technologie, Investitionen und nachhaltige
Entwicklung und fordert die internationale Gemeinschaft auf,
auf die Stärkung der Konferenz hinzuarbeiten, insbesondere
durch die Aufstockung ihrer Basisressourcen, damit sie in ih-
ren drei wichtigsten Tätigkeitsbereichen, nämlich Konsens-
bildung, Forschung und Politikanalyse sowie Gewährung
technischer Hilfe, einen erhöhten Beitrag leisten kann;

20. begrüßt die Einberufung der zwölften Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen für den 20. bis 25. April 2008 nach Accra und erwartet
mit Interesse die Erörterungen über die Chancen und Heraus-
forderungen, die die Globalisierung für die Entwicklung, ins-
besondere für die Entwicklungsländer, mit sich bringt;

21. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, im Einklang mit ihrem Mandat die Ent-
wicklung des internationalen Handelssystems und die Trends
im internationalen Handel aus dem Blickwinkel der Entwick-
lung zu beobachten und zu bewerten und insbesondere die für
die Entwicklungsländer maßgeblichen Fragen zu analysieren
sowie diese Länder beim Aufbau von Kapazitäten zur Festle-
gung ihrer eigenen Verhandlungsprioritäten und zur Aus-
handlung von Handelsabkommen zu unterstützen, namentlich
im Rahmen des Arbeitsprogramms von Doha52;

22. bekräftigt die grundlegende Rolle, die dem Wettbe-
werbsrecht und der Wettbewerbspolitik im Hinblick auf eine
solide Wirtschaftsentwicklung und die Gültigkeit des Kata-
logs multilateral vereinbarter ausgewogener Grundsätze und
Regeln zur Bekämpfung restriktiver Geschäftspraktiken62 zu-

60 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round
of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994
(GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7). Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 1730; LGBl. 1997
Nr. 108; öBGBl. Nr. 1/1995; AS 1995 2117.
61 United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998
Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995; AS 1995 1408. 62 A/C.2/35/6, Anlage.
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kommt, sowie die wichtige und nützliche Rolle der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen auf die-
sem Gebiet und beschließt, im Jahr 2010 unter der Schirm-
herrschaft der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen eine sechste Konferenz der Vereinten Natio-
nen zur Überprüfung aller Aspekte des Katalogs einzuberu-
fen;

23. legt den Gebern eindringlich nahe, die Mittel zu er-
höhen, die die Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen benötigt, um wirksame und nachfrageorien-
tierte Hilfe für Entwicklungsländer bereitzustellen, sowie ihre
Beiträge zu den Treuhandfonds des Integrierten Rahmenplans
für handelsbezogene technische Hilfe für die am wenigsten
entwickelten Länder und des Gemeinsamen integrierten Pro-
gramms für technische Hilfe zu erhöhen;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung in Zusammenarbeit
mit dem Sekretariat der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen unter dem Unterpunkt „Internationa-
ler Handel und Entwicklung“ des Punktes „Fragen der makro-
ökonomischen Politik“ einen Bericht über die Durchführung
dieser Resolution und über die Entwicklungen im multilatera-
len Handelssystem vorzulegen;

25. ersucht den Generalsekretär außerdem, diese Reso-
lution dem Generaldirektor der Welthandelsorganisation zu-
zuleiten, damit sie als ein offizielles Dokument der Welthan-
delsorganisation verbreitet werden kann.

RESOLUTION 62/185

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/417/Add.2, Ziff. 8)63.

62/185. Internationales Finanzsystem und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/186 vom 20. De-
zember 2000 und 56/181 vom 21. Dezember 2001 mit dem
Titel „Errichtung eines stärkeren und stabilen internationalen
Finanzsystems, das den Prioritäten auf dem Gebiet des
Wachstums und der Entwicklung, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, und der Förderung wirtschaftlicher und
sozialer Gerechtigkeit Rechnung trägt“ sowie auf ihre Reso-
lutionen 57/241 vom 20. Dezember 2002, 58/202 vom
23. Dezember 2003, 59/222 vom 22. Dezember 2004, 60/186
vom 22. Dezember 2005 und 61/187 vom 20. Dezember
2006, 

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen64, ihre Resolution 56/210 B vom 9. Juli
2002, in der sie sich den Konsens von Monterrey der Interna-

tionalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung65 zu eigen
machte, und auf den Durchführungsplan des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Johan-
nesburg“)66,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200567,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele, und ihre Resolution 61/16 vom
20. November 2006 über die Stärkung des Wirtschafts- und
Sozialrats, 

hervorhebend, dass das internationale Finanzsystem das
Wirtschaftswachstum weiter aufrechterhalten sowie eine
nachhaltige Entwicklung und Anstrengungen zur Beseitigung
des Hungers und der Armut fördern und dabei gleichzeitig die
kohärente Mobilisierung aller Quellen der Entwicklungsfi-
nanzierung ermöglichen sollte, einschließlich innerstaatlicher
Ressourcen, internationaler Investitionsströme, der öffentli-
chen Entwicklungshilfe, der Erleichterung der Auslands-
schuldenlast sowie eines offenen, gerechten, regelgestützten,
berechenbaren und nichtdiskriminierenden globalen Handels-
systems, 

hervorhebend, wie wichtig das Bekenntnis zu einem soli-
den inländischen Finanzsektor ist, der einen wesentlichen
Beitrag zu den nationalen Entwicklungsbemühungen leistet
und einen wichtigen Baustein einer entwicklungsfördernden
internationalen Finanzarchitektur bildet, 

sowie hervorhebend, dass eine gute Weltordnungspolitik
für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung
grundlegend ist, in diesem Zusammenhang erneut darauf hin-
weisend, dass es wichtig ist, durch die Auseinandersetzung
mit den internationalen Finanz-, Handels-, Technologie- und
Investitionsmustern, die sich auf die Entwicklungsaussichten
der Entwicklungsländer auswirken, eine weltweite wirt-
schaftliche Ordnungspolitik zu fördern, um ein dynamisches
und förderliches internationales wirtschaftliches Umfeld si-
cherzustellen, sowie erneut darauf hinweisend, dass die inter-
nationale Gemeinschaft zu diesem Zweck alle erforderlichen
und geeigneten Maßnahmen ergreifen sollte, namentlich die
Gewährleistung der Unterstützung von Struktur- und makro-
ökonomischen Reformen, eine umfassende Lösung des Pro-
blems der Auslandsverschuldung und die Erweiterung des
Marktzugangs für Entwicklungsländer, 

63 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
64 Siehe Resolution 55/2.

65 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
66 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
67 Siehe Resolution 60/1.
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in Bekräftigung der Verpflichtung, die Mitwirkung der
Entwicklungs- und Transformationsländer an den weltwirt-
schaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen
auszuweiten und zu stärken, zu diesem Zweck betonend, wie
wichtig es ist, die Bemühungen um die Reform der internatio-
nalen Finanzarchitektur fortzusetzen, und feststellend, dass
die Frage des Stimmrechtsanteils der Entwicklungsländer in
den Bretton-Woods-Institutionen, das nach wie vor ein Anlie-
gen ist, weiter erörtert werden muss, 

anerkennend, wie dringend notwendig es ist, die Kohä-
renz, Lenkung und Konsistenz der internationalen Geld-, Fi-
nanz- und Handelssysteme zu verbessern, und wie wichtig es
ist, sicherzustellen, dass sie offen und fair sind und alle Län-
der einschließen, damit sie die Anstrengungen ergänzen, die
die einzelnen Staaten auf dem Gebiet der Entwicklung unter-
nehmen, um ein beständiges Wirtschaftswachstum und die
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu ge-
währleisten, 

betonend, dass eine zusätzliche stabile und berechenbare
Finanzierung notwendig ist, um den Entwicklungsländern bei
der Aufstellung von Investitionsplänen und -strategien zur
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, behilflich
zu sein, 

in diesem Zusammenhang anerkennend, dass es sinnvoll
ist, innovative öffentliche, private, einheimische und auslän-
dische Finanzierungsquellen zu erschließen, die die aus tradi-
tionellen Finanzierungsquellen stammenden Mittel erhöhen
und ergänzen,

unter Begrüßung des Beitrags, den Gruppen von Mit-
gliedstaaten durch innovative Finanzierungsinitiativen68 zur
Mobilisierung von Ressourcen für die Entwicklung leisten,

erneut erklärend, dass die Führungsrolle der Vereinten
Nationen bei der Entwicklungsförderung gestärkt werden
muss, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs69; 

2. stellt fest, dass weltweites Wirtschaftswachstum und
ein stabiles internationales Finanzsystem unter anderem die
Entwicklungsländer bei der Erreichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, unterstützen können, und betont, wie
wichtig kooperative und koordinierte Anstrengungen aller
Länder und Institutionen sind, um den Risiken finanzieller In-
stabilität zu begegnen; 

3. betont, dass das Wirtschaftswachstum weiter ge-
stärkt und aufrechterhalten werden sollte, in Anbetracht des-

sen, dass das weltweite Wirtschaftswachstum vom Wirt-
schaftswachstum in den einzelnen Ländern abhängt und dass
die Verfolgung einer soliden makroökonomischen Politik auf
allen Ebenen erheblich zur Neubelebung des Wirtschafts-
wachstums beitragen könnte; 

4. betont, wie wichtig es ist, dass die Vereinten Natio-
nen eine grundlegende Rolle bei der Förderung der internatio-
nalen Entwicklungszusammenarbeit und bei der Erörterung
der internationalen Wirtschafts- und Entwicklungspolitik
spielen; 

5. nimmt Kenntnis von der Abhaltung der Jahrestagung
des Internationalen Währungsfonds im Oktober 2007, betont,
wie wichtig eine rasche Einigung auf ein glaubwürdiges und
mit Fristen versehenes Paket von Quoten- und Stimmrechts-
reformen in dem Fonds ist, verweist erneut auf die Notwen-
digkeit, die Frage der Ausweitung des Stimmrechts und der
Mitwirkung der Entwicklungsländer in den Bretton-Woods-
Institutionen wirksam anzugehen, legt den Bretton-Woods-
Institutionen nahe, weitere wirksame Maßnahmen zu ergrei-
fen, und bittet die Weltbank und den Fonds, weiter Informa-
tionen zu dieser Frage bereitzustellen und dabei auf die beste-
henden Kooperationsforen, einschließlich derjenigen unter
Beteiligung von Mitgliedstaaten, zurückzugreifen;

6. bittet die Weltbank, den Internationalen Währungs-
fonds, die regionalen Entwicklungsbanken und die sonstigen
zuständigen Institutionen erneut, im Einklang mit ihrem je-
weiligen Mandat die Entwicklungsdimensionen noch stärker
in ihre Strategien und Politiken einzubinden und die in diesen
Strategien und Politiken genannten Grundsätze voll umzuset-
zen, insbesondere die Ziele eines armutsmindernden Wachs-
tums und der Verringerung der Armut; 

7. stellt fest, dass die Entwicklungsländer insgesamt
nach wie vor einen Nettoabfluss von Finanzmitteln zu ver-
zeichnen haben, und ersucht den Generalsekretär erneut, in
fortlaufender Zusammenarbeit mit den internationalen Finan-
zinstitutionen und anderen zuständigen Organen die Gründe
dafür und die sich daraus ergebenden Konsequenzen in sei-
nem Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt umfassend zu
analysieren; 

8. stellt außerdem fest, dass manche Entwicklungslän-
der einen Nettozufluss von Finanzmitteln aufweisen, und er-
sucht den Generalsekretär erneut, in fortlaufender Zusam-
menarbeit mit den internationalen Finanzinstitutionen und an-
deren zuständigen Organen die Gründe dafür und die sich
daraus ergebenden Konsequenzen in seinem Bericht zu die-
sem Tagesordnungspunkt umfassend zu analysieren; 

9. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen der Zentral-
banken, Aufsichtsorgane und Finanzinstitutionen zur Abmil-
derung der weltwirtschaftlichen Auswirkungen der finanziel-
len Instabilität, die aus den Verlusten bei Hypotheken mit va-
riablem Zinssatz und den damit zusammenhängenden Un-
gleichgewichten in den entwickelten Ländern herrührt, und
ermutigt diese Organe, weitere derartige Anstrengungen zu
unternehmen; 

10. unterstreicht, wie wichtig die Förderung der interna-
tionalen Finanzstabilität und eines nachhaltigen Wachstums

68 Einschließlich der Internationalen Fazilität zum Kauf von Medika-
menten (UNITAID), der Internationalen Finanzfazilität für Immunisie-
rungen und eines Pilotprojekts im Rahmen der Initiative für verbindliche
Abnahmezusagen.
69 A/62/119.
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ist, und begrüßt die diesbezüglichen Anstrengungen des Inter-
nationalen Währungsfonds und des Forums für Finanzstabili-
tät sowie die Tatsache, dass der Internationale Währungs- und
Finanzausschuss geprüft hat, wie die Instrumente zur Förde-
rung der internationalen Finanzstabilität und zur Verbesse-
rung der Krisenprävention verfeinert werden können, unter
anderem durch eine ausgewogene Überwachung, namentlich
auf regionaler Ebene, und durch eine genauere Überwachung
der Kapitalmärkte und der Länder, die in struktureller und re-
gionaler Hinsicht von Bedeutung sind, mit dem Ziel, unter an-
derem Probleme und Gefahren frühzeitig zu erkennen und da-
bei auch Schuldentragfähigkeitsanalysen einzusetzen, geeig-
nete grundsatzpolitische Maßnahmen zu fördern, eventuell fi-
nanzielle und andere Instrumente zur Verhinderung der Ent-
stehung oder Ausbreitung von Finanzkrisen bereitzustellen
und die Transparenz makroökonomischer Daten und statisti-
scher Informationen über internationale Kapitalströme weiter
zu erhöhen; 

11. unterstreicht außerdem, wie wichtig Anstrengungen
auf nationaler Ebene zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit
gegen finanzielle Risiken sind, betont in diesem Zusammen-
hang, wie wichtig es ist, die Schuldenlast eines Landes und
seine Fähigkeit zum Schuldendienst bei der Verhütung wie
auch bei der Lösung von Krisen besser zu bewerten, und be-
grüßt die laufenden Arbeiten des Internationalen Währungs-
fonds bei der Bewertung der Schuldentragfähigkeit; 

12. erkennt an, dass die multilaterale Überwachung
auch weiterhin im Mittelpunkt der Krisenpräventionsmaß-
nahmen stehen muss und dass diese Überwachung nicht nur
auf krisenanfällige Länder, sondern auf die Stabilität des ge-
samten Systems gerichtet sein soll; 

13. erklärt erneut, dass Maßnahmen zur Abfederung der
Auswirkungen übermäßiger Schwankungen der kurzfristigen
Kapitalströme und zur Verbesserung der Transparenz der Fi-
nanzströme und der Informationen darüber wichtig sind und
erwogen werden müssen; 

14. nimmt Kenntnis von den Auswirkungen von Finanz-
krisen auf Entwicklungs- und Transformationsländer, unab-
hängig von ihrer Größe, beziehungsweise der Gefahr ihrer
Ansteckung und begrüßt in diesem Zusammenhang die An-
strengungen, die die internationalen Finanzinstitutionen bei
ihrer Unterstützung für die Länder unternehmen, um ihre Pa-
lette von Finanzfazilitäten und Finanzmitteln unter Einsatz ei-
nes breiten Spektrums von Maßnahmen, nach Bedarf und so-
weit angezeigt unter Berücksichtigung der Konjunkturzyklen
sowie unter gebührender Beachtung eines soliden Finanzma-
nagements und der besonderen Umstände eines jeden Falles
fortlaufend anzupassen und so derartige Krisen rechtzeitig
und angemessen verhindern beziehungsweise darauf reagie-
ren zu können; 

15. unterstreicht, wie wichtig wettbewerbsfähige und
allseits offene private und öffentliche Finanzmärkte sind, um
Ersparnisse zu mobilisieren und in produktive Investitionen
zu lenken und so einen wesentlichen Beitrag zu den nationa-
len Entwicklungsbemühungen und zu einer entwicklungsför-
dernden internationalen Finanzarchitektur zu leisten; 

16. ermutigt zu regionaler Zusammenarbeit, namentlich
über den Privatsektor und öffentlich-private Partnerschaften,
mit dem Ziel, einen Ausgleich zwischen dem Angebot an Er-
sparnissen und der Nachfrage nach langfristigen Investitionen
in den Entwicklungsländern zu schaffen, gegebenenfalls auch
durch die Entwicklung regionaler Anleihemärkte; 

17. begrüßt die Einleitung von Initiativen, so auch im
Rahmen der Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreiecksko-
operation, zur Unterstützung und Beschleunigung der nach-
haltigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Ent-
wicklungsländer;

18. bittet die internationalen Finanz- und Bankinstitutio-
nen, zu erwägen, die Mechanismen der Risikobewertung
transparenter zu gestalten, stellt fest, dass im Rahmen der
vom Privatsektor durchgeführten Bewertungen der hoheitli-
chen Länderrisiken in größtmöglichem Umfang strenge, ob-
jektive und transparente Parameter angewandt werden sollen,
was durch qualitativ hochwertige Daten und Analysen er-
leichtert werden kann, und ermutigt die zuständigen Entwick-
lungsinstitutionen, namentlich die Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen, sich weiter mit die-
ser Frage, einschließlich ihrer potenziellen Auswirkungen auf
die Entwicklungsaussichten von Entwicklungsländern, zu be-
fassen; 

19. unterstreicht die Bedeutung starker innerstaatlicher
Institutionen, wenn es darum geht, die Wirtschaftstätigkeit
und die Finanzstabilität mit dem Ziel der Herbeiführung von
Wachstum und Entwicklung zu fördern, unter anderem durch
eine solide makroökonomische Politik und durch Maßnah-
men zur Stärkung der regulatorischen Systeme des Unterneh-
mens-, Finanz- und Bankensektors, und unterstreicht außer-
dem, dass internationale Kooperationsinitiativen auf diesen
Gebieten den Zufluss von Kapital in die Entwicklungsländer
fördern sollen; 

20. betont, dass es unerlässlich ist, die wirksame und
ausgewogene Mitwirkung der Entwicklungsländer an der
Ausarbeitung finanzieller Normen und Regeln zu gewährlei-
sten, unterstreicht die Notwendigkeit, die freiwillige und stu-
fenweise Anwendung dieser Normen und Regeln als Beitrag
zur Verringerung der Anfälligkeit für Finanzkrisen und der
Ansteckungsgefahr sicherzustellen, stellt fest, dass mehr als
einhundert Länder an einem gemeinsamen Programm der
Weltbank und des Internationalen Währungsfonds zur Be-
wertung des Finanzsektors teilgenommen oder ihre Bereit-
schaft zur Teilnahme daran erklärt haben70, und ermutigt die
Länder, die noch nicht an dem Programm teilnehmen, dies zu
erwägen; 

21. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag, Sonderzie-
hungsrechte für Entwicklungszwecke zuzuteilen, und ist der
Auffassung, dass jede Evaluierung der Zuteilung von Sonder-
ziehungsrechten in Übereinstimmung mit dem Übereinkom-
men über den Internationalen Währungsfonds und der gülti-
gen Geschäftsordnung des Fonds erfolgen muss, was die Be-

70 Siehe A/59/218 und Corr.1, Ziff. 15.
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rücksichtigung des weltweiten Bedarfs an Liquidität auf in-
ternationaler Ebene erfordert; 

22. bittet die multilateralen und regionalen Entwick-
lungsbanken und Entwicklungsfonds, auch weiterhin eine
entscheidende Rolle bei der Deckung des Entwicklungsbe-
darfs der Entwicklungs- und Transformationsländer zu spie-
len, so auch nach Bedarf durch koordinierte Maßnahmen, und
betont, dass gestärkte regionale Entwicklungsbanken und
subregionale Finanzinstitutionen die nationalen und regiona-
len Entwicklungsanstrengungen mit flexibler finanzieller Un-
terstützung flankieren und so die Eigenverantwortung und die
Gesamteffizienz steigern und zudem den Entwicklungslän-
dern unter ihren Mitgliedern als wichtige Quelle des Wissens
und des Sachverstands dienen; 

23. fordert die multilateralen Finanzinstitutionen auf,
sich weiterhin darum zu bemühen, bei der grundsatzpoliti-
schen Beratung und der Bereitstellung technischer Hilfe und
finanzieller Unterstützung an die Mitgliedstaaten auf nationa-
ler Eigenverantwortung beruhenden Reform- und Entwick-
lungsstrategien zu folgen, den besonderen Erfordernissen und
Durchführungskapazitäten der Entwicklungs- und Transfor-
mationsländer gebührend Rechnung zu tragen und die negati-
ven Auswirkungen der Anpassungsprogramme auf die
schwächeren Gesellschaftsgruppen auf ein Mindestmaß zu
reduzieren und gleichzeitig zu bedenken, wie wichtig gleich-
stellungsorientierte Politiken und Strategien zu Gunsten der
Beschäftigung sowie zur Bekämpfung von Hunger und Ar-
mut sind; 

24. betont, dass es in Anbetracht der negativen Auswir-
kungen unangemessener Politiken notwendig ist, die Stan-
dards der Unternehmensführung und der öffentlichen Ver-
waltung fortlaufend zu verbessern, namentlich in Bezug auf
Rechnungslegung, Rechnungsprüfung und Maßnahmen zur
Gewährleistung der Transparenz; 

25. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

26. beschließt, den Unterpunkt „Internationales Finanz-
system und Entwicklung“ unter dem Punkt „Fragen der ma-
kroökonomischen Politik“ in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/186
Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/417/Add.3, Ziff. 9)71.

62/186. Auslandsverschuldung und Entwicklung: Wege
zu einer dauerhaften Lösung der Schuldenpro-
bleme der Entwicklungsländer

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/203 vom 23. De-

zember 2003, 59/223 vom 22. Dezember 2004, 60/187 vom

22. Dezember 2005 und 61/188 vom 20. Dezember 2006 über
die Auslandsverschuldungskrise und die Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf die Internationale Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung und ihr Ergebnis72, in dem an-
erkannt wird, dass eine nachhaltige Schuldenfinanzierung ein
wichtiges Element zur Mobilisierung von Ressourcen für öf-
fentliche und private Investitionen ist,

ferner unter Hinweis auf die am 8. September 2000 verab-
schiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen73,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200574,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom
30. Juni 2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbe-
zogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003,

bekräftigend, dass jedes Land selbst die Hauptverantwor-
tung für seine Entwicklung übernehmen muss und dass die
Rolle der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien,
auch auf dem Gebiet des Schuldenmanagements, bei der Her-
beiführung einer nachhaltigen Entwicklung nicht genügend
betont werden kann, und anerkennend, dass die nationalen
Anstrengungen durch unterstützende globale Programme,
Maßnahmen und Politiken ergänzt werden sollen, mit dem
Ziel, die Entwicklungschancen der Entwicklungsländer zu
vergrößern, wobei die jeweiligen nationalen Gegebenheiten
zu berücksichtigen sind und die Achtung der nationalen Trä-
gerschaft, der nationalen Strategien und der nationalen Sou-
veränität zu gewährleisten ist,

betonend, dass die Schuldentragfähigkeit eine wesentli-
che Grundlage für Wachstum ist, und unterstreichend, wie
wichtig die Schuldentragfähigkeit und das wirksame Schul-
denmanagement für die Anstrengungen zur Erreichung der
nationalen Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, sind und dass die Länder die durch
Schuldenerleichterungen, insbesondere durch Schuldenabbau
und Schuldenerlass, freigesetzten Mittel für Maßnahmen zur
Beseitigung der Armut und zur Herbeiführung eines dauer-
haften Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Ent-
wicklung sowie zur Erreichung der international vereinbarten
Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, verwenden sollten,

mit Anerkennung feststellend, dass die Multilaterale Ent-
schuldungsinitiative und bilaterale Geber zweiundzwanzig
hochverschuldeten armen Ländern, die den Abschlusspunkt
im Rahmen der erweiterten Initiative für hochverschuldete ar-

71 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 

72 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
73 Siehe Resolution 55/2.
74 Siehe Resolution 60/1.
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me Länder erreicht haben, eine erhebliche Schuldenerleichte-
rung gewährt haben75,

mit Befriedigung feststellend, dass die hochverschuldeten
armen Länder ihre Auslandsverschuldungssituation verbes-
sern konnten, jedoch besorgt darüber, dass einige Entwick-
lungsländer mit niedrigem und mittlerem Einkommen nach
wie vor Schwierigkeiten haben, eine dauerhafte Lösung für
ihre Auslandsverschuldungsprobleme zu finden, was ihre
nachhaltige Entwicklung beeinträchtigen könnte,

es begrüßend, dass die Initiative für hochverschuldete ar-
me Länder und die Multilaterale Entschuldungsinitiative die
hochverschuldeten armen Länder in die Lage versetzt haben,
ihre Ausgaben für das Gesundheits- und das Bildungswesen
und andere soziale Dienste im Einklang mit den nationalen
Prioritäten und Entwicklungsplänen und den international
vereinbarten Entwicklungszielen, einschließlich der Millen-
niums-Entwicklungsziele, zu erhöhen,

betonend, wie wichtig es ist, die Probleme derjenigen
hochverschuldeten armen Länder zu bewältigen, die Schwie-
rigkeiten bei der Erreichung des Abschlusspunkts im Rahmen
der Initiative für hochverschuldete arme Länder haben, und
mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass sich einige
hochverschuldete arme Länder nach wie vor einer erhebli-
chen Schuldenlast gegenübersehen und es nach dem Errei-
chen des Abschlusspunkts im Rahmen der Initiative vermei-
den müssen, erneut eine untragbare Schuldenlast anzuhäufen,

davon überzeugt, dass ein verbesserter Marktzugang für
Güter und Dienstleistungen, die für die Entwicklungsländer
im Hinblick auf die Ausfuhr von Interesse sind, erheblich zur
Schuldentragfähigkeit in diesen Ländern beiträgt,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs76;

2. betont, dass eine rasche, wirksame, umfassende und
dauerhafte Lösung für die Schuldenprobleme der Entwick-
lungsländer von besonderer Bedeutung ist, da die Schuldenfi-
nanzierung und -erleichterung zu Wirtschaftswachstum und
Entwicklung beitragen kann;

3. betont außerdem, dass Gläubiger und Schuldner die
Verantwortung für die Verhütung untragbarer Verschul-
dungssituationen teilen müssen;

4. erklärt erneut, dass die Schuldentragfähigkeit vom
Zusammenwirken zahlreicher Faktoren auf internationaler
und nationaler Ebene abhängt, betont, dass die landesspezifi-
schen Gegebenheiten und die Auswirkungen externer

Schocks auch künftig bei Schuldentragfähigkeitsanalysen be-
rücksichtigt werden sollten, unterstreicht, dass für die endgül-
tige Beurteilung der Schuldentragfähigkeit nicht ausschließ-
lich ein einziger Indikator herangezogen werden sollte, er-
kennt in diesem Zusammenhang zwar die Notwendigkeit an,
transparente und vergleichbare Indikatoren heranzuziehen,
bittet jedoch gleichzeitig den Internationalen Währungsfonds
und die Weltbank, bei ihrer Bewertung der Schuldentragfä-
higkeit den grundlegenden Veränderungen Rechnung zu tra-
gen, die unter anderem durch Naturkatastrophen, Konflikte
und Veränderungen der globalen Wachstumsaussichten oder
der Austauschrelationen, insbesondere bei den rohstoffabhän-
gigen Entwicklungsländern, sowie durch die Auswirkungen
der Entwicklungen auf den Finanzmärkten verursacht wer-
den, weiter Informationen zu dieser Frage bereitzustellen und
dabei auf die bestehenden Kooperationsforen, einschließlich
derjenigen unter Beteiligung von Mitgliedstaaten, zurückzu-
greifen;

5. unterstreicht, dass die langfristige Schuldentragfä-
higkeit unter anderem vom Wirtschaftswachstum, der Mobi-
lisierung einheimischer Ressourcen und den Exportaussich-
ten der Schuldnerländer und damit von der Schaffung eines
entwicklungsfördernden internationalen Umfelds, von Fort-
schritten bei der Verfolgung einer soliden makroökonomi-
schen Politik, einem transparenten und wirksamen ordnungs-
politischen Rahmen sowie von der erfolgreichen Überwin-
dung von Problemen bei der Strukturentwicklung abhängt;

6. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den im Rah-
men der Initiative für hochverschuldete arme Länder und der
Multilateralen Entschuldungsinitiative erzielten Fortschrit-
ten, fordert die vollständige und rasche Durchführung dieser
Initiativen und die Bereitstellung zusätzlicher Mittel, um si-
cherzustellen, dass die finanzielle Kapazität der internationa-
len Finanzinstitutionen nicht verringert wird, und betont, dass
sich alle Gläubiger, einschließlich der nicht dem Pariser Club
angehörenden und der kommerziellen Gläubiger, auf ausge-
wogener Grundlage daran beteiligen müssen;

7. betont in diesem Zusammenhang, dass Schuldener-
leichterung kein Ersatz für andere Finanzierungsquellen ist;

8. fordert die Geber nachdrücklich auf, dafür zu sor-
gen, dass sie die von ihnen zugesagten Mittel für die Multila-
terale Entschuldungsinitiative und die Initiative für die hoch-
verschuldeten armen Länder zusätzlich zu den bestehenden
Hilfszahlungen entrichten, betont, dass die Geber die den be-
treffenden Finanzinstitutionen entstehenden Kosten für die
Multilaterale Entschuldungsinitiative auf der Grundlage einer
gerechten Lastenteilung unbedingt voll erstatten müssen, ruft
zur fortgesetzten Unterstützung der Länder auf, damit diese
den Prozess im Rahmen der Initiative für hochverschuldete
arme Länder abschließen können, und legt allen Parteien,
Gläubigern wie Schuldnern, nahe, ihren Verpflichtungen so
schnell wie möglich nachzukommen, um den Entschuldungs-
prozess abzuschließen;

9. stellt mit Besorgnis fest, dass trotz der erzielten Fort-
schritte einige Länder nach Erreichen des Abschlusspunkts
der Initiative für hochverschuldete arme Länder keine dauer-
hafte Schuldentragfähigkeit herbeiführen konnten, betont,

75 Von der im Rahmen der beiden Initiativen vorgenommenen Entschul-
dung wird erwartet, dass sie den Schuldenbestand von 29 hochverschul-
deten armen Ländern, die den Entscheidungspunkt erreicht haben, um
fast 90 Prozent senken wird. „Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)
Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) – Status of Im-
plementation“ (Initiative für hochverschuldete arme Länder (HIPC) und
Multilaterale Entschuldungsinitiative (MDRI) – Stand der Umsetzung),
erstellt von Mitarbeitern der Internationalen Entwicklungsorganisation
und des Internationalen Währungsfonds (August 2006).
76 A/62/151.
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wie wichtig es ist, eine verantwortungsbewusste Kreditverga-
be und -aufnahme zu fördern, und dass es notwendig ist, die-
sen Ländern bei der Steuerung ihrer Kreditaufnahme behilf-
lich zu sein und eine Anhäufung untragbarer Schulden zu ver-
meiden, namentlich durch den Aufbau von Kapazitäten auf
dem Gebiet des Schuldenmanagements und den Einsatz von
Zuschüssen und Krediten zu Vorzugsbedingungen, unter-
streicht, wie wichtig die gemeinsamen Rahmenleitlinien des
Internationalen Währungsfonds und der Weltbank zur Schul-
dentragfähigkeit von Ländern mit niedrigem Einkommen als
Orientierungshilfe für Entscheidungen über die Aufnahme
und die Vergabe von Krediten sind, und regt an, die Rahmen-
leitlinien unter voller Beteiligung der Regierungen der
Schuldnerländer auf offene und transparente Weise laufend
zu überprüfen;

10. regt an, den Informationsaustausch über die Kredit-
aufnahme und -vergabe zwischen allen Gläubigern und
Schuldnern auf freiwilliger Basis weiter zu verbessern;

11. bittet die Weltbank und den Internationalen Wäh-
rungsfonds erneut, die Gesamtauswirkungen der Rahmenleit-
linien zur Schuldentragfähigkeit der Länder mit niedrigem
Einkommen weiter zu beobachten, fordert Transparenz bei
der Erstellung der Bewertungen der Politik und der Institutio-
nen der einzelnen Länder und nimmt Kenntnis von der Offen-
legung der von der Internationalen Entwicklungsorganisation
erstellten landesspezifischen Leistungsbewertungen, die Be-
standteil der Rahmenleitlinien sind;

12. begrüßt und befürwortet die Bemühungen der hoch-
verschuldeten armen Länder, fordert sie auf, ihre innerstaatli-
chen Politiken und ihr Wirtschaftsmanagement unter ande-
rem durch Armutsbekämpfungsstrategien weiter zu stärken
und ein der Entwicklung des Privatsektors, dem Wirtschafts-
wachstum und der Armutsminderung förderliches innerstaat-
liches Umfeld zu schaffen, wozu ein stabiler makroökonomi-
scher Rahmen, transparente und rechenschaftspflichtige Sy-
steme für öffentliche Finanzen, ein gesundes Wirtschafts- und
ein berechenbares Investitionsklima gehören, bittet in diesem
Zusammenhang die Gläubiger, private wie öffentliche, die
noch nicht in vollem Umfang an Entschuldungsinitiativen
mitwirken, sich erheblich stärker daran zu beteiligen, auch in-
dem sie den Schuldnerländern, die mit den Gläubigern Ab-
kommen über eine nachhaltige Entschuldung geschlossen ha-
ben, nach Möglichkeit eine vergleichbare Behandlung zu-
kommen lassen, und bittet die internationalen Finanzinstitu-
tionen und die Gebergemeinschaft um die fortgesetzte Bereit-
stellung einer angemessenen und ausreichend konzessionären
Finanzierung;

13. betont, dass Schuldenerleichterungen eine entschei-
dende Rolle bei der Freisetzung von Mitteln spielen können,
die dann für Maßnahmen zur Beseitigung der Armut, zur Her-
beiführung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und ei-
ner nachhaltigen Entwicklung sowie zur Erreichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, verwendet werden sollten,
und fordert die Länder in diesem Zusammenhang nachdrück-
lich auf, die durch Schuldenerleichterung, insbesondere durch

Schuldenabbau und Schuldenerlass, freigesetzten Mittel für
diese Ziele zu verwenden;

14. fordert die Erwägung zusätzlicher Maßnahmen und
Initiativen zur Gewährleistung der langfristigen Schulden-
tragfähigkeit durch eine erhöhte zuschussbasierte Finanzie-
rung und den 100-prozentigen Erlass der in Frage kommen-
den öffentlichen multilateralen und bilateralen Schulden der
hochverschuldeten armen Länder und nach Bedarf und je
nach Fall die Erwägung einer erheblichen Schuldenerleichte-
rung oder -umstrukturierung für Entwicklungsländer mit
niedrigem und mittlerem Einkommen, deren Schuldenlast un-
tragbar ist und die nicht Teil der Initiative für hochverschul-
dete arme Länder sind, sowie die Untersuchung von Mecha-
nismen zur umfassenden Bewältigung der Schuldenprobleme
dieser Länder;

15. legt dem Pariser Club nahe, bei der Behandlung der
Schulden von Schuldnerländern mit niedrigem und mittlerem
Einkommen, die nicht Teil der Initiative für hochverschuldete
arme Länder sind, neben ihren Finanzierungslücken auch ihre
mittelfristige Schuldentragfähigkeit zu berücksichtigen, und
nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Évian-Ansatz des
Pariser Clubs, der auf die spezifischen Bedürfnisse der
Schuldnerländer zugeschnittene Entschuldungsbedingungen
vorsieht, unter Beibehaltung des Schuldenerlasses für hoch-
verschuldete arme Länder;

16. betont die Notwendigkeit einer gezielten Auseinan-
dersetzung mit den Schuldenproblemen der Entwicklungslän-
der mit mittlerem Einkommen, betont in diesem Zusammen-
hang, wie wichtig der Évian-Ansatz des Pariser Clubs als
praktisches Mittel zur Auseinandersetzung mit dieser Frage
ist, und stellt fest, dass sich die derzeit für die Analyse der
Schuldensituation von Ländern mit mittlerem Einkommen
verwendeten Rahmenleitlinien zur Schuldentragfähigkeit
überwiegend auf die mittelfristige Schuldendynamik konzen-
trieren;

17. stellt fest, dass mehrere Entwicklungsländer ihre öf-
fentlichen Auslandsschulden verringern konnten, indem sie
zur Bezahlung von Fremdwährungsverbindlichkeiten mehr
Inlandsschulden aufnahmen, ist sich dessen bewusst, dass
diese Schuldenumstrukturierung zwar das Währungsrisiko
bei der öffentlichen Verschuldung wesentlich vermindert,
dass sich aus der Höhe der Inlandsschulden jedoch andere
Probleme für die makroökonomische Steuerung und die
Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung ergeben könn-
ten, und fordert verstärkte Kapazitäten für das Management
der Inlandsneuverschuldung, damit die gesamte öffentliche
Verschuldung auf einem tragfähigen Niveau bleibt;

18. stellt außerdem fest, dass einige Entwicklungsländer
mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die nicht in die be-
stehenden Entschuldungsinitiativen einbezogen sind, eben-
falls Schwierigkeiten haben, die Ressourcen zu mobilisieren,
die sie zur Erreichung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele benötigen;

19. bittet die Gläubiger und die Schuldner, zur Erleich-
terung der Schuldenlast der Entwicklungsländer mit niedri-
gem und mittlerem Einkommen, deren Schuldenlast untrag-



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses

257

bar ist und die die Zugangsvoraussetzungen für die Initiative
für hochverschuldete arme Länder nicht erfüllen, auch weiter-
hin nach Bedarf und dem Einzelfall angemessen Mechanis-
men wie beispielsweise die Schuldenumwandlung einzuset-
zen, und nimmt Kenntnis von den Erörterungen und Analysen
des Pariser Clubs zu dem Vorschlag über eine Umwandlung
von Schulden in Beteiligungen bei Projekten zur Erreichung
der Millenniums-Entwicklungsziele;

20. betont, dass weiter wirksame Maßnahmen ergriffen
werden müssen, vorzugsweise innerhalb der bestehenden
Rahmenbedingungen, um die Schuldenprobleme der am we-
nigsten entwickelten Länder zu bewältigen, namentlich durch
den Erlass multilateraler und bilateraler Schulden der am we-
nigsten entwickelten Länder bei öffentlichen wie privaten
Gläubigern;

21. bittet die Geberländer, unter Berücksichtigung lan-
desspezifischer Schuldentragfähigkeitsanalysen ihre Bemü-
hungen um die Aufstockung der bilateralen Zuschüsse für
Entwicklungsländer als möglichen Beitrag zur mittel- bis
langfristigen Schuldentragfähigkeit fortzusetzen, und erkennt
an, dass die Länder in der Lage sein müssen, unter Aufrecht-
erhaltung der Schuldentragfähigkeit Investitionen zu tätigen,
unter anderem in das Gesundheits- und das Bildungswesen;

22. stellt fest, dass Ratingagenturen eine wichtige Rolle
spielen, wenn es um den Zugang eines Landes zu den interna-
tionalen Kapitalmärkten und die Kosten der dort aufgenom-
menen Kredite geht, fordert in diesem Zusammenhang die in-
ternationalen Finanz- und Bankinstitutionen auf, zu erwägen,
die Risikobewertungsmechanismen transparenter zu gestal-
ten, und stellt fest, dass bei den vom Privatsektor durchge-
führten Bewertungen der hoheitlichen Länderrisiken in größt-
möglichem Umfang strenge, objektive und transparente Para-
meter angewandt werden sollten, was durch hochwertige Da-
ten und Analysen erleichtert werden kann;

23. begrüßt und fordert Bemühungen seitens der inter-
nationalen Gemeinschaft um Flexibilität und betont die Not-
wendigkeit, diese Bemühungen fortzusetzen, wenn es darum
geht, den Entwicklungsländern in Postkonfliktsituationen,
insbesondere denjenigen, die hochverschuldet und arm sind,
bei ersten Wiederaufbaumaßnahmen im Hinblick auf ihre
wirtschaftliche und soziale Entwicklung behilflich zu sein;

24. begrüßt außerdem und bittet um Bemühungen der
Gläubiger, im Einzelfall flexibel auf die verschuldungsbezo-
genen Anliegen der von Naturkatastrophen betroffenen Ent-
wicklungsländer einzugehen;

25. begrüßt ferner und fordert Anstrengungen seitens
der internationalen Gemeinschaft, um den Aufbau institutio-
neller Kapazitäten zur Bewirtschaftung finanzieller Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten in den Entwicklungslän-
dern zu unterstützen und das nachhaltige Schuldenmanage-
ment als festen Bestandteil nationaler Entwicklungsstrategien
zu stärken;

26. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, den Internationalen Währungsfonds und
die Weltbank, in Zusammenarbeit mit den Regionalkommis-
sionen, Entwicklungsbanken und anderen zuständigen multi-

lateralen Finanzinstitutionen und Interessenträgern ihre Ko-
operation bei Kapazitätsaufbaumaßnahmen auf dem Gebiet
des Schuldenmanagements und der Schuldentragfähigkeit in
Entwicklungsländern fortzusetzen;

27. bittet die internationale Gemeinschaft, einschließ-
lich des Systems der Vereinten Nationen, sich weiterhin um
eine verstärkte finanzielle Unterstützung der Kapazitätsauf-
baumaßnahmen für die Entwicklungsländer auf dem Gebiet
des Schuldenmanagements und der Schuldentragfähigkeit zu
bemühen, und legt den Ländern nahe, transparente und re-
chenschaftsfähige Schuldenmanagementsysteme zu schaffen;

28. fordert alle Mitgliedstaaten sowie das System der
Vereinten Nationen auf und bittet die Bretton-Woods-Institu-
tionen sowie den Privatsektor, geeignete Maßnahmen und In-
itiativen zu ergreifen, um die Verpflichtungen, Übereinkünfte
und Beschlüsse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen
der Vereinten Nationen, insbesondere soweit sie die Frage der
Auslandsverschuldungsprobleme der Entwicklungsländer be-
treffen, umzusetzen;

29. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der eine um-
fassende und sachbezogene Analyse der Auslandsverschul-
dungssituation und der Schuldendienstprobleme der Entwick-
lungsländer und eine Überprüfung der Anstrengungen zum
Aufbau von Kapazitäten für das Schuldenmanagement, ins-
besondere seitens des Systems der Vereinten Nationen, ein-
schließt;

30. beschließt, den Unterpunkt „Auslandsverschuldung
und Entwicklung: Wege zu einer dauerhaften Lösung der
Schuldenprobleme der Entwicklungsländer“ unter dem Punkt
„Fragen der makroökonomischen Politik“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 62/187

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/418,
Ziff. 12)77.

62/187. Internationale Folgekonferenz über Entwick-
lungsfinanzierung zur Überprüfung der Umset-
zung des Konsenses von Monterrey

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die vom 18. bis 22. März 2002 in Mon-
terrey (Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung und auf ihre Resolutionen 56/210
B vom 9. Juli 2002, 57/250 vom 20. Dezember 2002, 57/270
B vom 23. Juni 2003, 57/272 und 57/273 vom 20. Dezember
2002, 58/230 vom 23. Dezember 2003, 59/225 vom 22. De-
zember 2004, 60/188 vom 22. Dezember 2005 und 61/191
vom 20. Dezember 2006 sowie die Resolutionen des Wirt-

77 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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schafts- und Sozialrats 2002/34 vom 26. Juli 2002, 2003/47
vom 24. Juli 2003, 2004/64 vom 16. September 2004,
2006/45 vom 28. Juli 2006 und 2007/30 vom 27. Juli 2007,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200578,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom
30. Juni 2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbe-
zogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele, und ihre Resolution
61/16 vom 20. November 2006 über die Stärkung des Wirt-
schafts- und Sozialrats,

Kenntnis nehmend von den Berichten des General-
sekretärs79,

sowie Kenntnis nehmend von der vom Präsidenten der Ge-
neralversammlung vorgelegten Zusammenfassung des vom
23. bis 25. Oktober 2007 in New York abgehaltenen Dialogs
auf hoher Ebene über Entwicklungsfinanzierung80,

ferner Kenntnis nehmend von der vom Präsidenten des
Wirtschafts- und Sozialrats vorgelegten Zusammenfassung
der am 16. April 2007 in New York auf hoher Ebene abgehal-
tenen Sondertagung des Rates mit den Bretton-Woods-Insti-
tutionen, der Welthandelsorganisation und der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen81,

mit Anerkennung das Angebot der Regierung Katars be-
grüßend, im Einklang mit Ziffer 73 des Konsenses von Mon-
terrey82 und den Resolutionen 60/188 und 61/191 der Gene-
ralversammlung die internationale Folgekonferenz zur Über-
prüfung der Umsetzung der Ergebnisse der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung auszurichten,

feststellend, dass die Präsidentin der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung Schritte unternom-
men hat, um direkte zwischenstaatliche Plenarkonsultationen
zu allen die Überprüfungskonferenz betreffenden Fragen un-
ter Beteiligung aller Mitgliedstaaten und der wichtigsten in-
stitutionellen Interessenträger im Prozess der Entwicklungsfi-
nanzierung einzuleiten,

1. beschließt, dass die Internationale Folgekonferenz
über Entwicklungsfinanzierung zur Überprüfung der Umset-
zung des Konsenses von Monterrey

a) vom 29. November bis 2. Dezember 2008 in Doha
stattfinden wird;

b) auf möglichst hoher politischer Ebene, namentlich
unter Beteiligung von Staats- oder Regierungschefs, Mini-

stern, Sonderbeauftragten und gegebenenfalls anderen Beauf-
tragten, stattfinden wird;

c) Plenarsitzungen und sechs interaktive, thematisch an
den sechs Hauptthemenbereichen des Konsenses von
Monterrey82 orientierte Runde Tische unter Beteiligung meh-
rerer Interessenträger umfassen wird;

d) ein zwischenstaatlich vereinbartes Ergebnis hervor-
bringen wird;

e) als weiteres Ergebnis Zusammenfassungen der Ple-
narsitzungen und der Rundtischgespräche hervorbringen
wird, die in den Konferenzbericht aufgenommen werden;

2. erklärt erneut, dass die Überprüfungskonferenz da-
zu dienen soll, die erzielten Fortschritte zu bewerten, die Zie-
le und Verpflichtungen zu bekräftigen, die besten Verfahrens-
weisen und die gewonnenen Erkenntnisse auszutauschen so-
wie die angetroffenen Hindernisse und Zwänge, die Maßnah-
men und Initiativen zu ihrer Überwindung und wichtige Maß-
nahmen zur weiteren Umsetzung ebenso wie neue Herausfor-
derungen und Themen aufzuzeigen;

3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, eingedenk der Not-
wendigkeit, die Wirksamkeit des Folgeprozesses zu dem
Konsens von Monterrey zu erhöhen, auch weiterhin von den
bestehenden institutionellen Regelungen zur Überprüfung der
Umsetzung des Konsenses von Monterrey gemäß Ziffer 69
des Konsenses und entsprechend der Resolution 57/270 B
vollen Gebrauch zu machen, darunter von den von der Gene-
ralversammlung veranstalteten Dialogen auf hoher Ebene und
den Frühjahrstagungen des Wirtschafts- und Sozialrats mit
den Bretton-Woods-Institutionen, der Welthandelsorganisa-
tion und der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen;

4. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass sich alle maß-
geblichen Interessenträger auf allen Ebenen in vollem Um-
fang an der Umsetzung des Konsenses von Monterrey beteili-
gen, und betont außerdem, wie wichtig ihre volle Teilnahme
an dem Folgeprozess ist, im Einklang mit der Geschäftsord-
nung der Generalversammlung, insbesondere den bei der In-
ternationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung in
Monterrey und ihrem Vorbereitungsprozess angewandten
Akkreditierungsverfahren und Teilnahmemodalitäten;

5. bittet nichtstaatliche Organisationen und privatwirt-
schaftliche Institutionen, im Einklang mit der Geschäftsord-
nung der Generalversammlung, insbesondere den bei der
Konferenz von Monterrey und ihrem Vorbereitungsprozess
angewandten Akkreditierungsverfahren und Teilnahmemo-
dalitäten, an der Überprüfungskonferenz und ihrem Vorberei-
tungsprozess teilzunehmen, und beschließt,

a) dass sich alle nichtstaatlichen Organisationen mit
Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat sowie alle
bei der Konferenz von Monterrey oder ihrem Folgeprozess
akkreditierten nichtstaatlichen Organisationen und privat-
wirtschaftlichen Institutionen registrieren lassen können;

b) dass interessierte nichtstaatliche Organisationen und
privatwirtschaftliche Institutionen, die keinen Konsultativsta-
tus beim Wirtschafts- und Sozialrat haben oder nicht bei der

78 Siehe Resolution 60/1.
79 A/62/190 und A/62/217.
80 A/62/550.
81 A/62/76-E/2007/55 und Corr.1.
82 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
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Konferenz von Monterrey akkreditiert waren, die Akkreditie-
rung entsprechend dem während der Konferenz geltenden
Akkreditierungsverfahren bei der Generalversammlung bean-
tragen können;

c) dass die genannten Regelungen für die Teilnahme
nichtstaatlicher Organisationen und privatwirtschaftlicher In-
stitutionen an der Überprüfungskonferenz und ihrem Vorbe-
reitungsprozess keinen Präzedenzfall für Tagungen der Gene-
ralversammlung schaffen;

6. erklärt erneut, dass die internationalen Finanz- und
Handelsinstitutionen, insbesondere die wichtigsten institutio-
nellen Interessenträger im Prozess der Entwicklungsfinanzie-
rung aufgefordert sind, nach der Erfahrung auf der Konferenz
von Monterrey in allen Aspekten der Überprüfungskonferenz
eine Sonderrolle zu übernehmen, wozu auch ihre aktive Be-
teiligung an den Vorbereitungen zu dieser Konferenz zählt;

7. fordert die Regionalkommissionen auf, mit Unter-
stützung der regionalen Entwicklungsbanken und anderer zu-
ständiger Stellen im ersten Halbjahr 2008 gegebenenfalls re-
gionale Konsultationen zu führen, die dazu dienen sollen, zu
den Vorbereitungen für die Überprüfungskonferenz beizutra-
gen;

8. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung,
auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung die direkten zwischen-
staatlichen Plenarkonsultationen zu allen die Überprüfungs-
konferenz betreffenden Fragen unter Beteiligung aller Staaten
und der wichtigsten institutionellen Interessenträger im Pro-
zess der Entwicklungsfinanzierung fortzusetzen, und be-
schließt, dass diese Konsultationen im Voraus geplant werden
und offen, integrativ und transparent sein müssen;

9. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung
außerdem, im Rahmen der vorhandenen Ressourcen ein Ar-
beitsprogramm vorzulegen, unter Berücksichtigung der für
2008 geplanten einschlägigen Tagungen und ihrer Ergebnis-
se, darunter sechs informelle, sachbezogene Überprüfungsta-
gungen des Plenums zu den sechs Themenbereichen des Kon-
senses von Monterrey mit einer Höchstdauer von elf Arbeits-
tagen und einem Arbeitstag für informelle interaktive Anhö-
rungen mit Vertretern der Zivilgesellschaft und der Privat-
wirtschaft im Zeitraum von Januar bis Juni 2008, gefolgt von
informellen Konsultationen über den Inhalt des Ergebnisdo-
kuments der Überprüfungskonferenz, mit dem Ziel, einen er-
sten Entwurf des Ergebnisdokuments bis Ende Juli 2008 vor-
zulegen, nach Bedarf gefolgt von informellen Konsultationen
und redaktionellen Sitzungen im Zeitraum von September
2008 bis zur Abhaltung der Überprüfungskonferenz;

10. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung
ferner, mit Unterstützung des Sekretariats der Vereinten Na-
tionen informelle Zusammenfassungen der in Ziffer 9 ge-
nannten Überprüfungstagungen als Beiträge zu den Vorberei-
tungen für die Überprüfungskonferenz zu erarbeiten;

11. bittet die Regierungen und alle maßgeblichen Inter-
essenträger, namentlich die Weltbank, den Internationalen
Währungsfonds, die Welthandelsorganisation, die Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, das Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen, die regionalen

Entwicklungsbanken und alle anderen in Betracht kommen-
den regionalen Organe, Sachbeiträge zu dem Vorbereitungs-
prozess der Überprüfungskonferenz, einschließlich der in Zif-
fer 9 genannten Tätigkeiten, zu leisten;

12. bittet die Geberregierungen und die sonstigen maß-
geblichen Interessenträger, auch künftig außerplanmäßige
Mittel bereitzustellen, insbesondere durch freiwillige Beiträ-
ge an den Treuhandfonds für Folgemaßnahmen zur Interna-
tionalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung, um die
Tätigkeiten zur Vorbereitung der Überprüfungskonferenz
2008 sowie die Anreise und Teilnahme von Vertretern der
Entwicklungsländer, insbesondere der am wenigsten entwik-
kelten Länder, zu unterstützen;

13. ersucht den Generalsekretär, bis Ende Juli 2008 ei-
nen Bericht über die jüngsten Entwicklungen im Zusammen-
hang mit dem Prozess zur Überprüfung der Entwicklungsfi-
nanzierung und der Umsetzung des Konsenses von Monter-
rey vorzulegen;

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, eine Mittei-
lung über den Arbeitsplan der Überprüfungskonferenz auszu-
arbeiten;

15. beschließt, den Punkt „Weiterverfolgung und Um-
setzung der Ergebnisse der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung 2002 und Vorbereitung der Über-
prüfungskonferenz 2008“ in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/188

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 8 Ge-
genstimmen und 3 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/419 (Part II), Ziff. 10)83:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika,
Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland,
Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mol-
dau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nige-

83 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Pakistan (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas).
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ria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tschad, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Tschechische Republik,
Marshallinseln, Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Côte d’Ivoire, Kamerun, Kolumbien.

62/188. Ölpest vor der libanesischen Küste
Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/194 vom 20. De-
zember 2006 über die Ölpest vor der libanesischen Küste,

in Bekräftigung der Ergebnisse der Konferenz der Verein-
ten Nationen über die Umwelt des Menschen, insbesondere
des Grundsatzes 7 der Erklärung der Konferenz84, in dem die
Staaten ersucht wurden, alle im Rahmen des Möglichen lie-
genden Maßnahmen zu ergreifen, um die Verschmutzung der
Meere zu verhindern,

unter Betonung der Notwendigkeit, die Meeresumwelt im
Einklang mit dem Völkerrecht zu schützen und zu erhalten,

unter Berücksichtigung der Rio-Erklärung von 1992 über
Umwelt und Entwicklung85, insbesondere des Grundsatzes
16, wonach grundsätzlich der Verursacher die Kosten der
Verschmutzung zu tragen hat, sowie unter Berücksichtigung
von Kapitel 17 der Agenda 2186,

erneut mit großer Besorgnis von der Umweltkatastrophe
Kenntnis nehmend, die durch die Zerstörung der in unmittel-
barer Nähe des Elektrizitätskraftwerks Dschije (Libanon) ge-
legenen Öllagertanks durch die israelische Luftwaffe am
15. Juli 2006 verursacht wurde, bei der sich eine die gesamte
libanesische Küste bedeckende und sich bis zur syrischen Kü-
ste erstreckende Ölpest bildete,

erneut mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Hilfe,
die von Geberländern und internationalen Organisationen zu
Gunsten der raschen Wiederherstellung und des raschen Wie-
deraufbaus Libanons über bilaterale und multilaterale Kanäle

angeboten wurde, namentlich das am 17. August 2006 abge-
haltene Treffen von Athen zur Koordinierung der Antwort-
maßnahmen zu dem Verschmutzungsereignis im östlichen
Mittelmeer sowie die am 31. August 2006 abgehaltene Stock-
holmer Konferenz für den raschen Wiederaufbau Libanons,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Resolution 61/194 der Gene-
ralversammlung über die Ölpest vor der libanesischen Kü-
ste87;

2. bekundet erneut ihre tiefe Besorgnis über die nach-
teiligen Auswirkungen, die die Zerstörung der in unmittelba-
rer Nähe des Elektrizitätskraftwerks Dschije (Libanon) gele-
genen Öllagertanks durch die israelische Luftwaffe auf die
Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung in Libanon
hat;

3. ist der Auffassung, dass die Ölpest die Küste Liba-
nons stark und die syrische Küste teilweise verschmutzt hat
und infolge ihrer schädlichen Auswirkungen auf die natürli-
chen Ressourcen, die biologische Vielfalt, die Fischerei und
den Tourismus sowie auf die menschliche Gesundheit in dem
Land die Existenzgrundlagen und die Wirtschaft Libanons
schwer beeinträchtigt hat;

4. ersucht die Regierung Israels, die Verantwortung
dafür zu übernehmen, die Regierung Libanons und die ande-
ren von der Ölpest unmittelbar betroffenen Länder für die Ko-
sten der Beseitigung der durch die Zerstörung verursachten
Umweltschäden, einschließlich der Wiederherstellung der
Meeresumwelt, rasch und angemessen zu entschädigen;

5. dankt der Regierung Libanons und den Regierungen
der Mitgliedstaaten, den regionalen und internationalen Orga-
nisationen, den regionalen und internationalen Finanzinstitu-
tionen, den nichtstaatlichen Organisationen und dem Privat-
sektor für ihre Anstrengungen zur Einleitung von Reini-
gungs- und Wiederherstellungsarbeiten an den verschmutzten
Küsten und ermutigt die Mitgliedstaaten und die genannten
Stellen, ihre finanzielle und technische Hilfe für die Regie-
rung Libanons fortzusetzen, damit die Reinigungs- und Wie-
derherstellungsarbeiten abgeschlossen werden können, mit
dem Ziel, das Ökosystem Libanons und das des östlichen Mit-
telmeerbeckens zu erhalten;

6. fordert die Geber auf, internationale technische und
finanzielle Hilfe zu mobilisieren, indem sie die Einrichtung
eines von freiwilligen Beiträgen getragenen Fonds für Wie-
derherstellungsmaßnahmen nach der Ölverschmutzung im
östlichen Mittelmeer unterstützen und so dazu beitragen, dass
diese Umweltkatastrophe, die durch die Zerstörung der Ölla-
gertanks bei dem Elektrizitätskraftwerk Dschije durch die is-
raelische Luftwaffe verursacht wurde, auf integrierte, um-
weltgerechte Weise – von der Reinigung bis zur sicheren Ent-
sorgung der öligen Abfälle – bewältigt werden kann;

7. ist sich der Mehrdimensionalität der nachteiligen
Auswirkungen der Ölpest bewusst und ersucht den General-

84 Siehe Report of the United Nations Conference on the Human Envi-
ronment, Stockholm, 5–16 June 1972 (A/CONF.48/14/Rev.1), Erster
Teil, Kap. I.
85 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
86 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf. 87 A/62/343.
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sekretär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung unter dem Punkt „Nachhaltige Entwicklung“ ei-
nen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzu-
legen.

RESOLUTION 62/189
Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/419/Add.1, Ziff. 13)88.

62/189. Umsetzung der Agenda 21, des Programms für
die weitere Umsetzung der Agenda 21 und der
Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/199 vom 20. De-
zember 2000, 56/226 vom 24. Dezember 2001, 57/253 vom
20. Dezember 2002 und 57/270 A und B vom 20. Dezember
2002 beziehungsweise 23. Juni 2003 sowie ihre Resolutionen
58/218 vom 23. Dezember 2003, 59/227 vom 22. Dezember
2004, 60/193 vom 22. Dezember 2005 und 61/195 vom
20. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Umwelt
und Entwicklung89, die Agenda 2190, das Programm für die
weitere Umsetzung der Agenda 2191, die Erklärung von Jo-
hannesburg über nachhaltige Entwicklung92 und den Durch-
führungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
(„Durchführungsplan von Johannesburg“)93 sowie den Kon-
sens von Monterrey der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung94,

in Bekräftigung der Verpflichtung, die Agenda 21, das
Programm für die weitere Umsetzung der Agenda 21, den
Durchführungsplan von Johannesburg, insbesondere die ter-
mingebundenen Ziele und Zielwerte, und die anderen interna-

tional vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, umzusetzen,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200595,

in Bekräftigung der auf der elften Tagung der Kommis-
sion für Nachhaltige Entwicklung gefassten Beschlüsse96,

erneut erklärend, dass die nachhaltige Entwicklung in ih-
ren wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten ein
Schlüsselelement des übergreifenden Rahmens der Tätigkei-
ten der Vereinen Nationen bildet, und bekräftigend, dass zwi-
schen wirtschaftlicher Entwicklung, sozialer Entwicklung
und Umweltschutz als voneinander abhängigen, sich gegen-
seitig stärkenden Säulen der nachhaltigen Entwicklung auch
weiterhin ein Gleichgewicht gewährleistet werden muss, 

feststellend, dass im Hinblick auf die Erreichung der mit
den drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung verbundenen
Ziele nach wie vor Herausforderungen bestehen,

bekräftigend, dass die Beseitigung der Armut, die Verän-
derung nicht nachhaltiger Produktions- und Konsummuster
sowie der Schutz und die Bewirtschaftung der natürlichen
Ressourcen, die die Grundlage der wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung sind, die übergeordneten Ziele und die
wesentlichen Voraussetzungen einer nachhaltigen Entwick-
lung darstellen,

in der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut die
größte Herausforderung darstellt, mit der die Welt heute kon-
frontiert ist, und eine unabdingbare Voraussetzung für die
nachhaltige Entwicklung, insbesondere der Entwicklungslän-
der, ist und dass ungeachtet dessen, dass jedes Land selbst die
Hauptverantwortung für seine nachhaltige Entwicklung und
die Bekämpfung der Armut trägt und die Rolle der nationalen
Politiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont wer-
den kann, konzertierte und konkrete Maßnahmen auf allen
Ebenen erforderlich sind, damit die Entwicklungsländer ihre
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung erreichen können, die
sich aus den international vereinbarten Vorgaben und Zielen
betreffend die Armut ergeben, einschließlich derjenigen, die
in der Agenda 21, den einschlägigen Ergebnissen anderer
Konferenzen der Vereinten Nationen und der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen97 enthalten sind,

bekräftigend, dass produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle wesentliche Voraussetzun-
gen für die Beseitigung der Armut, die Verbesserung des
wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehens für alle und die
Herbeiführung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und
einer nachhaltigen Entwicklung für alle Nationen sind,

88 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
89 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
90 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
91 Resolution S-19/2, Anlage.
92 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
93 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
94 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.

95 Siehe Resolution 60/1.
96 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I.
97 Siehe Resolution 55/2.
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in der Erkenntnis, dass eine gute Regierungsführung in je-
dem Land und eine gute Weltordnungspolitik für die nachhal-
tige Entwicklung unabdingbar sind,

unter Hinweis darauf, dass der Durchführungsplan von
Johannesburg die Kommission zur Anlaufstelle für die Erör-
terung von Partnerschaften bestimmt hat, die der nachhaltigen
Entwicklung förderlich sind und dazu beitragen, dass die in
der Agenda 21, in dem Programm für die weitere Umsetzung
der Agenda 21 und in dem Durchführungsplan von Johannes-
burg eingegangenen zwischenstaatlichen Verpflichtungen er-
füllt werden,

daran erinnernd, dass der Wirtschafts- und Sozialrat seine
Aufsichtsfunktion über die systemweite Koordinierung und
über die ausgewogene Integration der wirtschaftlichen, sozia-
len und umweltbezogenen Teilaspekte der Politiken und Pro-
gramme der Vereinten Nationen, die auf die Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung gerichtet sind, ausbauen soll, und
bekräftigend, dass die Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen auch wei-
terhin als hochrangige Kommission für die nachhaltige Ent-
wicklung fungieren und als Forum für die Behandlung von
Fragen in Bezug auf die Integration der drei Dimensionen der
nachhaltigen Entwicklung dienen soll,

unter Hinweis darauf, dass die Kommission auf ihrer elf-
ten Tagung den Beschluss fasste, während der Überprüfungs-
jahre zu erörtern, welchen Beitrag die Partnerschaften zur
Unterstützung der Umsetzung der Agenda 21, des Programms
für die weitere Umsetzung der Agenda 21 und des Durchfüh-
rungsplans von Johannesburg leisten, mit dem Ziel, die ge-
wonnenen Erfahrungen und die besten Verfahrensweisen aus-
zutauschen, Probleme, Lücken und Zwänge aufzuzeigen und
anzugehen und, falls erforderlich, während der Grundsatzjah-
re weitere Leitlinien aufzustellen, so auch in Bezug auf die
Berichterstattung98, 

daran erinnernd, dass Landwirtschaft, ländliche Entwick-
lung, Böden, Dürre und Wüstenbildung miteinander ver-
knüpft sind und auf integrierte Weise behandelt werden sol-
len, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Dimensionen der nachhaltigen Entwick-
lung, der damit verbundenen sektorspezifischen Politiken und
der Querschnittsthemen, einschließlich der von der Kommis-
sion auf ihrer elften Tagung aufgezeigten Mittel zur Umset-
zung,

in Anbetracht der Probleme und Zwänge, mit denen afri-
kanische Länder in den Bereichen Landwirtschaft, ländliche
Entwicklung, Böden, Dürre und Wüstenbildung konfrontiert
sind, und betonend, dass auf diese Probleme und Zwänge
während der sechzehnten Tagung der Kommission angemes-
sen eingegangen werden soll, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs99;

2. erklärt erneut, dass die nachhaltige Entwicklung ein
Schlüsselelement des übergreifenden Rahmens der Tätigkei-
ten der Vereinen Nationen bildet, insbesondere für die Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, und der im
Durchführungsplan von Johannesburg93 enthaltenen Ziele;

3. fordert die Regierungen, alle zuständigen internatio-
nalen und regionalen Organisationen, den Wirtschafts- und
Sozialrat, die Fonds und Programme der Vereinten Nationen,
die Regionalkommissionen und Sonderorganisationen, die in-
ternationalen Finanzinstitutionen, die Globale Umweltfazili-
tät und andere zwischenstaatliche Organisationen, im Ein-
klang mit ihrem jeweiligen Mandat, sowie wichtige Gruppen
auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame Umsetzung
und Weiterverfolgung der auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung verabschiedeten Verpflichtungen, Programme
und termingebundenen Zielvorgaben sicherzustellen, und er-
mutigt sie, über die in dieser Hinsicht erzielten konkreten
Fortschritte Bericht zu erstatten; 

4. fordert die wirksame Umsetzung der auf dem Welt-
gipfel für nachhaltige Entwicklung verabschiedeten Ver-
pflichtungen, Programme und termingebundenen Zielvorga-
ben und die Einhaltung der in dem Durchführungsplan von
Johannesburg enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf die
Mittel zur Umsetzung; 

5. erklärt erneut, dass die Kommission für Nachhaltige
Entwicklung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
als das hochrangige für die nachhaltige Entwicklung zustän-
dige Organ fungiert und als Forum für die Behandlung von
Fragen in Bezug auf die Integration der drei Dimensionen der
nachhaltigen Entwicklung dient; 

6. ermutigt die Länder, auf freiwilliger Grundlage, vor
allem auf den Überprüfungstagungen der Kommission, ein-
zelstaatliche Berichte vorzulegen, die konkrete Fortschritte
bei der Umsetzung herausstellen und dabei die erzielten Er-
gebnisse, die Zwänge, die Herausforderungen und die Chan-
cen aufzeigen;

7. betont, wie wichtig einvernehmlich erzielte Ergeb-
nisse und handlungsorientierte Grundsatztagungen sind; 

8. ermutigt die Regierungen, mit Vertretern der für
Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Böden, Dürre, Wü-
stenbildung und Afrika sowie Finanzen zuständigen Ministe-
rien und Organisationen auf entsprechender Ebene, ein-
schließlich auf Ministerebene, an der sechzehnten Tagung der
Kommission teilzunehmen;

9. verweist auf den von der Kommission auf ihrer elf-
ten Tagung gefassten Beschluss, dass bei den Aktivitäten auf
Kommissionstagungen eine ausgewogene Mitwirkung von

98 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschn. A, Resolutionsentwurf I,
Ziff. 23 e). 99 A/62/262.
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Teilnehmern aus allen Regionen sowie eine ausgewogene
Vertretung von Frauen und Männern gewährleistet sein
soll100; 

10. bittet die Geberländer, zu erwägen, die Teilnahme
von Vertretern aus den Entwicklungsländern an der sech-
zehnten Kommissionstagung zu unterstützen;

11. bekräftigt das Ziel, die Umsetzung der Agenda 2190

zu stärken, namentlich durch die Mobilisierung finanzieller
und technologischer Ressourcen sowie durch Programme
zum Kapazitätsaufbau, insbesondere zu Gunsten der Ent-
wicklungsländer;

12. bekräftigt außerdem das Ziel, die Beteiligung und
wirksame Mitwirkung der Zivilgesellschaft und anderer maß-
geblicher Interessenträger an der Umsetzung der Agenda 21
zu stärken sowie die Transparenz dieses Prozesses und die
breite Beteiligung der Öffentlichkeit daran zu fördern;

13. ersucht das Kommissionssekretariat, die Teilnahme
der in Betracht kommenden wichtigen Gruppen an den the-
menbezogenen Erörterungen der sechzehnten Kommissions-
tagung und die Berichterstattung über die Wahrnehmung der
unternehmerischen Rechenschaftspflicht und Verantwortung
in Bezug auf die Themenkomplexe im Einklang mit dem
Durchführungsplan von Johannesburg zu koordinieren; 

14. bekräftigt die Notwendigkeit, die unternehmerische
Verantwortung und Rechenschaftspflicht gemäß dem Durch-
führungsplan von Johannesburg zu fördern; 

15. bekräftigt außerdem die Notwendigkeit, die Entste-
hung von Kleinst- sowie kleinen und mittleren Unternehmen
zu fördern, namentlich durch Schulungs-, Bildungs- und Fort-
bildungsmaßnahmen, mit besonderem Gewicht auf der Agro-
industrie als Quelle des Lebensunterhalts für ländliche Ge-
meinschaften; 

16. ersucht das Kommissionssekretariat, durch entspre-
chende Vorkehrungen für eine ausgewogene Vertretung
wichtiger Gruppen aus den entwickelten Ländern und den
Entwicklungsländern bei den Kommissionstagungen Sorge
zu tragen; 

17. regt an, dass die regionalen Umsetzungstagungen
und sonstigen regionalen Veranstaltungen zur Tätigkeit der
Kommission auf ihrer sechzehnten Tagung beitragen; 

18. bittet die zuständigen Sonderorganisationen, na-
mentlich die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen und den Internationalen Fonds für
landwirtschaftliche Entwicklung, die Fonds und Programme
der Vereinten Nationen, die Globale Umweltfazilität und die

internationalen und regionalen Finanz- und Handelsinstitutio-
nen sowie das Sekretariat des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von
Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern,
insbesondere in Afrika101, und die anderen in Betracht kom-
menden Organe, im Rahmen ihres Mandats aktiv an der Ar-
beit der Kommission mitzuwirken;

19. ermutigt die Regierungen und die Organisationen
auf allen Ebenen sowie die wichtigen Gruppen, ergebnisori-
entierte Initiativen einzuleiten und Aktivitäten durchzufüh-
ren, um die Arbeit der Kommission zu unterstützen und die
Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 2191 und des Durchführungsplans von
Johannesburg zu fördern und zu erleichtern, namentlich auch
durch freiwillige, eine Vielzahl von Interessenträgern verei-
nende Partnerschaftsinitiativen; 

20. unterstreicht, wie wichtig die Überprüfung der Um-
setzung der von der Kommission auf ihrer dreizehnten Ta-
gung gefassten Beschlüsse zur Wasser- und Sanitärversor-
gung102 ist;

21. ersucht den Generalsekretär, seiner Berichterstat-
tung an die Kommission auf ihrer sechzehnten Tagung ange-
messene Beiträge seitens aller Ebenen zugrunde zu legen und
themenbezogene Berichte zu jeder der sechs in dem Themen-
komplex Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Böden,
Dürre, Wüstenbildung und Afrika enthaltenen Fragen vorzu-
legen und dabei die zwischen ihnen bestehenden Zusammen-
hänge zu berücksichtigen und auf die Querschnittsthemen,
einschließlich der von der Kommission auf ihrer elften Ta-
gung aufgezeigten Mittel zur Umsetzung, einzugehen, und
berücksichtigt außerdem die einschlägigen Bestimmungen
der Ziffern 10, 14 und 15 des von der Kommission auf ihrer
elften Tagung verabschiedeten Resolutionsentwurfs I96;

22. nimmt Kenntnis von der Abhaltung der dritten Inter-
nationalen Sachverständigentagung über den Zehnjahres-Pro-
grammrahmen für nachhaltigen Konsum und nachhaltige
Produktion im Rahmen des Marrakesch-Prozesses vom
26. bis 29. Juni 2007 in Stockholm; 

23. beschließt, den Unterpunkt „Umsetzung der Agenda
21, des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21
und der Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär,
auf der genannten Tagung einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen. 

100 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschn. A, Resolutionsentwurf I,
Ziff. 2 j).

101 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000
Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
102 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 9 (E/2005/29), Kap. I, Abschn. C, Resolution 13/1.
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RESOLUTION 62/190

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 147 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 30 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/419, Add.1, Ziff. 13)103:

Dafür: Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
maika, Japan, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ka-
sachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malediven, Malta, Marshallin-
seln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan, Palau, Panama,
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Samoa,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leo-
ne, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts
und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschad, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan,
Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Algerien, Ägypten, Bahrain, Brunei Darussa-

lam, Dschibuti, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Kirgisi-
stan, Komoren, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Oman,
Sambia, Saudi-Arabien, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Swasi-
land, Syrische Arabische Republik, Tunesien, Vereinigte Arabi-
sche Emirate.

62/190. Agrartechnologie im Dienste der Entwicklung
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/218 vom 23. De-

zember 2003, 59/227 vom 22. Dezember 2004, 60/193 vom
22. Dezember 2005 und 61/195 vom 20. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Umwelt
und Entwicklung104, die Agenda 21105, das Programm für die
weitere Umsetzung der Agenda 21106, die Erklärung von Jo-
hannesburg über nachhaltige Entwicklung107 und den Durch-
führungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
(„Durchführungsplan von Johannesburg“)108 sowie den Kon-
sens von Monterrey der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung109,

in Bekräftigung der Verpflichtung, die Agenda 21, das
Programm für die weitere Umsetzung der Agenda 21, den
Durchführungsplan von Johannesburg, insbesondere die ter-
mingebundenen Ziele und Zielwerte, und die anderen interna-
tional vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, umzusetzen,

sowie in Bekräftigung des in Ziffer 19 der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen110 gesetzten Ziels, Armut
und Hunger bis 2015 zu halbieren,

bekräftigend, dass die Beseitigung der Armut die größte
Herausforderung darstellt, mit der die Welt heute konfrontiert
ist, und eine unabdingbare Voraussetzung für die nachhaltige
Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer, ist und
dass ungeachtet dessen, dass jedes Land selbst die Hauptver-
antwortung für seine nachhaltige Entwicklung und die Be-
kämpfung der Armut trägt und die Rolle der nationalen Poli-
tiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden
kann, konzertierte und konkrete Maßnahmen auf allen Ebe-
nen erforderlich sind, damit die Entwicklungsländer ihre Zie-
le einer nachhaltigen Entwicklung erreichen können, die sich
aus den international vereinbarten Vorgaben und Zielen be-
treffend die Armut ergeben, einschließlich derjenigen, die in
der Agenda 21, den einschlägigen Ergebnissen anderer Kon-

103 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belgien, Bosnien und Herzego-
wina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Honduras, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kenia, Kongo,
Kroatien, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta,
Marshallinseln, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau,
Monaco, Montenegro, Nauru, Nepal, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Palau, Panama, Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Ruanda, Rumänien, Salomonen, San Marino, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Tonga, Tschechische
Republik, Türkei, Uganda, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und
Zypern.

104 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
105 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
106 Resolution S-19/2, Anlage.
107 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
108 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
109 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
110 Siehe Resolution 55/2.
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ferenzen der Vereinten Nationen und der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen enthalten sind,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005111,
sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom

30. Juni 2006,
in der Erkenntnis, dass zahlreiche Länder derzeit bei der

Erreichung vieler der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le, im Rückstand sind, und betonend, dass alle Verpflichtun-
gen auf dem Gebiet der Entwicklung unverzüglich und ener-
gisch umgesetzt werden müssen, wenn die Ziele erreicht wer-
den sollen,

nach wie vor besorgt darüber, dass Afrika bei seinem der-
zeitigen Kurs als einziger Kontinent nicht in der Lage sein
wird, bis 2015 auch nur eines der Ziele der Millenniums-Er-
klärung zu erreichen, und in dieser Hinsicht betonend, dass
konzertierte Anstrengungen und fortgesetzte Unterstützung
erforderlich sind, um die Verpflichtung, den besonderen Be-
dürfnissen Afrikas Rechnung zu tragen, zu erfüllen,

Kenntnis nehmend von den laufenden Vorbereitungen der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung für ihren nächsten
Zweijahreszyklus mit dem Themenschwerpunkt Landwirt-
schaft, ländliche Entwicklung, Böden, Dürre, Wüstenbildung
und Afrika,

besorgt über die bislang verhältnismäßig langsamen Fort-
schritte bei der Erreichung der genannten Ziele, insbesondere
der Ziele und Vorgaben betreffend Hunger, und in der Er-
kenntnis, dass die internationale Gemeinschaft ihre Anstren-
gungen zur Erreichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, verstärken muss,

bekräftigend, dass der Landwirtschaft bei der Deckung
der Bedürfnisse einer wachsenden Weltbevölkerung eine ent-
scheidend wichtige Rolle zukommt und dass sie untrennbar
mit der Beseitigung der Armut verbunden ist, vor allem in den
Entwicklungsländern, dass es unerlässlich ist, die Rolle der
Frauen auf allen Ebenen und in allen Aspekten der ländlichen
Entwicklung, der Landwirtschaft, der Ernährung und der Er-
nährungssicherung zu verstärken, und dass eine nachhaltige
Landwirtschaft und eine nachhaltige ländliche Entwicklung
unverzichtbar sind, um ein integriertes Konzept für die um-
weltverträgliche Steigerung der Nahrungsmittelproduktion
und Erhöhung der Ernährungs- und Nahrungsmittelsicherheit
zu verwirklichen,

in Anbetracht dessen, dass Innovationen in der Landwirt-
schaft und der Nahrungsmittelproduktion immer notwendiger
sind, um sich unter anderem an den Klimawandel, die Ver-
städterung und die Globalisierung anzupassen,

sich dessen bewusst, dass die technologischen Verfahren
zur Förderung dieser Ziele nachhaltig, zugänglich und von
Nutzen für arme Menschen sein sollen, unter Berücksichti-
gung der einschlägigen internationalen Übereinkünfte und

der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der Millenniums-Entwicklungsziele,

in der Erkenntnis, dass geeignete, erschwingliche und
nachhaltige Agrartechnologien eine wichtige Rolle spielen
können, wenn es darum geht, Mitgliedstaaten bei der Linde-
rung der Armut und der Beseitigung des Hungers behilflich
zu sein,

1. fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere diejeni-
gen, die dazu in der Lage sind, und die zuständigen Organisa-
tionen der Vereinten Nationen auf, größere Anstrengungen zu
unternehmen, um die Entwicklung geeigneter Technologien
in den Entwicklungsländern und die Weitergabe solcher
Technologien an diese Länder unter fairen, transparenten und
einvernehmlich festgelegten Bedingungen zu fördern, und
einzelstaatliche Anstrengungen zu unterstützen, die darauf
gerichtet sind, die wirksame Nutzung örtlicher Fachkenntnis-
se und Technologien zu begünstigen sowie die Agrarfor-
schung und Agrartechnologien zu fördern, damit in ländli-
chen Gebieten lebende arme Männer und Frauen die landwirt-
schaftliche Produktivität und die Ernährungssicherheit erhö-
hen können;

2. unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen
entsprechender Vereinbarungen den Zugang zu ihrem agrar-
technologischen Wissen und Know-how und den Innova-
tionssystemen für die Landwirtschaft verbessern müssen, ins-
besondere für arme Menschen;

3. erklärt erneut, dass die Beseitigung von Armut,
Hunger und Mangelernährung, insbesondere soweit sie Kin-
der betreffen, ausschlaggebend für die Erreichung der Millen-
niums-Entwicklungsziele ist und dass die ländliche und land-
wirtschaftliche Entwicklung ein fester Bestandteil der natio-
nalen und internationalen Entwicklungspolitik sein sollte,
fordert verstärkte produktive Investitionen in die ländliche
und landwirtschaftliche Entwicklung, um Ernährungssicher-
heit zu erreichen, fordert in dieser Hinsicht eine verstärkte
Unterstützung für die landwirtschaftliche Entwicklung und
den Aufbau von Handelskapazitäten im Agrarsektor in den
Entwicklungsländern, namentlich durch die internationale
Gemeinschaft und das System der Vereinten Nationen, und
fordert Unterstützung für Rohstoffentwicklungsprojekte, ins-
besondere marktwirtschaftlich orientierte Projekte, und für
ihre Erarbeitung im Rahmen des Zweiten Kontos des Ge-
meinsamen Fonds für Rohstoffe;

4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Beitrag
der Initiative „Technologie im Dienste der Landwirtschaft“
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen;

5. fordert die zuständigen Organe des Systems der
Vereinten Nationen nachdrücklich auf, die Mitgliedstaaten,
insbesondere die Entwicklungsländer, bei ihren Anstrengun-
gen zu unterstützen, sich neue Erkenntnisse auf dem Gebiet
der Agrartechnologie sowie der Innovation, Forschung und
Entwicklung in der Landwirtschaft voll zunutze zu machen,
um die entsprechenden Millenniums-Entwicklungsziele, ins-
besondere die Beseitigung von Armut und Hunger, zu errei-
chen;111 Siehe Resolution 60/1.
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6. fordert die öffentlichen und privaten Institutionen
auf, weiter verbesserte Pflanzensorten zu entwickeln, die für
verschiedene Regionen geeignet sind, insbesondere für die
durch Umweltfaktoren, darunter den Klimawandel, belaste-
ten Regionen, und diese Sorten nachhaltig zu entwickeln und
zu bewirtschaften, und fordert alle Beteiligten auf, weitere
Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass
verbesserte Pflanzensorten im Einklang mit den jeweiligen
nationalen Rechtsvorschriften und den einschlägigen interna-
tionalen Übereinkünften für Kleinbauern zugänglich und er-
schwinglich gemacht werden;

7. unterstreicht, wie wichtig es ist, die Agrarforschung
zu unterstützen, und fordert dazu auf, die internationalen
Agrarforschungssysteme, namentlich die internationalen
Agrarforschungszentren der Beratungsgruppe für internatio-
nale Agrarforschung, und die anderen zuständigen internatio-
nalen Organisationen auch weiterhin zu unterstützen;

8. erkennt an, wie wichtig es ist, dass die zuständigen
Institutionen wirksame Mechanismen für öffentlich-private
landwirtschaftliche Beratungsdienste sowie Beratungs-, Fi-
nanz- und Vermarktungsdienste für Landwirte, insbesondere
Kleinbauern, bereitstellen, damit diese aus den neuen Er-
kenntnissen, den Innovationssystemen für die Landwirtschaft
und verbesserten Technologien Nutzen ziehen können;

9. bittet die Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen,
die dazu in der Lage sind, und die zuständigen regionalen und
internationalen Organisationen, finanzielle und technische
Ressourcen bereitzustellen, um die Entwicklung effizienter,
produktiver und umweltverträglicher Technologien im Dien-
ste einer nachhaltigen Entwicklung in den Entwicklungslän-
dern zu unterstützen;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 62/191

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/419/Add.2, Ziff. 7)112.

62/191. Weiterverfolgung und Umsetzung der Strategie
von Mauritius für die weitere Durchführung des
Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Erklärung von Barbados113 und des
Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der klei-

nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern114, die von
der Weltkonferenz über die nachhaltige Entwicklung der klei-
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern verabschie-
det wurden, und unter Hinweis auf ihre Resolution 49/122
vom 19. Dezember 1994 über die Weltkonferenz, 

sowie in Bekräftigung der Erklärung von Mauritius115 und
der Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung des
Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der klei-
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern („Durchfüh-
rungsstrategie von Mauritius“)116, die von der Internationalen
Tagung zur Überprüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern am 14. Januar 2005
verabschiedet wurden, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/311 vom 14. Juli
2005, 60/194 vom 22. Dezember 2005 und 61/196 vom
20. Dezember 2006, 

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005117, 

unter Begrüßung des von der Kommission für Nachhalti-
ge Entwicklung auf ihrer dreizehnten Tagung gefassten Be-
schlusses118, bei ihren Überprüfungstagungen entsprechend
den bestehenden Modalitäten einen Tag der Überprüfung der
Umsetzung der Durchführungsstrategie von Mauritius zu
widmen, unter besonderer Berücksichtigung des Themen-
schwerpunkts des betreffenden Jahres sowie etwaiger neuer
Entwicklungen bei den Bemühungen der kleinen Inselent-
wicklungsländer um die Herbeiführung einer nachhaltigen
Entwicklung, und den Generalsekretär zu ersuchen, der Kom-
mission auf ihrer Überprüfungstagung einen Bericht über die
Fortschritte und Hindernisse in Bezug auf die nachhaltige
Entwicklung in den kleinen Inselentwicklungsländern vorzu-
legen, der auch Empfehlungen darüber enthält, wie die
Durchführungsstrategie von Mauritius besser umgesetzt wer-
den kann, 

begrüßend, dass die Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung auf ihrer fünfzehnten Tagung entsprechend dem Er-
suchen der Generalversammlung in Resolution 61/196 im
Rahmen ihrer Zwischenstaatlichen Vorbereitungstagung eine
halbtägige Sitzung abhielt, um Politikoptionen für die Über-
windung der Hindernisse und Zwänge zu erörtern, denen sich
die kleinen Inselentwicklungsländer in den vier Themenbe-
reichen der Tagung gegenübersehen, und dabei die während
der vierzehnten Kommissionstagung vorgenommene Über-

112 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
113 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May
1994 (United Nations publication, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I.

114 Ebd., Anlage II.
115 Report of the International Meeting to Review the Implementation of
the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Is-
land Developing States, Port Louis, Mauritius, 10–14 January 2005
(United Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
116 Ebd., Anlage II.
117 Siehe Resolution 60/1.
118 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 9 (E/2005/29), Kap. I, Abschn. C, Resolution 13/1.
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prüfung der Umsetzung der Durchführungsstrategie von
Mauritius berücksichtigte, 

bekräftigend, dass die negativen Auswirkungen des Kli-
mawandels und des Ansteigens des Meeresspiegels erhebli-
che Risiken für die nachhaltige Entwicklung der kleinen In-
selentwicklungsländer bergen, dass die Auswirkungen des
Klimawandels sogar die Existenz einiger dieser Staaten be-
drohen können und dass daher die Anpassung an die negati-
ven Auswirkungen des Klimawandels und des Ansteigens des
Meeresspiegels nach wie vor eine der größten Prioritäten für
die kleinen Inselentwicklungsländer ist, 

anerkennend, dass es dringend geboten ist, die den klei-
nen Inselentwicklungsländern bereitgestellten Mittel für die
wirksame Umsetzung der Durchführungsstrategie von Mauri-
tius aufzustocken, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs119; 

2. begrüßt die neuerliche Verpflichtung der internatio-
nalen Gemeinschaft auf die Durchführung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern114;

3. fordert die Regierungen und alle zuständigen inter-
nationalen und regionalen Organisationen, die Fonds, Pro-
gramme, Sonderorganisationen und Regionalkommissionen
der Vereinten Nationen, die internationalen Finanzinstitutio-
nen, die Globale Umweltfazilität sowie andere zwischenstaat-
liche Organisationen und wichtige Gruppen nachdrücklich
auf, rechtzeitig Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung und
Weiterverfolgung der Erklärung von Mauritius115 und der
Durchführungsstrategie von Mauritius116 zu ergreifen, ein-
schließlich der weiteren Ausarbeitung und Umsetzung kon-
kreter Projekte und Programme; 

4. verlangt, dass die auf der Internationalen Tagung zur
Überprüfung der Durchführung des Aktionsprogramms für
die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter
den Entwicklungsländern verabschiedeten Verpflichtungen,
Programme und Ziele umfassend und wirksam verwirklicht
werden und dass zu diesem Zweck die in der Durchführungs-
strategie von Mauritius enthaltenen Bestimmungen betref-
fend die Mittel zur Umsetzung eingehalten werden, und legt
den kleinen Inselentwicklungsländern und ihren Entwick-
lungspartnern nahe, auch künftig umfassende Konsultationen
zu führen, um weitere konkrete Projekte und Programme zur
Umsetzung der Durchführungsstrategie von Mauritius auszu-
arbeiten; 

5. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die An-
strengungen der kleinen Inselentwicklungsländer zur Anpas-
sung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels ver-
stärkt zu unterstützen, namentlich durch die Bereitstellung
zweckgebundener Finanzmittel, Kapazitätsaufbau und die
Weitergabe geeigneter Technologien zur Bewältigung des
Klimawandels; 

6. befürwortet die Verwirklichung von Partnerschafts-
initiativen im Rahmen der Durchführungsstrategie von Mau-
ritius zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung der
kleinen Inselentwicklungsländer; 

7. ersucht den Generalsekretär erneut, die Gruppe
Kleine Inselentwicklungsländer in der Sekretariats-Hauptab-
teilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten zu stär-
ken, entsprechend der Forderung in ihren Resolutionen
57/262 vom 20. Dezember 2002, 58/213 A vom 23. Dezem-
ber 2003, 59/229 vom 22. Dezember 2004, 59/311, 60/194
und 61/196, und fordert den Generalsekretär nachdrücklich
auf, dafür zu sorgen, dass die Gruppe unverzüglich und auf
Dauer genügend Personal erhält, damit sie das breite Spek-
trum der ihr übertragenen Aufgaben erfüllen kann, mit dem
Ziel, die umfassende und wirksame Umsetzung der Durch-
führungsstrategie von Mauritius im Rahmen der vorhandenen
Mittel, einschließlich durch Mittelumschichtungen, zu er-
leichtern; 

8. fordert den Generalsekretär auf, während der zwei-
undsechzigsten Tagung der Generalversammlung einen Be-
richt über die zur Durchführung von Ziffer 7 dieser Resolu-
tion ergriffenen Maßnahmen zu erstellen; 

9. fordert die Bereitstellung neuer und zusätzlicher
freiwilliger Mittel für die Neubelebung des Informationsnet-
zes für die kleinen Inselentwicklungsländer; 

10. ersucht die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, sich im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats verstärkt um die durchgängige Integration der
Durchführungsstrategie von Mauritius in ihr Arbeitspro-
gramm zu bemühen und in ihrem jeweiligen Sekretariat eine
Koordinierungsstelle für Angelegenheiten betreffend die
kleinen Inselentwicklungsländer einzurichten, um die koordi-
nierte Durchführung des Aktionsprogramms auf nationaler,
subregionaler, regionaler und globaler Ebene zu unterstützen; 

11. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die
Durchführung des von der Konferenz der Vertragsparteien
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt im Jahr
2006 auf ihrer achten Tagung verabschiedeten Arbeitspro-
gramms für die biologische Vielfalt120, das eine Reihe von
Maßnahmen zur Behandlung inselspezifischer Merkmale und
Probleme vorsieht, verstärkt zu unterstützen; 

12. beschließt, auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung die
mittels der Umsetzung der Durchführungsstrategie von Mau-
ritius erzielten Fortschritte bei der Verringerung der Gefähr-
dung der kleinen Inselentwicklungsländer zu überprüfen; 

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Weiterverfolgung und Umsetzung der Durchführungs-
strategie von Mauritius vorzulegen; 

14. beschließt, den Unterpunkt „Weiterverfolgung und
Umsetzung der Strategie von Mauritius für die weitere
Durchführung des Aktionsprogramms für die nachhaltige

119 A/62/279. 120 UNEP/CBD/COP/8/31, Anhang I, Beschluss VIII/1, Anlage.
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Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern“ unter dem Punkt „Nachhaltige Entwicklung“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/192

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/419/Add.3, Ziff. 8)121.

62/192. Internationale Strategie zur Katastrophenvor-
sorge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/236 vom 22. De-
zember 1989, 49/22 A vom 2. Dezember 1994, 49/22 B vom
20. Dezember 1994, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/219
vom 22. Dezember 1999, 56/195 vom 21. Dezember 2001,
57/256 vom 20. Dezember 2002, 58/214 vom 23. Dezember
2003, 59/231 vom 22. Dezember 2004, 60/195 vom 22. De-
zember 2005 und 61/198 vom 20. Dezember 2006 sowie die
Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats 1999/63 vom
30. Juli 1999 und 2001/35 vom 26. Juli 2001 und unter gebüh-
render Berücksichtigung ihrer Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005122,

in Bekräftigung der Erklärung von Hyogo123, des Hyogo-
Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Widerstands-
kraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastrophen124

sowie der gemeinsamen Erklärung der Sondertagung über die
Katastrophe im Indischen Ozean: Risikominderung für eine
sicherere Zukunft125, die von der Weltkonferenz für Katastro-
phenvorsorge verabschiedet wurden,

in Bekräftigung ihrer Aufgabe, politische Leitlinien für
die Umsetzung der Ergebnisse der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen vorzugeben,

unter Hinweis darauf, dass die Interinstitutionelle Arbeits-
gruppe für Katastrophenvorsorge bisher als Hauptforum des
Systems der Vereinten Nationen für die Erarbeitung von Ka-
tastrophenvorsorgestrategien und -politiken fungiert und da-
für gesorgt hat, dass sich die Tätigkeiten der an der Katastro-
phenvorsorge, der Folgenbegrenzung und der Vorbereitung
auf den Katastrophenfall beteiligten Organisationen gegen-
seitig ergänzen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Zahl
und das Ausmaß von Naturkatastrophen und ihre zunehmen-
den Auswirkungen in den letzten Jahren, die zu erheblichen
Verlusten an Menschenleben geführt und langfristige negati-
ve Folgen für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt
in den anfälligen Gesellschaften weltweit, insbesondere in
den Entwicklungsländern, nach sich gezogen haben und die
Herbeiführung ihrer nachhaltigen Entwicklung behindern,

betonend, dass die Verringerung des Katastrophenrisikos,
einschließlich der Verringerung der Anfälligkeit für Naturka-
tastrophen, ein wichtiges Querschnittselement ist, das zur
Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt,

in der Erkenntnis, dass zwischen Entwicklung, Verringe-
rung des Katastrophenrisikos, Katastrophenbewältigung und
Katastrophennachsorge ein klarer Zusammenhang besteht
und dass es geboten ist, in allen diesen Bereichen Anstren-
gungen zu unternehmen,

sowie in der Erkenntnis, dass es dringend geboten ist, die
vorhandenen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse
weiterzuentwickeln und einzusetzen, um die Widerstands-
kraft gegen Naturkatastrophen zu stärken, und hervorhebend,
dass die Entwicklungsländer Zugang zu geeigneten, moder-
nen, umweltverträglichen, kostenwirksamen und leicht zu be-
dienenden Technologien haben müssen, damit sie umfassen-
dere Lösungen für die Verringerung des Katastrophenrisikos
anstreben und ihre Fähigkeiten, Katastrophenrisiken abzu-
wehren, wirksam und effizient stärken können,

ferner in der Erkenntnis, dass bestimmte Maßnahmen zur
Verringerung des Katastrophenrisikos im Rahmen des Hyo-
go-Rahmenaktionsplans auch die Anpassung an den Klima-
wandel unterstützen können, und betonend, wie wichtig es ist,
die Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen
Naturkatastrophen durch Programme zur Verringerung des
Katastrophenrisikos zu stärken,

hervorhebend, wie wichtig Fortschritte bei der Umset-
zung des Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige
Entwicklung126 und seiner einschlägigen Bestimmungen be-
treffend Anfälligkeit, Risikobewertung und Katastrophenma-
nagement sind,

mit viel Interesse und Anerkennung Kenntnis nehmend
von der Abhaltung der ersten Tagung der Weltweiten Platt-
form zur Verringerung des Katastrophenrisikos vom 5. bis
7. Juni 2007 in Genf127, 

in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-
terhin um ein besseres Verständnis der sozioökonomischen
Aktivitäten, die die Anfälligkeit von Gesellschaften für Na-

121 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
122 Siehe Resolution 60/1.
123 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
124 Ebd., Resolution 2.
125 A/CONF.206/6 und Corr.1, Anhang II.

126 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
127 Siehe Acting with Common Purpose: Proceedings of the first session
of the Global Platform for Disaster Risk Reduction, Geneva, 5–7 June
2007 (ISDR/GP/2007/7).
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turkatastrophen verstärken, zu bemühen und ihnen entgegen-
zuwirken sowie lokale Kapazitäten zur Abwehr von Katastro-
phenrisiken aufzubauen und weiter zu stärken,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Internationalen Strategie zur Ka-
tastrophenvorsorge128;

2. erinnert daran, dass die Verpflichtungen in der Er-
klärung von Hyogo123 und dem Hyogo-Rahmenaktionsplan
2005-2015: Stärkung der Widerstandskraft von Nationen und
Gemeinwesen gegen Katastrophen124 unter anderem vorse-
hen, dass katastrophengefährdeten Entwicklungsländern und
von Katastrophen heimgesuchten Staaten, die sich in der
Übergangsphase zu einer nachhaltigen physischen, sozialen
und wirtschaftlichen Erholung befinden, zu Gunsten von Ri-
sikominderungsaktivitäten in Prozessen der Katastrophen-
nachsorge und Rehabilitation Hilfe gewährt wird;

3. begrüßt die Fortschritte bei der Durchführung des
Hyogo-Rahmenaktionsplans und betont die Notwendigkeit
einer wirksameren Integration der Verringerung des Kata-
strophenrisikos in die Politiken, Pläne und Programme zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung, des Aufbaus und der
Stärkung von Institutionen, Mechanismen und Kapazitäten
zur Erhöhung der Widerstandskraft gegen Gefahren und der
systematischen Einbeziehung von Risikominderungsansät-
zen in die Durchführung von Programmen für Notfallvorsor-
ge, -bewältigung und -nachsorge;

4. fordert die internationale Gemeinschaft auf, sich
verstärkt darum zu bemühen, die in der Erklärung von Hyogo
und dem Hyogo-Rahmenaktionsplan enthaltenen Verpflich-
tungen in vollem Umfang zu erfüllen;

5. bittet die Mitgliedstaaten, das System der Vereinten
Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, die Regio-
nalorgane und anderen internationalen Organisationen, ein-
schließlich der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und
Rothalbmond-Gesellschaften, sowie die Zivilgesellschaft,
darunter die nichtstaatlichen Organisationen und die Freiwil-
ligen, den Privatsektor und die Wissenschaftler, sich verstärkt
darum zu bemühen, den Hyogo-Rahmenaktionsplan zu unter-
stützen, durchzuführen und weiterzuverfolgen;

6. fordert das System der Vereinten Nationen auf und
bittet die internationalen Finanzinstitutionen und die regiona-
len und internationalen Organisationen, die Ziele des Hyogo-
Rahmenaktionsplans in ihre Strategien und Programme auf-
zunehmen und ihn umfassend zu berücksichtigen, unter Her-
anziehung der bestehenden Koordinierungsmechanismen,
und die Entwicklungsländer über diese Mechanismen dabei
zu unterstützen, dringend Maßnahmen zur Verringerung des
Katastrophenrisikos auszuarbeiten beziehungsweise durchzu-
führen;

7. fordert das System der Vereinten Nationen außer-
dem auf und bittet die internationalen Finanzinstitutionen und
die Regionalbanken sowie die anderen regionalen und inter-

nationalen Organisationen, die Anstrengungen, die von Kata-
strophen heimgesuchte Länder zur Verringerung des Kata-
strophenrisikos im Rahmen von Katastrophennachsorge- und
Rehabilitationsprozessen unternehmen, frühzeitig und nach-
haltig zu unterstützen;

8. erkennt an, dass jeder Staat selbst die Hauptverant-
wortung für seine nachhaltige Entwicklung und für die Er-
greifung wirksamer Maßnahmen zur Verringerung des Kata-
strophenrisikos trägt, namentlich für den Schutz der in seinem
Hoheitsgebiet befindlichen Menschen, seiner Infrastruktur
und anderer Güter des Landes vor den Auswirkungen von Ka-
tastrophen, einschließlich der Durchführung und Weiterver-
folgung des Hyogo-Rahmenaktionsplans, und betont, wie
wichtig es ist, dass diese nationalen Bemühungen durch inter-
nationale Zusammenarbeit und internationale Partnerschaften
unterstützt werden;

9. erkennt außerdem an, dass sich die Mitgliedstaaten
um den Aufbau nationaler und lokaler Kapazitäten zur Durch-
führung des Hyogo-Rahmenaktionsplans bemühen, nament-
lich durch die Einrichtung nationaler Plattformen für Kata-
strophenvorsorge, und ermutigt die Mitgliedstaaten, solche
Kapazitäten aufzubauen, sofern sie dies noch nicht getan ha-
ben;

10. erkennt ferner an, wie wichtig es ist, die Anpassung
an den Klimawandel mit den einschlägigen Maßnahmen zur
Verringerung des Risikos von Naturkatastrophen abzustim-
men, bittet die Regierungen und die zuständigen internationa-
len Organisationen, diese Erwägungen in umfassender Weise
unter anderem in die Entwicklungspläne und Armutsbekämp-
fungsprogramme zu integrieren, und bittet die internationale
Gemeinschaft, die laufenden Anstrengungen der Entwick-
lungsländer in dieser Hinsicht zu unterstützen;

11. betont, dass die Fortführung der Zusammenarbeit
und Koordinierung zwischen den Regierungen, dem System
der Vereinten Nationen, anderen Organisationen, Regionalor-
ganisationen, nichtstaatlichen Organisationen und gegebe-
nenfalls weiteren Partnern für die wirksame Behebung der
Auswirkungen von Naturkatastrophen als unerlässlich zu be-
trachten ist;

12. begrüßt die regionalen und subregionalen Initiativen
zur Verringerung des Katastrophenrisikos und erklärt erneut,
dass regionale Initiativen und die Risikominderungskapazitä-
ten regionaler Mechanismen, sofern vorhanden, weiterent-
wickelt und gestärkt werden müssen und dass der Einsatz und
die Weitergabe aller vorhandenen Instrumente gefördert wer-
den muss;

13. begrüßt außerdem die Einrichtung der Globalen Fa-
zilität für Katastrophenvorsorge und Wiederaufbau, einer von
der Weltbank im Namen der beteiligten Geber und der ande-
ren Interessenträger verwalteten Partnerschaft des Systems
der Internationalen Strategie zur Katastrophenvorsorge, als
einer bedeutenden Initiative zur Unterstützung der Durchfüh-
rung des Hyogo-Rahmenaktionsplans;

14. fordert die internationale Gemeinschaft auf, den
Aufbau und die Stärkung von Institutionen, Mechanismen
und Kapazitäten, die systematisch zur Erhöhung der Wider-128 A/62/320.
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standskraft gegen Gefahren beitragen können, auf allen Ebe-
nen, insbesondere auf lokaler Ebene, zu unterstützen;

15. nimmt mit viel Interesse und Anerkennung davon
Kenntnis, dass vom 5. bis 7. Juni 2007 in Genf die erste Ta-
gung der Weltweiten Plattform zur Verringerung des Kata-
strophenrisikos abgehalten wurde127, des Nachfolgemechanis-
mus für die Interinstitutionelle Arbeitsgruppe für Katastro-
phenvorsorge, der den Mitgliedstaaten und den anderen Inter-
essenträgern als nützliches Forum dient, um die bei der
Durchführung des Hyogo-Rahmenaktionsplans erzielten
Fortschritte zu bewerten, das Bewusstsein für die Katastro-
phenvorsorge zu schärfen, Erfahrungen auszutauschen und
aus bewährten Praktiken zu lernen, verbleibende Lücken auf-
zuzeigen und Maßnahmen zur rascheren Durchführung auf
nationaler und lokaler Ebene zu benennen;

16. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt für die
wirksame Durchführung des Hyogo-Rahmenaktionsplans zu
engagieren, indem sie vollen Gebrauch von den Mechanis-
men des Systems der Strategie wie der Weltweiten Plattform
zur Verringerung des Katastrophenrisikos machen;

17. erkennt an, wie wichtig es ist, die Geschlechterper-
spektive zu integrieren und Frauen an der Konzipierung und
Durchführung aller Phasen des Katastrophenmanagements,
insbesondere der Phase der Risikominderung, zu beteiligen;

18. dankt denjenigen Ländern, die die Tätigkeiten im
Rahmen der Strategie durch freiwillige Beiträge an den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Katastrophenvorsorge
finanziell unterstützt haben;

19. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, zur Ge-
währleistung einer ausreichenden Unterstützung der Folgetä-
tigkeiten zum Hyogo-Rahmenaktionsplan auch weiterhin
freiwillig angemessene finanzielle Beiträge an den Treuhand-
fonds zu leisten;

20. nimmt davon Kenntnis, dass die auf Antrag der Mit-
gliedstaaten durchgeführte Überprüfung der gegenwärtigen
Nutzung des Treuhandfonds und der Möglichkeit seiner Aus-
weitung, unter anderem mit dem Ziel, katastrophengefährdete
Entwicklungsländer bei der Ausarbeitung nationaler Strategi-
en zur Verringerung des Katastrophenrisikos zu unterstützen,
zu dem Schluss führte, dass der Treuhandfonds ein geeignetes
Instrument für eine Ausweitung der Maßnahmen des Systems
der Internationalen Strategie zur Katastrophenvorsorge auf
globaler und regionaler Ebene zur Unterstützung der Länder
bei der Durchführung des Hyogo-Rahmenaktionsplans dar-
stellt;

21. ermutigt die Regierungen, die multilateralen Organi-
sationen, die internationalen und regionalen Organisationen,
die internationalen und regionalen Finanzinstitutionen, den
Privatsektor und die Zivilgesellschaft, zur Erreichung der
Ziele der Strategie systematisch in die Verringerung des Ka-
tastrophenrisikos zu investieren;

22. betont, wie wichtig die Verringerung des Katastro-
phenrisikos und die sich daraus ergebenden wachsenden An-
forderungen an das Sekretariat der Internationalen Strategie

zur Katastrophenvorsorge sind und dass die derzeitigen Me-
thoden zur Finanzierung des Sekretariats überprüft werden
müssen, mit dem Ziel, seine Finanzierungsgrundlage zu stabi-
lisieren, und ersucht den Generalsekretär, in seinem nächsten
Bericht über dieses Thema einen diesbezüglichen Vorschlag
zu unterbreiten;

23. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über das Ergebnis der Weltweiten Erhebung über Früh-
warnsysteme129, ermutigt die Mitgliedstaaten, Frühwarnsyste-
me in ihre nationalen Strategien und Pläne zur Verringerung
des Katastrophenrisikos zu integrieren, und bittet die interna-
tionale Gemeinschaft, das Sekretariat der Internationalen
Strategie zur Katastrophenvorsorge bei seiner Aufgabe zu un-
terstützen, die Entwicklung von Frühwarnsystemen zu er-
leichtern;

24. betont, dass es geboten ist, ein besseres Verständnis
der Ursachen von Katastrophen und das Wissen darüber zu
fördern sowie auch Kapazitäten zu ihrer Bewältigung aufzu-
bauen und zu stärken, unter anderem durch die Weitergabe
und den Austausch von Erfahrungen und technischem Wis-
sen, Bildungs- und Ausbildungsprogramme zur Verringerung
des Risikos von Naturkatastrophen, den Zugang zu sachdien-
lichen Daten und Informationen und die Stärkung institutio-
neller Regelungen, einschließlich der Gemeinwesenorganisa-
tionen;

25. hebt hervor, dass sich die internationale Gemein-
schaft über die Soforthilfephase hinaus weiter engagieren und
die mittel- und langfristigen Rehabilitations-, Wiederaufbau-
und Risikominderungsmaßnahmen unterstützen muss, und
betont, wie wichtig es ist, in den am stärksten gefährdeten Re-
gionen, insbesondere in den für Naturkatastrophen anfälligen
Entwicklungsländern, Programme zu Gunsten der Armutsbe-
kämpfung, der nachhaltigen Entwicklung sowie im Bereich
des Managements der Verringerung des Katastrophenrisikos
durchzuführen;

26. betont, dass es erforderlich ist, sich in umfassender
Weise mit der Risikominderung und der Verringerung der
Anfälligkeit in Bezug auf alle Naturgefahren, einschließlich
geologischer und hydrometeorologischer Gefahren, zu befas-
sen;

27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Nachhaltige Entwicklung“ einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 62/193

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/419/Add.5, Ziff. 9)130.

129 A/62/340.
130 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
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62/193. Durchführung des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in
Afrika

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/211 vom 23. De-

zember 2003 und 61/202 vom 20. Dezember 2006 und andere
Resolutionen im Zusammenhang mit dem Übereinkommen
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffe-
nen Ländern, insbesondere in Afrika131,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005132,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zur Förderung der
Bekämpfung der Wüstenbildung, zur Beseitigung der extre-
men Armut, zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in
ariden, semiariden und trockenen subhumiden Gebieten und
zur Verbesserung der Existenzgrundlagen der von Dürre
und/oder Wüstenbildung betroffenen Menschen,

in dem festen Willen, die durch die Bestimmung des Jah-
res 2006 zum Internationalen Jahr der Wüsten und der Wü-
stenbildung in Gang gesetzte Dynamik zu nutzen und dem da-
durch entstandenen Geist der internationalen Solidarität Auf-
trieb zu verleihen,

in Bekräftigung der universalen Mitgliedschaft des Über-
einkommens und in Anerkennung dessen, dass Wüstenbil-
dung und Dürre Probleme von globaler Bedeutung sind, da
sie alle Regionen der Welt betreffen,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Wüstenbil-
dung die Fähigkeit der Entwicklungsländer zur Erreichung
der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der Millenniums-Entwicklungsziele, ernsthaft bedroht,
und anerkennend, dass eine rasche und wirksame Durchfüh-
rung des Übereinkommens zur Erreichung dieser Ziele beitra-
gen würde,

besorgt darüber, dass sich die Wüstenbildung, die Land-
verödung, der Verlust der biologischen Vielfalt und der Kli-
mawandel negativ aufeinander auswirken, jedoch gleichzeitig
betonend, wie nutzbringend es sein kann, diese Probleme auf
eine komplementäre und sich gegenseitig unterstützende
Weise zu bekämpfen,

in Bekräftigung des Durchführungsplans des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Jo-
hannesburg“)133, in dem das Übereinkommen als eines der In-
strumente zur Bekämpfung der Armut anerkannt wird,

anerkennend, dass dem Sekretariat des Übereinkommens
stabile, ausreichende und berechenbare Mittel zur Verfügung
gestellt werden müssen, damit es seine Aufgaben auch wei-
terhin effizient und zügig wahrnehmen kann,

unter Begrüßung des von der Kommission für Nachhalti-
ge Entwicklung auf ihrer elften Tagung gefassten Beschlus-
ses, während ihrer sechzehnten und siebzehnten Tagung unter
anderem das Thema Wüstenbildung und Dürre zu behan-
deln134,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung Spaniens für die Ausrichtung der achten Tagung
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens
vom 3. bis 14. September 2007 in Madrid,

sowie mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes
an die Regierung Argentiniens für die Ausrichtung der fünf-
ten Tagung des Ausschusses für die Überprüfung der Durch-
führung des Übereinkommens vom 12. bis 21. März 2007 in
Buenos Aires,

das Angebot der Regierung der Türkei begrüßend, die sie-
bente Tagung des Ausschusses für die Überprüfung der
Durchführung des Übereinkommens in Verbindung mit der
außerhalb der kalendermäßigen Tagungen stattfindenden
Sondertagung des Ausschusses für Wissenschaft und Techno-
logie vom 20. bis 29. Oktober 2008 in Istanbul auszurichten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von
Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern,
insbesondere in Afrika135;

2. bekräftigt ihre Entschlossenheit, die Durchführung
des Übereinkommens131 zu unterstützen und zu stärken, um
die Ursachen der Wüstenbildung und Landverödung sowie
die durch Landverödung verursachte Armut zu bekämpfen,
unter anderem durch die Mobilisierung ausreichender und be-
rechenbarer Finanzmittel, Technologietransfer und den Auf-
bau von Kapazitäten auf allen Ebenen;

3. begrüßt es, dass die Konferenz der Vertragsparteien
des Übereinkommens auf ihrer achten Tagung mit ihrem Be-
schluss 3/COP.8 den auf zehn Jahre angelegten Strategieplan
und -rahmen zur Stärkung der Durchführung des Überein-
kommens (2008-2018)136 verabschiedet hat, bittet alle Partei-
en, das Sekretariat des Übereinkommens und die anderen
Einrichtungen und Unterstützungsorgane, im Hinblick auf ei-
ne erfolgreiche Umsetzung der Strategie zusammenzuarbei-
ten und ihre Aktivitäten zu koordinieren, und bittet außerdem
alle Parteien, über die bei der Umsetzung der Strategie erziel-
ten Fortschritte Bericht zu erstatten;

4. dankt den Mitgliedstaaten und den anderen Interes-
senträgern auf diesem Gebiet für ihre finanziellen Beiträge

131 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000
Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
132 Siehe Resolution 60/1.
133 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.

134 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschn. A, Resolutionsentwurf I.
135 A/62/276, Anlage II.
136 A/C.2/62/7, Anlage.
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zur Unterstützung der Tätigkeit der zwischen den Tagungen
zusammentretenden zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe für
den auf zehn Jahre angelegten Strategieplan und -rahmen zur
Stärkung der Durchführung des Übereinkommens;

5. nimmt Kenntnis von dem Ersuchen um eine Bewer-
tung des Globalen Mechanismus durch die Gemeinsame In-
spektionsgruppe der Vereinten Nationen und sieht ihren Er-
kenntnissen mit Interesse entgegen137;

6. fordert die Regierungen abermals auf, gegebenen-
falls in Zusammenarbeit mit den zuständigen multilateralen
Organisationen, namentlich den Durchführungsorganisatio-
nen der Globalen Umweltfazilität, die Bekämpfung der Wü-
stenbildung in ihre Pläne und Strategien für eine nachhaltige
Entwicklung aufzunehmen;

7. bittet die entwickelten Länder unter den Vertrags-
parteien des Übereinkommens und die anderen Regierungen,
die multilateralen Organisationen, den Privatsektor und die
sonstigen zuständigen Organisationen, den betroffenen Ent-
wicklungsländern Mittel für die Umsetzung des auf zehn Jah-
re angelegten Strategieplans und -rahmens zur Stärkung der
Durchführung des Übereinkommens zur Verfügung zu stel-
len;

8. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Anstren-
gungen des Sekretariats, seine administrative Erneuerung und
Reform fortzusetzen und seine Funktionen zu straffen, um die
Empfehlungen der Gemeinsamen Inspektionsgruppe voll um-
zusetzen und sie mit dem auf zehn Jahre angelegten Strategie-
plan und -rahmen zur Stärkung der Durchführung des Über-
einkommens in Übereinstimmung zu bringen;

9. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens, den
neuen Exekutivsekretär des Übereinkommens bei der Erfül-
lung seines Mandats und der Förderung der Durchführung des
Übereinkommens voll zu unterstützen;

10. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ge-
meinsamen Verbindungsgruppe der Sekretariate und Büros
der zuständigen Nebenorgane des Rahmenübereinkommens
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen138, des Über-
einkommens über die biologische Vielfalt139 und des Überein-
kommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wü-
stenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, und be-
fürwortet die weitere Zusammenarbeit zur Förderung der
Komplementarität der Tätigkeit der Sekretariate bei gleich-
zeitiger Achtung ihrer unabhängigen Rechtsstellung;

11. nimmt außerdem Kenntnis von dem von der Konfe-
renz der Vertragsparteien auf ihrer achten Tagung gefassten
Beschluss, das Mandat des Ausschusses für die Überprüfung

der Durchführung des Übereinkommens als Nebenorgan der
Konferenz der Vertragsparteien zu verlängern140;

12. nimmt ferner Kenntnis von dem vom Rat der Globa-
len Umweltfazilität im Dezember 2006 gefassten Beschluss,
die vierte Versammlung der Fazilität zu bitten, die Überein-
kunft zur Einrichtung der umstrukturierten Globalen Umwelt-
fazilität dahin gehend zu ändern, dass das Übereinkommen
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
unter den Übereinkommen aufgeführt wird, für die die Fazili-
tät als Finanzierungsmechanismus fungiert141;

13. erinnert an die vierte Auffüllung des Treuhandfonds
der Globalen Umweltfazilität142, betont, wie wichtig die Er-
füllung der abgegebenen Zusagen ist, und hebt in dieser Hin-
sicht hervor, dass für den Schwerpunktbereich Landverödung
weiterhin ausreichende Finanzmittel zur Verfügung gestellt
werden müssen;

14. begrüßt den laufenden Prozess zur Behandlung der
Frage der Einführung des Euro als Haushalts- und Rech-
nungswährung des Übereinkommens und ersucht in dieser
Hinsicht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung der in-
stitutionellen Verbindungen und der damit zusammenhän-
genden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Sekretari-
at des Übereinkommens und dem Sekretariat der Vereinten
Nationen die Umsetzung der Beschlüsse der Konferenz der
Vertragsparteien betreffend den Schutz des Haushalts des
Übereinkommens vor den negativen Auswirkungen von
Währungsschwankungen zu erleichtern;

15. bittet den Exekutivsekretär des Übereinkommens, in
Abstimmung mit der Hauptabteilung Wirtschaftliche und So-
ziale Angelegenheiten des Sekretariats der Vereinten Natio-
nen aktive Vorbereitungen für die sechzehnte und siebzehnte
Tagung der Kommission für Nachhaltige Entwicklung zu
treffen und an den Tagungen teilzunehmen, um sicherzustel-
len, dass die zentralen Fragen des Übereinkommens, insbe-
sondere soweit sie Landverödung, Dürre und Wüstenbildung
betreffen, während der Beratungen der Überprüfungstagung
im Kontext der nachhaltigen Entwicklung gebührende Be-
rücksichtigung finden, mit dem Ziel, ein erfolgreiches Ergeb-
nis für den gesamten Zyklus der Kommission zu gewährlei-
sten;

16. bittet die Konferenz der Vertragsparteien des Über-
einkommens, bei der Festlegung der Termine ihrer Sitzungen
den Sitzungskalender der Generalversammlung und der
Kommission für Nachhaltige Entwicklung zu berücksichti-
gen und so dazu beizutragen, dass die Entwicklungsländer bei
diesen Sitzungen angemessen vertreten sind;

17. ersucht den Generalsekretär, in seinen Entwurf des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2008-

137 Ebd., Abschn. F, Ziff. 27.
138 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995
Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052.
139 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995; AS
1995 1408.

140 ICCD/COP(8)/16/Add.1, Beschluss 7/COP.8.
141 Global Environment Facility, Dokument GEF/C.30/7. Verfügbar un-
ter http://www.gefweb.org.
142 Global Environment Facility, Dokument GEF/A.3/6. Verfügbar unter
http://www.gefweb.org.
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2009 Mittel für die Tagungen der Konferenz der Vertragspar-
teien und ihrer Nebenorgane einzustellen;

18. beschließt, den Unterpunkt „Durchführung des Über-
einkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der
Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen;

19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution, einschließlich eines Be-
richts über die Durchführung des Übereinkommens, vorzule-
gen.

RESOLUTION 62/194

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/419/Add.6, Ziff. 7)143.

62/194. Übereinkommen über die biologische Vielfalt

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/201 vom 20. De-
zember 2000, 56/197 vom 21. Dezember 2001, 57/253 und
57/260 vom 20. Dezember 2002, 58/212 vom 23. Dezember
2003, 59/236 vom 22. Dezember 2004, 60/202 vom 22. De-
zember 2005 und 61/204 vom 20. Dezember 2006, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 61/203 vom
20. Dezember 2006 über das Internationale Jahr der biologi-
schen Vielfalt 2010, 

erneut erklärend, dass das Übereinkommen über die bio-
logische Vielfalt144 das wichtigste internationale Rechtsinstru-
ment für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Ressourcen und für die gerechte und ausgewogene Be-
teiligung an den Vorteilen aus der Nutzung der genetischen
Ressourcen ist, 

feststellend, dass einhundertneunundachtzig Staaten und
eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration das
Übereinkommen ratifiziert haben und dass einhundertzwei-
undvierzig Staaten und eine Organisation der regionalen
Wirtschaftsintegration das Protokoll von Cartagena über die
biologische Sicherheit zum Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt145 ratifiziert haben, 

unter Hinweis auf die auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung eingegangenen Verpflichtungen, eine effiziente-
re und kohärentere Verwirklichung der drei Zielsetzungen

des Übereinkommens anzustreben und den gegenwärtigen
Rückgang der biologischen Vielfalt bis 2010 erheblich zu
verringern, was Maßnahmen auf allen Ebenen erfordern wird,
namentlich die Durchführung nationaler Strategien und Ak-
tionspläne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und die
Bereitstellung neuer und zusätzlicher finanzieller und techni-
scher Ressourcen für die Entwicklungsländer, 

besorgt über den anhaltenden Rückgang der biologischen
Vielfalt und sich dessen bewusst, dass beispiellose Anstren-
gungen unternommen werden müssten, um diesen Rückgang
bis 2010 erheblich zu verringern, 

feststellend, dass die Zusammenarbeit zwischen dem
Übereinkommen über die biologische Vielfalt, dem Überein-
kommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wü-
stenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika146, und
dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen147 (die „Rio-Übereinkommen“) unter Be-
achtung ihrer jeweiligen Mandate verstärkt werden muss, be-
sorgt darüber, dass sich der Verlust der biologischen Vielfalt,
die Wüstenbildung, die Landverödung und der Klimawandel
negativ aufeinander auswirken, und in der Erkenntnis, wie
nutzbringend es sein kann, diese Probleme auf eine komple-
mentäre und sich gegenseitig unterstützende Weise zu be-
kämpfen und so die Zielsetzungen des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt zu erreichen, 

in Anerkennung des Beitrags, den der Zwischenstaatliche
Ausschuss für geistiges Eigentum und genetische Ressour-
cen, traditionelles Wissen und Folklore der Weltorganisation
für geistiges Eigentum mit seiner laufenden Arbeit dazu lei-
sten kann, dass die Bestimmungen des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt wirksamer umgesetzt werden,

Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den die Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der biologischen Vielfalt lei-
sten kann, 

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten der Mill-
enniums-Bewertung der Ökosysteme148, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Exekutivsekre-
tärs des Übereinkommens über die biologische Vielfalt über
die Tätigkeiten im Rahmen des Übereinkommens149; 

2. legt den entwickelten Ländern unter den Vertrags-
parteien des Übereinkommens144 nahe, Beiträge an die ent-
sprechenden Treuhandfonds des Übereinkommens zu ent-
richten, um insbesondere die volle Mitwirkung der Entwick-

143 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
144 United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998
Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995; AS 1995 1408.
145 Ebd., Vol. 2226, Nr. 30619. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2003 II S. 1506; öBGBl. III Nr. 94/2003; AS 2004 579.

146 Ebd., Vol. 1954, Nr. 33480. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000 Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997;
AS 2003 788.
147 Ebd., Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS
1994 1052.
148 In Englisch verfügbar unter http://millenniumassessment.org.
149 A/62/276, Anlage III.
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lungsländer unter den Vertragsparteien an allen Tätigkeiten
im Rahmen des Übereinkommens zu fördern;

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre
Verpflichtungen zu erfüllen, um den Rückgang der biologi-
schen Vielfalt bis 2010 erheblich zu verringern, und betont,
dass sie zu diesem Zweck in ihren einschlägigen Politiken
und Programmen einen angemessenen Schwerpunkt auf den
Rückgang der biologischen Vielfalt setzen und den Entwick-
lungsländern weiterhin neue und zusätzliche finanzielle und
technische Ressourcen bereitstellen müssen, namentlich über
die Globale Umweltfazilität; 

4. fordert die Vertragsparteien des Übereinkommens
nachdrücklich auf, den Transfer von Technologie für die
wirksame Durchführung des Übereinkommens im Einklang
mit seinen Bestimmungen zu erleichtern; 

5. nimmt Kenntnis von der Einsetzung der Arbeitsgrup-
pe von Organisationsleitern für die Erreichung der Biodiver-
sitäts-Zielvorgabe für 2010 sowie von der Abhaltung des er-
sten Treffens der Vorsitzenden der wissenschaftlichen Beirä-
te der Übereinkünfte zur biologischen Vielfalt und der Rio-
Übereinkommen mit dem Ziel, die wissenschaftliche und
technische Zusammenarbeit zu Gunsten der Erreichung der
Biodiversitäts-Zielvorgabe für 2010 zu verstärken; 

6. anerkennt die Bedeutung der vom 12. bis 16. Mai
2008 in Bonn (Deutschland) stattfindenden vierten Tagung
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens,
die als Tagung der Vertragsparteien des Protokolls von Carta-
gena über die biologische Sicherheit145 dient, und der vom
19. bis 30. Mai 2008 in Bonn stattfindenden neunten Tagung
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens; 

7. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die die Offe-
ne Ad-hoc-Arbeitsgruppe über Zugang und Vorteilsausgleich
bei der Ausarbeitung und Aushandlung des internationalen
Regelwerks für den Zugang und den Vorteilsausgleich erzielt
hat, betont, wie wichtig es ist, die Verhandlungen über das in-
ternationale Regelwerk für den Zugang und den Vorteilsaus-
gleich im Rahmen des Übereinkommens zum Abschluss zu
bringen, und legt den Parteien eindringlich nahe, alles daran-
zusetzen, um die Verhandlungen möglichst bald und späte-
stens vor der zehnten Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien im Jahr 2010 abzuschließen; 

8. nimmt davon Kenntnis, dass die Konferenz der Ver-
tragsparteien des Übereinkommens sieben themenbezogene
Arbeitsprogramme aufgestellt hat, und begrüßt die zu den
Querschnittsthemen eingeleiteten Arbeiten; 

9. bekräftigt die Verpflichtung, im Rahmen der inner-
staatlichen Rechtsvorschriften die Kenntnisse, Innovationen
und Gebräuche indigener und ortsansässiger Gemeinschaften
mit traditionellen Lebensformen, die für die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt von Belang
sind, zu achten, zu bewahren und zu erhalten, ihre breitere
Anwendung mit Billigung und unter Beteiligung der Träger
dieser Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche zu begünsti-
gen und die ausgewogene Aufteilung der sich aus ihrer Nut-
zung ergebenden Vorteile zu fördern; 

10. betont, wie wichtig das Engagement des Privatsek-
tors für die Verwirklichung der Zielsetzungen des Überein-
kommens und die Erreichung der Zielvorgabe für 2010 ist,
und bittet die Unternehmen, ihre Politiken und Praktiken
deutlicher an den Zielen des Übereinkommens auszurichten,
unter anderem auch durch Partnerschaften; 

11. nimmt Kenntnis von den Initiativen zur besseren
Verwirklichung der drei Zielsetzungen des Übereinkommens,
insbesondere von den Initiativen, die von Entwicklungslän-
dern getragen werden; 

12. bittet die Vertragsparteien des Übereinkommens, die
anderen Regierungen, die zuständigen internationalen Orga-
nisationen und die sonstigen maßgeblichen Interessenträger,
Vorbereitungen für die Begehung des Internationalen Jahres
der biologischen Vielfalt im Jahr 2010 zu treffen; 

13. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Ge-
meinsamen Verbindungsgruppe der Sekretariate und Büros
der zuständigen Nebenorgane des Rahmenübereinkommens
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen147, des Über-
einkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der
Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika146, und
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und befür-
wortet die weitere Zusammenarbeit zur Förderung der Kom-
plementarität zwischen den Sekretariaten bei gleichzeitiger
Achtung ihrer unabhängigen Rechtsstellung; 

14. bittet die Länder, die das Übereinkommen noch
nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beige-
treten sind, dies zu tun; 

15. bittet die Länder, zu erwägen, den Internationalen
Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft150 zu ratifizieren beziehungsweise ihm
beizutreten; 

16. bittet die Vertragsparteien des Übereinkommens, die
das Protokoll von Cartagena über die biologische Sicherheit
noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht
beigetreten sind, dies zu erwägen, bekräftigt die Verpflich-
tung der Vertragsstaaten des Protokolls, seine Durchführung
zu unterstützen, und betont, dass dies die volle Unterstützung
seitens der Vertragsparteien und der zuständigen internatio-
nalen Organisationen erfordern wird, insbesondere im Hin-
blick auf die Gewährung von Hilfe an Entwicklungsländer für
den Aufbau von Kapazitäten auf dem Gebiet der biologischen
Sicherheit; 

17. bittet das Sekretariat des Übereinkommens über die
biologische Vielfalt, der Generalversammlung auf ihrer drei-
undsechzigsten Tagung über den Generalsekretär über die

150 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of
the Conference of FAO, Thirty-first Session, Rome, 2–13 November
2001 (C 2001/REP), Anhang D. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2003 II S. 906; öBGBl. III Nr. 98/2006; AS 2005 1789.
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Arbeit der Konferenz der Vertragsparteien Bericht zu erstat-
ten; 

18. beschließt, den Unterpunkt „Übereinkommen über
die biologische Vielfalt“ unter dem Punkt „Nachhaltige Ent-
wicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/195

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/419/Add.7 und Corr.1, Ziff. 8)151.

62/195. Bericht des Verwaltungsrats des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen über seine vier-
undzwanzigste Tagung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2997 (XXVII) vom
15. Dezember 1972, 53/242 vom 28. Juli 1999, 56/193 vom
21. Dezember 2001, 57/251 vom 20. Dezember 2002, 58/209
vom 23. Dezember 2003, 59/226 vom 22. Dezember 2004,
60/189 vom 22. Dezember 2005 und 61/205 vom 20. Dezem-
ber 2006,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005152,

in der Erkenntnis, dass im System der Vereinten Nationen
ein Bedarf an effizienteren Umweltaktivitäten besteht, und
feststellend, dass verschiedene Möglichkeiten zur Deckung
dieses Bedarfs geprüft werden müssen, unter anderem im
Rahmen des laufenden informellen Konsultationsprozesses
über den institutionellen Rahmen für die Umweltaktivitäten
der Vereinten Nationen,

unter Berücksichtigung der Agenda 21153 und des Durch-
führungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
(„Durchführungsplan von Johannesburg“)154,

in Bekräftigung der Rolle des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen als Hauptorgan für Umweltfragen inner-
halb des Systems der Vereinten Nationen, das im Rahmen sei-
nes Mandats die Bedürfnisse der Entwicklungs- und Trans-
formationsländer im Hinblick auf eine nachhaltige Entwick-
lung berücksichtigen soll,

betonend, dass der Kapazitätsaufbau und die technologi-
sche Unterstützung für Entwicklungs- und Transformations-
länder in den mit der Umwelt zusammenhängenden Berei-
chen wichtige Bestandteile der Tätigkeit des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen sind,

in Anerkennung der Notwendigkeit, die Durchführung des
Strategieplans von Bali für technologische Unterstützung und
Kapazitätsaufbau155 zu beschleunigen, namentlich durch die
Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel zu diesem Zweck,

Kenntnis nehmend von dem Vorschlag der Regierung
Ägyptens, ein internationales Zentrum für den Aufbau von
Rechtsprechungskapazitäten auf dem Gebiet des Umwelt-
rechts in Kairo einzurichten156,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Verwaltungs-
rats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen über sei-
ne vierundzwanzigste Tagung157 und den darin enthaltenen
Beschlüssen158;

2. nimmt außerdem Kenntnis von der Veröffentlichung
des vierten Welt-Umweltausblicks des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen zum Thema „Umwelt für Entwick-
lung“159;

3. beschließt, auf Grund der vom Verwaltungsrat des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen auf seiner vier-
undzwanzigsten Tagung abgegebenen Empfehlung160 das
Jahrzehnt 2010-2020 zur Dekade der Vereinten Nationen für
Wüsten und die Bekämpfung der Wüstenbildung zu erklären;

4. nimmt davon Kenntnis, dass der Verwaltungsrat des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen auf seiner vier-
undzwanzigsten Tagung die in seinem Beschluss SS.VII/1
enthaltenen Empfehlungen betreffend internationale Len-
kungsstrukturen im Umweltbereich in allen Teilen erörtert
hat, und nimmt außerdem davon Kenntnis, dass die Fortset-
zung dieser Erörterungen auf der fünfundzwanzigsten Ta-
gung des Verwaltungsrats vorgesehen ist157;

5. betont, dass der Strategieplan von Bali für technolo-
gische Unterstützung und Kapazitätsaufbau155 weiter voran-
gebracht und voll umgesetzt werden muss, fordert in dieser
Hinsicht die Regierungen und sonstige Interessenträger, die
dazu in der Lage sind, auf, die erforderliche Finanzierung und
technische Hilfe zur Verfügung zu stellen, und fordert außer-
dem das Umweltprogramm der Vereinten Nationen auf, wei-

151 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
152 Siehe Resolution 60/1.
153 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
154 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/ a.conf.199-20.pdf.

155 UNEP/GC.23/6/Add.1 und Corr.1, Anlage.
156 Siehe UNEP/GC/24/12, Anhang V.
157 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 25 (A/62/25).
158 Ebd., Anhang I.
159 Global Environment Outlook: Environment for Development (United
Nations publication, Sales No. E.07.III.D.19).
160 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 25 (A/62/25), Anhang I, Beschluss 24/14; siehe auch Reso-
lution 61/185 der Generalversammlung und Resolution 1980/67 des
Wirtschafts- und Sozialrats.
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tere Anstrengungen zu unternehmen, um durch eine verstärk-
te Zusammenarbeit mit anderen Interessenträgern auf der
Grundlage ihrer jeweiligen komparativen Vorteile den Strate-
gieplan von Bali voll umzusetzen;

6. anerkennt die bislang erzielten Fortschritte bei der
Umsetzung des Strategischen Konzepts für ein internationa-
les Chemikalienmanagement161, insbesondere im Rahmen sei-
nes Schnellstartprogramms162, und bittet die Regierungen, die
Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration, die
zwischenstaatlichen Organisationen und die nichtstaatlichen
Organisationen, sich aktiv zu engagieren und eng zusammen-
zuarbeiten, um die Tätigkeiten, die das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen zur Umsetzung des Strategischen Kon-
zepts unternimmt, einschließlich des Schnellstartprogramms,
zu unterstützen, unter anderem durch die Bereitstellung ange-
messener Ressourcen;

7. ist sich dessen bewusst, dass Quecksilber weltweit
Probleme bereitet, und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von
dem Beschluss des Verwaltungsrats, eine aus Vertretern der
Regierungen, der Organisationen der regionalen Wirtschafts-
integration und der Interessenträger bestehende offene Ad-
hoc-Arbeitsgruppe einzurichten, mit dem Auftrag, die Optio-
nen für verstärkte freiwillige Maßnahmen und neue oder be-
stehende völkerrechtliche Übereinkünfte unter Berücksichti-
gung der in diesem Beschluss festgelegten Aufgabenstellung
und Prioritäten zu prüfen und zu bewerten163, und fordert die
Regierungen und sonstige Interessenträger nachdrücklich auf,
ihre Unterstützung für die Partnerschaften im Rahmen des
Quecksilberprogramms des Umweltprogramms der Verein-
ten Nationen durch die Bereitstellung technischer und finan-
zieller Ressourcen fortzusetzen und auszubauen;

8. betont, dass die Koordinierung und Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Organisationen der Vereinten Na-
tionen bei der Förderung der Umweltaspekte der nachhaltigen
Entwicklung weiter verstärkt werden muss, und begrüßt die
weitere aktive Beteiligung des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen an der Gruppe der Vereinten Nationen für
Entwicklungsfragen und der Leitungsgruppe für Umweltfra-
gen;

9. betont außerdem, dass das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen im Rahmen seines Mandats weiter auf al-
len Ebenen Beiträge zu Programmen zu Gunsten einer nach-
haltigen Entwicklung, zur Umsetzung der Agenda 21153 und
des Durchführungsplans von Johannesburg154 sowie zu der
Arbeit der Kommission für Nachhaltige Entwicklung unter
Berücksichtigung ihres Mandats leisten muss;

10. begrüßt es, dass sich das Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen weiter darum bemüht, im Rahmen seines

Haushalts und Arbeitsprogramms den Schwerpunkt von der
Produkterstellung auf die Ergebniserreichung zu verlagern,
und begrüßt in dieser Hinsicht außerdem den Beschluss 24/9
des Verwaltungsrats über den Haushalt und das Arbeitspro-
gramm des Umweltprogramms der Vereinten Nationen164;

11. vermerkt, dass der Verwaltungsrat den Exekutivdi-
rektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen ersucht
hat, in Abstimmung mit dem Ausschuss der Ständigen Ver-
treter eine mittelfristige Strategie für den Zeitraum 2010-
2013 zu erarbeiten165;

12. anerkennt die Notwendigkeit, die wissenschaftli-
chen Grundlagen des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen zu stärken, wie von dem zwischenstaatlichen Konsul-
tationsprozess über die Stärkung der wissenschaftlichen
Grundlagen des Programms empfohlen, und namentlich die
wissenschaftliche Kapazität der Entwicklungs- und Transfor-
mationsländer auf dem Gebiet des Umweltschutzes unter an-
derem durch die Bereitstellung ausreichender Finanzmittel zu
erhöhen;

13. vermerkt, dass derzeit Konsultationen mit dem Ziel
geführt werden, die vorgeschlagene Strategie für die Umwelt-
beobachtung als festen Bestandteil der umfassenderen strate-
gischen Vision des Umweltprogramms der Vereinten Natio-
nen weiter zu verbessern166;

14. erklärt erneut, dass das Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen gesicherte, ausreichende und berechenbare
Finanzmittel benötigt, und unterstreicht im Einklang mit Ver-
sammlungsresolution 2997 (XXVII), dass erwogen werden
muss, sämtlichen Verwaltungs- und Managementkosten des
Programms im Rahmen des ordentlichen Haushalts der Ver-
einten Nationen angemessen Rechnung zu tragen;

15. bittet die Regierungen, die dazu in der Lage sind, ih-
re Beiträge an den Umweltfonds zu erhöhen;

16. betont, wie wichtig es ist, dass das Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen seinen Amtssitz in Nairobi
hat, und ersucht den Generalsekretär, den Mittelbedarf des
Programms und des Büros der Vereinten Nationen in Nairobi
fortlaufend zu überprüfen, damit dem Programm und den
sonstigen Organen und Organisationen der Vereinten Natio-
nen in Nairobi die erforderlichen Dienste auf wirksame Weise
bereitgestellt werden können;

17. beschließt, den Unterpunkt „Bericht des Verwal-
tungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
über seine zehnte Sondertagung“ unter dem Punkt „Nachhal-
tige Entwicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer drei-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

161 Siehe Bericht der Internationalen Konferenz über Chemikalienma-
nagement über ihre erste Tagung (SAICM/ICCM.1/7), Anhänge I-III.
162 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 25 (A/62/25), Anhang I, Beschluss 24/3.
163 Ebd., Beschluss 24/3, Ziff. 28.

164 Ebd., Supplement No. 25 (A/62/25), Anhang I.
165 Ebd., Beschluss 24/9, Ziff. 13.
166 Ebd., Beschluss 24/1, Abschn. III.
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RESOLUTION 62/196

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/419/Add.8, Ziff. 7)167.

62/196. Nachhaltige Entwicklung der Berggebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/24 vom 10. Novem-
ber 1998, mit der sie das Jahr 2002 zum Internationalen Jahr
der Berge erklärte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/189 vom
20. Dezember 2000, 57/245 vom 20. Dezember 2002, 58/216
vom 23. Dezember 2003 und 60/198 vom 22. Dezember
2005,

erneut erklärend, dass Kapitel 13 der Agenda 21168 sowie
alle einschlägigen Ziffern des Durchführungsplans des Welt-
gipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan
von Johannesburg“)169, insbesondere seine Ziffer 42, den po-
litischen Gesamtrahmen für die nachhaltige Entwicklung in
Bergregionen bilden,

Kenntnis nehmend von der Plattform von Bischkek für
Berggebiete170, dem Ergebnisdokument des Weltgipfels von
Bischkek über Berggebiete, der vom 28. Oktober bis 1. No-
vember 2002 in Bischkek als Abschlussveranstaltung des In-
ternationalen Jahres der Berge stattfand,

sowie davon Kenntnis nehmend, dass die Internationale
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung in Bergregionen
(„Bergpartnerschaft“), die während des Weltgipfels für nach-
haltige Entwicklung ins Leben gerufen wurde und von acht-
undvierzig Ländern, fünfzehn zwischenstaatlichen Organisa-
tionen und dreiundachtzig Organisationen aus den wichtigen

Gruppen engagiert unterstützt wird, als wichtiger Ansatz zur
Behandlung der verschiedenen, miteinander verknüpften
Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in Bergregionen
dient,

ferner Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen der
Welttagungen der Mitglieder der Bergpartnerschaft, die im
Oktober 2003 in Meran (Italien) beziehungsweise im Oktober
2004 in Cusco (Peru) abgehalten wurden, und der ersten An-
dentagung der Andeninitiative im September 2007 in San Mi-
guel de Tucumán (Argentinien),

Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der vom 1. bis
3. Oktober 2007 in Rom abgehaltenen Tagung der Adelbo-
den-Gruppe für nachhaltige Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung in Bergregionen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die nachhaltige Entwicklung der Berggebiete171;

2. stellt mit Anerkennung fest, dass es ein wachsendes
Netzwerk von Regierungen, Organisationen, wichtigen Grup-
pen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt gibt, die erkannt
haben, wie wichtig die nachhaltige Entwicklung der Bergre-
gionen für die Beseitigung der Armut ist, und erkennt an, dass
die Berge weltweit eine wichtige Funktion besitzen, da sie die
Quelle des Großteils des Süßwasservorkommens der Erde
sind, eine reiche biologische Vielfalt und andere natürliche
Ressourcen, einschließlich Holz und Mineralien, in sich ber-
gen, der Ursprung einiger Quellen erneuerbarer Energie und
ein beliebtes Freizeit- und Tourismusziel sowie ein Ort be-
deutender kultureller Vielfalt, kulturellen Wissens und kultu-
rellen Erbes sind und durch all dies einen nicht quantifizierten
wirtschaftlichen Nutzen erzeugen;

3. ist sich dessen bewusst, dass die Berge durch Phäno-
mene wie Veränderungen der biologischen Vielfalt, das Ab-
schmelzen der Berggletscher und Veränderungen des jahres-
zeitlichen Abflusses, die sich auf die Hauptsüßwasserquellen
der Welt auswirken können, Hinweise auf globale Klimaän-
derungen liefern, und betont, dass Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen, um die negativen Auswirkungen dieser Phäno-
mene auf ein Mindestmaß zu beschränken;

4. ist sich außerdem dessen bewusst, dass die nachhal-
tige Entwicklung der Berggebiete in vielen Regionen der
Welt ein Schlüssel zur Erreichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele ist;

5. stellt mit Besorgnis fest, dass der Herbeiführung ei-
ner nachhaltigen Entwicklung, der Beseitigung der Armut in
Bergregionen und dem Schutz der Gebirgsökosysteme nach
wie vor bedeutende Hindernisse entgegenstehen und dass die
Bewohner von Bergregionen häufig zu den ärmsten Bevölke-
rungsgruppen im jeweiligen Land gehören;

6. ermutigt die Regierungen, im Rahmen ihrer Strate-
gien für eine nachhaltige Entwicklung eine langfristige Vi-
sion und ganzheitliche Ansätze zu verfolgen und integrierte

167 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Belarus, Bhutan, Boli-
vien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Chile, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Frankreich, Geor-
gien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Isla-
mische Republik), Israel, Italien, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kenia,
Kirgisistan, Komoren, Kroatien, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Libanon, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Mexiko,
Montenegro, Nepal, Nicaragua, Österreich, Pakistan, Panama, Peru,
Philippinen, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Tadschikistan, Timor-Leste, Uganda, Ukraine, Vereinigte Repu-
blik Tansania und Vietnam.
168 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
169 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
170 A/C.2/57/7, Anlage. 171 A/62/292.
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Politikkonzepte zur nachhaltigen Entwicklung in Bergregio-
nen zu fördern;

7. ermutigt die Regierungen außerdem, die nachhaltige
Entwicklung der Berggebiete in die nationalen, regionalen
und globalen Politikkonzeptionen und Entwicklungsstrategi-
en zu integrieren, namentlich durch die Aufnahme bergspezi-
fischer Bestimmungen in die Politik für eine nachhaltige Ent-
wicklung oder durch eine gezielte Bergpolitik;

8. stellt fest, dass die wachsende Nachfrage nach natür-
lichen Ressourcen, einschließlich Wasser, die Folgen von
Erosion, Entwaldung und anderen Formen der Degradation
von Wassereinzugsgebieten, das Auftreten von Naturkata-
strophen, die zunehmende Abwanderung, die Belastung
durch die Industrie, den Verkehr, den Tourismus, den Berg-
bau und die Landwirtschaft sowie die Folgen der globalen
Klimaänderungen zu den Hauptproblemen in sensiblen Ge-
birgsökosystemen gehören, die die Herbeiführung einer nach-
haltigen Entwicklung und die Beseitigung der Armut in Berg-
regionen im Einklang mit den Millenniums-Entwicklungszie-
len erschweren;

9. unterstreicht, wie wichtig eine nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung, die Verhütung von Entwaldung sowie die
Wiederherstellung verlorener und geschädigter Waldökosy-
steme in Bergregionen sind, um die natürliche Regulierungs-
funktion der Berge für den Kohlenstoff- und Wasserhaushalt
zu stärken;

10. stellt fest, dass eine nachhaltige Landwirtschaft in
Bergregionen wichtig für den Schutz der Gebirgsumwelt und
die Förderung der regionalen Wirtschaft ist;

11. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Zahl und das
Ausmaß von Naturkatastrophen und ihre zunehmenden Aus-
wirkungen in den letzten Jahren, die zu erheblichen Verlusten
an Menschenleben geführt und langfristige negative Folgen
für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt in den an-
fälligen Gesellschaften weltweit, insbesondere in den Bergre-
gionen, vor allem denjenigen in Entwicklungsländern, nach
sich gezogen haben, und fordert die internationale Gemein-
schaft nachdrücklich auf, konkrete Schritte zur Unterstützung
der nationalen und regionalen Bemühungen um die Gewähr-
leistung einer nachhaltigen Entwicklung der Berggebiete zu
unternehmen;

12. legt den Regierungen, der internationalen Gemein-
schaft und den anderen in Betracht kommenden Interessenträ-
gern nahe, den Aufklärungs- und Vorbereitungsstand im Hin-
blick auf Katastrophen in Bergregionen wie Sturzfluten, unter
anderem infolge von Gletscherseeausbrüchen, sowie Erdrut-
sche, Muren und Erdbeben, und die Infrastruktur zur Bewäl-
tigung ihrer zunehmenden Auswirkungen zu verbessern;

13. legt den Regierungen nahe, nach Bedarf in Zusam-
menarbeit mit Wissenschaftlern, Gebirgsgemeinschaften und
zwischenstaatlichen Organisationen und im Hinblick auf die
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Berggebiete
die besonderen Anliegen der Gebirgsgemeinschaften zu un-
tersuchen, namentlich die Auswirkungen der globalen Klima-
änderungen auf die Umwelt und die biologische Vielfalt der

Berggebiete, um nachhaltige Anpassungsstrategien zur Be-
wältigung der nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderun-
gen zu erarbeiten;

14. unterstreicht, dass nationale Maßnahmen ein ent-
scheidender Faktor für Fortschritte im Hinblick auf eine nach-
haltige Entwicklung der Berggebiete sind, begrüßt es, dass
solche Maßnahmen in den letzten Jahren mit einer Vielzahl
von Veranstaltungen, Aktivitäten und Initiativen stetig zuge-
nommen haben, und bittet die internationale Gemeinschaft,
die Anstrengungen zu unterstützen, die die Entwicklungslän-
der unternehmen, um im Rahmen der nationalen Entwick-
lungspläne Strategien und Programme auszuarbeiten und
durchzuführen, darunter, falls erforderlich, Politiken und
Rechtsvorschriften zur Förderung der nachhaltigen Entwick-
lung der Berggebiete;

15. befürwortet die Schaffung weiterer Ausschüsse oder
ähnlicher, mehrere Interessenträger vereinender institutionel-
ler Regelungen und Mechanismen auf nationaler und gegebe-
nenfalls auf regionaler Ebene zur Verbesserung der sektor-
übergreifenden Koordinierung und Zusammenarbeit zu Gun-
sten der nachhaltigen Entwicklung in Bergregionen;

16. befürwortet außerdem die stärkere Einbeziehung der
Kommunen sowie der sonstigen maßgeblichen Interessenträ-
ger, einschließlich der Zivilgesellschaft und des Privatsek-
tors, in die Ausarbeitung und Durchführung von Program-
men, Raumplanungs- und Landnutzungsregelungen sowie
Aktivitäten im Zusammenhang mit der nachhaltigen Ent-
wicklung in Berggebieten;

17. unterstreicht die Notwendigkeit, den Zugang der in
Bergregionen lebenden Frauen zu Ressourcen, einschließlich
Grund und Boden, zu verbessern und ihre Rolle in den ihre
Gemeinwesen, ihre Kultur und ihre Umwelt betreffenden
Entscheidungsprozessen zu stärken;

18. legt in dieser Hinsicht den Regierungen und zwi-
schenstaatlichen Organisationen nahe, die geschlechtsspezifi-
sche Dimension, unter anderem auch nach Geschlecht aufge-
schlüsselte Indikatoren, in die Aktivitäten, Programme und
Projekte zur Entwicklung der Berggebiete einzubeziehen;

19. betont, dass indigene Kulturen, Traditionen und
Kenntnisse, namentlich auf medizinischem Gebiet, im Rah-
men der Entwicklungspolitik und der Entwicklungsplanung
in Bergregionen umfassend berücksichtigt, geachtet und ge-
fördert werden müssen, und unterstreicht, wie wichtig es ist,
die volle Partizipation und Teilhabe der Gebirgsgemeinschaf-
ten an den sie betreffenden Entscheidungen zu fördern und
das Wissen, das Erbe und die Werte indigener Gruppen in alle
Entwicklungsinitiativen einzubinden;

20. unterstreicht, dass die einschlägigen Artikel des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt172 berücksich-
tigt werden müssen;

172 United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998
Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995; AS 1995 1408.
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21. erkennt an, dass vielen Entwicklungs- und Transfor-
mationsländern durch bilaterale, multilaterale und Süd-Süd-
Zusammenarbeit sowie durch andere Formen der Koopera-
tion bei der Ausarbeitung und Durchführung nationaler Stra-
tegien und Programme zur nachhaltigen Entwicklung der
Berggebiete geholfen werden muss;

22. stellt fest, dass die Finanzierung der nachhaltigen
Entwicklung der Berggebiete immer wichtiger wird, insbe-
sondere da zunehmend erkannt wird, welch wichtige Funk-
tion Berggebieten weltweit zukommt und in welch hohem
Maße Gebirgsgemeinschaften extremer Armut, Ernährungs-
unsicherheit und Not ausgesetzt sind;

23. bittet die Regierungen, das System der Vereinten
Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, die Globa-
le Umweltfazilität, alle zuständigen Übereinkommen der
Vereinten Nationen und ihre Finanzierungsmechanismen im
Rahmen ihres jeweiligen Mandats sowie alle in Betracht
kommenden Interessenträger aus der Zivilgesellschaft und
dem Privatsektor, die Unterstützung lokaler, nationaler und
internationaler Programme und Projekte zur nachhaltigen
Entwicklung in den Bergregionen insbesondere der Entwick-
lungsländer, namentlich durch freiwillige Finanzbeiträge, zu
erwägen;

24. unterstreicht, wie wichtig es für die nachhaltige Ent-
wicklung in Berggebieten ist, ein breites Spektrum von Fi-
nanzierungsquellen zu erkunden, wie etwa öffentlich-private
Partnerschaften, verstärkte Möglichkeiten der Mikrofinanzie-
rung, einschließlich Kleinstkredit und Mikroversicherung,
Kleindarlehen für Wohnraum, Spar-, Bildungs- und Gesund-
heitskonten, Unterstützung für Unternehmer, die kleine und
mittlere Betriebe aufbauen wollen, sowie nach Bedarf und
von Fall zu Fall Schuldenerlasse gegen Förderung der nach-
haltigen Entwicklung;

25. stellt fest, dass der Öffentlichkeit der nicht quantifi-
zierte wirtschaftliche Nutzen der Berge stärker bewusst ge-
macht werden muss, und unterstreicht, wie wichtig es ist, die
Nachhaltigkeit der Ökosysteme, die für das Wohl der Men-
schen und die Wirtschaftstätigkeit grundlegende Ressourcen
und Dienste liefern, zu stärken und innovative Möglichkeiten
zur Finanzierung ihres Schutzes zu erschließen;

26. weist mit Befriedigung darauf hin, dass die Konfe-
renz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die bio-
logische Vielfalt ein Arbeitsprogramm über die biologische
Vielfalt der Berggebiete verabschiedet hat173, mit der über-
greifenden Zielsetzung, den Rückgang der biologischen Viel-
falt in den Berggebieten bis zum Jahr 2010 auf globaler, re-
gionaler und nationaler Ebene erheblich zu reduzieren, und
dass dieses Arbeitsprogramm jetzt umgesetzt wird, mit dem
Ziel, einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung der Armut in
Bergregionen zu leisten;

27. stellt fest, dass Gebirgsketten sich in der Regel über
mehrere Staaten erstrecken, und befürwortet in diesem Zu-

sammenhang, falls die beteiligten Staaten zustimmen, Ansät-
ze für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu Gunsten
der nachhaltigen Entwicklung von Gebirgsketten sowie einen
diesbezüglichen Informationsaustausch;

28. nimmt in diesem Zusammenhang mit Anerkennung
davon Kenntnis, dass das Übereinkommen zum Schutz der
Alpen174 konstruktive neue Ansätze für eine integrierte, nach-
haltige Entwicklung der Alpen fördert, namentlich durch sei-
ne Protokolle für die Sachbereiche Raumplanung, Bergland-
wirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege, Bergwald,
Tourismus, Bodenschutz, Energie und Verkehr sowie seine
Deklaration „Bevölkerung und Kultur“;

29. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von
dem Rahmenübereinkommen über den Schutz und die nach-
haltige Entwicklung der Karpaten175, das von den sieben Län-
dern der Region verabschiedet und unterzeichnet wurde, um
einen Rahmen für Zusammenarbeit und multisektorale Poli-
tikkoordinierung, eine Plattform für gemeinsame Strategien
für eine nachhaltige Entwicklung und ein Forum für den Dia-
log zwischen allen beteiligten Interessenträgern zu schaffen;

30. nimmt ferner mit Anerkennung Kenntnis von dem
Internationalen Zentrum für integrierte Gebirgsentwicklung,
das die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen acht
Mitgliedsländern der Himalaya-Hindukusch-Region fördert,
um Maßnahmen und Veränderungen zur Überwindung der
wirtschaftlichen, sozialen und physischen Verwundbarkeit
der Gebirgsbewohner zu bewirken;

31. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Beitrag
des Projekts „Nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Ent-
wicklung in Bergregionen“ der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen und von der Er-
klärung der Adelboden-Gruppe zur Förderung konkreter Po-
litiken, geeigneter Institutionen und Prozesse für Bergregio-
nen und des nicht quantifizierten wirtschaftlichen Nutzens,
der von ihnen ausgeht; 

32. unterstreicht, wie wichtig der Aufbau von Kapazitä-
ten, die Stärkung der Institutionen und die Förderung von Bil-
dungsprogrammen sind, um die nachhaltige Entwicklung der
Berggebiete auf allen Ebenen zu fördern und das Bewusstsein
für die Herausforderungen und die bewährten Praktiken der
nachhaltigen Entwicklung in Bergregionen und für die Art
der Beziehungen zwischen Hochland- und Tieflandgebieten
zu schärfen;

33. befürwortet die Ausarbeitung und Durchführung
globaler, regionaler und nationaler Kommunikationspro-
gramme, die auf den durch das Internationale Jahr der Berge
2002 und die jährliche Begehung des Internationalen Tages

173 UNEP/CBD/COP/7/21, Beschluss VII/27, Anlage.

174 United Nations, Treaty Series, Vol. 1917, Nr. 32724. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 2538; LGBl. 1995
Nr. 186; öBGBl. Nr. 477/1995; AS 2003 2541.
175 In Englisch verfügbar unter http://www.carpathianconvention.org/
text.htm.
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der Berge am 11. Dezember bewirkten Erkenntnissen und Im-
pulsen für Veränderungen aufbauen;

34. ermutigt die Mitgliedstaaten, Informationen zum
Thema Berge zu sammeln und zu erzeugen und entsprechen-
de Datenbanken einzurichten, mit dem Ziel, das vorhandene
Wissen zu Gunsten interdisziplinärer Forschungsarbeiten,
Programme und Projekte zu nutzen und die Entscheidungs-
findung und Planung zu verbessern;

35. legt allen zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen nahe, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
ihre konstruktiven Bemühungen um die Stärkung der interin-
stitutionellen Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, damit
die einschlägigen Kapitel der Agenda 21168, namentlich Kapi-
tel 13, sowie die Ziffer 42 und andere einschlägige Ziffern des
Durchführungsplans von Johannesburg169 wirksamer umge-
setzt werden, unter Berücksichtigung der Anstrengungen der
Interinstitutionellen Gruppe für Berggebiete und der Notwen-
digkeit, das System der Vereinten Nationen stärker mit einzu-
beziehen, insbesondere die Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen, das Umweltprogramm
der Vereinten Nationen, die Universität der Vereinten Natio-
nen, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, die
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur und das Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen sowie die internationalen Finanzinstitutionen und an-
dere zuständige internationale Organisationen;

36. anerkennt die von der Bergpartnerschaft im Ein-
klang mit Resolution 2003/61 des Wirtschafts- und Sozialrats
vom 25. Juli 2003 durchgeführten Maßnahmen, bittet die in-
ternationale Gemeinschaft und die anderen in Betracht kom-
menden Interessenträger, einschließlich der Zivilgesellschaft
und des Privatsektors, die aktive Beteiligung an der Bergpart-
nerschaft zu erwägen, um ihren Nutzen zu erhöhen, und bittet
das Sekretariat der Partnerschaft, der Kommission für Nach-
haltige Entwicklung auf ihrer sechzehnten Tagung im Jahr
2008 über ihre Tätigkeiten und Ergebnisse Bericht zu erstat-
ten, namentlich im Hinblick auf die Themenbereiche Land-
wirtschaft, ländliche Entwicklung, Grund und Boden, Dürre,
Wüstenbildung und Afrika;

37. nimmt in diesem Zusammenhang mit Anerkennung
Kenntnis von den Bemühungen der Bergpartnerschaft, mit
bestehenden multilateralen Übereinkünften, die für die Berg-
gebiete von Belang sind, zusammenzuarbeiten, wie etwa mit
dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt, dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbil-
dung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika176,
dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen177, der Internationalen Strategie zur Kata-

strophenvorsorge und regionalen Übereinkünften zum Thema
Berge wie dem Übereinkommen zum Schutz der Alpen und
dem Rahmenübereinkommen über den Schutz und die nach-
haltige Entwicklung der Karpaten;

38. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Angebot
der Regierung Kirgisistans, im Oktober 2009 einen zweiten
Weltgipfel von Bischkek über Berggebiete auszurichten und
von der Einladung an die Mitgliedstaaten, das System der
Vereinten Nationen und die anderen in Betracht kommenden
Interessenträger, an diesem Gipfel teilzunehmen;

39. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung unter dem Unter-
punkt „Nachhaltige Entwicklung der Berggebiete“ des Punk-
tes „Nachhaltige Entwicklung“ über die Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 62/197

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/419/Add.9, Ziff. 9)178.

62/197. Förderung neuer und erneuerbarer Energiequel-
len

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/7 vom 16. Okto-
ber 1998, 54/215 vom 22. Dezember 1999 und 55/205 vom
20. Dezember 2000 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutio-
nen 56/200 vom 21. Dezember 2001, 58/210 vom 23. Dezem-
ber 2003 und 60/199 vom 22. Dezember 2005 über die Förde-
rung neuer und erneuerbarer Energiequellen, einschließlich
der Durchführung des Weltsolarprogramms,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005179,

feststellend, dass das Weltsolarprogramm 1996-2005 da-
zu beigetragen hat, die Öffentlichkeit für die größere Rolle zu
sensibilisieren, die neue und erneuerbare Energiequellen bei
der globalen Energieversorgung spielen können,

unter erneutem Hinweis auf die Grundsätze der Rio-Er-
klärung über Umwelt und Entwicklung180 und der Agenda
21181 und unter Hinweis auf die Empfehlungen und
Schlussfolgerungen im Durchführungsplan des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Jo-

176 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000
Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
177 Ebd., Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS
1994 1052.

178 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
179 Siehe Resolution 60/1.
180 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
181 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
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hannesburg“)182 betreffend die Erschließung von Energie zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung,

unter Hinweis auf die Internationale Konferenz von
Beijing über erneuerbare Energien, die am 7. und 8. Novem-
ber 2005 als Folgemaßnahme zu der vom 1. bis 4. Juni 2004
in Bonn (Deutschland) abgehaltenen Internationalen Konfe-
renz für erneuerbare Energien stattfand, und Kenntnis neh-
mend von dem Angebot der Regierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika, vom 6. bis 8. März 2008 die Internationale
Konferenz von Washington über erneuerbare Energien auszu-
richten,

die Initiativen begrüßend, die darauf abzielen, den Zu-
gang zu einer zuverlässigen, erschwinglichen, wirtschaftlich
tragfähigen, sozial- und umweltverträglichen Energieversor-
gung zu Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung zu verbes-
sern, um zur Erreichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, beizutragen,

betonend, dass die verstärkte Nutzung und Förderung al-
ler Formen neuer und erneuerbarer Energie zu Gunsten der
nachhaltigen Entwicklung, einschließlich Sonnenenergie und
thermischer Energie, photovoltaischer Energie, Energie aus
Biomasse, Windenergie, Wasserkraft, Gezeiten- und Meeres-
energie und geothermischer Energie, einen bedeutsamen Bei-
trag zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklung und
zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, lei-
sten könnte,

in der Erkenntnis, dass sich mit der verstärkten Nutzung
neuer und erneuerbarer Energiequellen bedeutende Optionen
für eine Energieversorgung zu Gunsten der nachhaltigen
Entwicklung und die Erweiterung des Zugangs zu modernen
Energiedienstleistungen bieten könnten,

feststellend, dass die erweiterte Nutzung neuer und erneu-
erbarer Energiequellen und moderner, sauberer Energietech-
nologie neben der Steigerung der Effizienz der Energieerzeu-
gung und -nutzung Möglichkeiten zur Verbesserung der Um-
weltbedingungen auf weltweiter und lokaler Ebene schafft,

in Anerkennung der Beiträge, die neue und erneuerbare
Energiequellen leisten, um die Treibhausgase zu reduzieren
und den Klimaänderungen zu begegnen, die ernste Risiken
und Herausforderungen darstellen,

feststellend, dass die Nachfrage nach Energie weltweit
weiter steigt, in der Erkenntnis, dass der Anteil der Energie
aus neuen und erneuerbaren Quellen nach wie vor deutlich
hinter ihrem erheblichen Nutzungspotenzial zurückbleibt,
und in dieser Hinsicht die Notwendigkeit unterstreichend,
neue und erneuerbare Energiequellen zu erschließen,

betonend, dass weitere Schritte unternommen werden
müssen, um den Entwicklungs- und Transformationsländern
rasch quantitativ und qualitativ ausreichende Finanzmittel be-
reitzustellen und fortschrittliche Technologien an sie weiter-
zugeben, die eine effiziente und breitere Nutzung von Ener-
giequellen, insbesondere neuen und erneuerbaren Energie-
quellen, ermöglichen,

erneut erklärend, dass jedes Land die Hauptverantwor-
tung für die eigene Entwicklung übernehmen muss und dass
die Rolle der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategi-
en bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung
nicht genügend betont werden kann, und in der Erkenntnis,
dass auf allen Ebenen günstige Rahmenbedingungen für In-
vestitionen und eine dauerhafte Finanzierung geschaffen wer-
den müssen,

in Anerkennung der weiterhin ausschlaggebenden Rolle
der Kommission für Nachhaltige Entwicklung sowie des
Wirtschafts- und Sozialrats als Diskussionsforen für neue und
erneuerbare Energiequellen und nachhaltige Entwicklung,

die Anstrengungen der Regierungen und Institutionen be-
grüßend, die Politiken und Programme mit dem Ziel eingelei-
tet haben, die Nutzung neuer und erneuerbarer Energie zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung auszuweiten, und die
Beiträge anerkennend, die regionale Initiativen, Institutionen
und regionale Wirtschaftskommissionen zur Unterstützung
der diesbezüglichen Anstrengungen der Länder, insbesondere
der Entwicklungs- und Transformationsländer, leisten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs183;

2. bekräftigt, dass der Durchführungsplan von Johan-
nesburg182 als zwischenstaatlicher Rahmen für die Erschlie-
ßung von Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung
vollständig umgesetzt werden muss;

3. betont, dass der Zugang zu zuverlässigen, er-
schwinglichen, wirtschaftlich tragfähigen, sozial- und um-
weltverträglichen Energiedienstleistungen und -ressourcen zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung verbessert werden
muss, und zieht dabei die Verschiedenartigkeit der Umstände,
der nationalen Politiken und der spezifischen Bedürfnisse der
Entwicklungs- und Transformationsländer in Betracht;

4. betont außerdem, dass die auf die Erschließung von
Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung gerichtete
Forschung und Entwicklung verstärkt werden muss, was er-
fordert, dass die Regierungen und gegebenenfalls alle ande-
ren maßgeblichen Interessenträger, einschließlich des Privat-
sektors, der Zivilgesellschaft und der internationalen Organi-
sationen, umfangreichere finanzielle und personelle Ressour-
cen zur Beschleunigung der Forschungsvorhaben zusagen;

5. fordert die Regierungen sowie die zuständigen inter-
nationalen und regionalen Organisationen und die sonstigen
maßgeblichen Interessenträger auf, je nach Bedarf die ver-
stärkte Nutzung neuer und erneuerbarer Energiequellen, die182 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-

burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf. 183 A/62/208.
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effizientere Energienutzung, den stärkeren Rückgriff auf mo-
derne Energietechnologien, namentlich sauberere Technolo-
gien zur Nutzung fossiler Brennstoffe, und die nachhaltige
Nutzung traditioneller Energiequellen zu kombinieren, wo-
durch der steigende Bedarf an Energiedienstleistungen län-
gerfristig gedeckt und so eine nachhaltige Entwicklung her-
beigeführt werden könnte;

6. befürwortet globale, regionale und nationale Initiati-
ven auf dem Gebiet der neuen und erneuerbaren Energien mit
dem Ziel, den Zugang zu Energie, einschließlich neuer und
erneuerbarer Energiequellen, für die ärmsten Bevölkerungs-
gruppen zu fördern und die Energieeffizienz und -einsparung
durch den Rückgriff auf eine Kombination der verfügbaren
Technologien zu verbessern, unter voller Berücksichtigung
der Bestimmungen des Durchführungsplans von Johannes-
burg betreffend die Erschließung von Energie zu Gunsten der
nachhaltigen Entwicklung;

7. fordert die Regierungen auf, weitere Schritte zu un-
ternehmen, um die Bereitstellung finanzieller Ressourcen,
den Technologietransfer, den Kapazitätsaufbau und die Ver-
breitung umweltgerechter Technologien zu Gunsten der Ent-
wicklungs- und Transformationsländer zu bewirken, wie im
Durchführungsplan von Johannesburg vorgesehen;

8. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die An-
strengungen der afrikanischen Länder zur Förderung der Er-
schließung, Erzeugung und Nutzung neuer und erneuerbarer
Energiequellen in Anbetracht des besonderen Bedarfs Afrikas
an zuverlässigen und erschwinglichen Energieleistungen zu
unterstützen;

9. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem
auf, unter anderem durch finanzielle und technische Hilfe die
am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungs-
länder und die kleinen Inselentwicklungsländer bei ihren An-
strengungen zur Erschließung und Nutzung von Energieres-
sourcen, einschließlich neuer und erneuerbarer Energie, zu
unterstützen;

10. wiederholt ihren Aufruf an alle zuständigen Finan-
zierungsinstitutionen, an bilaterale und multilaterale Geber
sowie an regionale Finanzierungsinstitutionen und nichtstaat-
liche Organisationen, auch weiterhin nach Bedarf die An-
strengungen zum Ausbau des Energiesektors in Entwick-
lungs- und Transformationsländern auf der Grundlage um-
weltfreundlicher und erwiesenermaßen tragfähiger neuer und
erneuerbarer Energiequellen zu unterstützen, unter voller Be-
rücksichtigung der Entwicklungsstruktur der auf Energie ba-
sierenden Volkswirtschaften der Entwicklungsländer, und da-
bei behilflich zu sein, die notwendige Investitionshöhe für ei-
ne Ausdehnung der Energieversorgung auch über städtische
Gebiete hinaus zu erreichen;

11. nimmt Kenntnis von den innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen laufenden Aktivitäten zur Förderung neu-
er und erneuerbarer Energiequellen und befürwortet diese
Aktivitäten;

12. legt dem System der Vereinten Nationen nahe, auch
weiterhin die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Erschlie-

ßung von Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung
zu sensibilisieren, namentlich für die Notwendigkeit der För-
derung neuer und erneuerbarer Energiequellen und die größe-
re Rolle, die sie bei der globalen Energieversorgung spielen
können, insbesondere im Kontext der nachhaltigen Entwick-
lung und der Armutsbekämpfung;

13. ermutigt den Generalsekretär, seine Bemühungen
um die Mobilisierung finanzieller Mittel, die gesichert und
berechenbar sind, und die Gewährung technischer Hilfe so-
wie um die erhöhte Wirksamkeit und die vollständige Nut-
zung vorhandener internationaler Gelder für die wirksame
Durchführung hochprioritärer nationaler und regionaler Vor-
haben im Bereich neuer und erneuerbarer Energiequellen
fortzusetzen;

14. betont, dass die breitere Nutzung und Nutzbarma-
chung verfügbarer und zusätzlicher neuer und erneuerbarer
Energiequellen Technologietransfer und -verbreitung auf
weltweiter Ebene erfordern, so auch durch die Nord-Süd- und
die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die Dreieckskooperation;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

16. beschließt, unter dem Punkt „Nachhaltige Entwick-
lung“ den Unterpunkt „Förderung neuer und erneuerbarer
Energiequellen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/198

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/420,
Ziff. 12)184.

62/198. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs-
wesen (Habitat II) und Stärkung des Programms
der Vereinten Nationen für menschliche Siedlun-
gen (UN-Habitat)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3327 (XXIX) vom
16. Dezember 1974, 32/162 vom 19. Dezember 1977, 34/115
vom 14. Dezember 1979, 56/205 und 56/206 vom 21. Dezem-
ber 2001, 57/275 vom 20. Dezember 2002, 58/226 und
58/227 vom 23. Dezember 2003, 59/239 vom 22. Dezember
2004, 60/203 vom 22. Dezember 2005 und 61/206 vom
20. Dezember 2006,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Wirtschafts-
und Sozialrats 2002/38 vom 26. Juli 2002 und 2003/62 vom
25. Juli 2003 sowie den Ratsbeschlüssen 2004/300 vom
23. Juli 2004, 2005/298 vom 26. Juli 2005, 2006/247 vom
27. Juli 2006 und 2007/249 vom 26. Juli 2007,

184 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
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unter Hinweis auf das in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen185 enthaltene Ziel, bis 2020 eine erhebli-
che Verbesserung der Lebensbedingungen von mindestens
100 Millionen Slumbewohnern herbeizuführen, und auf das
in dem Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige
Entwicklung („Durchführungsplan von Johannesburg“)186

enthaltene Ziel, bis zum Jahr 2015 den Anteil der Menschen,
die keinen Zugang zu hygienischem Trinkwasser und sanitä-
ren Einrichtungen haben, zu halbieren,

sowie unter Hinweis auf die Habitat-Agenda187, die Erklä-
rung über Städte und andere menschliche Siedlungen im neu-
en Jahrtausend188, den Durchführungsplan von Johannesburg
und den Konsens von Monterrey der Internationalen Konfe-
renz über Entwicklungsfinanzierung189,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005190, in dem die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
aufgerufen werden, bis zum Jahr 2020 erhebliche Verbesse-
rungen im Leben von mindestens 100 Millionen Slumbewoh-
nern herbeizuführen, in der Erkenntnis, dass dringend mehr
Ressourcen für erschwinglichen Wohnraum und wohnungs-
bezogene Infrastrukturen bereitgestellt werden müssen, wo-
bei der Verhinderung der Slumbildung und der Slumsanie-
rung Vorrang einzuräumen ist, und zur Unterstützung der
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswe-
sen und ihrer Slumsanierungsfazilität zu ermutigen,

in der Erkenntnis, welche Bedeutung der urbanen Dimen-
sion der Armutsbeseitigung zukommt und dass es geboten ist,
die Wasser- und Sanitärversorgung und andere Fragen in ei-
nen umfassenden Rahmen für nachhaltige Urbanisierung zu
integrieren,

sowie in der Erkenntnis, wie wichtig eine Dezentralisie-
rungspolitik für die Herbeiführung einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung im Einklang mit der Habitat-Agenda und
den international vereinbarten Entwicklungszielen, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, ist,

in Anerkennung der Wichtigkeit der wegweisenden Er-
kenntnisse über das Ausmaß und das Tempo der Urbanisie-
rung von Armut und Entbehrung in dem Bericht State of the

World’s Cities 2006–2007: the Millennium Development
Goals and Urban Sustainability – 30 Years of Shaping the
Habitat Agenda191 (Zustand der Städte der Welt 2006-2007:
Die Millenniums-Entwicklungsziele und die Zukunftsfähig-
keit der Städte – 30 Jahre Arbeit an der Habitat-Agenda) und
dem Global Report on Human Settlements 2007: Enhancing
Urban Safety and Security192 (Weltbericht über Wohn- und
Siedlungswesen 2007: Erhöhung der Sicherheit in Städten),

in Anbetracht der negativen Auswirkungen der Umwelt-
zerstörung, einschließlich des Klimawandels, der Wüstenbil-
dung und des Verlusts der biologischen Vielfalt, auf mensch-
liche Siedlungen,

sich dessen bewusst, dass die in der Millenniums-Erklä-
rung erwähnte Initiative „Städte ohne Elendsviertel“ die ein-
zigartige Gelegenheit bietet, Größenvorteile und erhebliche
Multiplikatoreffekte zu erzielen und so zur Erreichung der an-
deren international vereinbarten Entwicklungsziele beizutra-
gen,

unter Begrüßung des Angebots der Regierung Chinas und
der Stadt Nanjing, vom 13. bis 17. Oktober 2008 die vierte
Tagung des Welt-Städteforums auszurichten,

in der Erkenntnis, dass das UN-Habitat in allen Bereichen
seines Mandats zielgerichteter arbeiten muss,

sowie in der Erkenntnis, dass die Stiftung der Vereinten
Nationen für Wohn- und Siedlungswesen weiterhin höhere
und berechenbare finanzielle Beiträge benötigt, um rechtzei-
tige, wirksame und konkrete Ergebnisse bei der weltweiten
Umsetzung der Habitat-Agenda, der Erklärung über Städte
und andere menschliche Siedlungen im neuen Jahrtausend
und der entsprechenden international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung
und in der Erklärung und dem Durchführungsplan von Johan-
nesburg enthaltenen Ziele, sicherzustellen,

in Anerkennung der Anstrengungen, die das UN-Habitat
derzeit durch seine Mitwirkung im Exekutivausschuss für hu-
manitäre Angelegenheiten im Hinblick auf einen nachhaltige-
ren Wiederaufbau und eine nachhaltigere Wiederherstellung
nach Katastrophen und Konflikten unternimmt,

Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die das UN-
Habitat unternimmt, um seine Zusammenarbeit mit der Welt-
bank, den regionalen Entwicklungsbanken und innerstaatli-
chen Finanzinstitutionen zu verstärken und so sicherzustel-
len, dass durch seine Politikberatungs- und Kapazitätsaufbau-
maßnahmen Finanzmittel für Investitionen zur Verbesserung
der Wasser- und Sanitärversorgung mobilisiert werden, die
als Ausgangspunkt für die Erreichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, dienen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die koordinierte Umsetzung der Habitat-Agenda193

185 Siehe Resolution 55/2.
186 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
187 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Ha-
bitat II), Istanbul, 3–14 June 1996 (United Nations publication, Sales
No. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. Deutsche Übersetzung
in: Abschlußdokumente: Die HABITAT-Agenda und die Istanbul-Er-
klärung über menschliche Siedlungen, hrsg. v. Bundesministerium für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Bonn, 1997.
188 Resolution S-25/2, Anlage.
189 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
190 Siehe Resolution 60/1.

191 United Nations publication, Sales No. E.06.III.Q.3.
192 United Nations publication, Sales No. E.07.III.Q.1.
193 E/2007/58.
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und von dem Bericht des Generalsekretärs über die Umset-
zung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen
über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und über die
Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für mensch-
liche Siedlungen (UN-Habitat)194;

2. legt den Regierungen nahe, ein verbessertes Kon-
zept zur Durchführung der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen185 erwähnten Initiative „Städte ohne
Elendsviertel“ zu erwägen, das darin besteht, vorhandene
Slums zu sanieren und entsprechend den jeweiligen nationa-
len Gegebenheiten Politiken und Programme zu schaffen, die
der Entstehung neuer Slums entgegenwirken, und bittet in
dieser Hinsicht die internationale Gebergemeinschaft und die
multilateralen und regionalen Entwicklungsbanken, die An-
strengungen der Entwicklungsländer zu unterstützen, unter
anderem durch höhere freiwillige Finanzhilfen;

3. erkennt an, dass die Regierungen die Hauptverant-
wortung für die vernünftige und wirksame Umsetzung der
Habitat-Agenda187, der Erklärung über Städte und andere
menschliche Siedlungen im neuen Jahrtausend188 und der
Millenniums-Erklärung tragen, und betont, dass die interna-
tionale Gemeinschaft ihrer Verpflichtung, die Regierungen
der Entwicklungsländer bei deren Bemühungen um die Aus-
arbeitung integrativer Strategien für die städtische Entwick-
lung und die Verringerung der städtischen Armut zu unter-
stützen, in vollem Umfang nachkommen muss, indem sie die
erforderlichen Ressourcen bereitstellt, für den Aufbau von
Kapazitäten und den Transfer von Technologien unter gegen-
seitig vereinbarten Bedingungen sorgt und ein förderliches
internationales Umfeld schafft;

4. begrüßt die Vision, die das UN-Habitat mit seinem
mittelfristigen strategischen und institutionellen Plan für den
Zeitraum 2008-2013195 verfolgt, die klarere thematische Aus-
richtung des Plans und seinen Schwerpunkt auf der Qualität
des Managements und befürwortet die laufenden Anstrengun-
gen zur wirksamen Umsetzung des Plans, namentlich durch
Verbesserungen bei den internen Abläufen und der Pro-
grammleitung des UN-Habitat;

5. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die das UN-
Habitat fortlaufend unternimmt, um eine ergebnisorientierte
und weniger zergliederte Haushaltsstruktur aufzubauen, mit
dem Ziel, bei der Programmdurchführung ein Höchstmaß an
Effizienz, Rechenschaftspflicht und Transparenz sicherzu-
stellen, ungeachtet der Finanzierungsquelle;

6. nimmt Kenntnis von dem Beschluss des Verwal-
tungsrats des UN-Habitat, dieses in die Lage zu versetzen, für
einen Zeitraum von vier Jahren (2007-2011) die in Resolution
21/10 des Verwaltungsrats196 beschriebenen Maßnahmen der
experimentellen rückzahlbaren Anschubfinanzierung und an-
deren innovativen Finanzierungsaktivitäten durchzuführen,

eingedenk der Bestimmungen des für die Stiftung der Verein-
ten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen geltenden Son-
deranhangs, den der Generalsekretär der Finanzordnung und
den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen197 beigefügt
hat, und unter Berücksichtigung der einschlägigen Elemente
der operativen Verfahren und Leitlinien;

7. nimmt davon Kenntnis, dass der Verwaltungsrat des
UN-Habitat die Leitlinien für die Dezentralisierung und Stär-
kung der kommunalen Gebietskörperschaften gebilligt hat198,
und ersucht das UN-Habitat, interessierten Regierungen ge-
gebenenfalls bei der Anpassung der Leitlinien an die jeweili-
gen nationalen Gegebenheiten und bei der Weiterentwicklung
der Instrumente und Indikatoren im Rahmen der von ihm ge-
währten Unterstützung für die Anwendung der Leitlinien be-
hilflich zu sein, eingedenk dessen, dass die Leitlinien kein
einheitliches oder starres Konzept darstellen, das sich auf alle
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen anwenden lässt;

8. ermutigt die zuständigen Organe der Vereinten Na-
tionen und die anderen internationalen und regionalen Orga-
nisationen, die Leitprinzipien für den Zugang zu Grundver-
sorgungseinrichtungen für alle199 im Kontext des Wohn- und
Siedlungswesens durchgängig in ihre Entwicklungspolitiken
und -programme zu integrieren, und ersucht das UN-Habitat,
interessierten Regierungen gegebenenfalls bei der Anpassung
der Leitprinzipien und aller anderen vom Verwaltungsrat ver-
abschiedeten Leitlinien an die jeweiligen nationalen Gege-
benheiten behilflich zu sein;

9. ermutigt die Regierungen, die Grundsätze und die
Praxis der nachhaltigen Urbanisierung zu fördern und so ei-
nen wichtigen Beitrag zur Abschwächung der Ursachen des
Klimawandels, zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels und zur Verringerung der Risiken und Anfälligkeiten in
einer von rasanter Verstädterung geprägten Welt, einschließ-
lich menschlicher Siedlungen in sensiblen Ökosystemen, zu
leisten, und bittet die internationale Gebergemeinschaft, die
diesbezüglichen Anstrengungen der Entwicklungsländer zu
unterstützen;

10. fordert zur weiteren finanziellen Unterstützung des
UN-Habitat durch die Entrichtung höherer freiwilliger Beiträ-
ge auf und bittet die Regierungen, die dazu in der Lage sind,
zur Unterstützung der Programmdurchführung berechenbare
Finanzmittel auf mehrjähriger Grundlage und höhere, nicht
zweckgebundene Beiträge zur Verfügung zu stellen;

11. bittet die internationale Gebergemeinschaft und die
internationalen Finanzinstitutionen, großzügige Beiträge an
den Treuhandfonds für Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung, an die Slumsanierungsfazilität und an die Treuhand-
fonds für technische Zusammenarbeit zu entrichten, damit
das UN-Habitat die Entwicklungsländer bei der Mobilisie-
rung von öffentlichen Investitionen und privatem Kapital für

194 A/62/219.
195 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 8 (A/62/8), Anhang I.B, Resolution 21/2.
196 Ebd., Anhang I.B.

197 ST/SGB/2006/8.
198 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 8 (A/62/8), Anhang I.B, Resolution 21/3.
199 Ebd., Resolution 21/4.
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die Sanierung von Slums, den Bau von Wohnungen und die
Grundversorgung unterstützen kann;

12. bittet die internationale Gebergemeinschaft und die
internationalen Finanzinstitutionen außerdem, den im Rah-
men der Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Sied-
lungswesen eingerichteten Treuhandfonds für experimentelle
rückzahlbare Anschubfinanzierung zu unterstützen;

13. ersucht den Generalsekretär, den Ressourcenbedarf
des UN-Habitat weiter zu prüfen, damit es die nationalen Po-
litiken, Strategien und Pläne zur Erreichung der in der Millen-
niums-Erklärung, dem Durchführungsplan von Johannes-
burg186 und dem Ergebnis des Weltgipfels 2005190 enthaltenen
Ziele hinsichtlich Armutsbeseitigung, Geschlechtergleich-
stellung, Wasser- und Sanitärversorgung und Slumsanierung
wirksamer unterstützen kann;

14. betont, wie wichtig es ist, dass das Programm der
Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen seinen
Amtssitz in Nairobi hat, und ersucht den Generalsekretär, den
Mittelbedarf des UN-Habitat und des Büros der Vereinten
Nationen in Nairobi fortlaufend zu überprüfen, damit dem
UN-Habitat und den sonstigen Organen und Organisationen
der Vereinten Nationen in Nairobi die erforderlichen Dienste
auf wirksame Weise bereitgestellt werden können;

15. anerkennt die Beiträge der regionalen Beratungsin-
itiativen, einschließlich der Ministerkonferenzen auf dem Ge-
biet des Wohn- und Siedlungswesens, zur Umsetzung der Ha-
bitat-Agenda und zur Erreichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele und bittet die internationale Gemeinschaft, derarti-
ge Bemühungen und die Umsetzung der Ergebnisse dieser In-
itiativen weiterhin zu unterstützen;

16. fordert das UN-Habitat auf, die Anstrengungen zur
Koordinierung und Durchführung seiner normsetzenden und
operativen Tätigkeiten durch den im mittelfristigen strategi-
schen und institutionellen Plan dargelegten erweiterten norm-
setzenden und operativen Rahmen zu verstärken und damit
seine normsetzenden Tätigkeiten auszubauen, und bittet alle
Länder, die dazu in der Lage sind, die diesbezüglichen Tätig-
keiten des UN-Habitat zu unterstützen;

17. ersucht das UN-Habitat, in Absprache mit den natio-
nalen Regierungen die Verringerung der städtischen Armut
innerhalb des Entwicklungshilfe-Programmrahmens der Ver-
einten Nationen und bei der gemeinsamen Landesbewertung
zu fördern und seine Politikberatungs- und Kapazitätsaufbau-
maßnahmen mit der Weltbank, den regionalen Entwicklungs-
banken, anderen Finanzinstitutionen, Regionalorganisationen
und sonstigen in Frage kommenden Partnern abzustimmen,
um vor Ort innovative Politiken, Praktiken und Pilotprojekte
zu erproben, deren Ziel es ist, Ressourcen zu mobilisieren und
so das Angebot an erschwinglichen Krediten für die Slumsa-
nierung und andere Siedlungsentwicklungsaktivitäten zu
Gunsten der Armen in den Entwicklungsländern zu erhöhen;

18. ersucht das UN-Habitat außerdem, alle Partner der
Habitat-Agenda zur Kooperation bei der analytischen Grund-
satzarbeit zu ermutigen, so auch bei der Erstellung seiner
maßgeblichen Berichte und der Vorbereitung seiner Überwa-
chungsaktivitäten, und aufzuzeigen, wie die gemeinsamen

Arbeitsprogramme zum Aufbau von Kapazitäten für die Ver-
ringerung der städtischen Armut, darunter auch zur „Lokali-
sierung der Millenniums-Entwicklungsziele”, gestärkt wer-
den können; 

19. bittet erneut alle Regierungen, aktiv an der vierten
Tagung des Welt-Städteforums teilzunehmen, und bittet die
Geberländer, die Teilnahme von Vertretern der Entwick-
lungsländer, insbesondere der am wenigsten entwickelten
Länder, einschließlich Frauen und junger Menschen, an dem
Forum zu unterstützen; 

20. ersucht das UN-Habitat, durch seine Mitwirkung im
Exekutivausschuss für humanitäre Angelegenheiten und
durch Kontakte mit den zuständigen Organisationen und Part-
nern der Vereinten Nationen im Feld die frühzeitige Einbezie-
hung von Sachverständigen auf dem Gebiet des Wohn- und
Siedlungswesens in die Bewertung und Ausarbeitung von
Präventions-, Rehabilitations- und Wiederaufbauprogram-
men zu fördern, um die Anstrengungen der von Naturkata-
strophen und komplexen humanitären Notsituationen betrof-
fenen Entwicklungsländer zu unterstützen;

21. ersucht das UN-Habitat außerdem, im Rahmen sei-
nes Mandats auch weiterhin eng mit den anderen zuständigen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zusam-
menzuarbeiten, und wiederholt mit Nachdruck ihre Bitte an
den Ständigen interinstitutionellen Ausschuss, die Aufnahme
des UN-Habitat als Mitglied zu erwägen, in Anerkennung der
wichtigen Rolle und des wichtigen Beitrags des UN-Habitat
zur Unterstützung der Anstrengungen der von Naturkatastro-
phen und komplexen Notsituationen betroffenen Länder zur
Ausarbeitung von Präventions-, Rehabilitations- und Wieder-
aufbauprogrammen für den Übergang von der Nothilfe zur
Entwicklung;

22. ermutigt die Mitgliedstaaten, die breit angelegten
Habitat-Nationalkomitees zu stärken oder gegebenenfalls sol-
che Komitees einzurichten, mit dem Ziel, die nachhaltige Ur-
banisierung und die Verringerung der städtischen Armut
durchgängig in ihre jeweiligen nationalen Entwicklungsstra-
tegien zu integrieren;

23. ermutigt den Wirtschafts- und Sozialrat, sich bei sei-
nen Erörterungen auf hoher Ebene auch mit den Fragen der
nachhaltigen Urbanisierung, der Verringerung der städtischen
Armut und der Slumsanierung zu befassen, namentlich mit
dem Zugang zu Grundversorgungseinrichtungen für alle und
der weiteren Verbesserung des Zugangs der Armen zur Was-
ser- und Sanitärversorgung als wesentlichem Beitrag zur Er-
reichung der Millenniums-Entwicklungsziele;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

25. beschließt, den Punkt „Umsetzung der Ergebnisse
der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat II) und Stärkung des Programms der
Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habi-
tat)“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten
Tagung aufzunehmen.
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RESOLUTION 62/199

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/421/Add.1, Ziff. 8)200.

62/199. Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förde-
rung der Entwicklung im Kontext der Globalisie-
rung und der Interdependenz 

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/169 vom 15. De-
zember 1998, 54/231 vom 22. Dezember 1999, 55/212 vom
20. Dezember 2000, 56/209 vom 21. Dezember 2001, 57/274
vom 20. Dezember 2002, 58/225 vom 23. Dezember 2003,
59/240 vom 22. Dezember 2004, 60/204 vom 22. Dezember
2005 und 61/207 vom 20. Dezember 2006 über die Rolle der
Vereinten Nationen bei der Förderung der Entwicklung im
Kontext der Globalisierung und der Interdependenz,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich, 

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005201 und alle einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit
zusammenhängenden Gebieten, insbesondere diejenigen, die
auf dem Ergebnis des Weltgipfels 2005 aufbauen, namentlich
die Resolution 60/265 der Generalversammlung vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele,

betonend, dass es notwendig ist, die weltweite Entwick-
lungspartnerschaft voll durchzuführen und die von dem Welt-
gipfel 2005 ausgehende Dynamik zu steigern, um die in den
Ergebnissen der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und
auf damit zusammenhängenden Gebieten, einschließlich des
Weltgipfels 2005, eingegangenen Verpflichtungen zu opera-
tionalisieren und zu erfüllen, 

bekräftigend, dass die Entwicklung selbst ein zentrales
Ziel ist und dass die nachhaltige Entwicklung in ihren wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten ein Schlüs-
selelement des übergreifenden Rahmens der Tätigkeiten der
Vereinten Nationen bildet,

in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind,

bekräftigend, dass den Vereinten Nationen eine zentrale
Rolle zukommt, wenn es darum geht, die internationale Ent-

wicklungszusammenarbeit und eine kohärentere Politik in
Bezug auf weltweite Entwicklungsfragen, namentlich im
Kontext der Globalisierung und der Interdependenz, zu för-
dern, 

sowie in Bekräftigung der in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen202 zum Ausdruck gebrachten Ent-
schlossenheit, sicherzustellen, dass die Globalisierung zu ei-
ner positiven Kraft für alle Menschen der Welt wird,

in der Erkenntnis, dass die Globalisierung, die im Wesent-
lichen ein Ergebnis der wirtschaftlichen Liberalisierung und
der technologischen Entwicklung ist, dafür sorgt, dass die
Wirtschaftsleistung eines Landes zunehmend von Faktoren
außerhalb seiner geografischen Grenzen beeinflusst wird, und
dass die Vorteile der Globalisierung nur dann auf gerechte
Weise maximiert werden können, wenn Antworten auf die
Globalisierung im Rahmen einer verstärkten globalen Ent-
wicklungspartnerschaft zur Erreichung der international ver-
einbarten Ziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, formuliert werden,

in Bekräftigung der Verpflichtung, Armut und Hunger zu
beseitigen und ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, eine
nachhaltige Entwicklung und weltweite Prosperität für alle
sowie die Entwicklung der Produktionssektoren in den Ent-
wicklungsländern zu fördern, damit diese auf wirksamere
Weise am Prozess der Globalisierung teilhaben und daraus
Nutzen ziehen können, 

sowie in Bekräftigung ihrer nachdrücklichen Unterstüt-
zung für eine faire Globalisierung und der Notwendigkeit,
durch Wachstum die Armut zu verringern, und in dieser Hin-
sicht in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Rahmen der
Anstrengungen zur Erreichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele das Ziel der produktiven Vollbeschäftigung und ei-
ner menschenwürdigen Arbeit für alle, namentlich für Frauen
und junge Menschen, zu einem zentralen Ziel der einschlägi-
gen nationalen und internationalen Politiken sowie nationalen
Entwicklungsstrategien, namentlich der Armutsbekämp-
fungsstrategien, zu machen,

feststellend, dass im Kontext der Globalisierung dem Ziel
des Schutzes, der Förderung und der Stärkung der Rechte und
des Wohls von Frauen und Mädchen besondere Aufmerksam-
keit gewidmet werden muss, wie in der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing203 vorgesehen, 

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu Lenkungsstruktu-
ren, Ausgewogenheit und Transparenz in den Finanz-, Wäh-
rungs- und Handelssystemen sowie ihres Bekenntnisses zu ei-
nem offenen, fairen, regelgestützten, berechenbaren und
nichtdiskriminierenden multilateralen Handels- und Finanz-
system, 

200 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
201 Siehe Resolution 60/1.

202 Siehe Resolution 55/2.
203 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
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bekräftigend, wie wichtig die Migration als eine der Be-
gleiterscheinungen der zunehmenden Globalisierung ist, ins-
besondere was ihre Auswirkungen auf Volkswirtschaften be-
trifft, sich dessen bewusst, dass alle Länder von der interna-
tionalen Migration betroffen sind, und daher betonend, wie
entscheidend wichtig es ist, durch Dialog und Zusammenar-
beit ein besseres Verständnis des Phänomens der internatio-
nalen Migration, einschließlich seiner geschlechtsspezifi-
schen Perspektive, zu gewinnen und geeignete Mittel und
Wege aufzuzeigen, wie der Nutzen der Migration für die Ent-
wicklung maximiert und ihre nachteiligen Auswirkungen
möglichst gering gehalten werden können,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs204;

2. erkennt an, dass sich manche Länder erfolgreich an
die Veränderungen angepasst und Nutzen aus der Globalisie-
rung gezogen haben, dass jedoch viele andere, insbesondere
die am wenigsten entwickelten Länder, in der zunehmend
globalen Weltwirtschaft nach wie vor marginalisiert sind und
dass außerdem, wie es in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen202 heißt, die mit der Globalisierung einherge-
henden Vorteile ebenso wie auch ihre Kosten sehr ungleich
verteilt sind; 

3. erkennt außerdem an, dass die inländischen Volks-
wirtschaften heute eng mit dem Weltwirtschaftssystem ver-
flochten sind, dass die Globalisierung sich auf alle Länder un-
terschiedlich auswirkt und dass sie den Ländern einerseits
Handels- und Investitionschancen bietet, unter anderem zur
Armutsbekämpfung, andererseits jedoch deren Flexibilität
bei der Verfolgung der nationalen Entwicklungsstrategien
einschränkt;

4. erkennt ferner an, dass zwar alle Länder solchen
Einschränkungen unterliegen, die Entwicklungsländer, insbe-
sondere die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnen-
entwicklungsländer, die kleinen Inselentwicklungsländer und
die afrikanischen Länder, jedoch größere Schwierigkeiten da-
bei haben, ein Gleichgewicht zwischen den internationalen
Verpflichtungen, Prozessen und Regeln und ihren nationalen
Entwicklungsstrategien herzustellen;

5. unterstreicht, dass bei der Prüfung der Zusammen-
hänge zwischen Globalisierung und nachhaltiger Entwick-
lung besonderes Gewicht auf die Erarbeitung und Umsetzung
sich gegenseitig stützender Politiken und Praktiken gelegt
werden sollte, die ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die
soziale Entwicklung und den Umweltschutz fördern, und dass
dies Anstrengungen auf nationaler wie auf internationaler
Ebene erfordert; 

6. unterstreicht außerdem, dass die steigende Interde-
pendenz der Volkswirtschaften in einer zunehmend globalen
Welt und die Entwicklung regelgestützter Ordnungsrahmen
für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen dazu geführt
haben, dass der Handlungsspielraum für nationale Wirt-
schaftspolitik, das heißt der Wirkungsbereich innerstaatlicher

Politiken, insbesondere in den Bereichen Handel, Investitio-
nen und industrielle Entwicklung, jetzt oft durch internationa-
le Disziplinen, Verpflichtungen und Weltmarkterwägungen
eingegrenzt wird, dass es Sache jeder Regierung ist, die mit
der Akzeptanz internationaler Regeln und Verpflichtungen
verbundenen Vorteile mit den Nachteilen aus dem Verlust po-
litischen Handlungsspielraums abzuwägen, und dass es für
die Entwicklungsländer eingedenk der Entwicklungsziele be-
sonders wichtig ist, dass alle Länder der Notwendigkeit eines
angemessenen Gleichgewichts zwischen nationalem politi-
schem Handlungsspielraum und internationalen Disziplinen
und Verpflichtungen Rechnung tragen, und nimmt in dieser
Hinsicht mit Befriedigung Kenntnis von der Arbeit der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen zu
dem im Konsens von São Paulo205 und im Ergebnis des
Weltgipfels201 formulierten Konzept des politischen Hand-
lungsspielraums;

7. bekräftigt, dass gute Regierungsführung von grund-
legender Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung ist,
dass eine solide Wirtschaftspolitik, stabile demokratische In-
stitutionen, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einge-
hen, und eine verbesserte Infrastruktur die Grundlage für ein
dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die Armutsbeseitigung
und die Schaffung von Arbeitsplätzen bilden und dass Frei-
heit, Frieden und Sicherheit, Stabilität im Inneren, die Ach-
tung der Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Ent-
wicklung, sowie Rechtsstaatlichkeit, die Gleichstellung der
Geschlechter, eine marktorientierte Politik und eine allgemei-
ne Verpflichtung auf eine gerechte und demokratische Ge-
sellschaft ebenfalls von wesentlicher Bedeutung sind und sich
gegenseitig stärken; 

8. bekräftigt außerdem, dass eine gute Ordnungspolitik
auf internationaler Ebene für die Verwirklichung einer nach-
haltigen Entwicklung von grundlegender Bedeutung ist, dass
es, um ein dynamisches und förderliches internationales wirt-
schaftliches Umfeld sicherzustellen, wichtig ist, durch die
Auseinandersetzung mit den internationalen Finanz-, Han-
dels-, Technologie- und Investitionsmustern, die sich auf die
Entwicklungsaussichten der Entwicklungsländer auswirken,
eine weltweite wirtschaftliche Ordnungspolitik zu fördern,
und dass zu diesem Zweck die internationale Gemeinschaft
alle erforderlichen und geeigneten Maßnahmen ergreifen soll,
namentlich die Gewährleistung von Unterstützung für struk-
turelle und makroökonomische Reformen, eine umfassende
Lösung des Problems der Auslandsverschuldung und die Er-
weiterung des Marktzugangs für Entwicklungsländer; 

9. bekräftigt ferner, dass jedes Land selbst die Haupt-
verantwortung für seine Entwicklung trägt, dass die Rolle der
nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien bei der Her-
beiführung einer nachhaltigen Entwicklung nicht genügend
betont werden kann und dass die nationalen Anstrengungen
durch unterstützende globale Programme, Maßnahmen und
Politiken ergänzt werden sollen, mit dem Ziel, die Entwick-
lungschancen der Entwicklungsländer zu vergrößern, wobei

204 A/62/303. 205 TD/412, Teil II.
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die jeweiligen nationalen Gegebenheiten zu berücksichtigen
sind und die Achtung der nationalen Trägerschaft, der natio-
nalen Strategien und der nationalen Souveränität zu gewähr-
leisten ist;

10. unterstreicht, dass sie das Bekenntnis der Entwick-
lungsländer zu ihren internationalen Pflichten und Obliegen-
heiten anerkennt, dass jedoch bei der Anwendung der interna-
tional vereinbarten Regeln und Disziplinen die daraus gewon-
nenen Erfahrungen und die aktuellen Entwicklungen im Lich-
te der besonderen Lage der Entwicklungsländer zu berück-
sichtigen sind, und erklärt in dieser Hinsicht erneut, dass die
internationalen Finanz- und Handelsinstitutionen bei der Aus-
arbeitung und Anwendung von Regeln und Vorschriften zur
Schaffung eines internationalen wirtschaftlichen Umfelds,
das einem dauerhaften Wachstum und einer breit angelegten
Entwicklung förderlich ist, den Entwicklungsländern weiter-
hin eine gewisse Flexibilität und Sonderregelungen einräu-
men müssen;

11. betont, dass alle Länder ihr Recht wahren müssen,
Politiken zu verfolgen, die auf ihren sozialen, politischen,
wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen beruhen,
und dass in dieser Hinsicht die Länder, insbesondere die Ent-
wicklungsländer, über Flexibilität und Spielraum verfügen
müssen, um die nationalen politischen Maßnahmen durchzu-
führen, die ihren spezifischen Entwicklungsbedingungen ge-
recht werden, unter Berücksichtigung der internationalen
Verpflichtungen, Prozesse und Regeln;

12. erkennt die Notwendigkeit an, den Entwicklungs-
ländern im multilateralen Handelssystem weiterhin eine ge-
wisse Flexibilität und Sonderregelungen einzuräumen;

13. bekräftigt die Verpflichtung, die Mitwirkung der
Entwicklungs- und Transformationsländer an den weltwirt-
schaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen
auszuweiten und zu stärken, betont zu diesem Zweck, wie
wichtig es ist, die Bemühungen um die Reform der internatio-
nalen Finanzarchitektur fortzusetzen, stellt fest, dass die Ver-
besserung der Mitsprache und Mitwirkung der Entwicklungs-
und Transformationsländer in den Bretton-Woods-Institutio-
nen ein kontinuierliches Anliegen bleibt, und fordert in dieser
Hinsicht weitere und wirksame Fortschritte;

14. bekräftigt außerdem, dass die Vereinten Nationen
eine grundlegende Rolle bei der Förderung der internationa-
len Entwicklungszusammenarbeit und bei der Gewährlei-
stung der Kohärenz sowie der Koordinierung und Umsetzung
der von der internationalen Gemeinschaft vereinbarten Ziele
und Maßnahmen auf dem Gebiet der Entwicklung spielen
müssen, und beschließt, in enger Zusammenarbeit mit allen
anderen multilateralen Finanz-, Handels- und Entwicklungs-
institutionen die Koordinierung innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen zu stärken, um ein dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum, die Armutsbekämpfung und die nachhalti-
ge Entwicklung zu fördern;

15. fordert das System der Vereinten Nationen auf, die
Entwicklungsländer bei ihren Anstrengungen zu unterstützen,
ihre Kapazitäten für die Bewältigung der Auswirkungen in-

ternationaler Übereinkünfte auf ihre jeweiligen Entwick-
lungsstrategien zu stärken;

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung unter dem Tages-
ordnungspunkt „Globalisierung und Interdependenz“ einen
Bericht zum Thema „Auswirkungen der Globalisierung auf
die international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der Millenniums-Entwicklungsziele“ vorzulegen;

17. beschließt, den Unterpunkt „Die Rolle der Vereinten
Nationen bei der Förderung der Entwicklung im Kontext der
Globalisierung und der Interdependenz“ unter dem Punkt
„Globalisierung und Interdependenz“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/200
Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/421/Add.2, Ziff. 14)206.

62/200. Internationales Jahr der Astronomie 2009
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 61/185 vom 20. De-

zember 2006 über die Verkündung internationaler Jahre,
in dem Bewusstsein, dass die Astronomie eine der ältesten

Basiswissenschaften ist und dass sie auf vielen verschiedenen
Gebieten grundlegende Beiträge zur Entwicklung anderer
Wissenschaften und Anwendungen geleistet hat und nach wie
vor leistet,

anerkennend, dass astronomische Beobachtungen tief-
greifende Auswirkungen auf die Entwicklung von Wissen-
schaft, Philosophie und Kultur und auf das allgemeine Welt-
bild haben,

feststellend, dass die Öffentlichkeit trotz des allgemeinen
Interesses an der Astronomie oft nur schwer Zugang zu Infor-
mationen und Wissen über das Thema findet,

in dem Bewusstsein, dass jede Gesellschaft in Bezug auf
den Himmel, die Planeten und die Sterne Legenden, Mythen
und Traditionen entwickelt hat, die Teil ihres kulturellen Er-
bes sind,

unter Begrüßung der Resolution 33 C/25, die die General-
konferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur am 19. Oktober 2005 verab-
schiedete207, um ihre Unterstützung für die Ausrufung des
Jahres 2009 zum Internationalen Jahr der Astronomie zu be-
kunden, mit dem Ziel, die Bedeutung der astronomischen
Wissenschaften und ihres Beitrags zum Wissen und zur Ent-
wicklung hervorzuheben,

206 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
207 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Re-
cords of the General Conference, 33rd session, Paris, 3–21 October
2005, Vol. 1: Resolutions, Kap. V.
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feststellend, dass die Internationale Astronomische Union
die Initiative seit 2003 unterstützt und dass sie sich aktiv da-
für einsetzen wird, dem Projekt eine möglichst breite Wir-
kung zu verschaffen,

überzeugt, dass das Jahr unter anderem maßgeblich dazu
beitragen könnte, der Öffentlichkeit stärker bewusst zu ma-
chen, wie wichtig die Astronomie und die Basiswissenschaf-
ten für die nachhaltige Entwicklung sind, mittels der durch
die Astronomie geweckten Begeisterung den Zugang zu dem
universellen Wissen der Grundlagenwissenschaft zu fördern,
die formale und informelle wissenschaftliche Bildung in
Schulen sowie durch Wissenschaftszentren, Museen und an-
dere geeignete Mittel zu fördern, den Zulauf zu wissenschaft-
lich-technischen Studienfächern langfristig zu verstärken und
die Vermittlung einer naturwissenschaftlichen Grundbildung
zu unterstützen,

1. beschließt, das Jahr 2009 zum Internationalen Jahr
der Astronomie zu erklären;

2. bestimmt die Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zur federführenden
Organisation und Koordinierungsstelle für das Jahr und bittet
sie, in dieser Eigenschaft die während des Jahres durchzufüh-
renden Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den anderen zu-
ständigen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen,
der Internationalen Astronomischen Union, der Europäischen
Organisation für astronomische Forschung in der südlichen
Hemisphäre sowie mit astronomischen Gesellschaften und
Gruppen in aller Welt zu organisieren, und stellt in dieser
Hinsicht fest, dass die Aktivitäten des Jahres aus freiwilligen
Beiträgen, einschließlich Beiträgen des Privatsektors, finan-
ziert werden;

3. ermutigt alle Mitgliedstaaten, das System der Ver-
einten Nationen und alle sonstigen Akteure, das Jahr zur För-
derung von Maßnahmen auf allen Ebenen zu nutzen, die dar-
auf abzielen, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Be-
deutung der astronomischen Wissenschaften zu schärfen und
weiten Kreisen den Zugang zu den aus der astronomischen
Beobachtung gewonnenen neuen Kenntnissen und Erfahrun-
gen zu erschließen.

RESOLUTION 62/201

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/421/Add.2, Ziff. 14)208.

62/201. Wissenschaft und Technologie im Dienste der
Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/200 vom 23. De-
zember 2003, 59/220 vom 22. Dezember 2004 und 60/205
vom 22. Dezember 2005,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 61/207 vom
20. Dezember 2006 und die darin enthaltenen Stellen, die sich
auf Wissenschaft und Technologie beziehen,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 2006/46 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 28. Juli 2006,

in Anbetracht der äußerst wichtigen Rolle, die Wissen-
schaft und Technologie, einschließlich umweltschonender
Technologien, auf dem Gebiet der Entwicklung und zur Er-
leichterung der Bemühungen um die Beseitigung der Armut,
die Sicherung der Ernährung, die Bekämpfung von Krankhei-
ten, die Verbesserung der Bildung, den Schutz der Umwelt,
die Beschleunigung der wirtschaftlichen Diversifizierung und
Transformation und die Verbesserung der Produktivität und
der Wettbewerbsfähigkeit übernehmen können,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005209,
sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse des Weltgipfels

über die Informationsgesellschaft210,
in der Erkenntnis, dass internationale Unterstützung den

Entwicklungsländern helfen kann, aus den technologischen
Fortschritten Nutzen zu ziehen, und ihre Produktionsfähigkeit
steigern kann,

die Rolle unterstreichend, die das traditionelle Wissen bei
der technologischen Entwicklung und der nachhaltigen Be-
wirtschaftung und Nutzung der natürlichen Ressourcen spie-
len kann,

in dem Bewusstsein, dass es dringend geboten ist, die digi-
tale Spaltung zu überwinden und die Entwicklungsländer da-
bei zu unterstützen, an dem potenziellen Nutzen der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien teilzuhaben,

die Verabschiedung des Strategieplans von Bali für tech-
nologische Unterstützung und Kapazitätsaufbau des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen211 begrüßend,

erneut erklärend, dass die Programme für Wissenschaft
und Technologie der zuständigen Institutionen des Systems
der Vereinten Nationen gestärkt werden müssen,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Zusammenarbeit
zwischen der Kommission für Wissenschaft und Technologie
im Dienste der Entwicklung und der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen bei der Schaffung ei-
nes Netzes von Kompetenzzentren im Bereich Wissenschaft
und Technologie für die Entwicklungsländer und bei der
Konzeption und Durchführung von Überprüfungen wissen-
schafts-, technologie- und innovationspolitischer Maßnah-
men,

208 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 

209 Siehe Resolution 60/1.
210 Siehe A/60/687 und A/C.2/59/3, Anlage, Kap. I. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis-05-tunis-doc7.pdf
(Verpflichtungserklärung von Tunis), http://www.un.org/Depts/german/
conf/wsis-05-tunis-doc-6rev1.pdf (Tunis-Agenda), http://
www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_geneva_doc4d.pdf (Genfer
Grundsatzerklärung) und http://www.un.org/Depts/german/conf/
wsis_03_geneva_doc5d.pdf (Genfer Aktionsplan).
211 UNEP/GC.23/6/Add.1 und Corr.1, Anlage.
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mit Interesse Kenntnis nehmend von der Einrichtung des
UN-Biotech, des im Bericht des Generalsekretärs über Wis-
senschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung212 be-
schriebenen interinstitutionellen Kooperationsnetzwerks auf
dem Gebiet der Biotechnologie,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs,

dazu ermutigend, Initiativen auszuarbeiten, die die Mit-
wirkung des Privatsektors am Technologietransfer und an der
technologischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit
fördern,

1. bekräftigt ihre Verpflichtung,

a) vorhandene Mechanismen zu stärken und zu verbes-
sern und Initiativen auf dem Gebiet der Forschung und Ent-
wicklung zu unterstützen, namentlich auch durch freiwillige
Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten
Sektor, um den besonderen Bedürfnissen der Entwicklungs-
länder in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft, Erhal-
tung und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und
Umweltmanagement, Energie, Forstwirtschaft und Folgen
des Klimawandels Rechnung zu tragen;

b) den Zugang zu und die Entwicklung, Weitergabe
und Verbreitung von Technologien, namentlich umweltscho-
nenden Technologien und entsprechendem Know-how, zu
Gunsten der Entwicklungsländer zu fördern und gegebenen-
falls zu erleichtern;

c) den Entwicklungsländern in ihrem Bemühen um die
Förderung und Entwicklung nationaler Strategien auf dem
Gebiet der Humanressourcen sowie der Wissenschaft und
Technologie, die wesentliche Triebkräfte für den Aufbau na-
tionaler Kapazitäten für die Entwicklung sind, behilflich zu
sein;

d) größere Anstrengungen zur Erschließung erneuerba-
rer Energiequellen, wie Sonnen-, Wind- und geothermische
Energie, zu fördern und zu unterstützen;

e) auf nationaler und internationaler Ebene Politiken
umzusetzen, um öffentliche wie auch private inländische und
ausländische Investitionen anzuziehen, die zu Wissensver-
besserung, Technologietransfer zu gegenseitig vereinbarten
Bedingungen sowie zu Produktivitätssteigerungen führen;

f) die individuellen und kollektiven Anstrengungen der
Entwicklungsländer zur Nutzung neuer Agrartechnologien
für eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität mit
umweltverträglichen Mitteln zu unterstützen;

2. erkennt an, dass Wissenschaft und Technologie, ein-
schließlich der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien, eine entscheidende Rolle für die Erreichung der interna-
tional vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, und für die volle Teilhabe
der Entwicklungsländer an der Weltwirtschaft spielen;

3. ersucht die Kommission für Wissenschaft und Tech-
nologie im Dienste der Entwicklung, dem Wirtschafts- und
Sozialrat weiterhin als Koordinierungsstelle für die system-
weiten Folgemaßnahmen zu den Ergebnissen des Weltgipfels
über die Informationsgesellschaft210 behilflich zu sein und im
Rahmen ihres in Resolution 2006/46 des Rates festgelegten
Mandats den besonderen Bedürfnissen der Entwicklungslän-
der auf Gebieten wie der Landwirtschaft, der ländlichen Ent-
wicklung, den Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien und dem Umweltmanagement Rechnung zu tragen;

4. ermutigt die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit mit den maßgeb-
lichen Partnern auch weiterhin Überprüfungen wissen-
schafts-, technologie- und innovationspolitischer Maßnah-
men vorzunehmen, um den Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern dabei behilflich zu sein, die zur Einbindung wis-
senschafts-, technologie- und innovationspolitischer Maß-
nahmen in ihre nationalen Entwicklungsstrategien erforderli-
chen Schritte festzulegen;

5. legt der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen und den anderen zuständigen Organisa-
tionen nahe, die Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen
um die Einbindung wissenschafts-, technologie- und innova-
tionspolitischer Maßnahmen in ihre nationalen Entwick-
lungsstrategien zu unterstützen;

6. ermutigt die Regierungen, die Investitionen in die
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der umweltscho-
nenden Technologien zu verstärken und zu fördern und die
Einbeziehung der Privatwirtschaft und des Finanzsektors in
die Entwicklung dieser Technologien zu begünstigen, und
bittet die internationale Gemeinschaft, diese Anstrengungen
zu unterstützen;

7. unterstützt die bestehenden Vereinbarungen und die
weitere Förderung regionaler, subregionaler und interregio-
naler gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsprojekte,
indem nach Möglichkeit die im Bereich von Wissenschaft,
Forschung und Entwicklung vorhandenen Ressourcen ge-
nutzt und hochmoderne wissenschaftliche Einrichtungen und
Forschungsgeräte vernetzt werden;

8. ermutigt die internationale Gemeinschaft, in Anbe-
tracht des Entwicklungsgefälles zwischen den Ländern auch
weiterhin die angemessene Verbreitung wissenschaftlich-
technischer Kenntnisse und den Technologietransfer, den Zu-
gang zu Technologien und den Technologieerwerb für die
Entwicklungsländer zu fairen, transparenten und gegenseitig
vereinbarten Bedingungen und auf eine dem sozialen und
wirtschaftlichen Wohl der Gesellschaft förderliche Weise zu
erleichtern;

9. fordert die Institutionen der Vereinten Nationen und
die anderen internationalen Organisationen, die Zivilgesell-
schaft und den Privatsektor auf, ihre Zusammenarbeit bei der
Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels über die Informa-
tionsgesellschaft fortzusetzen, mit dem Ziel, das Potenzial der
Informations- und Kommunikationstechnologien in den
Dienst der Entwicklung zu stellen, und zu diesem Zweck Po-
litikanalysen zur digitalen Spaltung und zu den neuen Heraus-212 A/62/136.
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forderungen der Informationsgesellschaft sowie Maßnahmen
der technischen Hilfe unter Einbeziehung von Partnerschaf-
ten mehrerer Interessengruppen durchzuführen;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution mit Empfehlungen für
weitere Maßnahmen vorzulegen und darin auch Informatio-
nen über die bei der Einbindung wissenschafts-, technologie-
und innovationspolitischer Maßnahmen in die nationalen Ent-
wicklungsstrategien gewonnenen Erkenntnisse aufzunehmen.

RESOLUTION 62/202

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/421/Add.3, Ziff. 8)213.

62/202. Verhütung und Bekämpfung korrupter Prakti-
ken und der Übertragung von Vermögenswerten
illegaler Herkunft sowie Rückgabe dieser Vermö-
genswerte, insbesondere an die Ursprungsländer,
im Einklang mit dem Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen Korruption

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/205 vom 22. De-
zember 1999, 56/186 vom 21. Dezember 2001 und 57/244
vom 20. Dezember 2002 sowie unter Hinweis auf ihre Reso-
lutionen 58/205 vom 23. Dezember 2003, 59/242 vom
22. Dezember 2004, 60/207 vom 22. Dezember 2005 und
61/209 vom 20. Dezember 2006,

erfreut über das Inkrafttreten des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen Korruption214 am 14. Dezember
2005,

sowie erfreut über die Abhaltung der ersten Tagung der
Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen gegen Korruption vom 10. bis 14. Dezember
2006 in Jordanien und betonend, dass die Vertragsstaaten
Schritte zur Umsetzung der Ergebnisse dieser Konferenz un-
ternehmen müssen,

eingedenk der Wichtigkeit der Arbeit, die von den offenen
zwischenstaatlichen Sachverständigen-Arbeitsgruppen für
die Wiedererlangung von Vermögenswerten, die Überprü-
fung der Durchführung und technische Hilfe geleistet wird,

unter Hinweis auf den Konsens von Monterrey der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung215, in
dem hervorgehoben wurde, dass dem Kampf gegen Korrup-
tion auf allen Ebenen Priorität zukommt, und auf den Durch-

führungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
(„Durchführungsplan von Johannesburg“)216, 

davon überzeugt, dass ein stabiles und transparentes Um-
feld für nationale und internationale kommerzielle Transak-
tionen in allen Ländern unabdingbar ist, um Investitionen, Fi-
nanzmittel, Technologien, Fachkenntnisse und andere wichti-
ge Ressourcen zu mobilisieren, und sich dessen bewusst, dass
wirksame Anstrengungen auf allen Ebenen zur Verhütung
und Bekämpfung der Korruption in allen ihren Erscheinungs-
formen und in allen Ländern für die Verbesserung des natio-
nalen und internationalen Wirtschaftsumfelds unverzichtbar
sind,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis über den
Ernst der Probleme und Gefahren, die die Korruption für die
Stabilität und Sicherheit der Gesellschaften verursacht, indem
sie die demokratischen Einrichtungen und Werte, die ethi-
schen Werte und die Gerechtigkeit untergräbt und die nach-
haltige Entwicklung und die Rechtsstaatlichkeit gefährdet,
insbesondere wenn unzureichende Antwortmaßnahmen auf
nationaler und internationaler Ebene zu Straflosigkeit führen,

in der Erkenntnis, dass dem Kampf gegen Korruption auf
allen Ebenen Priorität zukommt und dass Korruption ein
schwerwiegendes Hemmnis für die effektive Mobilisierung
und Allokation von Ressourcen darstellt und diese den Akti-
vitäten entzieht, die für die Bekämpfung von Armut und Hun-
ger und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung unab-
dingbar sind,

betonend, dass es stabiler demokratischer Institutionen
bedarf, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen,
und dass es geboten ist, die Effizienz, Transparenz und Re-
chenschaftspflicht der innerstaatlichen Verwaltung und der
öffentlichen Ausgaben sowie die Rechtsstaatlichkeit zu ver-
bessern, die volle Achtung vor den Menschenrechten, ein-
schließlich des Rechts auf Entwicklung, zu gewährleisten und
Korruption zu beseitigen und solide wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Institutionen aufzubauen,

daran erinnernd, dass der Kampf gegen alle Erschei-
nungsformen der Korruption starke Institutionen auf allen
Ebenen, einschließlich der lokalen Ebene, erfordert, die in der
Lage sind, effiziente Präventions- und Strafverfolgungsmaß-
nahmen im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen Korruption, insbesondere den Kapiteln II und
III, zu ergreifen,

in Anerkennung der Besorgnis über die Wäsche und die
Übertragung von aus Korruption stammenden Vermögens-
werten illegaler Herkunft und/oder über Transaktionen damit
und betonend, dass dieser Besorgnis im Einklang mit dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption
Rechnung getragen werden muss,213 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem

Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
214 United Nations, Treaty Series, Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche
deutschsprachige Fassung: öBGBl. III Nr. 47/2006.
215 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.

216 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
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besorgt über die Verbindungen zwischen Korruption in
allen ihren Erscheinungsformen, einschließlich der Beste-
chung, der mit Korruption zusammenhängenden Geldwäsche
und der Übertragung von Vermögenswerten illegaler Her-
kunft, und anderen Formen der Kriminalität, insbesondere der
organisierten Kriminalität und der Wirtschaftskriminalität,

Kenntnis nehmend von der besonderen Besorgnis der Ent-
wicklungs- und der Transformationsländer betreffend die
Rückgabe von aus Korruption stammenden Vermögenswer-
ten illegaler Herkunft, insbesondere an die Ursprungsländer,
im Einklang mit den Grundsätzen des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen Korruption, insbesondere des Ka-
pitels V, angesichts der Bedeutung, die solche Vermögens-
werte für die nachhaltige Entwicklung dieser Länder haben
können, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs217; 

2. bekundet ihre Besorgnis über das Ausmaß der Kor-
ruption auf allen Ebenen, namentlich über den Umfang der
Übertragung von aus Korruption stammenden Vermögens-
werten illegaler Herkunft, und bekräftigt in dieser Hinsicht
ihre Entschlossenheit, korrupte Praktiken auf allen Ebenen im
Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen Korruption214 zu verhüten und zu bekämpfen;

3. verurteilt Korruption in allen ihren Erscheinungsfor-
men, einschließlich der Bestechung, der Geldwäsche und der
Übertragung von Vermögenswerten illegaler Herkunft;

4. legt allen Regierungen nahe, Korruption in allen ih-
ren Erscheinungsformen, einschließlich der Bestechung, der
Geldwäsche und der Übertragung illegal erworbener Vermö-
genswerte, zu verhüten, zu bekämpfen und zu bestrafen und
auf die unverzügliche Rückgabe dieser Vermögenswerte auf
dem Weg der Wiedererlangung von Vermögenswerten im
Einklang mit den Grundsätzen des Übereinkommens der Ver-
einen Nationen gegen Korruption, insbesondere des Kapi-
tels V, hinzuarbeiten;

5. bittet die Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption
Maßnahmen zur Ermittlung der mit Korruption zusammen-
hängenden Finanzströme, zum Einfrieren oder zur Beschlag-
nahme von aus Korruption stammenden Vermögenswerten
und zur Rückgabe dieser Vermögenswerte zu treffen, und be-
fürwortet die Förderung des Aufbaus entsprechender perso-
neller und institutioneller Kapazitäten;

6. betont die Wichtigkeit der Rechtshilfe und ermutigt
die Mitgliedstaaten, die internationale Zusammenarbeit im
Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen Korruption zu verstärken;

7. begrüßt es, dass zahlreiche Mitgliedstaaten das
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption
bereits ratifiziert haben beziehungsweise ihm beigetreten
sind, und fordert in dieser Hinsicht alle Mitgliedstaaten und

die entsprechend ermächtigten Organisationen der regionalen
Wirtschaftsintegration, die das Übereinkommen noch nicht
ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beigetreten
sind, nachdrücklich auf, dies mit Vorrang zu erwägen, und
fordert alle Vertragsstaaten auf, das Übereinkommen mög-
lichst bald vollständig durchzuführen;

8. fordert die Vertragsstaaten auf und legt den anderen
Mitgliedstaaten nahe, die auf der ersten Tagung der Konfe-
renz der Vertragsstaaten des Übereinkommens der Vereinten
Nationen gegen Korruption beschlossenen Initiativen zu un-
terstützen, insbesondere die von den offenen zwischenstaatli-
chen Sachverständigen-Arbeitsgruppen für die Wiedererlan-
gung von Vermögenswerten, die Überprüfung der Durchfüh-
rung und technische Hilfe geleistete Arbeit mit dem Ziel, die
vollständige Durchführung des Übereinkommens und deren
Überprüfung zu erleichtern, und betont in dieser Hinsicht, wie
wichtig es ist, einschlägige Rechtsvorschriften im Einklang
mit dem Übereinkommen zu erlassen;

9. ermutigt alle Vertragsstaaten, sofern sie es nicht be-
reits getan haben, als Folgemaßnahme zur ersten Tagung der
Konferenz der Vertragsstaaten Informationen unter Verwen-
dung der Selbstbewertungs-Checkliste vorzulegen; 

10. begrüßt die Anstrengungen derjenigen Mitgliedstaa-
ten, die Gesetze erlassen und andere positive Maßnahmen zur
Bekämpfung der Korruption in allen ihren Erscheinungsfor-
men ergriffen haben, unter anderem im Einklang mit dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption,
und ermutigt in dieser Hinsicht diejenigen Mitgliedstaaten,
die solche Gesetze noch nicht erlassen haben, dies zu tun und
auf nationaler Ebene sowie im Einklang mit den innerstaatli-
chen Gesetzen und Politiken auf lokaler Ebene wirksame
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Korruption
durchzuführen;

11. nimmt Kenntnis von der Initiative zur Wiedererlan-
gung gestohlener Vermögenswerte, die von dem Büro der
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung und der Weltbank eingeleitet wurde, und begrüßt die Zu-
sammenarbeit des Amtes mit den maßgeblichen Partnern, na-
mentlich dem Internationalen Zentrum für die Wiedererlan-
gung von Vermögenswerten;

12. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im
Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen Korruption die Grundsätze einer ordnungsgemäßen
Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten und öffentlicher
Vermögensgegenstände, der Gerechtigkeit, der Verantwor-
tung und der Gleichheit vor dem Gesetz einzuhalten und der
Notwendigkeit Rechnung zu tragen, Integrität zu schützen
und eine Kultur der Transparenz, der Rechenschaftspflicht
und der Ablehnung von Korruption zu pflegen;

13. legt den Mitgliedstaaten nahe, das Büro der Verein-
ten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung mit
ausreichenden finanziellen und personellen Mitteln auszu-
statten, so auch für die wirksame Durchführung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen Korruption, und legt
außerdem dem Büro nahe, der auf Antrag gewährten techni-
schen Zusammenarbeit hohen Vorrang einzuräumen, um un-217 A/62/116.



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses

293

ter anderem die Ratifikation, die Annahme und die Billigung
des Übereinkommens beziehungsweise den Beitritt dazu so-
wie seine Durchführung zu fördern und zu erleichtern;

14. ersucht den Generalsekretär, das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung weiterhin
mit den Mitteln auszustatten, die es benötigt, um die Durch-
führung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen
Korruption auf wirksame Weise fördern und seine Aufgaben
als Sekretariat der Konferenz der Vertragsstaaten des Über-
einkommens im Einklang mit seinem Mandat erfüllen zu kön-
nen; 

15. fordert eine verstärkte internationale Zusammenar-
beit, unter anderem über das System der Vereinten Nationen,
zur Unterstützung der Anstrengungen, die auf nationaler, sub-
regionaler und regionaler Ebene unternommen werden, um
korrupte Praktiken und die Übertragung von Vermögenswer-
ten illegaler Herkunft im Einklang mit den Grundsätzen des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption
zu verhüten und zu bekämpfen;

16. ersucht die internationale Gemeinschaft erneut, un-
ter anderem technische Hilfe zu gewähren, um die Anstren-
gungen zu unterstützen, die die Staaten unternehmen, um ihre
personellen und institutionellen Kapazitäten zur Verhütung
und Bekämpfung korrupter Praktiken und der Übertragung
von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie zur Wieder-
erlangung von Vermögenswerten im Einklang mit den
Grundsätzen des Übereinkommens der Vereinen Nationen
gegen Korruption, insbesondere des Kapitels V, zu stärken
und nationale Anstrengungen zu unterstützen, die darauf ab-
zielen, Strategien zur durchgängigen Berücksichtigung und
Förderung der Transparenz und der Integrität sowohl im öf-
fentlichen als auch im privaten Sektor zu entwickeln;

17. legt allen Mitgliedstaaten nahe, sofern sie es nicht
bereits getan haben, von den Finanzinstitutionen zu verlan-
gen, dass sie umfassende Programme zur Wahrung der gebo-
tenen Sorgfalt und Wachsamkeit im Einklang mit den Grund-
sätzen des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen
Korruption und anderer anwendbarer Übereinkünfte sachge-
recht durchführen;

18. fordert den Privatsektor auf internationaler und na-
tionaler Ebene, einschließlich kleiner und großer Unterneh-
men sowie transnationaler Unternehmen, auf, sich im Kampf
gegen Korruption auch weiterhin uneingeschränkt zu enga-
gieren, begrüßt die Vereinbarung, die Korruptionsbekämp-
fung als zehnten Grundsatz in den Globalen Pakt aufzuneh-
men, und betont, dass alle maßgeblichen Interessenträger, ge-
gebenenfalls auch diejenigen innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen, die unternehmerische Verantwortung und
Rechenschaftspflicht weiter fördern müssen;

19. nimmt Kenntnis von dem großzügigen Angebot der
Regierung Indonesiens, die zweite Tagung der Konferenz der
Vertragsstaaten des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen gegen Korruption vom 28. Januar bis 1. Februar 2008 in
Nusa Dua (Bali) auszurichten, und bittet alle Vertrags- und
Unterzeichnerstaaten, Maßnahmen zur umfassenderen und

wirksameren Durchführung des Übereinkommens zu ergrei-
fen;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen im Rahmen
der vorhandenen Mittel erstellten Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen, der auch die einschlägi-
gen Berichte der zweiten Tagung der Konferenz der Vertrags-
staaten des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen
Korruption umfasst;

21. beschließt, unter dem Punkt „Globalisierung und In-
terdependenz“ den Unterpunkt „Verhütung und Bekämpfung
korrupter Praktiken und der Übertragung von Vermögens-
werten illegaler Herkunft sowie Rückgabe dieser Vermögens-
werte, insbesondere an die Ursprungsländer, im Einklang mit
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen, eingedenk der Möglichkeit, die
künftige Behandlung dieses Unterpunkts zu prüfen.

RESOLUTION 62/203
Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/422/Add.1, Ziff. 8)218.

62/203. Dritte Konferenz der Vereinten Nationen über
die am wenigsten entwickelten Länder

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf die Erklärung von Brüssel219 und das

Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder
für die Dekade 2001-2010220,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen221, insbesondere ihre Ziffer 15, in der sich
die Staats- und Regierungschefs dazu verpflichteten, auf die
besonderen Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten Län-
der einzugehen,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005222,
sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 61/211 vom

20. Dezember 2006 und 61/1 vom 19. September 2006,
in Bekräftigung ihrer Resolution 60/265 vom 30. Juni

2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-

218 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Berichterstatterin des Ausschusses vorgelegt. 
219 A/CONF.191/13, Kap. I.
220 Ebd., Kap. II.
221 Siehe Resolution 55/2.
222 Siehe Resolution 60/1.
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ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele,

Kenntnis nehmend von der Ministererklärung des Ta-
gungsteils auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2004 des Wirt-
schafts- und Sozialrats zum Thema „Mobilisierung von Res-
sourcen und förderliches Umfeld für die Armutsbekämpfung
im Kontext der Durchführung des Aktionsprogramms für die
am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-
2010“223,

sowie Kenntnis nehmend von der Erklärung von Istanbul
über die am wenigsten entwickelten Länder: Zeit zu han-
deln224, die auf der am 9. und 10. Juli 2007 in Istanbul abge-
haltenen Ministerkonferenz der am wenigsten entwickelten
Länder zum Thema „Die Globalisierung in den Dienst der am
wenigsten entwickelten Länder stellen“ verabschiedet wurde,

in Bekräftigung dessen, dass das Aktionsprogramm einen
grundlegenden Rahmen für eine starke globale Partnerschaft
bildet, deren Ziel in der rascheren Herbeiführung eines dauer-
haften Wirtschaftswachstums, einer nachhaltigen Entwick-
lung und der Armutsbeseitigung in den am wenigsten entwik-
kelten Ländern besteht,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung des Aktionsprogramms für die am
wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010225;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs über die Kampagnenstrategie für die wirksame
und rasche Durchführung des Aktionsprogramms für die am
wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010226;

3. begrüßt die Beiträge, die im Vorfeld der umfassen-
den globalen Halbzeitüberprüfung der Durchführung des Ak-
tionsprogramms für die am wenigsten entwickelten Länder
für die Dekade 2001-2010220 erbracht wurden, einschließlich
der Ausarbeitung der Strategie von Cotonou für die weitere
Durchführung des Aktionsprogramms für die am wenigsten
entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010227 als eine von
den am wenigsten entwickelten Ländern getragene und gelei-
tete Initiative;

4. bekräftigt ihr Bekenntnis zu der Erklärung228, die auf
der Tagung auf hoher Ebene der Generalversammlung über
die umfassende globale Halbzeitüberprüfung der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms von den teilnehmenden Staats-
und Regierungschefs und Delegationsleitern verabschiedet
wurde und in der sie sich erneut verpflichteten, durch Fort-
schritte im Hinblick auf die Ziele der Armutsbeseitigung, des
Friedens und der Entwicklung den besonderen Bedürfnissen
der am wenigsten entwickelten Länder gerecht zu werden;

5. ist nach wie vor besorgt über die unzureichenden
und ungleichmäßigen Fortschritte bei der Durchführung des
Aktionsprogramms und betont die Notwendigkeit, innerhalb
der im Aktionsprogramm festgelegten Frist die Schwach-
punkte bei seiner Durchführung und die immer noch prekäre
sozioökonomische Lage in einigen der am wenigsten entwik-
kelten Länder durch ein nachdrückliches Engagement für die
Verwirklichung der im Aktionsprogramm festgelegten Ziele
und Zielvorgaben anzugehen;

6. begrüßt die anhaltenden wirtschaftlichen Fortschrit-
te in vielen der am wenigsten entwickelten Länder, die dazu
geführt haben, dass einige dieser Länder auf dem Wege sind,
aus der Liste der am wenigsten entwickelten Länder aufzu-
rücken;

7. betont, dass die international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le, in den am wenigsten entwickelten Ländern wirksam er-
reicht werden können, insbesondere durch die rechtzeitige Er-
füllung der sieben in dem Aktionsprogramm enthaltenen Ver-
pflichtungen;

8. bekräftigt, dass es nur dann zu Fortschritten bei der
Durchführung des Aktionsprogramms kommen wird, wenn
die nationalen Politiken und Prioritäten zu Gunsten des dau-
erhaften Wirtschaftswachstums und der nachhaltigen Ent-
wicklung der am wenigsten entwickelten Länder wirksam
umgesetzt werden und wenn diese Länder und ihre Entwick-
lungspartner eine starke und entschlossene Partnerschaft ein-
gehen;

9. unterstreicht, dass sich die am wenigsten entwickel-
ten Länder und ihre Entwicklungspartner im Hinblick auf die
weitere Durchführung des Aktionsprogramms von einem in-
tegrierten Ansatz, einer umfassenderen echten Partnerschaft,
der Eigenverantwortung der Länder, marktorientierten Erwä-
gungen und den folgenden ergebnisorientierten Maßnahmen
leiten lassen müssen:

a) Förderung eines den Menschen in den Mittelpunkt
stellenden grundsatzpolitischen Rahmens;

b) Gewährleistung einer guten Regierungs- und Ver-
waltungsführung auf nationaler wie internationaler Ebene als
unerlässliche Voraussetzung für die Erfüllung der im Ak-
tionsprogramm enthaltenen Verpflichtungen;

c) Aufbau personeller und institutioneller Kapazitäten;
d) Aufbau von Produktionskapazitäten, damit die Glo-

balisierung den am wenigsten entwickelten Ländern zugute
kommt;

e) Ausweitung der Rolle des Handels in der Entwick-
lung;

f) Verringerung von Anfälligkeiten und Schutz der
Umwelt;

g) Mobilisierung von Finanzmitteln;
10. legt den am wenigsten entwickelten Ländern ein-

dringlich nahe, das Aktionsprogramm verstärkt über ihren je-
weiligen nationalen Entwicklungsrahmen durchzuführen, na-
mentlich, sofern vorhanden, über die Strategiedokumente zur
Armutsbekämpfung, die gemeinsame Landesbewertung und

223 Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Sup-
plement No. 3 (A/59/3/Rev.1), Kap. III, Ziff. 49.
224 A/62/216, Anlage.
225 A/62/79-E/2007/63 und Corr.1.
226 A/62/322.
227 A/61/117, Anlage I.
228 Siehe Resolution 61/1.
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den Entwicklungshilfe-Programmrahmen der Vereinten Na-
tionen;

11. legt den Entwicklungspartnern eindringlich nahe,
die in dem Aktionsprogramm enthaltenen Verpflichtungen
uneingeschränkt und fristgerecht zu erfüllen und alles in ihren
Kräften Stehende zu tun, um ihre finanzielle und technische
Unterstützung für die Durchführung des Aktionsprogramms
weiter zu erhöhen;

12. legt den Entwicklungspartnern außerdem eindring-
lich nahe, die Anstrengungen der Länder, die aus der Liste
der am wenigsten entwickelten Länder aufrücken, auch künf-
tig zu unterstützen, um ihre weitere Integration in die Welt-
wirtschaft besser zu fördern, ihren Entwicklungsprozess zu
unterstützen und jegliche Störung dieses Prozesses zu ver-
meiden, so auch im Rahmen der Strategie zur Sicherung eines
reibungslosen Übergangs;

13. ermutigt das System der Residierenden Koordinato-
ren der Vereinten Nationen, die Bretton-Woods-Institutionen,
die bilateralen und multilateralen Geber und die sonstigen
Entwicklungspartner, den am wenigsten entwickelten Län-
dern bei der Umsetzung der Ziele und Zielvorgaben des Ak-
tionsprogramms in konkrete Maßnahmen unter Berücksichti-
gung ihrer nationalen Entwicklungsprioritäten behilflich zu
sein;

14. bittet die Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und andere multilaterale Organisationen, sofern sie
es noch nicht getan haben, die Durchführung der Erklärung
von Brüssel219 und des Aktionsprogramms zum festen Be-
standteil ihrer Arbeitsprogramme und ihrer zwischenstaatli-
chen Prozesse zu machen und im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats eine mehrjährige Programmierung der Maßnahmen
zu Gunsten der am wenigsten entwickelten Länder vorzuneh-
men;

15. betont, dass im Rahmen der im Aktionsprogramm
vorgesehenen jährlichen globalen Überprüfungen die Durch-
führung des Aktionsprogramms für jeden Sektor einzeln be-
wertet werden muss, und bittet in dieser Hinsicht das System
der Vereinten Nationen und alle zuständigen internationalen
Organisationen, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat
über die Fortschritte bei der Durchführung des Aktionspro-
gramms Bericht zu erstatten und sich dabei quantifizierbarer
Kriterien und Indikatoren als Maßstab für die Erreichung der
Ziele und Zielvorgaben des Aktionsprogramms zu bedienen
und an den Überprüfungen des Aktionsprogramms auf natio-
naler, subregionaler, regionaler und globaler Ebene in vollem
Umfang mitzuwirken;

16. betont außerdem, dass eine integrierte und koordi-
nierte Weiterverfolgung, Überwachung und Berichterstattung
für die wirksame Durchführung des Aktionsprogramms auf
nationaler, subregionaler, regionaler und globaler Ebene von
entscheidender Bedeutung ist;

17. ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, auf
Sekretariatsebene für die umfassende Mobilisierung und Ko-
ordinierung aller Teile des Systems der Vereinten Nationen
zu sorgen, um die koordinierte Durchführung des Aktionspro-
gramms sowie seine kohärente Weiterverfolgung, Überwa-
chung und Überprüfung auf nationaler, subregionaler, regio-

naler und globaler Ebene, namentlich durch Koordinierungs-
mechanismen wie den Koordinierungsrat der Leiter der Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, die Gruppe
der Vereinten Nationen für Entwicklungsfragen, den Exeku-
tivausschuss für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten
und die Interinstitutionelle Sachverständigengruppe über die
Indikatoren für die Millenniums-Entwicklungsziele, zu er-
leichtern;

18. bittet die Organe, Organisationen und Gremien des
Systems der Vereinten Nationen sowie die anderen zuständi-
gen multilateralen Organisationen erneut, das Büro des Ho-
hen Beauftragten für die am wenigsten entwickelten Länder,
Binnenentwicklungsländer und kleinen Inselentwicklungs-
länder in vollem Umfang zu unterstützen und mit ihm zusam-
menzuarbeiten;

19. ersucht den Generalsekretär erneut, in alle einschlä-
gigen Berichte zu wirtschaftlichen, sozialen und damit zu-
sammenhängenden Fragen Informationen zu den am wenig-
sten entwickelten Ländern aufzunehmen, um zu gewährlei-
sten, dass ihre Entwicklung im breiteren Kontext der Welt-
wirtschaft weiterverfolgt wird, und dazu beizutragen, dass sie
nicht weiter marginalisiert werden;

20. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass in dem Treu-
handfonds, der zur Finanzierung der Teilnahme der am we-
nigsten entwickelten Länder an der jährlichen Überprüfung
der Durchführung des Aktionsprogramms durch den Wirt-
schafts- und Sozialrat eingerichtet wurde, nicht genügend
Mittel vorhanden sind;

21. erklärt erneut, wie außerordentlich wichtig die Teil-
nahme von Regierungsvertretern aus den am wenigsten ent-
wickelten Ländern an der jährlichen Überprüfung des Ak-
tionsprogramms durch den Wirtschafts- und Sozialrat ist, be-
kundet in dieser Hinsicht den Ländern, die freiwillige Beiträ-
ge an den vom Generalsekretär zu diesem Zweck eingerichte-
ten Sondertreuhandfonds gezahlt haben, ihre höchste Aner-
kennung, bittet die Geberländer, auch künftig die Teilnahme
von zwei Vertretern aus jedem der am wenigsten entwickel-
ten Länder an der jährlichen Überprüfung der Durchführung
des Aktionsprogramms zu unterstützen, namentlich indem sie
rechtzeitig ausreichende Beiträge an den Sondertreuhand-
fonds entrichten, und ersucht den Generalsekretär, verstärkte
Anstrengungen zur Mobilisierung der erforderlichen Mittel
zu unternehmen, um sicherzustellen, dass der Treuhandfonds
mit ausreichenden Mitteln ausgestattet ist;

22. verweist auf Ziffer 114 des Aktionsprogramms be-
treffend die Abhaltung einer vierten Konferenz der Vereinten
Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder zum
Ende des laufenden Jahrzehnts, ersucht in dieser Hinsicht den
Generalsekretär, während der zweiundsechzigsten Tagung
der Generalversammlung eine Mitteilung auszuarbeiten, in
der die Modalitäten einer solchen Konferenz samt ihrem Vor-
bereitungsprozess dargelegt werden, und bittet in dieser Hin-
sicht außerdem die Mitgliedstaaten, die Ausrichtung dieser
Konferenz zu erwägen;

23. ersucht den Generalsekretär, in Abstimmung mit al-
len maßgeblichen Interessenträgern geeignete Maßnahmen
zur Umsetzung der Kampagnenstrategie226 zu ergreifen;



IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses

296

24. ersucht den Generalsekretär außerdem, jährlich ei-
nen analytischen und ergebnisorientierten Fortschrittsbericht
über die weitere Durchführung des Aktionsprogramms vorzu-
legen und im Rahmen der vorhandenen Mittel ausreichende
Ressourcen für die Ausarbeitung eines solchen Berichts be-
reitzustellen.

RESOLUTION 62/204

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/422/Add.2, Ziff. 8)229.

62/204. Gruppen von Ländern in besonderen Situatio-
nen: Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang
mit den besonderen Bedürfnissen und Problemen
der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der
Internationalen Ministerkonferenz der Binnen-
und Transitentwicklungsländer, der Geberlän-
der und der internationalen Finanz- und Ent-
wicklungsinstitutionen über die Zusammenarbeit
im Transitverkehr

Die Generalversammlung, 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/201 vom 23. De-

zember 2003, 60/208 vom 22. Dezember 2005 und 61/212
vom 20. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen230 und das Ergebnis des Weltgipfels
2005231, 

ferner unter Hinweis auf die Plattform von Asunción für
die Doha-Entwicklungsrunde232, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung von Ulaanbaatar,
die auf der am 28. und 29. August 2007 in Ulaanbaatar abge-
haltenen Tagung der Handelsminister der Binnenentwick-
lungsländer verabschiedet wurde233, 

unter Hinweis auf die Resolution 63/5 der Wirtschafts-
und Sozialkommission für Asien und den Pazifik vom
23. Mai 2007234, 

sowie unter Hinweis auf die am 10. Juli 2007 auf dem Ta-
gungsteil auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2007 des Wirt-
schafts- und Sozialrats verabschiedete Ministererklärung235, 

in der Erkenntnis, dass der fehlende territoriale Zugang
zum Meer, zu dem als weitere Erschwernis noch die Abgele-
genheit von den Weltmärkten hinzukommt, sowie die prohi-

bitiven Transitkosten und -risiken die Exporterlöse der Bin-
nenentwicklungsländer, den Zufluss von Privatkapital und
die Mobilisierung innerstaatlicher Ressourcen weiter schwer-
wiegenden Einschränkungen unterwerfen und daher nachtei-
lige Auswirkungen auf ihr Gesamtwachstum und ihre sozio-
ökonomische Entwicklung haben,

sowie in der Erkenntnis, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen Transitstaaten und Binnenentwicklungsländern zu bes-
seren Transitverkehrssystemen führt,

mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für diejenigen Bin-
nenentwicklungsländer, die einen Konflikt überwunden ha-
ben, um sie zur Rehabilitation und gegebenenfalls zum Wie-
deraufbau ihrer politischen, sozialen und wirtschaftlichen In-
frastruktur zu befähigen und ihnen bei der Verwirklichung ih-
rer Entwicklungsprioritäten behilflich zu sein, im Einklang
mit den Zielen und Zielvorgaben des Aktionsprogramms von
Almaty: Befriedigung der besonderen Bedürfnisse der Bin-
nenentwicklungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten
Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwi-
schen Binnen- und Transitentwicklungsländern236, 

unter Hinweis auf die Neue Partnerschaft für die Entwick-
lung Afrikas237, eine Initiative zur Beschleunigung der regio-
nalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung, da
viele Binnen- und Transitentwicklungsländer in Afrika lie-
gen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Stand der Vorbereitungen für die Halbzeitüber-
prüfung des Aktionsprogramms von Almaty238; 

2. nimmt außerdem Kenntnis von den Ergebnisdoku-
menten der vom 18. bis 20. Juni 2007 in Ouagadougou abge-
haltenen Thematischen Tagung über die Entwicklung der In-
frastruktur für den Transitverkehr239 und der am 30. und
31. August 2007 in Ulaanbaatar abgehaltenen Thematischen
Tagung über internationalen Handel und Handelserleichte-
rung240; 

3. bekräftigt das Recht der Binnenländer auf Zugang
zum und vom Meer sowie die Freiheit des Transits durch das
Hoheitsgebiet der Transitländer mit allen Verkehrsmitteln ge-
mäß den anwendbaren Regeln des Völkerrechts;

4. bekräftigt außerdem, dass die Transitländer in Aus-
übung ihrer vollen Souveränität über ihr Hoheitsgebiet das
Recht haben, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um sicherzustellen, dass die Rechte und Erleichterungen, die
sie den Binnenländern einräumen, ihre legitimen Interessen in
keiner Weise beeinträchtigen;

229 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Berichterstatterin des Ausschusses vorgelegt. 
230 Siehe Resolution 55/2.
231 Siehe Resolution 60/1.
232 A/60/308, Anlage.
233 A/C.2/62/9, Anlage.
234 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2007,
Supplement No. 19 (E/2007/39), Kap. IV, Abschn. A.
235 A/62/3 und Corr.1, Kap. III, Abschn. C, Ziff. 90. Der endgültige
Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, Sixty-
second Session, Supplement No. 3.

236 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3),
Anhang I.
237 A/57/304, Anlage.
238 A/62/226.
239 A/62/256 und Corr.1, Anlagen I und II.
240 A/C.2/62/4, Anlagen I und II.
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5. ermutigt die Geber und die multilateralen und regio-
nalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, insbesondere
die Weltbank, die Asiatische Entwicklungsbank, die Afrika-
nische Entwicklungsbank und die Interamerikanische Ent-
wicklungsbank, den Binnen- und Transitentwicklungsländern
angemessene technische und finanzielle Hilfe in Form von
Zuschüssen oder Krediten zu Vorzugsbedingungen für die
Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty: Befriedi-
gung der besonderen Bedürfnisse der Binnenentwicklungs-
länder innerhalb eines Neuen weltweiten Rahmenplans für
die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwischen Binnen-
und Transitentwicklungsländern236 zu gewähren, insbesonde-
re für den Aufbau, die Instandhaltung und die Verbesserung
ihrer Verkehrs-, Lagerhaltungs- und anderen mit dem Transit
zusammenhängenden Einrichtungen, einschließlich neuer
Verkehrswege und verbesserter Kommunikationsmöglichkei-
ten, um subregionale, regionale und interregionale Projekte
und Programme zu fördern, und außerdem technische Hilfe
bei der Handelserleichterung zu gewähren;

6. betont, dass die Entwicklung und Verbesserung von
Transitverkehrseinrichtungen und -diensten zu einem festen
Bestandteil der Gesamtstrategien für die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Binnen- und Transitentwicklungsländer ge-
macht werden soll und dass die Geberländer infolgedessen
die Erfordernisse einer langfristigen Umstrukturierung der
Volkswirtschaften der Binnenentwicklungsländer berück-
sichtigen sollen;

7. erinnert daran, dass die Binnen- und Transitentwick-
lungsländer die Hauptverantwortung für die Durchführung
des Aktionsprogramms von Almaty tragen, wie in seinen Zif-
fern 38 und 38 bis vorgesehen;

8. betont, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die
Dreieckskooperation unter Einbeziehung der Geber sowie die
Zusammenarbeit zwischen subregionalen und regionalen Or-
ganisationen verstärkt werden sollen;

9. beschließt, im Rahmen der vorhandenen Mittel wäh-
rend der dreiundsechzigsten Tagung der Generalversamm-
lung in New York an zwei Tagen (2. und 3. Oktober 2008)
unter dem Vorsitz des Präsidenten der Versammlung eine
Plenarsitzung auf hoher Ebene abzuhalten, die der Halbzeit-
überprüfung des Aktionsprogramms von Almaty gewidmet
sein wird; 

10. betont, dass die Halbzeitüberprüfung der internatio-
nalen Gemeinschaft die Gelegenheit bieten soll, eine Bewer-
tung der Fortschritte, Erfahrungen und Schwierigkeiten bei
der Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty vorzu-
nehmen und sich darauf zu einigen, was getan werden muss,
um weiter globale Partnerschaften dafür zu mobilisieren, die
Binnenentwicklungsländer bei der Verstärkung ihrer wirksa-
men Teilhabe am internationalen Handel und an der Welt-
wirtschaft zu unterstützen;

11. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung,
während der zweiundsechzigsten Tagung der Versammlung
Konsultationen einzuberufen, um die Ausarbeitung eines Er-
gebnisdokuments der Halbzeitüberprüfung zu erleichtern und
erforderlichenfalls ihre organisatorischen Aspekte abschlie-
ßend zu regeln;

12. ersucht das Büro des Hohen Beauftragten für die am
wenigsten entwickelten Länder, Binnenentwicklungsländer
und kleinen Inselentwicklungsländer, in enger Absprache mit
den zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen den Entwurf eines Ergebnisdokuments der Halb-
zeitüberprüfung auszuarbeiten, um die zwischenstaatlichen
Konsultationen zu erleichtern, unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der thematischen Tagungen, der Regionaltagungen
und der Berichte des Generalsekretärs über die Fortschritte
bei der Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty;

13. ersucht das Büro des Hohen Beauftragten außerdem,
im Einklang mit dem von der Generalversammlung in ihrer
Resolution 56/227 vom 24. Dezember 2001 und im Aktions-
programm von Almaty erteilten Mandat den Vorbereitungs-
prozess zu koordinieren, ersucht ferner die Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen, einschließlich der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen,
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und der
Regionalkommissionen, und die zuständigen internationalen
und regionalen Organisationen, im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats die erforderliche Unterstützung für den Überprü-
fungsprozess und entsprechende Sachbeiträge zu leisten, und
nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von dem vom Büro des
Hohen Beauftragten in Zusammenarbeit mit den Hauptinter-
essenträgern ausgearbeiteten organisatorischen Rahmen für
die Halbzeitüberprüfung;

14. ermutigt die Geber und die internationalen Finanz-
und Entwicklungsinstitutionen sowie private Einrichtungen,
freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten, den
der Generalsekretär zur Unterstützung der Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der weiteren Umsetzung der Ergebnisse der
Internationalen Ministerkonferenz von Almaty eingerichtet
hat; 

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Fortschritte, Erfahrungen und Schwierigkeiten bei der
Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty vorzule-
gen und darin auch Empfehlungen im Hinblick auf die Vorbe-
reitung der Tagung zur Halbzeitüberprüfung und den künfti-
gen Kurs aufzunehmen;

16. beschließt, den Punkt „Spezifische Maßnahmen im
Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnissen und Pro-
blemen der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der Inter-
nationalen Ministerkonferenz der Binnen- und Transitent-
wicklungsländer, der Geberländer und der internationalen Fi-
nanz- und Entwicklungsinstitutionen über die Zusammenar-
beit im Transitverkehr“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/205

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/423/Add.1, Ziff. 8)241.

241 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Berichterstatterin des Ausschusses vorgelegt. 
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62/205. Zweite Dekade der Vereinten Nationen für die
Beseitigung der Armut (2008-2017)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/196 vom 22. De-
zember 1992, 48/183 vom 21. Dezember 1993, 50/107 vom
20. Dezember 1995, 56/207 vom 21. Dezember 2001, 57/265
und 57/266 vom 20. Dezember 2002, 58/222 vom 23. Dezem-
ber 2003, 59/247 vom 22. Dezember 2004, 60/209 vom
22. Dezember 2005 und 61/213 vom 20. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis auf die von den Staats- und Regie-
rungschefs anlässlich des Millenniums-Gipfels verabschiede-
te Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen242 und die
von ihnen eingegangene Verpflichtung, die extreme Armut zu
beseitigen und bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevöl-
kerung, dessen Einkommen weniger als 1 Dollar pro Tag be-
trägt, und den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu
halbieren,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005243, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 61/16 vom
20. November 2006 über die Stärkung des Wirtschafts- und
Sozialrats,

ferner unter Hinweis auf die Ergebnisse des Weltgipfels
für soziale Entwicklung244 und der vierundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung245, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass nach der
ersten Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der
Armut (1997-2006) und auf halbem Weg zum Zieljahr 2015
für die Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele zwar
in einigen Regionen Fortschritte bei der Verringerung der Ar-
mut verzeichnet wurden, diese Fortschritte jedoch ungleich-
mäßig waren und die Zahl der in Armut lebenden Menschen
in einer Reihe von Ländern weiter zunimmt, wobei Frauen
und Kinder die Mehrheit der am schwersten betroffenen
Gruppen stellen, insbesondere in den am wenigsten entwik-
kelten Ländern und vor allem in Afrika südlich der Sahara,

dadurch ermutigt, dass die Armut in jüngster Zeit in eini-
gen Ländern zurückgegangen ist, und entschlossen, diese
Tendenz zum Nutzen der Menschen weltweit zu verstärken
und auszudehnen,

in der Erkenntnis, dass die Mobilisierung von Finanzmit-
teln zu Gunsten der Entwicklung auf nationaler und interna-
tionaler Ebene und die wirksame Verwendung dieser Mittel
zentrale Bestandteile einer weltweiten Entwicklungspartner-
schaft zu Gunsten der Erreichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, sind,

anerkennend, dass ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum,
unterstützt durch eine steigende Produktivität und ein förder-
liches Umfeld, insbesondere für Privatinvestitionen und un-
ternehmerisches Engagement, erforderlich ist, um die Armut
zu beseitigen, die international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu
erreichen und den Lebensstandard anzuheben,

unterstreichend, dass die Staats- und Regierungschefs der
Armutsbeseitigung Vorrang und Dringlichkeit einräumen,
wie dies in den Ergebnissen der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinen Nationen im Wirtschafts- und So-
zialbereich zum Ausdruck gebracht wurde,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der ersten Dekade der Vereinten
Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-2006)246; 

2. erkennt an, dass die internationale Gemeinschaft im
Verlauf der ersten Dekade unter anderem die Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen242, den Konsens von Mon-
terrey der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfi-
nanzierung247 und das Ergebnis des Weltgipfels 2005243 verab-
schiedet hat, die Mechanismen sind, die der gezielten Aus-
richtung der nationalen, regionalen und internationalen An-
strengungen auf die endgültige Beseitigung der Armut die-
nen;

3. verkündet die Zweite Dekade der Vereinten Natio-
nen für die Beseitigung der Armut (2008-2017) mit dem Ziel,
die Erreichung der die Armutsbeseitigung betreffenden inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, auf effiziente und koordi-
nierte Weise zu unterstützen;

4. erklärt erneut, dass die Armutsbeseitigung die größ-
te Herausforderung ist, mit der die Welt heute konfrontiert ist,
und eine unabdingbare Voraussetzung für die nachhaltige
Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer, darstellt;

5. fordert alle Regierungen, die internationale Gemein-
schaft, einschließlich des Systems der Vereinten Nationen,
und alle anderen Akteure nachdrücklich auf, das Ziel der Be-
seitigung der Armut weiter ernsthaft zu verfolgen;

6. bekräftigt, dass jedes Land selbst die Hauptverant-
wortung für seine Entwicklung tragen muss und dass die Rol-
le der nationalen Politiken und Strategien bei der Herbeifüh-

242 Siehe Resolution 55/2.
243 Siehe Resolution 60/1.
244 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
245 Resolution S-24/2, Anlage.

246 A/62/267.
247 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
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rung einer nachhaltigen Entwicklung nicht genügend betont
werden kann, und erkennt an, dass die nationalen Anstren-
gungen durch unterstützende globale Programme, Maßnah-
men und Politiken ergänzt werden sollen, mit dem Ziel, die
Entwicklungschancen der Entwicklungsländer zu vergrößern,
wobei die jeweiligen nationalen Gegebenheiten zu berück-
sichtigen sind und die Achtung der nationalen Trägerschaft,
der nationalen Strategien und der nationalen Souveränität zu
gewährleisten ist;

7. erklärt erneut, dass die Führungsrolle der Vereinten
Nationen bei der Förderung der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit, die für die Beseitigung der Armut ent-
scheidend ist, gestärkt werden muss;

8. betont, wie wichtig es ist, auf zwischenstaatlicher
und interinstitutioneller Ebene kohärente, umfassende und in-
tegrierte Aktivitäten zur Beseitigung der Armut zu gewährlei-
sten, die mit den Ergebnissen der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und So-
zialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten im
Einklang stehen;

9. fordert die Geberländer auf, der Beseitigung der Ar-
mut in ihren bilateralen beziehungsweise multilateralen Hilfs-
programmen und ihren Haushalten auch weiterhin Priorität
zuzuweisen;

10. erkennt an, dass ein dauerhaftes Wirtschaftswachs-
tum unerlässlich für die Beseitigung der Armut und des Hun-
gers ist, insbesondere in den Entwicklungsländern, und be-
tont, dass die diesbezüglichen nationalen Anstrengungen
durch ein förderliches internationales Umfeld ergänzt werden
sollen;

11. erkennt außerdem an, dass die Entwicklungsländer
in die Weltwirtschaft integriert und gleichberechtigt an den
Vorteilen der Globalisierung beteiligt werden müssen, damit
sie die im Rahmen der nationalen Entwicklungsstrategien ge-
setzten Ziele zur Erreichung der international vereinbarten
Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, und insbesondere das Ziel der Armutsbeseitigung
erfüllen können und diese Strategien zur Armutsbeseitigung
wirksam sind;

12. erkennt ferner an, wie wichtig die öffentliche Ent-
wicklungshilfe als eine Quelle der Entwicklungsfinanzierung
für die Entwicklungsländer ist, fordert die Erfüllung aller Zu-
sagen zur Gewährung öffentlicher Entwicklungshilfe, na-
mentlich der Zusage vieler entwickelter Länder, bis 2015 den
Zielwert von 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für
die öffentliche Entwicklungshilfe zu erreichen, und fordert
die entwickelten Länder, die dies noch nicht getan haben,
nachdrücklich auf, im Einklang mit ihren Zusagen konkrete
diesbezügliche Anstrengungen zu unternehmen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht mit
Empfehlungen darüber vorzulegen, wie die Zweite Dekade
der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (2008-
2017) die Erreichung der die Armutsbeseitigung betreffenden
international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich

der Millenniums-Entwicklungsziele, wirksam unterstützen
kann;

14. beschließt, den Punkt „Durchführung der Zweiten
Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Ar-
mut (2008-2017)“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer drei-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/206

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/423/Add.2, Ziff. 8)248.

62/206. Frauen im Entwicklungsprozess

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/195 vom 18. De-
zember 1997, 54/210 vom 22. Dezember 1999, 56/188 vom
21. Dezember 2001, 58/206 vom 23. Dezember 2003, 59/248
vom 22. Dezember 2004 und 60/210 vom 22. Dezember 2005
und alle ihre weiteren Resolutionen über die Einbindung von
Frauen in den Entwicklungsprozess sowie auf die von der
Kommission für die Rechtsstellung der Frau verabschiedeten
einschlägigen Resolutionen und vereinbarten Schlussfolge-
rungen, einschließlich der auf ihrer neunundvierzigsten Ta-
gung verabschiedeten Erklärung249,

in Bekräftigung der Erklärung250 und der Aktionsplattform
von Beijing251 und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung „Frauen 2000:
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhun-
dert“252 und unter Hinweis auf die Ergebnisse aller anderen
einschlägigen großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen, 

sowie in Bekräftigung der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen253, in der bekräftigt wird, dass die Gleich-
berechtigung und Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern gewährleistet sein muss, und in der unter anderem gefor-
dert wird, die Gleichstellung der Geschlechter und die Er-
mächtigung der Frau als wirksame und grundlegende Mittel
zur Beseitigung von Armut und Hunger, zur Bekämpfung von
Krankheiten und zur Herbeiführung einer wirklich nachhalti-
gen Entwicklung zu fördern, 

248 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Berichterstatterin des Ausschusses vorgelegt.
249 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A.
250 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_1.html.
251 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/beijing/anh_2.html.
252 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
253 Siehe Resolution 55/2.
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mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den in der Kom-
mission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer fünfzigsten
Tagung geführten Erörterungen über Frauen im Entwick-
lungsprozess und unter Hinweis auf die vereinbarten
Schlussfolgerungen der Kommission mit dem Titel „Ver-
stärkte Teilhabe der Frauen am Entwicklungsprozess: ein för-
derliches Umfeld für die Herbeiführung der Geschlechter-
gleichheit und die Förderung der Frau, unter anderem unter
Berücksichtigung der Bereiche Bildung, Gesundheit und Ar-
beit“254,

in der Erkenntnis, dass der Zugang zu einer erschwingli-
chen Basisgesundheitsversorgung und zu Informationen über
Gesundheitsvorsorge sowie ein Höchstmaß an Gesundheit,
einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit, für
die wirtschaftliche Besserstellung von Frauen unabdingbar
ist, dass Frauen infolge fehlender wirtschaftlicher Macht und
Unabhängigkeit in erhöhtem Maße einer Vielzahl von Risi-
ken, einschließlich des Risikos einer HIV/Aids-Infektion,
ausgesetzt sind und dass Frauen, denen der volle Genuss ihrer
Menschenrechte verwehrt bleibt, erheblich weniger Entfal-
tungsmöglichkeiten im öffentlichen und privaten Leben ha-
ben, so auch geringere Bildungschancen und Möglichkeiten
zur Erlangung wirtschaftlicher und politischer Macht,

erneut erklärend, dass die Gleichstellung der Geschlech-
ter von grundlegender Bedeutung ist, um ein beständiges
Wirtschaftswachstum, die Beseitigung der Armut und eine
nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, im Einklang mit
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
und Konferenzen der Vereinten Nationen, und dass Investi-
tionen zur Förderung von Frauen und Mädchen in allen Wirt-
schaftssektoren, insbesondere in Schlüsselbereichen wie
Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen, einen Multi-
plikatoreffekt haben, insbesondere im Hinblick auf Produkti-
vität, Effizienz und ein beständiges Wirtschaftswachstum,

sowie erneut erklärend, dass Frauen in hohem Maße zur
Wirtschaft beitragen und durch ihre bezahlte und unbezahlte
Arbeit im Hause, in der Gemeinschaft und am Arbeitsplatz ei-
nen maßgeblichen Beitrag zur Wirtschaftstätigkeit und zur
Armutsbekämpfung leisten und dass die Ermächtigung der
Frau ein wesentlicher Faktor bei der Beseitigung der Armut
ist, 

in der Erkenntnis, dass die schwierigen sozioökonomi-
schen Bedingungen in vielen Entwicklungsländern, insbeson-
dere in den am wenigsten entwickelten Ländern, die Femini-
sierung der Armut beschleunigt haben, 

feststellend, dass geschlechtsspezifische Voreingenom-
menheit auf den Arbeitsmärkten und die fehlende Kontrolle
von Frauen über ihre Arbeit und ihr Arbeitseinkommen eben-
falls Faktoren sind, die maßgeblich zur Armutsgefährdung
von Frauen beitragen, und zusammen mit der Tatsache, dass
Frauen einen unverhältnismäßig hohen Anteil der häuslichen

Verpflichtungen übernehmen, dazu führen, dass diese weder
wirtschaftlich eigenständig sind noch über Einfluss auf die
wirtschaftlichen Entscheidungsprozesse in den Haushalten
und auf allen Ebenen der Gesellschaft verfügen,

in der Erkenntnis, dass Bevölkerungs- und Entwicklungs-
fragen, Bildung und Ausbildung, Gesundheit, Ernährung,
Umwelt, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wohn-
raum, Kommunikation, Wissenschaft und Technik sowie Be-
schäftigungsmöglichkeiten wichtige Elemente für eine wirk-
same Beseitigung der Armut und für die Förderung und Er-
mächtigung der Frau sind, 

sowie in der Erkenntnis, wie wichtig in diesem Zusam-
menhang die Achtung aller Menschenrechte, einschließlich
des Rechts auf Entwicklung, sowie ein nationales und inter-
nationales Umfeld ist, das unter anderem Gerechtigkeit,
Gleichstellung der Geschlechter, Gleichbehandlung, bürgerli-
che und politische Teilhabe und die bürgerlichen, politischen
und sonstigen Grundfreiheiten zu Gunsten der Förderung und
Ermächtigung der Frau begünstigt, 

erneut erklärend, dass geschlechtsspezifische Disparitä-
ten in der Grund- und Sekundarschulbildung zum frühest-
möglichen Zeitpunkt und auf allen Bildungsebenen bis 2015
beseitigt werden müssen und dass der gleichberechtigte Zu-
gang zu Bildung und Ausbildung auf allen Ebenen, insbeson-
dere auf den Gebieten Wirtschaft, Handel, Verwaltung, Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien und andere neue
Technologien, sowie die notwendige Beseitigung von ge-
schlechtsbedingten Ungleichheiten auf allen Ebenen unab-
dingbare Voraussetzungen für die Gleichstellung der Ge-
schlechter, die Ermächtigung der Frau und die Beseitigung
der Armut sind sowie auch dafür, dass Frauen voll und in
gleichem Maße zur Entwicklung beitragen und Nutzen daraus
ziehen können, 

in der Erkenntnis, dass zwischen der Beseitigung der Ar-
mut und der Herbeiführung und Erhaltung des Friedens eine
sich gegenseitig verstärkende Wechselwirkung besteht, sowie
in der Erkenntnis, dass zwischen Frieden, der Gleichstellung
von Frau und Mann und der Entwicklung ein unauflöslicher
Zusammenhang besteht,

sich dessen bewusst, dass die Globalisierungs- und Libe-
ralisierungsprozesse zwar in vielen Ländern Beschäftigungs-
möglichkeiten für Frauen geschaffen haben, dass sie jedoch
gleichzeitig einige Frauen, vor allem in den Entwicklungslän-
dern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten
Ländern, für die durch die höhere wirtschaftliche Volatilität
verursachten Probleme anfälliger gemacht haben, namentlich
im Agrarsektor, und dass vor allem weibliche Kleinlandwirte
besondere Unterstützung und Ermächtigung benötigen, um
die Chancen der Liberalisierung der Agrarmärkte nutzen zu
können, 

in der Erkenntnis, dass verstärkte Handelschancen für
Entwicklungsländer, insbesondere auf Grund der Handelsli-
beralisierung, die wirtschaftliche Lage der betreffenden Ge-
sellschaften, namentlich der Frauen, verbessern werden, was
in den ländlichen Gemeinwesen von besonderer Bedeutung
ist, 

254 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2006,
Supplement No. 7 und Korrigenda (E/2006/27 und Corr.1 und 2), Kap. I,
Abschn. D.
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mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass Frauen
zwar einen wichtigen und zunehmenden Anteil der selbstän-
digen Unternehmer ausmachen, dass jedoch ihr Beitrag zur
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unter anderem da-
durch beschränkt wird, dass sie nicht über die gleichen Rechte
und den gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Ausbildung,
Information, Unterstützungsdiensten und Kreditfazilitäten so-
wie Gehältern verfügen beziehungsweise ihnen diese versagt
werden und dass sie keine Kontrolle über Grund und Boden,
Kapital, Technologie und andere Produktionsbereiche haben,

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass
Frauen im politischen und wirtschaftlichen Entscheidungs-
prozess unterrepräsentiert sind, und betonend, wie wichtig es
ist, dass bei jeder Formulierung, Durchführung und Evaluie-
rung von Politiken und Programmen geschlechtsspezifische
Aspekte durchgängig berücksichtigt werden,

im Hinblick auf die wichtige Aufgabe, die den Organisa-
tionen und Organen des Systems der Vereinten Nationen, ins-
besondere ihren Fonds und Programmen sowie den Sonderor-
ganisationen, bei der Förderung der Frauen im Entwicklungs-
prozess zufällt,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs255;

2. fordert die Mitgliedstaaten, das System der Verein-
ten Nationen und die anderen internationalen und regionalen
Organisationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und alle
Sektoren der Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatli-
chen Organisationen, sowie alle Frauen und Männer auf, sich
uneingeschränkt für die Umsetzung der Erklärung250 und der
Aktionsplattform von Beijing251 sowie der Ergebnisse der
dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversamm-
lung252 einzusetzen und stärker dazu beizutragen;

3. ist sich dessen bewusst, dass zwischen der Gleich-
stellung der Geschlechter und der Armutsbeseitigung eine
sich gegenseitig verstärkende Wechselwirkung besteht und
dass gegebenenfalls im Benehmen mit der Zivilgesellschaft
umfassende gleichstellungsorientierte Armutsbekämpfungs-
strategien ausgearbeitet und durchgeführt werden müssen,
mit denen soziale, strukturelle und makroökonomische Fra-
gen angegangen werden;

4. betont, wie wichtig es ist, zur wirksamen Einbin-
dung von Frauen in den Entwicklungsprozess ein günstiges
und förderliches nationales und internationales Umfeld in al-
len Lebensbereichen zu schaffen; 

5. fordert die Mitgliedstaaten, die nichtstaatlichen Or-
ganisationen und das System der Vereinten Nationen nach-
drücklich auf, sich noch stärker darum zu bemühen, die Zahl
der Frauen in Entscheidungspositionen zu erhöhen und sie
verstärkt dazu zu befähigen, Veränderungen zu bewirken, so-
wie Frauen in die Lage zu versetzen, sich aktiv und wirksam
an der Ausarbeitung, Durchführung und Evaluierung nationa-
ler Entwicklungs- und/oder Armutsbekämpfungsmaßnah-

men, -strategien und -programme, gegebenenfalls einschließ-
lich programmgestützter Ansätze, zu beteiligen;

6. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
Geschlechterperspektive im Einklang mit den Gleichstel-
lungszielen in die Konzeption, Umsetzung und Überwachung
ihrer Entwicklungsstrategien und die diesbezügliche Bericht-
erstattung einzubeziehen, und fordert in dieser Hinsicht das
System der Vereinten Nationen auf, die nationalen Anstren-
gungen zur Ausarbeitung der Methodik und des Instrumenta-
riums zu unterstützen und den Kapazitätsaufbau und die Eva-
luierung zu fördern; 

7. ermutigt die Mitgliedstaaten, bei der Formulierung
ihrer Entwicklungsstrategien, einschließlich der Armutsbe-
kämpfungsstrategien, eine umfassende und wirksamere Be-
teiligung der nationalen Mechanismen für die Gleichstellung
der Geschlechter und die Ermächtigung der Frauen zu ge-
währleisten, und fordert das System der Vereinten Nationen
auf, diesbezügliche nationale Anstrengungen zu unterstützen; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Vertretung und
Teilhabe von Frauen auf allen Ebenen des staatlichen Ent-
scheidungsprozesses in entwicklungspolitischen Bereichen
auch künftig auszuweiten, um sicherzustellen, dass die Priori-
täten, Bedürfnisse und Beiträge von Frauen berücksichtigt
werden, unter anderem durch die Gewährung von Zugang zu
Ausbildung, die Ausarbeitung von Maßnahmen zu Gunsten
der Vereinbarkeit familiärer und beruflicher Verpflichtungen
und die Beseitigung von Rollenklischees bei Ernennungen
und Beförderungen;

9. ist sich dessen bewusst, dass Gewalt gegen Frauen
und Mädchen eines der Hindernisse auf dem Weg zur Errei-
chung der Ziele der Gleichstellung, der Entwicklung und des
Friedens ist und sich auf die soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung von Gemeinwesen und Staaten auswirkt, und for-
dert die Staaten auf, Aktionspläne zur Beseitigung der Gewalt
gegen Frauen und Mädchen auszuarbeiten und durchzufüh-
ren; 

10. ist sich außerdem dessen bewusst, dass die Regie-
rungen in stärkerem Maße in die Lage versetzt werden müs-
sen, die Geschlechterperspektive in ihre Politiken und ihre
Entscheidungsfindung einzubeziehen, und legt allen Regie-
rungen, internationalen Organisationen, einschließlich des
Systems der Vereinten Nationen, und anderen maßgeblichen
Interessenträgern nahe, den Entwicklungsländern bei ihren
Anstrengungen zur Einbeziehung der Geschlechterperspekti-
ve in alle Aspekte ihrer Politikgestaltung Hilfe und Unterstüt-
zung zu gewähren, namentlich durch die Bereitstellung tech-
nischer Hilfe und finanzieller Mittel;

11. betont, wie wichtig es ist, nationale Strategien zur
Förderung nachhaltiger und produktiver unternehmerischer
Tätigkeiten auszuarbeiten, die Einkommen für benachteiligte
und in Armut lebende Frauen schaffen werden;

12. ermutigt die Regierungen, den Privatsektor, die
nichtstaatlichen Organisationen und die anderen Akteure der
Zivilgesellschaft, die Rechte der Arbeitnehmerinnen zu för-
dern und zu schützen, Maßnahmen zur Beseitigung struktu-
reller und rechtlicher Hindernisse sowie stereotyper Einstel-255 A/62/187.
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lungen zur Gleichstellung am Arbeitsplatz zu ergreifen und
positive Schritte zur Förderung der gleichen Bezahlung für
gleiche oder gleichwertige Arbeit einzuleiten;

13. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Diskriminierung
von Frauen hinsichtlich ihres Zugangs zu Bankdarlehen, Hy-
potheken und anderen Kreditformen zu beseitigen, unter be-
sonderer Berücksichtigung armer Frauen ohne Ausbildung,
und den Zugang von Frauen zu rechtlichem Beistand zu för-
dern, und den Finanzsektor zur durchgängigen Berücksichti-
gung der Geschlechterperspektive in seinen Politiken und
Programmen zu ermutigen;

14. erkennt an, welche Rolle der Mikrofinanzierung ein-
schließlich Kleinstkrediten bei der Beseitigung der Armut,
der Ermächtigung der Frau und der Schaffung von Arbeits-
plätzen zukommt, stellt fest, wie wichtig in dieser Hinsicht
gesunde nationale Finanzsysteme sind, und befürwortet die
Stärkung der bestehenden und neuer Institutionen für Kleinst-
kredite und ihrer Kapazitäten, so auch durch Unterstützung
von Seiten der internationalen Finanzinstitutionen;

15. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dafür zu
sorgen, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer erhalten
und dass sie über gleichberechtigten Zugang zu allen Bil-
dungsebenen verfügen;

16. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Un-
ternehmerinnen zu fördern, namentlich durch Bildung und
Ausbildung im Bereich der Wirtschaft, der Verwaltung und
der Informations- und Kommunikationstechnologien, und
bittet die Unternehmervereinigungen, diesbezügliche natio-
nale Anstrengungen zu unterstützen;

17. fordert die Regierungen auf, unter anderem durch
entsprechende Gesetze sowie durch familien- und frauen-
freundliche Arbeitsumgebungen dafür einzutreten, dass ar-
beitenden Müttern das Stillen erleichtert wird und dass für
Kinder und andere abhängige Angehörige arbeitender Frauen
die erforderliche Betreuung bereitgestellt wird, und gegebe-
nenfalls die Förderung von Politiken und Programmen in Er-
wägung zu ziehen, die es Männern und Frauen ermöglichen,
ihre beruflichen, sozialen und familiären Verantwortlichkei-
ten miteinander in Einklang zu bringen;

18. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Ge-
setze zu entwerfen und zu überarbeiten, die gewährleisten,
dass Frauen in Bezug auf Eigentum an Grund und Boden,
Wohnraum und anderen Vermögenswerten, auch soweit sie
diese im Wege des Erbrechts erworben haben, die vollen und
gleichen Rechte wie Männer erhalten, und Verwaltungsrefor-
men und andere notwendige Maßnahmen durchzuführen, um
Frauen in Bezug auf Kredite, Kapital, geeignete Technologi-
en und Zugang zu Märkten und Informationen die gleichen
Rechte wie Männern zu verschaffen; 

19. erkennt die Notwendigkeit an, Frauen, insbesondere
arme Frauen, wirtschaftlich und politisch zu stärken, und legt
in dieser Hinsicht den Regierungen nahe, mit Unterstützung
ihrer Entwicklungspartner in geeignete Infrastruktur- und
sonstige Projekte zu investieren sowie Chancen für eine wirt-
schaftliche Besserstellung zu schaffen, um die Belastung von

Frauen und Mädchen durch zeitraubende tägliche Pflichten
zu verringern; 

20. verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, dass die
HIV/Aids-Pandemie sich insgesamt ausweitet und immer
mehr Frauen betrifft und dass Frauen und Mädchen in unver-
hältnismäßig hohem Maße durch die HIV/Aids-Krise belastet
werden, leichter infiziert werden, eine Schlüsselrolle in der
Krankenpflege spielen und auf Grund der HIV/Aids-Krise
stärker der Gewalt, Stigmatisierung und Diskriminierung, der
Verarmung und der Ausgrenzung aus ihren Familien und Ge-
meinwesen ausgesetzt sind, und fordert die Regierungen und
die internationale Gemeinschaft auf, die Anstrengungen zur
Erreichung des Ziels des allgemeinen Zugangs zu umfassen-
den HIV-Präventionsprogrammen und zu umfassender Be-
handlung, Betreuung und Unterstützung bis 2010 zu verstär-
ken;

21. bekräftigt die Verpflichtung, bis 2015 den allgemei-
nen Zugang zur reproduktiven Gesundheit zu verwirklichen,
wie von der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und
Entwicklung vorgegeben256, indem dieses Ziel in die Strategi-
en zur Erreichung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen253 enthaltenen Ziele in den Bereichen
Verringerung der Müttersterblichkeit, Verbesserung der Ge-
sundheit von Müttern, Verringerung der Kindersterblichkeit,
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, Bekämpfung
von HIV/Aids und Beseitigung der Armut, eingebunden wird;

22. erkennt an, dass die öffentliche Entwicklungshilfe
und andere Mittel beträchtlich erhöht werden müssen, wenn
die Entwicklungsländer die international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, erreichen sollen, und dass es für den Aufbau von
Unterstützung für die öffentliche Entwicklungshilfe erforder-
lich sein wird, zusammenzuarbeiten, um die Politiken und
Entwicklungsstrategien national wie international weiter zu
verbessern und so die Wirksamkeit der Hilfe zu steigern;

23. ermutigt die internationale Gemeinschaft, das Sy-
stem der Vereinten Nationen, den Privatsektor und die Zivil-
gesellschaft, durch die fortgesetzte Bereitstellung der erfor-
derlichen Finanzmittel die Regierungen bei ihren Anstren-
gungen zu unterstützen, die Entwicklungsziele und -vorgaben
zu erreichen, die auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung,
der Vierten Weltfrauenkonferenz, der Internationalen Konfe-
renz über Bevölkerung und Entwicklung, dem Millenniums-
Gipfel, der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfi-
nanzierung, dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, der
Zweiten Weltversammlung über das Altern, der dreiund-
zwanzigsten und vierundzwanzigsten Sondertagung der Ge-
neralversammlung und den anderen einschlägigen Konferen-
zen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen vereinbart wur-
den;

256 Siehe Report of the International Conference on Population and De-
velopment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication,
Sales No. E.95.XIII.18).
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24. fordert die multilateralen Geber nachdrücklich auf
und bittet die internationalen Finanzinstitutionen im Rahmen
ihres jeweiligen Mandats sowie die regionalen Entwicklungs-
banken, Politiken zur Unterstützung nationaler Anstrengun-
gen zu überprüfen und durchzuführen, die sicherstellen sol-
len, dass Frauen, insbesondere in ländlichen und abgelegenen
Gebieten, einen größeren Anteil an den Ressourcen erhalten;

25. betont, wie wichtig es ist, alle relevanten Informatio-
nen zur Rolle der Frauen im Entwicklungsprozess, ein-
schließlich Daten über internationale Migration, zu sammeln
und auszutauschen, und dass es notwendig ist, nach Alter und
Geschlecht aufgeschlüsselte Statistiken zu erstellen, und er-
mutigt in dieser Hinsicht die entwickelten Länder und die zu-
ständigen Stellen der Vereinten Nationen, den Entwicklungs-
ländern auf Antrag Unterstützung und Hilfe bei der Einrich-
tung, dem Ausbau und der Stärkung ihrer Datenbanken und
Informationssysteme zu gewähren; 

26. fordert alle Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen auf, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats in ih-
ren Landesprogrammen, Planungsinstrumenten und sektor-
weiten Programmen systematisch die Geschlechterperspekti-
ve zu berücksichtigen und die Geschlechtergleichstellung an-
zustreben sowie für das jeweilige Land konkrete Ziele und
Zielwerte auf diesem Gebiet aufzustellen, die mit den natio-
nalen Entwicklungsstrategien im Einklang stehen;

27. fordert das System der Vereinten Nationen auf, ge-
schlechtsspezifische Aspekte in alle seine Programme und
Politiken einzubeziehen, so auch in die integrierten Folge-
maßnahmen zu den Konferenzen der Vereinten Nationen, im
Einklang mit den vom Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner
Arbeitstagung 1997 vereinbarten Schlussfolgerungen 1997/2
über die durchgängige Berücksichtigung geschlechtsspezifi-
scher Aspekte257;

28. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Fortschritte bei der Durchführung dieser Resolution, na-
mentlich über die Einbeziehung der Geschlechterperspektive
in die nationalen Entwicklungsstrategien, vorzulegen; 

29. beschließt, den Unterpunkt „Frauen im Entwick-
lungsprozess“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/207

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/423/Add.3, Ziff. 8)258.

62/207. Erschließung der Humanressourcen
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/196 vom 18. De-

zember 1997, 54/211 vom 22. Dezember 1999, 56/189 vom
21. Dezember 2001, 58/207 vom 23. Dezember 2003 und
60/211 vom 22. Dezember 2005,

sowie unter Hinweis auf den Weltgipfel über die Informa-
tionsgesellschaft,

betonend, dass Wissenschaft und Technologie eine we-
sentliche Rolle dabei spielen, die Erschließung der Human-
ressourcen zu erleichtern, die die Chancen für die soziale und
wirtschaftliche Entwicklung erhöhen kann,

sowie betonend, dass die Erschließung der Humanres-
sourcen von entscheidender Bedeutung für die Bemühungen
ist, die unternommen werden, um die international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, zu erreichen und mehr Chancen für alle Men-
schen zu schaffen, insbesondere für die schwächsten Bevöl-
kerungsgruppen, 

in dem Bewusstsein, dass es dringend geboten ist, die
Technologielücke zu schließen und die Entwicklungsländer
dabei zu unterstützen, an dem potenziellen Nutzen von Wis-
senschaft und Technologie für die Erschließung der Human-
ressourcen teilzuhaben,

in der Erkenntnis, dass die Globalisierung, die Vernet-
zung und die Interdependenz das Tempo der technologischen
Innovation beschleunigt haben, was den Ländern, die die für
den Erwerb, die Anpassung und die Verbreitung technologi-
scher Innovationen benötigten Fähigkeiten und Kenntnisse
entwickeln, stärker zum Vorteil gereicht,

sowie in der Erkenntnis, dass die Entwicklungsländer
häufig nur über begrenzte Kapazitäten zum Erwerb, zur An-
passung und zur Verbreitung technologischer Kenntnisse und
Innovationen verfügen, und nachdrücklich darauf hinwei-
send, wie wichtig es ist, dass die internationale Gemeinschaft
bei Bedarf finanzielle und technische Hilfe und Ressourcen
bereitstellt und dass gegebenenfalls internationale Partner-
schaften gefördert werden, um den privatwirtschaftlichen
Technologietransfer zu verstärken,

betonend, wie wichtig es ist, den Zugang zu technologi-
schem Wissen und Lernen auf kostenwirksame und ausgewo-
gene Weise zu erweitern, namentlich durch die Öffnung der
Märkte für Handel und Investitionen,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass die wissenschaft-
lich-technische Bildung eine grundlegende Voraussetzung
für technologische Kenntnisse und Innovationen ist, in der
Erkenntnis, dass alle Länder profitieren, wenn sie die wissen-
schaftlich-technische Bildung zu einer Priorität machen, und
in Anbetracht dessen, dass einige Entwicklungsländer in die-
ser Hinsicht Einschränkungen unterliegen,

in der Erkenntnis, wie wichtig Wissenschaft und Techno-
logie bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
und der Ermächtigung der Frauen sind,

257 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session,
Supplement No. 3 und Addendum (A/52/3/Rev.1 und Rev.1/Add.1),
Kap. IV, Abschn. A, Ziff. 4.
258 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Berichterstatterin des Ausschusses vorgelegt. 
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betonend, wie wichtig der wirksame Einsatz von Wissen-
schaft und Technologie zu Gunsten der Erschließung der Hu-
manressourcen im Rahmen nationaler Strategien ist, die auf
technologisches Wissen und Lernen ausgerichtet sind und
durch ein günstiges innerstaatliches und internationales Um-
feld unterstützt werden,

sowie betonend, dass die Regierungen die Hauptverant-
wortung für die Ausarbeitung und Durchführung geeigneter
Politiken für die Erschließung der Humanressourcen tragen
und dass die internationale Gemeinschaft die nationalen An-
strengungen der Entwicklungsländer in stärkerem Maße un-
terstützen muss,

ferner betonend, dass der Gesundheit und der Bildung bei
der Erschließung der Humanressourcen zentrale Bedeutung
zukommt und dass bis zum Jahr 2015 sichergestellt werden
muss, dass Kinder in der ganzen Welt, Jungen wie Mädchen,
eine Grundschulbildung vollständig abschließen können und
gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsebenen haben,

in Anbetracht der Auswirkungen, die die Abwanderung
von hochqualifizierten Personen und Hochschulabsolventen
auf die Erschließung der Humanressourcen und die nachhalti-
ge Entwicklung in den Entwicklungsländern hat, und beto-
nend, dass es eines globalen und umfassenden Ansatzes be-
darf, um die positiven Auswirkungen der Mobilität qualifi-
zierter Arbeitskräfte auf die Erschließung der Humanressour-
cen zu maximieren,

betonend, dass dem Privatsektor zwar eine wichtige Rolle
bei der Verbreitung angewandter Wissenschaft und Techno-
logie zukommt, die Regierungen jedoch die Hauptverantwor-
tung dafür tragen, mit Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft eine nationale Strategie zur Förderung des techno-
logischen Wissens und Lernens festzulegen und umzusetzen,

hervorhebend, dass die Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen im Rahmen ihres Mandats auch weiterhin
ihre Tätigkeit koordinieren und zusammenarbeiten müssen,
wenn sie den Entwicklungsländern, insbesondere den am we-
nigsten entwickelten Ländern, Hilfe bei der Förderung der Er-
schließung ihrer Humanressourcen gewähren,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs259;

2. ermutigt die Mitgliedstaaten, technologisches Wis-
sen und Lernen auf allen Ebenen der Bildung, einschließlich
des formalen und des informellen Lernens, zu einer Priorität
ihrer Strategien zur Erschließung der Humanressourcen zu
machen, betont, wie wichtig die Kapazität der Lehrkräfte im
technologischen Lernprozess ist, und ermutigt die internatio-
nale Gemeinschaft, in Anbetracht des Entwicklungsgefälles
zwischen den Ländern auch weiterhin die angemessene Ver-
breitung wissenschaftlich-technischer Kenntnisse und den
Technologietransfer, den Zugang zu Technologien und den
Technologieerwerb für die Entwicklungsländer zu fairen,
transparenten und gegenseitig vereinbarten Bedingungen und

auf eine die Erschließung der Humanressourcen fördernde
Weise zu erleichtern;

3. erkennt an, wie wichtig die Erschließung der Hu-
manressourcen für die Förderung einer nachhaltigen Ent-
wicklung ist, und ermutigt die Regierungen, Politiken zur Er-
schließung der Humanressourcen in ihre nationalen Entwick-
lungsstrategien zu integrieren;

4. fordert Schritte zur Integration der Geschlechterper-
spektive in die Erschließung der Humanressourcen, nament-
lich durch Politiken, Strategien und gezielte Maßnahmen zur
Förderung der Kapazitäten von Frauen und ihres Zugangs zu
produktiven Tätigkeiten, und hebt in diesem Zusammenhang
hervor, dass sichergestellt werden muss, dass Frauen in vol-
lem Umfang an der Ausarbeitung und Umsetzung solcher Po-
litiken, Strategien und Maßnahmen beteiligt sind;

5. fordert nachdrücklich die Verabschiedung sektor-
übergreifender Ansätze zur Erschließung der Humanressour-
cen, die unter anderem das Wirtschaftswachstum, die Ar-
mutsbekämpfung, die Bereitstellung grundlegender sozialer
Dienste, die Sicherung eines dauerhaften Lebensunterhalts,
die Ermächtigung der Frauen, die Mitwirkung der Jugend, die
Berücksichtigung der Bedürfnisse der schwächeren Gesell-
schaftsgruppen sowie der lokalen indigenen Gemeinschaften,
politische Freiheit, Partizipation, die Achtung der Menschen-
rechte, Gerechtigkeit und Billigkeit einschließen, alles unab-
dingbare Faktoren, wenn es darum geht, die Menschen besser
zu befähigen, sich der Herausforderung der Entwicklung zu
stellen;

6. fordert die internationale Gemeinschaft, einschließ-
lich der Institutionen des Systems der Vereinten Nationen,
auf, die Maßnahmen der Entwicklungsländer zur Bekämp-
fung der nachteiligen Auswirkungen von HIV/Aids, Malaria,
Tuberkulose und anderen Infektionskrankheiten auf ihre Hu-
manressourcen zu unterstützen;

7. ermutigt die Mitgliedstaaten, informations- und
kommunikationstechnische Kapazitäten aufzubauen, um ei-
nen ausgewogenen Zugang zu Informations- und Kommuni-
kationstechnologien sowie den Einsatz dieser Technologien
zu fördern, mit dem Ziel, fachliche Kompetenzen und techni-
sche Fertigkeiten zu verbessern und günstige Rahmenbedin-
gungen für lebenslanges Lernen zu schaffen, und verweist er-
neut auf die überaus wichtige Rolle der internationalen Ge-
meinschaft bei der Erfüllung der diesbezüglichen Verpflich-
tungen;

8. ermutigt die Mitgliedstaaten außerdem, die techni-
sche, berufliche, handwerkliche und praxisorientierte wissen-
schaftliche Bildung auf alle Teile der Gesellschaft, insbeson-
dere Frauen und benachteiligte Gruppen, auszudehnen und
ihre Ermächtigung durch den Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien zu fördern, um einen ausge-
wogeneren Zugang zur wissenschaftlich-technischen Bildung
und Ausbildung zu ermöglichen;

9. betont, dass Investitionen in die Erschließung der
Humanressourcen ein fester Bestandteil nationaler Entwick-
lungspolitiken und -strategien sein sollen, und fordert in die-
ser Hinsicht die Einführung von Politiken zur Erleichterung259 A/62/308.
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von Investitionen in Infrastrukturentwicklung und Kapazi-
tätsaufbau, unter anderem in den Bereichen Bildung, Gesund-
heit, Wissenschaft und Technologie, einschließlich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien;

10. betont außerdem, wie wichtig es ist, in allen Län-
dern, insbesondere in den Entwicklungsländern, in Forschung
und Entwicklung zu investieren, um eine technologische
Grundlage zu schaffen und die für die lokalen Bedürfnisse re-
levanten Kenntnisse und Innovationen zu erzeugen, ermutigt
die Regierungen in dieser Hinsicht, nach Bedarf Handels-, In-
vestitions- und Regulierungssysteme zur Förderung öffent-
lich-privater Investitionen in Forschung und Entwicklung
einzurichten, und bittet die internationale Gemeinschaft, tech-
nische und finanzielle Hilfe zu gewähren, einschließlich im
Wege der Forschungszusammenarbeit;

11. betont ferner, dass enge Verbindungen zwischen den
maßgeblichen Interessenträgern im Bildungswesen und in der
Industrie hergestellt werden müssen, um zu gewährleisten,
dass die Lehrpläne und Bildungsprogramme den nationalen
Bedürfnissen im Bereich Wissenschaft und Technologie ge-
recht werden, und befürwortet nachdrücklich internationale
Unterstützung für die wissenschaftlich-technische Bildung,
einschließlich in der Hochschulbildung, in den Entwicklungs-
ländern;

12. betont die Wichtigkeit der Fach- und Berufsausbil-
dung für die Steigerung des technologischen Lernens und der
technologischen Innovation sowie für die Förderung unter-
nehmerischer Initiative zu Gunsten der technologischen Ent-
wicklung;

13. befürwortet Partnerschaften mit subregionalen, re-
gionalen und internationalen Netzwerken, Forschungsein-
richtungen und anderen einschlägigen öffentlichen und priva-
ten Institutionen, mit dem Ziel, die Forschungsanstrengungen
zu optimieren, eine Kostenteilung zu ermöglichen und einen
gegenseitigen Nutzen zu erzielen, und ersucht das System der
Vereinten Nationen, diesbezüglich Hilfe zu gewähren;

14. fordert die zuständigen Institutionen des Systems
der Vereinten Nationen auf, den Zielen der Erschließung der
Humanressourcen Vorrang einzuräumen, indem sie unter an-
derem im Rahmen ihrer Entwicklungsprogramme ausdrück-
lich den Aufbau wissenschaftlich-technischer Kapazitäten
unterstützen, die mit den jeweiligen lokalen Bedürfnissen,
Ressourcen, kulturellen Gegebenheiten und Praktiken verein-
bar sind;

15. fordert die internationale Gemeinschaft und das Sy-
stem der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, die Entwick-
lungsländer unter anderem im Wege öffentlich-privater Part-
nerschaften auch weiterhin bei ihren Anstrengungen zu unter-
stützen, Strategien für die Erschließung der Humanressour-
cen zu formulieren, die die technologischen Kapazitäten för-
dern;

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Umsetzung der Strategien für die Erschließung der Hu-
manressourcen vorzulegen, insbesondere über die gewonne-
nen Erfahrungen und die von der internationalen Gemein-

schaft und anderen Akteuren, einschließlich des Privatsek-
tors, bei diesen Anstrengungen geleistete Unterstützung;

17. beschließt, den Unterpunkt „Erschließung der Hu-
manressourcen“ unter dem Punkt „Beseitigung der Armut
und andere Entwicklungsfragen“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/208

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/424/Add.2, Ziff. 9)260.

62/208. Dreijährliche umfassende Grundsatzüberprü-
fung der operativen Entwicklungsaktivitäten des
Systems der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/211 vom 22. De-
zember 1989, 47/199 vom 22. Dezember 1992, 50/120 vom
20. Dezember 1995, 52/203 vom 18. Dezember 1997, 52/12
B vom 19. Dezember 1997, 53/192 vom 15. Dezember 1998,
56/201 vom 21. Dezember 2001 und 59/250 vom 22. Dezem-
ber 2004, die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats
2005/7 vom 20. Juli 2005 und 2006/14 vom 26. Juli 2006 und
andere einschlägige Resolutionen,

bekräftigend, wie wichtig die dreijährliche umfassende
Grundsatzüberprüfung der operativen Aktivitäten ist, durch
die die Generalversammlung die grundlegenden systemwei-
ten Richtlinien für die Entwicklungszusammenarbeit des Sy-
stems der Vereinten Nationen und die Modalitäten auf einzel-
staatlicher Ebene festlegt,

sowie bekräftigend, dass die Vereinten Nationen gestärkt
werden müssen, mit dem Ziel, ihre Autorität und Effizienz zu
steigern und sie besser in die Lage zu versetzen, das gesamte
Spektrum der Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit
im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen wirksam zu bewältigen,

unter Hinweis auf die Zusage der Mitgliedstaaten, die Re-
levanz, Wirksamkeit, Effizienz, Rechenschaftspflicht und
Glaubwürdigkeit des Systems der Vereinten Nationen als ge-
meinsames Ziel und Interesse zu verbessern,

sowie unter Hinweis auf die Notwendigkeit, das System
der Vereinten Nationen rechtzeitig mit angemessenen Res-
sourcen auszustatten, damit es seine Mandate erfüllen kann,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass
alle Bestandteile ihrer Resolutionen 44/211, 47/199, 50/120,
53/192, 56/201 und 59/250 und die für die operativen Ent-
wicklungsaktivitäten maßgeblichen Teile ihrer Resolution
52/12 B, die als fester Bestandteil der vorliegenden Resolu-
tion zu betrachten sind, vollständig, kohärent und fristgerecht
durchgeführt werden,

260 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
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unter Hinweis auf die Koordinierungs- und Lenkungsrol-
le, die der Wirtschafts- und Sozialrat im Verhältnis zu dem
System der Vereinten Nationen wahrnimmt, um sicherzustel-
len, dass diese grundsätzlichen Richtlinien systemweit im
Einklang mit der vorliegenden Resolution und den Resolutio-
nen der Generalversammlung 48/162 vom 20. Dezember
1993, 50/227 vom 24. Mai 1996, 57/270 B vom 23. Juni 2003
und 61/16 vom 20. November 2006 umgesetzt werden,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen-
den Gebieten, wie die Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen aus dem Jahr 2000261, den Konsens von Monterrey
der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung aus dem Jahr 2002262, den Durchführungsplan des Welt-
gipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan
von Johannesburg“) aus dem Jahr 2002263, das Ergebnis des
Weltgipfels 2005264 und ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele,

in Anerkennung der maßgeblichen Rolle dieser Konferen-
zen und Gipfeltreffen bei der Gestaltung einer umfassenden
Vision der Entwicklung und bei der Festlegung einvernehm-
licher Ziele, die zu unserem Verständnis der Herausforderun-
gen für die Verbesserung der menschlichen Lebensbedingun-
gen in verschiedenen Teilen der Welt und zu Maßnahmen zur
Bewältigung dieser Herausforderungen beigetragen haben,

bekräftigend, dass jedes Land selbst die Hauptverantwor-
tung für seine Entwicklung übernehmen muss und dass die
Rolle der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien
bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung nicht
genügend betont werden kann, und anerkennend, dass die na-
tionalen Anstrengungen durch unterstützende globale Pro-
gramme, Maßnahmen und Politiken ergänzt werden sollen,
mit dem Ziel, die Entwicklungschancen der Entwicklungslän-
der zu vergrößern, wobei die jeweiligen nationalen Gegeben-
heiten zu berücksichtigen sind und die Achtung der nationa-
len Trägerschaft, der nationalen Strategien und der nationalen
Souveränität zu gewährleisten ist,

anerkennend, dass die international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, einen Rahmen für die Planung, Überprüfung und

Bewertung der Tätigkeit der Vereinten Nationen zu Gunsten
der Entwicklung bilden,

sowie anerkennend, dass Entwicklung, Frieden und Si-
cherheit sowie die Menschenrechte miteinander verflochten
sind und einander verstärken, und bekräftigend, dass die Ent-
wicklung selbst ein zentrales Ziel ist und ein Schlüsselele-
ment des übergreifenden Rahmens der operativen Entwick-
lungsaktivitäten der Vereinten Nationen bildet,

ferner anerkennend, dass der Privatsektor und die Zivilge-
sellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen,
einen positiven Beitrag zur Erreichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, leisten können, und sie dazu ermutigend,
weitere Beiträge zur Unterstützung einzelstaatlicher Entwick-
lungsanstrengungen im Einklang mit den nationalen Plänen
und Prioritäten zu leisten,

anerkennend, dass neue Technologien, so auch Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien, die Chance bieten,
vor allem in den Entwicklungsländern die Entwicklung zu be-
schleunigen, jedoch feststellend, dass nach wir vor der Zu-
gang zu diesen Technologien ungleich verteilt ist und eine di-
gitale Spaltung besteht,

erneut erklärend, wie wichtig der Aufbau nationaler Ka-
pazitäten zur Armutsbeseitigung und zur Verfolgung dauer-
haften und ausgewogenen Wirtschaftswachstums und nach-
haltiger Entwicklung als ein zentrales Ziel der Entwicklungs-
zusammenarbeit des Systems der Vereinten Nationen ist,

in der Erkenntnis, dass die derzeitigen Trends in der Ent-
wicklungshilfe, darunter sektorweite Ansätze und Haushalts-
unterstützung, die Vereinten Nationen vor Herausforderun-
gen stellen, und betonend, dass die Vereinten Nationen eine
Rolle dabei spielen können, den Entwicklungsländern behilf-
lich zu sein, mit diesen Hilfemodalitäten zurechtzukommen,

in Anerkennung der dringenden und spezifischen Bedürf-
nisse der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenent-
wicklungsländer und der kleinen Inselentwicklungsländer,

sowie in Anerkennung der besonderen Bedürfnisse Afri-
kas,

I

Einführung
1. nimmt mit Dank Kenntnis von den Berichten des Ge-

neralsekretärs über die dreijährliche umfassende Grundsatz-
überprüfung der operativen Entwicklungsaktivitäten des Sy-
stems der Vereinten Nationen265 und über die umfassende sta-
tistische Analyse der Finanzierung der operativen Entwick-
lungsaktivitäten des Systems der Vereinten Nationen266;

2. stellt fest, dass das Entwicklungssystem der Verein-
ten Nationen bei der Durchführung der Resolution 59/250 der
Generalversammlung Fortschritte macht, und fordert das Sy-

261 Siehe Resolution 55/2.
262 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
263 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
264 Siehe Resolution 60/1.

265 A/62/73-E/2007/52 und A/62/253.
266 A/62/74-E/2007/54 und A/62/326.
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stem der Vereinten Nationen auf, ihre vollständige Durchfüh-
rung unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorlie-
genden Resolution zu beschleunigen;

3. erklärt erneut, dass die grundlegenden Merkmale
der operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der Ver-
einten Nationen unter anderem ihre Universalität, ihre Frei-
willigkeit, ihr Zuschusscharakter, ihre Neutralität und ihr
Multilateralismus sowie ihre Fähigkeit sein sollen, flexibel
auf die Entwicklungsbedürfnisse der Programmländer einzu-
gehen, und dass die operativen Aktivitäten zum Nutzen der
Programmländer, auf ihr Ersuchen und nach Maßgabe ihrer
eigenen Entwicklungspolitiken und -prioritäten durchgeführt
werden;

4. unterstreicht, dass es kein allgemein gültiges Kon-
zept für Entwicklung gibt und dass die Entwicklungshilfe des
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen im Einklang
mit seinen Mandaten den unterschiedlichen Entwicklungsbe-
dürfnissen der Programmländer gerecht werden und auf ihre
nationalen Entwicklungspläne und -strategien ausgerichtet
sein soll;

5. stellt fest, dass die Stärke des operativen Systems der
Vereinten Nationen in seiner Legitimität auf einzelstaatlicher
Ebene als neutraler, objektiver und vertrauenswürdiger Part-
ner für die Programmländer wie auch für die Geberländer
liegt;

6. betont, dass die jeweiligen Regierungen die Haupt-
verantwortung für die Entwicklung ihrer Länder und für die
Koordinierung aller Arten der von außen, namentlich von
multilateralen Organisationen gewährten Hilfe auf der
Grundlage nationaler Strategien und Prioritäten mit dem Ziel
einer wirksamen Einbindung dieser Hilfe in ihre Entwick-
lungsprozesse tragen;

7. unterstreicht, dass die operativen Entwicklungsakti-
vitäten des Systems der Vereinten Nationen danach bewertet
und eingeschätzt werden sollen, inwieweit sie die Fähigkeit
der Programmländer stärken helfen, die Armut zu bekämpfen
und ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum und eine nachhalti-
ge Entwicklung herbeizuführen;

8. beschließt, dass das Entwicklungssystem der Ver-
einten Nationen mit dem Einverständnis und der Zustimmung
des Gastlandes den Regierungen der einzelnen Staaten dabei
behilflich sein soll, ein Umfeld zu schaffen, das der Stärkung
der Verbindungen und der Zusammenarbeit zwischen den
einzelnen Regierungen, dem Entwicklungssystem der Ver-
einten Nationen, der Zivilgesellschaft, den nationalen nicht-
staatlichen Organisationen und dem Privatsektor, die alle am
Entwicklungsprozess beteiligt sind, förderlich ist, gegebenen-
falls auch während des Prozesses zur Vorbereitung des Ent-
wicklungshilfe-Programmrahmens der Vereinten Nationen,
um im Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten
nach neuen und innovativen Lösungen für Entwicklungspro-
bleme zu suchen;

9. betont, dass die Reform den Zweck hat, die Unter-
stützung effizienter und wirksamer zu gestalten, die das Ent-
wicklungssystem der Vereinten Nationen den Entwicklungs-
ländern zur Verwirklichung der international vereinbarten

Entwicklungsziele auf der Grundlage ihrer jeweiligen natio-
nalen Entwicklungsstrategie gewährt, und betont außerdem,
dass die Reformbemühungen die organisatorische Effizienz
erhöhen und konkrete Ergebnisse auf dem Gebiet der Ent-
wicklung bewirken sollen;

10. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen, sich auch künftig darum zu bemühen, den nationalen
Entwicklungsplänen, -politiken und -prioritäten Rechnung zu
tragen, die den einzigen tragfähigen Bezugsrahmen für die
länderbezogene Programmierung operativer Aktivitäten dar-
stellen, und darauf hinzuwirken, dass die operativen Entwick-
lungsaktivitäten auf Landesebene unter der Führung der je-
weiligen Regierung in allen Phasen des Prozesses umfassend
in die nationale Planung und Programmierung integriert wer-
den, und dabei gleichzeitig die volle Mitwirkung aller maß-
geblichen Interessenträger auf nationaler Ebene sicherzustel-
len;

11. ist sich dessen bewusst, dass es zur Stärkung der
Rolle des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen und
seiner Fähigkeit, den Ländern bei der Erreichung ihrer Ent-
wicklungsziele behilflich zu sein, erforderlich ist, die Wirk-
samkeit, Effizienz und Kohärenz sowie die Wirkung des Sy-
stems kontinuierlich zu verbessern, erheblich mehr Mittel be-
reitzustellen und seine Ressourcenbasis auf kontinuierlicher,
berechenbarer und gesicherter Grundlage zu erweitern;

12. legt dem Generalsekretär nahe, gegebenenfalls über
den Koordinierungsrat der Leiter der Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen beziehungsweise die Gruppe
der Vereinten Nationen für Entwicklungsfragen Anstrengun-
gen zu unternehmen, um die Kohärenz, die Wirksamkeit und
die Effizienz des Entwicklungssystems der Vereinten Natio-
nen zu erhöhen;

13. erkennt an, dass die einzelnen Fonds, Programme
und Organisationen der Vereinten Nationen über spezifische
Erfahrungen und Fachkenntnisse verfügen, die sich aus ihren
Mandaten und Strategieplänen ableiten und diesen entspre-
chen, und betont in dieser Hinsicht, dass die Koordinierung
und die Kohärenz auf der Landesebene dergestalt verbessert
werden sollen, dass die jeweiligen Mandate und Rollen aller
Fonds, Programme und Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen geachtet und ihre Ressourcen und einzigartigen
Fachkenntnisse wirksamer genutzt werden;

14. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, für
die volle Verwirklichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, Sorge zu tragen, und erkennt den positiven Beitrag
an, den diese Ziele dadurch leisten können, dass sie den ope-
rativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten
Nationen im Einklang mit den Entwicklungsanstrengungen
und -prioritäten der Länder die Richtung vorgeben;

15. erkennt an, dass der Übergang von der Nothilfe zur
Entwicklungszusammenarbeit eine komplexe Herausforde-
rung im Hinblick auf die universelle Verwirklichung der
Millenniums-Entwicklungsziele darstellt;

16. erkennt außerdem an, wie wichtig konsistente, ver-
lässliche und umfassende statistische Daten und Analysen be-
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treffend die operativen Aktivitäten der Vereinten Nationen
sind, um ein Verständnis der Entwicklungen und Trends zu
vermitteln, die zu fundierten Grundsatzentscheidungen bei-
tragen;

II

Finanzierung der operativen Aktivitäten des 
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen

17. würdigt die Anstrengungen der entwickelten Länder
zur Erhöhung der Mittel für die Entwicklung, namentlich die
Verpflichtungen einiger entwickelter Länder zur Erhöhung
der öffentlichen Entwicklungshilfe, nimmt mit Besorgnis zur
Kenntnis, dass die öffentliche Entwicklungshilfe 2006 insge-
samt rückläufig war, fordert die Erfüllung aller Zusagen zur
Gewährung öffentlicher Entwicklungshilfe, namentlich der
Zusage vieler entwickelter Länder, bis 2015 den Zielwert von
0,7 Prozent und bis 2010 mindestens 0,5 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe zu
erreichen sowie den Zielwert von 0,15 bis 0,20 Prozent für
die am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen, und for-
dert die entwickelten Länder, die dies noch nicht getan haben,
nachdrücklich auf, im Einklang mit ihren Zusagen konkrete
Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen;

18. betont, dass Basisressourcen nach wie vor das Fun-
dament der operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems
der Vereinten Nationen bilden, weil sie nicht zweckgebunden
sind, stellt in diesem Zusammenhang mit Besorgnis fest, dass
der Anteil der an die Fonds und Programme der Vereinten
Nationen entrichteten Basisbeiträge in den letzten Jahren
rückläufig war, und ist sich dessen bewusst, dass sich die Or-
ganisationen kontinuierlich mit dem Ungleichgewicht zwi-
schen Basisressourcen und zweckgebundenen Mitteln ausein-
andersetzen müssen;

19. fordert die Geberländer und die anderen Länder, die
dazu in der Lage sind, nachdrücklich auf, ihre freiwilligen
Beiträge zu den Kern- beziehungsweise ordentlichen Haus-
halten des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, ins-
besondere seiner Fonds, Programme und Sonderorganisatio-
nen, beträchtlich zu erhöhen und auf mehrjähriger Grundlage
dauerhaft und berechenbar Beiträge zu entrichten;

20. vermerkt, dass zweckgebundene Mittel eine wichti-
ge Ergänzung des Grundstocks regulärer Mittel des Entwick-
lungssystems der Vereinten Nationen zur Unterstützung der
operativen Entwicklungsaktivitäten darstellen und somit zu
einem Anstieg der Gesamtressourcen beitragen, stellt jedoch
gleichzeitig fest, dass zweckgebundene Mittel kein Ersatz für
Basisressourcen sind und dass nicht zweckgebundene Beiträ-
ge für die Gewährleistung der Kohärenz und die Harmonisie-
rung der operativen Entwicklungsaktivitäten unerlässlich
sind;

21. vermerkt in dieser Hinsicht außerdem, dass die zu-
nehmende Verwendung von Mitteln mit restriktiver Zweck-
bindung den Einfluss der Leitungsgremien verringert und zu
einer Fragmentierung der operativen Entwicklungsaktivitäten
des Systems der Vereinten Nationen führen und somit ihre
Wirksamkeit einschränken kann;

22. anerkennt die Einrichtung von thematischen Treu-
handfonds, Multi-Geber-Treuhandfonds und anderen Mecha-
nismen der freiwilligen Bereitstellung nicht zweckgebunde-
ner Mittel in Verbindung mit den organisationsspezifischen
Finanzierungsrahmen und -strategien, die von den jeweiligen
Leitungsgremien festgelegt wurden, als Finanzierungsmoda-
litäten zur Ergänzung der ordentlichen Haushalte;

23. ersucht die Fonds und Programme der Vereinten
Nationen und fordert die Sonderorganisationen nachdrück-
lich auf, die Basisressourcen beziehungsweise regulären Mit-
tel nicht zur Deckung von Kosten im Zusammenhang mit der
Verwaltung außerplanmäßiger Mittel und ihren Programmak-
tivitäten zu verwenden;

24. betont, dass die Beschaffung und Verwaltung außer-
planmäßiger Mittel nicht die Qualität der Ausführung des Ar-
beitsprogramms der Fonds, Programme und Sonderorganisa-
tionen des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen be-
einträchtigen soll;

25. stellt mit Besorgnis fest, dass die ordentlichen Haus-
halte vieler Sonderorganisationen ausgehend vom Stand der
Pflichtbeiträge stagnieren, und bittet die Länder, eine Erhö-
hung ihrer Beiträge zu den Haushalten der Sonderorganisatio-
nen zu erwägen, damit das Entwicklungssystem der Verein-
ten Nationen den Anforderungen der Entwicklungsagenda
der Vereinten Nationen umfassender und wirksamer entspre-
chen kann;

26. anerkennt die dringenden und spezifischen Bedürf-
nisse der Niedrigeinkommensländer, insbesondere der am
wenigsten entwickelten Länder, und betont, dass diesen Län-
dern auch künftig geholfen werden muss, namentlich über die
bestehenden Institutionen und Finanzierungsmechanismen
des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen;

27. erkennt außerdem an, dass die Entwicklungsländer
mit mittlerem Einkommen noch immer vor großen Heraus-
forderungen auf dem Gebiet der Armutsbeseitigung stehen
und dass die Anstrengungen zur Bewältigung dieser Heraus-
forderungen unterstützt werden sollen, um sicherzustellen,
dass das bisher Erreichte von Dauer ist, so auch indem die
wirksame Ausarbeitung umfassender Konzepte der Zusam-
menarbeit gefördert wird;

28. ersucht den Generalsekretär, unter Inanspruchnah-
me der im Sekretariat vorhandenen Kapazitäten und erforder-
lichenfalls freiwilliger Beiträge

a) auch künftig auf kohärente Weise den Erfassungsbe-
reich der Finanzdaten, -definitionen und -klassifikationen des
gesamten Systems der Vereinten Nationen für die Erstellung
der Finanzberichte über die operativen Entwicklungsaktivitä-
ten des Systems zu erweitern und die Aktualität, Verlässlich-
keit, Qualität und Vergleichbarkeit dieser Daten, Definitionen
und Klassifikationen zu verbessern;

b) ein umfassendes, tragfähiges und konsistentes Fi-
nanzdaten- und -berichterstattungssystem für die operativen
Entwicklungsaktivitäten aller zuständigen Organisationen
und Stellen des Systems der Vereinten Nationen aufzubauen;
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c)  in dieser Hinsicht in den dem Wirtschafts- und So-
zialrat 2008 vorzulegenden Bericht eine knappe Bewertung
der erzielten Fortschritte und eine Beschreibung der geplan-
ten Aktivitäten aufzunehmen;

d) die Mitgliedstaaten um Beiträge zur Unterstützung
der genannten Arbeit zu bitten;

29. ersucht den Generalsekretär außerdem, in vollem
Benehmen mit den Mitgliedstaaten Maßnahmen zu ergreifen,
um

a) sicherzustellen, dass das System der Vereinten Na-
tionen über eine angemessene und wachsende Grundlage für
die Gewährung von Entwicklungshilfe verfügt, und dabei un-
ter anderem den Entwicklungsprioritäten der Programmlän-
der Rechnung zu tragen;

b) die Fortsetzung des Aufwärtstrends bei den Realbei-
trägen zu den operativen Entwicklungsaktivitäten zu fördern,
Hindernisse für die Erreichung dieses Ziels aufzuzeigen und
diesbezüglich geeignete Empfehlungen abzugeben;

c) auf die Berechenbarkeit der Finanzmittel und die
Abgabe mehrjähriger Mittelzusagen für die operativen Ent-
wicklungsaktivitäten hinzuwirken;

d) ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Basis-
und zweckgebundenen Beiträgen zu fördern;

30. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die gemäß Ziffer 29 ergriffenen Maßnahmen vorzule-
gen;

31. fordert die entwickelten Länder auf, sicherzustellen,
dass den zuständigen zwischenstaatlichen Organen der Ver-
einten Nationen Informationen über ihre Anstrengungen zur
Aufstockung der öffentlichen Entwicklungshilfe zur Verfü-
gung gestellt werden;

32. hebt hervor, dass die Erhöhung der finanziellen Bei-
träge zum Entwicklungssystem der Vereinten Nationen eine
grundlegende Voraussetzung für die Erreichung der interna-
tional vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, ist, und anerkennt in diesem
Zusammenhang die sich gegenseitig verstärkende Wechsel-
wirkung zwischen erhöhter Wirksamkeit, Effizienz und Ko-
härenz des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, der
Herbeiführung konkreter Ergebnisse im Rahmen der den Ent-
wicklungsländern gewährten Unterstützung zur Armutsbesei-
tigung und zur Verwirklichung dauerhaften Wirtschafts-
wachstums und nachhaltiger Entwicklung durch die operati-
ven Entwicklungsaktivitäten sowie der gesamten Mittelaus-
stattung des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen;

33. betont, wie wichtig es ist, dass das Entwicklungssy-
stem der Vereinten Nationen die strategische Planung verbes-
sert, und stellt gleichzeitig fest, dass das ergebnisorientierte
Management, die Rechenschaftslegung und die Transparenz
des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen ein fester
Bestandteil guten Managements sind;

34. hebt hervor, dass die Finanzierung der operativen
Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten Nationen
ausgehend von nationalen Entwicklungsstrategien auf die Lö-
sung langfristiger Entwicklungsprobleme abstellen soll;

III

Beitrag der operativen Aktivitäten der Vereinten Natio-
nen zum Aufbau nationaler Kapazitäten und zur
Wirksamkeit der Entwicklungshilfe

A. Kapazitätsaufbau und Entwicklung

35. erkennt an, dass der Ausbau von Kapazitäten und
die Eigenverantwortung der Länder für ihre Entwicklungs-
strategien unabdingbare Voraussetzungen für die Erreichung
der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der Millenniums-Entwicklungsziele, sind, und fordert die
Organisationen der Vereinten Nationen auf, die Bemühungen
der Entwicklungsländer um die Schaffung und/oder Auf-
rechterhaltung wirksamer nationaler Institutionen stärker zu
unterstützen und die Umsetzung und, bei Bedarf, Konzipie-
rung nationaler Strategien für den Kapazitätsaufbau zu unter-
stützen;

36. betont, dass der Kapazitätsaufbau eine Kernfunktion
des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen ist, und er-
sucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, im Benehmen
mit den Mitgliedstaaten Maßnahmen zu ergreifen, um sicher-
zustellen, dass das Entwicklungssystem der Vereinten Natio-
nen bei seiner Unterstützung der Anstrengungen der Pro-
grammländer zum Aufbau von Kapazitäten einen kohärenten
und koordinierten Ansatz verfolgt;

37. fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen auf, den Auf- und Ausbau der Kapazitäten der Ent-
wicklungsländer auf Antrag weiter zu unterstützen, damit die
von außen gewährte Entwicklungshilfe wirksam koordiniert
und ihre Wirkung im Einklang mit den nationalen Entwick-
lungsplänen und -prioritäten evaluiert werden kann;

38. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen, die Erarbeitung spezifischer Rahmenpläne zu unter-
stützen, die es den Programmländern auf Antrag ermöglichen
sollen, die Ergebnisse beim Aufbau ihrer Kapazitäten zur
Verwirklichung der nationalen Entwicklungsziele und -stra-
tegien zu planen, zu überwachen und zu evaluieren;

39. fordert die Organisationen der Vereinten Nationen
auf, die Nachhaltigkeit ihrer Tätigkeiten zum Kapazitätsauf-
bau durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen, und er-
klärt erneut, dass das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen so weit wie möglich den Grundsatz der Durchführung
durch einzelstaatliche Stellen und der Nutzung verfügbarer
einheimischer Fachkenntnisse und Technologien als Norm
für die Durchführung operativer Aktivitäten heranziehen und
zu diesem Zweck nationalen Strukturen den Vorrang geben
und nach Möglichkeit darauf verzichten soll, parallele Durch-
führungsmechanismen außerhalb der nationalen und lokalen
Institutionen einzurichten;

40. fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen auf, die Durchführung durch einzelstaatliche Stellen
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weiter auszubauen und dabei zu bedenken, wie wichtig der
Aufbau nationaler Kapazitäten, die Vereinfachung der Ver-
fahren und ihre Abstimmung mit den nationalen Verfahren
ist;

41. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen, seine Beschaffungssysteme in Anlehnung an vorbild-
liche Praktiken zu stärken und sich zunehmend auf einzel-
staatliche Beschaffungssysteme zu stützen;

42. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen außerdem, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten ei-
nen Rahmenplan für konkrete, messbare, erreichbare und ter-
mingebundene Ergebnisse zur Bewertung der Kapazitätsauf-
bauinitiativen und -aktivitäten des Systems in den Entwick-
lungsländern zu erstellen und darüber Bericht zu erstatten;

43. legt den Fonds, Programmen und Sonderorganisa-
tionen des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen na-
he, ihre Zusammenarbeit auf Landes- und regionaler Ebene
zu verstärken, um einen wirksameren Einsatz ihrer Fach-
kenntnisse, Ressourcen und Maßnahmen zur Stärkung natio-
naler Kapazitäten im Einklang mit den nationalen Prioritäten
und Entwicklungsplänen zu erreichen, bei Bedarf auch im
Rahmen der gemeinsamen Landesbewertung und des Ent-
wicklungshilfe-Programmrahmens der Vereinten Nationen;

44. begrüßt die Bemühungen und Initiativen zur Ver-
besserung der Qualität und zur Erhöhung der Wirksamkeit
der Hilfe, namentlich die Erklärung von Paris über die Wirk-
samkeit der Entwicklungshilfe, und fordert konkrete, wirksa-
me und rasche Maßnahmen zur Erfüllung aller vereinbarten
Verpflichtungen betreffend die Wirksamkeit der Hilfe, mit
klarer Überwachung und klaren Fristen;

45. betont, dass die Programmländer zur Erreichung der
international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der in der Millenniums-Erklärung261 enthaltenen Ziele, Zu-
gang zu neuen und aufkommenden Technologien haben müs-
sen, was einen Technologietransfer, technische Zusammenar-
beit und den Aufbau und die Pflege wissenschaftlich-techni-
scher Kapazitäten erfordert, die es ermöglichen, an der Ent-
wicklung dieser Technologien und ihrer Anpassung an die
örtlichen Gegebenheiten teilzuhaben, und fordert die Mit-
gliedstaaten und das System der Vereinten Nationen in dieser
Hinsicht nachdrücklich auf, die Förderung und den Transfer
neuer und aufkommender Technologien in die Programmlän-
der sicherzustellen;

46. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen, bei der Erleichterung des Zugangs der Entwicklungs-
länder zu neuen und aufkommenden Technologien eine stär-
kere Rolle zu spielen;

47. fordert alle Organisationen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, den interin-
stitutionellen systemweiten Austausch von Informationen
über bewährte Praktiken und gewonnene Erfahrungen, erziel-
te Ergebnisse, Richtgrößen und Indikatoren sowie über die
Kriterien für die Überwachung und Evaluierung in Bezug auf
ihre Tätigkeiten zum Auf- und Ausbau von Kapazitäten zu
verstärken;

B. Süd-Süd-Zusammenarbeit und Aufbau nationaler Ka-
pazitäten

48. bekräftigt die gestiegene Bedeutung der Süd-Süd-
Zusammenarbeit und legt in dieser Hinsicht den Fonds, Pro-
grammen, Sonderorganisationen und sonstigen Einrichtungen
des Systems der Vereinten Nationen nahe, die Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit und die Dreieckskooperation durchgängig zu
unterstützen und den Entwicklungsländern auf Antrag dabei
behilflich zu sein, in eigener Verantwortung und unter eige-
ner Führung Kapazitäten zur Maximierung der Vorteile und
Wirkungen der Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreiecks-
kooperation aufzubauen, damit sie ihre nationalen Ziele und
insbesondere die international vereinbarten Ziele, einschließ-
lich der Millenniums-Entwicklungsziele, erreichen;

49. fordert die Geber und die Mitgliedstaaten, die dazu in
der Lage sind, auf, ihre Unterstützung für die Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit, einschließlich der Dreieckskooperation, zu
verstärken, insbesondere indem sie finanzielle Ressourcen
auf nachhaltiger Grundlage mobilisieren und technische Hilfe
gewähren;

50. bittet alle Mitgliedstaaten und das Entwicklungssy-
stem der Vereinten Nationen, sich aktiv an dem Hochrangi-
gen Ausschuss für die Süd-Süd-Zusammenarbeit zu beteili-
gen;

51. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen, den Informationsaustausch und die Berichterstattung
über die Unterstützung für die Süd-Süd-Zusammenarbeit,
einschließlich der Dreieckskooperation, und die durch sie er-
zielten Ergebnisse zu verstärken;

52. betont, dass weitere Anstrengungen erforderlich
sind, um die Ansätze und das Potenzial der Süd-Süd-Zusam-
menarbeit zur Erhöhung der Wirksamkeit der Entwicklungs-
hilfe, namentlich durch den Aufbau nationaler Kapazitäten,
besser zu verstehen;

53. betont außerdem, wie wichtig es ist, die Sondergrup-
pe für Süd-Süd-Zusammenarbeit im Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen zu stärken, und fordert das Entwick-
lungssystem der Vereinten Nationen auf, der Sondergruppe
weitere Unterstützung zu gewähren, damit sie ihr Mandat er-
füllen kann;

54. begrüßt es, dass die Sondergruppe für Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit weiter die weite Verbreitung von Informatio-
nen über die Erfahrungen, bewährten Verfahrensweisen und
potenziellen Partner der Süd-Süd-Zusammenarbeit und den
Zugang zu diesen über das Informationsnetzwerk Entwick-
lung, ihre elektronische Datenbank, erleichtert;

55. bittet die Mitgliedstaaten und das Entwicklungssy-
stem der Vereinten Nationen, den Tag der Vereinten Natio-
nen für die Süd-Süd-Zusammenarbeit auf angemessene Wei-
se zu begehen;

C. Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung
der Frauen

56. fordert die Organisationen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen erneut auf, im Rahmen ihres je-
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weiligen Mandats in ihren Landesprogrammen, Planungsin-
strumenten und sektorweiten Programmen systematisch eine
Geschlechterperspektive zu berücksichtigen und die Ge-
schlechtergleichstellung und die Ermächtigung der Frauen
anzustreben sowie für das jeweilige Land konkrete Ziele und
Zielwerte auf diesem Gebiet aufzustellen, die mit den natio-
nalen Entwicklungsstrategien im Einklang stehen;

57. legt den Leitungsgremien der Organisationen, Fonds
und Programme der Vereinten Nationen nahe, dafür zu sor-
gen, dass Geschlechterperspektiven in alle Aspekte der von
ihnen wahrgenommenen Überwachungsfunktionen im Zu-
sammenhang mit Politiken und Strategien, mittelfristigen
Plänen, mehrjährigen Finanzierungs-Rahmenplänen und ope-
rativen Aktivitäten einbezogen werden, einschließlich derje-
nigen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Millenni-
ums-Erklärung und der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts-
und Sozialbereich;

58. nimmt Kenntnis von der Verabschiedung der Politik
für Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen und Strate-
gie für die Integration der Geschlechterperspektive im gesam-
ten System der Vereinten Nationen267 durch den Koordinie-
rungsrat der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen und von den Anstrengungen des Interinstitu-
tionellen Netzwerks für Frauen- und Gleichstellungsfragen;

59. fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen auf, die Rolle von Männern und Jungen im Rahmen
der Politiken zur systematischen Berücksichtigung der Ge-
schlechterperspektive zu prüfen;

60. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen, die Wirksamkeit der Spezialisten für geschlechtsspe-
zifische Fragen sowie der Koordinierungsstellen und themati-
schen Gruppen für Gleichstellungsfragen weiter zu steigern,
unter anderem indem sie klare Mandate erteilen, eine ange-
messene Ausbildung sowie den Zugang zu Informationen und
zu einer ausreichenden, stabilen Ressourcengrundlage sicher-
stellen und indem sie die Unterstützung durch leitende Mitar-
beiter sowie deren Teilhabe erweitern;

61. fordert die Organisationen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen auf, im Rahmen ihres jeweili-
gen Mandats ihre institutionellen Rechenschaftsmechanis-
men weiter zu verbessern und die auf zwischenstaatlicher
Ebene vereinbarten Ergebnisse hinsichtlich der Geschlechter-
gleichstellung und geschlechtsspezifischen Indikatoren in ih-
re Strategierahmen aufzunehmen;

62. fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen auf, die qualitative und die quantitative Berichterstat-
tung über die Gleichstellung der Geschlechter, einschließlich
der nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten, weiter zu ver-
bessern;

63. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
der Jahresbericht der residierenden Koordinatoren angemes-

sene, knappe Informationen über Fortschritte enthält, die zu
den vorstehenden Fragen erzielt worden sind;

64. fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen auf, sich der technischen Sachkenntnisse in Gleichstel-
lungsfragen zu bedienen, über die der Entwicklungsfonds der
Vereinten Nationen für die Frau verfügt;

65. fordert die Organisationen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, im Einklang
mit ihrem jeweiligen Mandat im Rahmen ihrer Arbeit zu ge-
schlechterbezogenen Fragen einen kohärenten und koordi-
nierten Ansatz zu verfolgen und durch geeignete Mittel be-
währte Verfahren, Instrumente und Methoden auszutauschen;

66. fordert die Organisationen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen auf, die Anstrengungen zur
Verwirklichung der Geschlechterparität bei Ernennungen
fortzusetzen, die innerhalb des Systems der Vereinten Natio-
nen auf zentraler, regionaler und Landesebene für Positionen
vorgenommen werden, die sich auf operative Entwicklungs-
aktivitäten auswirken, namentlich Ernennungen residierender
Koordinatoren und anderer Bediensteter der oberen Füh-
rungsebenen, und dabei die Vertretung von Frauen aus Pro-
grammländern, insbesondere Entwicklungsländern, gebüh-
rend zu berücksichtigen sowie den Grundsatz der ausgewoge-
nen geografischen Vertretung zu bedenken;

D. Übergang von der Nothilfe zur Entwicklungszusam-
menarbeit

67. betont, dass die mit dem Übergang zusammenhän-
genden Tätigkeiten unter nationaler Kontrolle durchgeführt
werden müssen, und ersucht das Entwicklungssystem der
Vereinten Nationen, in dieser Hinsicht zum Aufbau nationa-
ler Kapazitäten zur Steuerung des Übergangsprozesses auf al-
len Ebenen beizutragen;

68. erkennt an, dass dem Entwicklungssystem der Ver-
einten Nationen in Situationen des Übergangs von der Nothil-
fe zur Entwicklungszusammenarbeit eine unverzichtbare
Rolle zukommt;

69. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Natio-
nen, die von Katastrophen oder Konflikten betroffenen Län-
der auf Antrag beim Übergang von der Nothilfe zur Entwick-
lungszusammenarbeit im Einklang mit den nationalen Priori-
täten zu unterstützen, sich dabei jedoch der Unterschiedlich-
keit dieser Situationen bewusst zu sein; 

70. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen außerdem, die Unterstützung für Länder im Übergang
von der Nothilfe zur Entwicklungszusammenarbeit auf die
Bedürfnisse des jeweiligen Landes zuzuschneiden, Ansätze
für eine wirksame Unterstützung in der Frühphase der Wie-
derherstellung im Einklang mit den nationalen Strategien, Po-
litiken und Anforderungen zu erarbeiten und gleichzeitig bei
der Wiederherstellung oder dem Ausbau der nationalen Ka-
pazitäten behilflich zu sein;

71. ersucht die Organisationen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen, die hauptabteilungsübergrei-
fende und die interinstitutionelle Koordinierung zu verstär-
ken, um ein integriertes, kohärentes und koordiniertes Kon-267 CEB/2006/2 und Corr.1, Anhang.
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zept für die Hilfe auf Landesebene zu gewährleisten, das der
Komplexität ebenso wie der landesspezifischen Natur der
Herausforderungen, denen sich Länder unter solchen Um-
ständen gegenübersehen, Rechnung trägt;

72. ersucht die Organisationen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen außerdem, auf Antrag der Re-
gierungen der im Übergang von der Nothilfe zur Entwick-
lungszusammenarbeit befindlichen Länder die nationalen
Anstrengungen zum Aufbau von Kapazitäten zu unterstützen
und in die jährlichen Berichte an ihre jeweiligen Leitungsgre-
mien Angaben über ihre Initiativen und Aktivitäten aufzuneh-
men;

73. legt dem System der Vereinten Nationen und den
Bretton-Woods-Institutionen nahe, ihre Bemühungen um ei-
ne verbesserte Koordinierung im Hinblick auf den Übergang
von der Nothilfe zur Entwicklungszusammenarbeit fortzuset-
zen, namentlich indem sie dort, wo es angebracht ist, gemein-
same Ansätze für die Bedarfsermittlung nach Katastrophen
und Konflikten sowie die Planung, Durchführung und Über-
wachung von Programmen, einschließlich der Finanzierungs-
mechanismen, erarbeiten, um wirksamere Unterstützung zu
gewähren und die Transaktionskosten für die im Übergang
von der Nothilfe zur Entwicklungszusammenarbeit befindli-
chen Länder zu senken;

74. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen, unter der Anleitung der Mitgliedstaaten Maßnahmen
zu ergreifen, welche die Kohärenz, Relevanz, Wirksamkeit,
Effizienz und Rechtzeitigkeit der operativen Aktivitäten des
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen in den Län-
dern, die sich im Übergang von der Nothilfe zur Entwick-
lungszusammenarbeit befinden, weiter verbessern;

75. stellt in dieser Hinsicht fest, dass das Entwicklungs-
system der Vereinten Nationen prüfen muss, wie die Wirk-
samkeit seiner Ressourcenbeschaffung für den Übergang von
der Nothilfe zur Entwicklungszusammenarbeit verbessert
werden kann;

76. erkennt in diesem Zusammenhang die wichtige Rol-
le an, die die wirksamen und reaktionsfähigen Systeme resi-
dierender Koordinatoren/humanitärer Koordinatoren in Si-
tuationen des Übergangs von der Nothilfe zur Entwicklungs-
zusammenarbeit spielen können;

77. fordert die zuständigen Stellen der Vereinten Natio-
nen auf, die Anstrengungen zur Harmonisierung der Datener-
hebung und des Informationsmanagements während der
Übergangsphase von der Nothilfe zur Entwicklungszusam-
menarbeit nach Bedarf und unter gebührender Berücksichti-
gung der nationalen Daten weiter zu verstärken und diese In-
formationen dem betreffenden Mitgliedstaat zukommen zu
lassen;

78. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen, seine Kapazitäten zur Unterstützung der Wiederher-
stellung in der Frühphase eines Übergangs von der Nothilfe
zur Entwicklungszusammenarbeit zu verstärken, und ver-
weist gleichzeitig auf die Rolle, die das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht wahrneh-
men kann;

79. stellt fest, dass der Austausch von Fachkenntnissen
und Erfahrungen zwischen den Ländern des Südens den Län-
dern in Situationen des Übergangs von der Nothilfe zur Ent-
wicklungszusammenarbeit erlaubt, aus den Erfahrungen an-
derer Entwicklungsländer Nutzen zu ziehen, und befürwortet
in dieser Hinsicht die Weiterentwicklung der Modalitäten der
Süd-Süd-Zusammenarbeit, einschließlich der Dreiecksko-
operation, erkennt aber gleichzeitig an, dass die Erfahrungen
an den jeweiligen nationalen Kontext angepasst werden müs-
sen;

80. bittet das Entwicklungssystem der Vereinten Natio-
nen, bei der Gewährung von Hilfe an Länder, die einen Kon-
flikt überwunden haben und die auf der Tagesordnung der
Kommission für Friedenskonsolidierung stehen, zu berück-
sichtigen, dass die Kommission in Bezug auf Strategien zur
Friedenskonsolidierung und zum Wiederaufbau eine beraten-
de Rolle wahrnehmen kann, mit dem Ziel, den Ländern bei
der Schaffung der Grundlagen für ihre wirtschaftliche und so-
ziale Erholung und Entwicklung behilflich zu sein und sicher-
zustellen, dass die Länder selbst die Verantwortung für den
Prozess der Friedenskonsolidierung übernehmen;

81. fordert die Organisationen der Vereinten Nationen
und die Gebergemeinschaft nachdrücklich auf, in Abstim-
mung mit den nationalen Behörden vom Auftakt der Nothil-
fephase an mit der Planung des Übergangs zur Entwicklungs-
zusammenarbeit zu beginnen und Maßnahmen zur Unterstüt-
zung dieses Übergangs zu treffen, beispielsweise Maßnah-
men zum Aufbau von Institutionen und Kapazitäten;

82. legt allen Gebern und den Ländern, die dazu in der
Lage sind, eindringlich nahe, koordiniertere und flexiblere
Finanzierungskonzepte für operative Entwicklungsaktivitäten
in Situationen des Übergangs von der Nothilfe zur Entwick-
lungszusammenarbeit zu prüfen und sich dabei eines Spek-
trums von Instrumenten zur Mittelbeschaffung zu bedienen,
und betont, dass Beiträge zur humanitären Hilfe nicht auf Ko-
sten der Entwicklungshilfe gewährt werden sollen und dass
die internationale Gemeinschaft ausreichende Ressourcen für
humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen soll;

83. unterstreicht die Notwendigkeit einer angemesse-
nen, berechenbaren und rechtzeitigen Finanzierung der ope-
rativen Entwicklungsaktivitäten in den Ländern, die sich in
Situationen des Übergangs von der Nothilfe zur Entwick-
lungszusammenarbeit befinden, und fordert die Geber und die
Länder, die dazu in der Lage sind, auf, rechtzeitig und auf
Dauer berechenbare finanzielle Beiträge für die operativen
Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zur frühen
Wiederherstellung und zur langfristigen Entwicklung der im
Übergang von der Nothilfe zur Entwicklungszusammenarbeit
befindlichen Länder zu entrichten;

84. ersucht das System der residierenden Koordinatoren
und die Landesteams der Vereinten Nationen, auf Antrag der
nationalen Regierungen und in Abstimmung mit ihnen die
Einbindung präventiver Strategien in die nationalen Entwick-
lungspläne zu fördern, eingedenk dessen, wie wichtig die Ei-
genverantwortung der Länder selbst und der Aufbau nationa-
ler Kapazitäten auf allen Ebenen sind;
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85. legt den Mitgliedstaaten und den zuständigen Orga-
nisationen der Vereinten Nationen nahe, die Verringerung
von Katastrophenrisiken zu einem Bestandteil ihrer jeweili-
gen Tätigkeiten zu machen, einschließlich der Maßnahmen
zum Wiederaufbau und zur Verbesserung der Dienste und In-
frastrukturen in der Phase der frühen Wiederherstellung und
des Übergangs;

IV

Verbesserung der Arbeitsweise des
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen

A. Kohärenz, Wirksamkeit und Relevanz

86. unterstreicht, dass die von den nationalen Behörden
zu übernehmende Eigenverantwortung und Führung bei der
Erstellung und Weiterentwicklung aller Planungs- und Pro-
grammdokumente des Entwicklungssystems der Vereinten
Nationen, einschließlich der gemeinsamen Landesbewertung
und des Entwicklungshilfe-Programmrahmens der Vereinten
Nationen, sowie ihre volle Teilhabe daran ausschlaggebend
dafür sind, zu gewährleisten, dass diese Dokumente den na-
tionalen Entwicklungsplänen und -strategien entsprechen,
und ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen,
den Programmrahmen und seine Ergebnismatrix dort, wo sie
anwendbar sind, mit der Zustimmung des Programmlands als
das gemeinsame Programmierungsinstrument für die auf
Landesebene erbrachten Beiträge der Fonds und Programme
zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu
verwenden und jeweils von den nationalen Behörden voll gut-
heißen und gegenzeichnen zu lassen;

87. verweist auf das Potenzial des Entwicklungshilfe-
Programmrahmens der Vereinten Nationen und seiner Ergeb-
nismatrix als eines kollektiven, kohärenten und integrierten
Rahmens für die Programmierung und Überwachung der Tä-
tigkeit des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen auf
Landesebene mit vermehrten Möglichkeiten für gemeinsame
Initiativen, einschließlich einer gemeinsamen Programmie-
rung, und fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen nachdrücklich auf, diese Möglichkeiten im Interesse
einer höheren Effizienz und Wirksamkeit der Hilfe voll zu
nutzen;

88. betont in dieser Hinsicht, dass die Planungs- und
Programmierungsrahmen für die operativen Entwicklungsak-
tivitäten des Systems der Vereinten Nationen, einschließlich
des Entwicklungshilfe-Programmrahmens der Vereinten Na-
tionen, nach Möglichkeit vollständig mit den Entwicklungs-
planzyklen der Länder im Einklang stehen müssen und dass
sie die nationalen Kapazitäten und Mechanismen nutzen und
stärken sollen;

89. unterstreicht, dass das System der residierenden Ko-
ordinatoren von dem gesamten Entwicklungssystem der Ver-
einten Nationen getragen wird und dass es partizipatorisch,
kollegial und rechenschaftspflichtig arbeiten soll;

90. erkennt an, dass den residierenden Koordinatoren
insofern eine zentrale Rolle zukommt, als sie die Koordinie-

rung der operativen Entwicklungsaktivitäten der Vereinten
Nationen auf Landesebene ermöglichen und damit die Wirk-
samkeit der von ihnen entsprechend den nationalen Entwick-
lungsprioritäten der Programmländer getroffenen Maßnah-
men erhöhen, namentlich durch die Bereitstellung angemes-
sener Ressourcen und die diesbezügliche Rechenschaftsle-
gung;

91. erklärt erneut, dass dem System der residierenden
Koordinatoren im Rahmen der nationalen Trägerschaft eine
Schlüsselrolle im Hinblick auf eine wirksame und effiziente
Arbeitsweise des Systems der Vereinten Nationen auf Lan-
desebene zukommt, namentlich bei der Formulierung der ge-
meinsamen Landesbewertung und des Entwicklungshilfe-
Programmrahmens der Vereinten Nationen, und dass es ein
maßgebliches Instrument für die effiziente und wirksame Ko-
ordinierung der operativen Entwicklungsaktivitäten des Sy-
stems der Vereinten Nationen ist;

92. fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen nachdrücklich auf, das System der residierenden Koor-
dinatoren finanziell, technisch und organisatorisch verstärkt
zu unterstützen, und ersucht den Generalsekretär, im Beneh-
men mit den Mitgliedern der Gruppe der Vereinten Nationen
für Entwicklungsfragen sicherzustellen, dass die residieren-
den Koordinatoren über die Ressourcen verfügen, die sie für
die wirksame Wahrnehmung ihrer Rolle benötigen;

93. stellt fest, dass Koordinierungstätigkeiten, so nütz-
lich sie sind, mit Transaktionskosten verbunden sind, die von
den Programmländern und von den Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen getragen werden, und ersucht
den Generalsekretär, dem Wirtschafts- und Sozialrat jährlich
auf seiner Arbeitstagung über die Arbeitsweise des Systems
der residierenden Koordinatoren, einschließlich der Kosten
und Nutzen, Bericht zu erstatten;

94. legt dem Entwicklungssystem der Vereinten Natio-
nen nahe, Anstrengungen zu unternehmen, um den Prozess
zur Auswahl und Ausbildung der residierenden Koordinato-
ren zu verbessern, und ersucht den Generalsekretär, dem
Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 2009
über dieses Thema Bericht zu erstatten;

95. befürwortet den Einsatz moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien, einschließlich des Wissens-
managements, die den Beitrag der Fonds, Programme und
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, einschließlich
der nicht ständig vor Ort vertretenen Einrichtungen, zu dem
Entwicklungshilfe-Programmrahmen der Vereinten Nationen
und den sonstigen Planungsrahmen und -mechanismen er-
leichtern, sowie den allgemeinen Informationsaustausch;

96. unterstreicht, dass der residierende Koordinator mit
Unterstützung durch das Landesteam der Vereinten Nationen
den nationalen Behörden über die Fortschritte Bericht erstat-
ten soll, die im Hinblick auf die in dem Entwicklungshilfe-
Programmrahmen der Vereinten Nationen vereinbarten Er-
gebnisse erzielt wurden;

97. unterstreicht außerdem, wie wichtig es ist, sicherzu-
stellen, dass die Strategiepläne der Fonds und Programme mit
der umfassenden Grundsatzüberprüfung, mit der die auf zwi-
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schenstaatlicher Ebene vereinbarten Hauptparameter für die
operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der Verein-
ten Nationen festgelegt werden, im Einklang stehen und da-
nach ausgerichtet sind;

98. ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht, der
Generalversammlung über die Auswirkungen der Abstim-
mung der Zyklen der strategischen Planung der Fonds und
Programme der Vereinten Nationen mit der umfassenden
Grundsatzüberprüfung Bericht zu erstatten und Empfehlun-
gen im Hinblick auf eine Änderung des Zyklus der umfassen-
den Grundsatzüberprüfung von drei auf vier Jahre abzugeben,
damit die Versammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung
gut unterrichtet einen diesbezüglichen Beschluss fassen kann;

99. begrüßt die Anstrengungen, die das Entwicklungs-
system der Vereinten Nationen im Hinblick auf die Verwen-
dung der gemeinsamen Landesbewertung und des Entwick-
lungshilfe-Programmrahmens der Vereinten Nationen und
die Ausrichtung des Zyklus des Programmrahmens auf die
nationalen Planungsprozesse und -rahmen in einer steigenden
Zahl von Ländern unternommen hat, und nimmt Kenntnis
von den Anstrengungen, die zur Verbesserung der Kohärenz,
der Koordinierung und der Harmonisierung in dem Entwick-
lungssystem der Vereinten Nationen, namentlich auf Landes-
ebene, unternommen worden sind;

100. bittet das System der Vereinten Nationen und die
Bretton-Woods-Institutionen, weitere Möglichkeiten zum
Ausbau ihrer Zusammenarbeit und Koordinierung zu sondie-
ren, namentlich durch die stärkere Abstimmung der strategi-
schen Rahmen sowie der Instrumente, Modalitäten und Part-
nerschaftsvereinbarungen, in voller Übereinstimmung mit
den Prioritäten der Empfängerregierungen, und betont in die-
sem Zusammenhang, wie wichtig es ist, unter der Führung
der nationalen Behörden eine größere Konsistenz zwischen
den von den Organisationen, Fonds und Programmen der
Vereinten Nationen und den Bretton-Woods-Institutionen
entwickelten Strategierahmen sicherzustellen und gleichzei-
tig den institutionellen Eigencharakter und die organisatori-
sche Aufgabenstellung einer jeden Organisation sowie die na-
tionalen Armutsbekämpfungsstrategien, einschließlich, so-
weit vorhanden, der Strategiedokumente zur Armutsbekämp-
fung, zu wahren;

101. betont, dass die Programmländer Zugang zu dem ge-
samten Spektrum der Mandate und Ressourcen des Entwick-
lungssystems der Vereinten Nationen haben und daraus Nut-
zen ziehen sollen, wobei die nationalen Regierungen bestim-
men sollen, welche vor Ort vertretenen und nicht ständig ver-
tretenen Einrichtungen der Vereinten Nationen am besten auf
die besonderen Bedürfnisse und Prioritäten des jeweiligen
Landes eingehen können, im Fall der nicht ständig vor Ort
vertretenen Einrichtungen gegebenenfalls auch im Rahmen
von Gastvereinbarungen mit den vor Ort vertretenen Organi-
sationen;

102. fordert den Generalsekretär auf, die Transparenz
und den Wettbewerbscharakter der Rekrutierungsprozesse für
die Stellen der obersten Führungsebenen in dem Entwick-
lungssystem der Vereinten Nationen zu verbessern, um die
besten Kandidaten innerhalb und außerhalb des Systems der

Vereinten Nationen zu finden, und fordert in dieser Hinsicht
die Leiter der Sonderorganisationen, Fonds und Programme
der Vereinten Nationen auf, über den Koordinierungsrat der
Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen uneingeschränkt mit dem Generalsekretär zusammenzu-
arbeiten, um die Rekrutierungsprozesse für hochrangige
Amtsträger bis 2009 zu harmonisieren, die Auswahlkriterien
transparent zu machen und sicherzustellen, dass bei gleicher
fachlicher Eignung der Kandidaten eine ausgewogene Vertre-
tung von Frauen und Männern und eine ausgewogene geogra-
fische Vertretung gebührend berücksichtigt werden;

103. regt an, dass das Entwicklungssystem der Vereinten
Nationen auf Antrag des Programmlands zur Mitwirkung von
Amts wegen an bestehenden und neuen Hilfemodalitäten und
Koordinierungsmechanismen aufgefordert wird, und bittet
das System in dieser Hinsicht um verstärkte Mitwirkung;

104. ersucht den Administrator des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen, bei der Wahrnehmung der
Aufgaben für die Verwaltung des Systems der residierenden
Koordinatoren, das nach wie vor fest im Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen verankert ist,

a) geeignete Mechanismen einzurichten, um sicherzu-
stellen, dass die Kosten des Systems der residierenden Koor-
dinatoren nicht zu Lasten der für die Entwicklungsprogram-
me in den Programmländern vorgesehenen Ressourcen ge-
hen;

b) nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die infolge
der gemeinsamen Anstrengungen und der Koordinierung ein-
gesparten Mittel den Entwicklungsprogrammen zufließen;

105. weist darauf hin, dass das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen im Rahmen der bestehenden Pro-
grammierungsregelungen den Auftrag hat, Landesdirektoren
zu ernennen, die seine Kernaufgaben, darunter die Einwer-
bung von Mitteln, wahrnehmen, und so sicherzustellen, dass
sich die residierenden Koordinatoren ganz ihren Aufgaben
widmen können;

B. Regionale Dimensionen

106. anerkennt den Beitrag der interregionalen, regiona-
len und subregionalen Zusammenarbeit zur Bewältigung der
Herausforderungen auf dem Gebiet der Entwicklung im Zu-
sammenhang mit der Erreichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele;

107. legt in dieser Hinsicht dem Entwicklungssystem der
Vereinten Nationen nahe, die Zusammenarbeit mit den regio-
nalen und subregionalen zwischenstaatlichen Organisationen
und den Regionalbanken, je nach Bedarf und gemäß ihrem je-
weiligen Mandat, zu verstärken;

108. ersucht die Regionalkommissionen der Vereinten
Nationen, ihre analytischen Kapazitäten zur Unterstützung
einzelstaatlicher Entwicklungsinitiativen auf Antrag der Pro-
grammländer weiterzuentwickeln und Maßnahmen zu Gun-
sten einer engeren interinstitutionellen Zusammenarbeit auf
regionaler und subregionaler Ebene zu unterstützen;
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109. erkennt im Hinblick auf die Arbeitsweise des Ent-
wicklungssystems der Vereinten Nationen an, wie wichtig es
ist, die regionalen Strukturen der technischen Unterstützung
und die Regionalbüros darauf auszurichten, den Landesteams
der Vereinten Nationen Unterstützung, einschließlich ver-
stärkter technischer, Programm- und Verwaltungsunterstüt-
zung, zu gewähren, ihre Zusammenarbeit auf regionaler Ebe-
ne auszubauen, namentlich durch gemeinsame Unterbrin-
gung, wo dies angezeigt ist und den Bedürfnissen der Pro-
grammländer der jeweiligen Regionen entspricht, und gege-
benenfalls und in enger Absprache mit den jeweiligen Pro-
grammländern geeignete Mechanismen auf subregionaler
Ebene festzulegen, um auf konkrete Herausforderungen zu
reagieren, denen in den regionalen Zentren nicht angemessen
begegnet werden kann;

110. ersucht die Fonds, Programme, Sonderorganisatio-
nen und sonstigen Einrichtungen des Entwicklungssystems
der Vereinten Nationen auf regionaler Ebene sowie die Re-
gionalkommissionen, die Zusammenarbeit und die Koordi-
nierung untereinander auf regionaler Ebene und mit ihrem je-
weiligen Hauptsitz weiter zu verstärken, unter anderem durch
engere Zusammenarbeit innerhalb des Systems der residie-
renden Koordinatoren und in enger Absprache mit den Regie-
rungen der jeweiligen Länder, und gegebenenfalls die Fonds,
Programme und Sonderorganisationen einzubeziehen, die auf
der regionalen Ebene nicht vertreten sind;

111. fordert die Organisationen des Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen, ihre Regionalkommissionen
sowie andere regionale und subregionale Stellen auf, je nach
Bedarf und gemäß ihrem jeweiligen Mandat ihre Zusammen-
arbeit zu verstärken und auf Antrag von Empfängerländern
kooperativere Ansätze zur Unterstützung einzelstaatlicher
Entwicklungsinitiativen zu verfolgen, insbesondere durch en-
gere Zusammenarbeit innerhalb des Systems der residieren-
den Koordinatoren und durch die Verbesserung der Mecha-
nismen für den Zugang zu den technischen Kapazitäten des
Systems der Vereinten Nationen auf regionaler und subregio-
naler Ebene;

C. Transaktionskosten und Effizienz
112. ersucht die Exekutivräte und Leitungsgremien der

Fonds, Programme und Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen, die bei der Vereinfachung und Harmonisierung des
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen auf globaler,
regionaler und einzelstaatlicher Ebene erzielten Fortschritte,
einschließlich der Kosten und Nutzen, zu bewerten, die mög-
lichen Auswirkungen auf die Entwicklungsprogrammierung
zu analysieren und dem Wirtschafts- und Sozialrat jährlich
auf seiner Arbeitstagung Bericht zu erstatten;

113. fordert die Fonds, Programme und Sonderorganisa-
tionen der Vereinten Nationen auf, ihre Regeln und Verfahren
überall dort weiter zu harmonisieren und zu vereinfachen, wo
dies zu einer erheblichen Minderung des Verwaltungs- und
Verfahrensaufwands für die Organisationen und die nationa-
len Partner führen kann, wobei die besonderen Gegebenhei-
ten der Programmländer zu berücksichtigen sind, und die Ef-
fizienz, Rechenschaftspflicht und Transparenz des Entwick-
lungssystems der Vereinten Nationen zu erhöhen;

114. fordert die Fonds, Programme und Sonderorganisa-
tionen der Vereinten Nationen außerdem auf, dafür zu sorgen,
dass die infolge der Senkung von Transaktions- und Gemein-
kosten eingesparten Mittel möglichst den Entwicklungspro-
grammen in den Programmländern zufließen;

115. stellt fest, dass die Zunahme der zweckgebundenen,
ergänzenden und außerplanmäßigen Mittel und der Anzahl
der damit verbundenen Projekte zu höheren Transaktionsko-
sten führt und ein wichtiger Faktor ist, der die Bemühungen
um eine größtmögliche Effizienz des Entwicklungssystems
der Vereinten Nationen behindern kann;

116. ersucht die Exekutivräte der Fonds, Programme und
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, die Frage der
Kostendeckung zu prüfen, um sicherzustellen, dass die mit
zweckgebundenen, ergänzenden und außerplanmäßigen Mit-
teln finanzierten Projekte nicht mit Basisressourcen subven-
tioniert werden;

117. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen, die Konzepte, Verfahrensweisen und Kostengliede-
rungen im Zusammenhang mit den Transaktionskosten und
der Kostendeckung weiter zu standardisieren und zu harmo-
nisieren und dabei den Grundsatz der vollen Kostendeckung
bei der Verwaltung aller zweckgebundenen, ergänzenden und
außerplanmäßigen Beiträge, einschließlich in gemeinsamen
Programmen, zu wahren;

118. legt den Fonds, Programmen und Sonderorganisa-
tionen der Vereinten Nationen nahe, soweit angezeigt und in
Absprache mit den Programmländern die Transaktionskosten
weiter zu senken, Missionen, Analysen und Evaluierungen
auf Landesebene gemeinsam durchzuführen, ihre Unterstüt-
zung zum Aufbau von Kapazitäten mittels koordinierter Pro-
gramme im Einklang mit den Anträgen und Prioritäten der
Programmländer zu gewähren und gemeinsame Ausbildungs-
aktivitäten und den Erfahrungsaustausch zu fördern;

119. legt dem Entwicklungssystem der Vereinten Natio-
nen nahe, die einzelstaatlichen öffentlichen und privaten Sy-
steme für Unterstützungsdienste stärker zu nutzen, nament-
lich in den Bereichen Beschaffungswesen, Sicherheit, Infor-
mationstechnologie, Telekommunikation, Dienstreisen und
Bankdienste sowie gegebenenfalls für die Planung, Berichter-
stattung und Evaluierung, und legt dem Entwicklungssystem
der Vereinten Nationen außerdem nahe, zur Stärkung der na-
tionalen Kapazitäten und zur Senkung der Transaktionsko-
sten auf Paralleleinrichtungen für die Durchführung von Pro-
jekten in den Programmländern zu verzichten beziehungswei-
se ihre Zahl deutlich zu verringern;

120. legt den Fonds, Programmen und Sonderorganisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen nahe, sich in Ab-
sprache mit den Regierungen der Programmländer und im
Einklang mit den Entwicklungsbedürfnissen und -prioritäten
dieser Länder verstärkt darum zu bemühen, ihre Landesprä-
senz durch gemeinsam genutzte Grundstücke und Gebäude
und die gemeinsame Unterbringung zu rationalisieren, gege-
benenfalls das Modell des gemeinsamen Büros zu verwirkli-
chen und die gemeinsame Nutzung von Unterstützungsdien-
sten und Geschäftsbereichen auszuweiten, um die Gemein-
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und Transaktionskosten der Vereinten Nationen für die natio-
nalen Regierungen zu senken;

121. befürwortet die kontinuierliche Entwicklung harmo-
nisierter Ansätze, wie die Annahme der Internationalen Rech-
nungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor, die Stan-
dardisierung der Definitionen und Bewertungen im Prüfungs-
wesen und den harmonisierten Ansatz für Barüberweisungen,
fordert die Fonds, Programme und Sonderorganisationen der
Vereinten Nationen auf, ihre Geschäftspraktiken weiter zu
harmonisieren und zu vereinfachen, und erkennt an, wie
wichtig es ist, die Bereiche Personalmanagement, ERP-Syste-
me, Finanzen, Verwaltung, Beschaffungswesen, Sicherheit,
Informationstechnologie, Telekommunikation, Dienstreisen
und Bankdienste zu harmonisieren und die Informations- und
Kommunikationstechnologien möglichst umfassend zu nut-
zen, um die Reisekosten und die sonstigen laufenden Kom-
munikationskosten zu senken;

122. ersucht den Generalsekretär, dem Wirtschafts- und
Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 2008 ein bis Ende 2010 ab-
zuschließendes Arbeitsprogramm für die volle Durchführung
der genannten Maßnahmen vorzulegen, das einen Rahmen-
plan konkreter, messbarer, erreichbarer und termingebunde-
ner Ergebnisse, Richtwerte, eine Aufgabenverteilung und Be-
stimmungen zur schrittweisen Abschaffung überflüssiger Re-
geln und Verfahren sowie einen Zeitplan für die Überwa-
chung der Fortschritte bei der Verwirklichung dieser Ziele
enthält;

D. Kapazitäten des Entwicklungssystems der Vereinten
Nationen auf Landesebene

123. weist erneut darauf hin, dass die vom System der
Vereinten Nationen in einem jeweiligen Land eingesetzten
Qualifikationen und Fachkenntnisse vom Umfang und von
der Qualität her dem angemessen sein müssen, was notwen-
dig ist, um die im Entwicklungshilfe-Programmrahmen der
Vereinten Nationen oder in den Landesprogrammdokumen-
ten für jedes Land festgelegten Prioritäten entsprechend den
nationalen Entwicklungsstrategien und -plänen, einschließ-
lich der Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, soweit
vorhanden, zu verwirklichen, und dass sie den Bedürfnissen
und Anforderungen entsprechen müssen, welche die Ent-
wicklungsländer in Bezug auf technische Unterstützung und
Kapazitätsaufbau haben;

124. legt den Organisationen des Entwicklungssystems
der Vereinten Nationen nahe, im Rahmen ihrer Personalpoli-
tik alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzu-
stellen, dass die mit operativen Aktivitäten auf Landesebene
befassten Bediensteten der Vereinten Nationen über die nöti-
gen Qualifikationen und Fachkenntnisse für eine wirksame
Management-, Politikberatungs- und sonstige Tätigkeit zum
Ausbau von Kapazitäten im Einklang mit den nationalen Ent-
wicklungsprioritäten und -plänen verfügen;

125. betont, dass das Entwicklungssystem der Vereinten
Nationen umfassende Politiken und Strategien für die Perso-
nalplanung und -entwicklung beschließen muss, und ersucht
in dieser Hinsicht den Generalsekretär, einen Bericht zu erar-
beiten, in dem er die Herausforderungen auf dem Gebiet der

Humanressourcen innerhalb des Entwicklungssystems auf
Landesebene aufzeigt und Verbesserungsempfehlungen for-
muliert;

126. ersucht den Generalsekretär, über den Koordinie-
rungsrat der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen die Anstrengungen in Bezug auf die interin-
stitutionelle Personalmobilität, die Neuprofilierung und die
Umsetzung von Mitarbeitern sowie die Ausbildung und die
Weiterqualifizierung, insbesondere an der Fortbildungsaka-
demie des Systems der Vereinten Nationen in Turin (Italien),
fortzusetzen und zu verstärken;

127. unterstreicht, wie wichtig es ist, nationale Bedien-
stete des Höheren Dienstes und nationale Berater wann im-
mer möglich und zum Vorteil der Programmländer einzuset-
zen;

128. legt dem Entwicklungssystem der Vereinten Natio-
nen nahe, Wissensmanagementsysteme weiter zu fördern, zu
entwickeln und zu unterstützen, damit die Programmländer
das Wissen und die Fachkenntnisse nutzen können, die auf
Landesebene nicht leicht zugänglich sind, namentlich die
Ressourcen, die auf regionaler Ebene und über die nicht stän-
dig vor Ort vertretenen Einrichtungen leicht zugänglich sind;

E. Evaluierung der operativen Entwicklungsaktivitäten

129. betont, dass die Programmländer bei der Evaluie-
rung aller Formen der Hilfe, einschließlich der vom Entwick-
lungssystem der Vereinten Nationen gewährten Hilfe, mehr
Eigenverantwortung und Führung übernehmen sollen, und er-
sucht das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen, seine
Anstrengungen zur Stärkung der Evaluierungskapazitäten in
den Programmländern fortzusetzen und zu vertiefen;

130. stellt fest, dass das System der Vereinten Nationen
2005 über die Evaluierungsgruppe der Vereinten Nationen
die Normen und Standards für die Evaluierung gebilligt und
damit einen Beitrag zur Stärkung der Evaluierung als einer
Funktion des Systems der Vereinten Nationen geleistet hat;

131. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die Wirk-
samkeit der operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems
der Vereinten Nationen zu bewerten und insbesondere zu er-
mitteln, ob alle verfügbaren Kapazitäten wirksam eingesetzt
wurden, um der Nachfrage von Entwicklungsländern nach
Unterstützung bei der Entwicklung umfassend und flexibel zu
entsprechen, und im Rahmen der nächsten umfassenden
Grundsatzüberprüfung über die Ergebnisse dieser Bewertung
Bericht zu erstatten;

132. ist sich dessen bewusst, dass die Evaluierung stärker
an Fortschritte bei der Erreichung von Entwicklungszielen
geknüpft werden muss, und legt dem Entwicklungssystem der
Vereinten Nationen nahe, seine Evaluierungstätigkeiten zu
stärken, mit besonderem Gewicht auf Entwicklungsergebnis-
sen, namentlich durch den wirksamen Einsatz der Ergebnis-
matrix des Entwicklungshilfe-Programmrahmens der Verein-
ten Nationen, durch die systematische Nutzung von Überwa-
chungs- und Evaluierungsansätzen auf systemweiter Ebene
und durch die Förderung kooperativer Evaluierungsansätze,
so auch gemeinsamer Evaluierungen;
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133. betont, wie wichtig die Unabhängigkeit und die Un-
parteilichkeit der Evaluierungsfunktion in dem System der
Vereinten Nationen sind;

134. bekräftigt, dass die Wirksamkeit der operativen Ak-
tivitäten an der Bedeutung gemessen werden soll, die sie für
die Anstrengungen zur Armutsbekämpfung, das Wirtschafts-
wachstum und die nachhaltige Entwicklung der Programm-
länder haben;

135. weist darauf hin, dass am Ende des Programmzyklus
auf Landesebene Evaluierungen des Entwicklungshilfe-Pro-
grammrahmens der Vereinten Nationen durchgeführt werden
müssen, auf der Grundlage der Ergebnismatrix des Pro-
grammrahmens und unter voller Mitwirkung und Führung der
Empfängerregierung;

136. ersucht das Entwicklungssystem der Vereinten Na-
tionen, Orientierungs- und Aufsichtsmechanismen für die Fi-
nanzierung, Planung und Durchführung der Tätigkeiten zur
Überwachung und Evaluierung der Entwicklungshilfe-Pro-
grammrahmen der Vereinten Nationen weiterzuentwickeln,
mit dem Ziel, ihren Beitrag zur nationalen Entwicklung und
zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu
bewerten;

137. legt allen an den operativen Entwicklungsaktivitäten
beteiligten Organisationen der Vereinten Nationen nahe, so-
fern sie es noch nicht getan haben, jeweils geeignete Überwa-
chungs- und Evaluierungspolitiken zu beschließen, die den
systemweiten Normen und Standards entsprechen, und die
notwendigen finanziellen und institutionellen Regelungen für
die Schaffung und/oder Stärkung organisationsinterner unab-
hängiger, glaubwürdiger und nützlicher Evaluierungsmecha-
nismen zu treffen;

138. legt dem Entwicklungssystem der Vereinten Natio-
nen nahe, die Evaluierungsfunktion mit Zustimmung der Lei-
tungsgremien der Fonds, Programme und Organisationen
weiter zu stärken und in dieser Hinsicht die Anstrengungen
zur Stärkung der Evaluierung im gesamten System und zur
Förderung einer Evaluierungskultur fortzusetzen;

139. nimmt Kenntnis von den freiwilligen Anstrengun-
gen, die Kohärenz, Koordinierung und Harmonisierung im
Entwicklungssystem der Vereinten Nationen zu verbessern,
namentlich auf Antrag einiger Pilotprogrammländer, legt
dem Generalsekretär nahe, mit Unterstützung durch die Eva-
luierungsgruppe der Vereinten Nationen den Pilotprogramm-
ländern bei der Evaluierung und beim Austausch ihrer Erfah-
rungen behilflich zu sein, und betont zudem die Notwendig-
keit einer unabhängigen Evaluierung der bei diesen Anstren-
gungen gewonnenen Erkenntnisse, damit die Mitgliedstaaten
sie unbeschadet eines künftigen zwischenstaatlichen Be-
schlusses prüfen können;

V

Weiterverfolgung

140. bekräftigt, dass die Leitungsgremien der Fonds, Pro-
gramme und Sonderorganisationen des Entwicklungssystems

der Vereinten Nationen geeignete Maßnahmen treffen sollen,
um diese Resolution vollständig durchzuführen, im Einklang
mit den Ziffern 91 und 92 der Resolution 56/201;

141. ersucht den Generalsekretär, nach Absprache mit
den Fonds, Programmen und Sonderorganisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen dem Wirtschafts- und Sozialrat
auf seiner Arbeitstagung 2008 einen Bericht über ein geeigne-
tes Managementverfahren zu unterbreiten, der klare Richtli-
nien, Zielvorgaben, Richtwerte und Zeitpläne für die voll-
ständige Durchführung dieser Resolution enthält und die
durch die Durchführung dieser Resolution zu erreichenden
Ergebnisse in einer Form, die die angemessene Überwachung
und Evaluierung dieser Ergebnisse ermöglicht, sowie die für
die Durchführung dieser Resolution einzuleitenden hauptab-
teilungsübergreifenden und interinstitutionellen Maßnahmen
beschreibt;

142. ersucht den Generalsekretär außerdem, auf der
Grundlage der von den Fonds, Programmen und Sonderorga-
nisationen des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen
bereitgestellten Informationen dem Wirtschafts- und Sozial-
rat auf seinen Arbeitstagungen 2009 und 2010 ausführliche
Berichte über die bei der Weiterverfolgung dieser Resolution
über die dreijährliche umfassende Grundsatzüberprüfung er-
reichten Ergebnisse und durchgeführten Maßnahmen und
Prozesse vorzulegen, um die Durchführung der Resolution im
Hinblick auf die Gewährleistung ihrer vollständigen Durch-
führung zu evaluieren;

143. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung über den
Wirtschafts- und Sozialrat im Kontext der dreijährlichen um-
fassenden Grundsatzüberprüfung, unter anderem unter Her-
anziehung der einschlägigen Dokumente, eine umfassende
Analyse der Durchführung dieser Resolution vorzulegen und
geeignete Empfehlungen abzugeben.

RESOLUTION 62/209
Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/424/Add.3, Ziff. 8)268.

62/209. Süd-Süd-Zusammenarbeit
Die Generalversammlung,
in Bekräftigung ihrer Resolution 33/134 vom 19. Dezem-

ber 1978, in der sie den Aktionsplan von Buenos Aires zur
Förderung und Verwirklichung der technischen Zusammen-
arbeit zwischen Entwicklungsländern billigte269, 

268 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
269 Report of the United Nations Conference on Technical Cooperation
among Developing Countries, Buenos Aires, 30 August–12 September
1978 (United Nations publication, Sales No. E.78.II.A.11 und Korrigen-
dum), Kap. I.
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unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/270 B vom 23. Ju-
ni 2003, 60/212 vom 22. Dezember 2005 und andere für die
Süd-Süd-Zusammenarbeit relevante Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005270, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 59/250 vom
22. Dezember 2004, in der sie unter anderem die Organisatio-
nen und Organe des Systems der Vereinten Nationen nach-
drücklich aufforderte, in ihren Programmen und durch ihre
Aktivitäten auf Landesebene und ihre Landesbüros durchgän-
gig Modalitäten zur Unterstützung der Süd-Süd-Zusammen-
arbeit zu berücksichtigen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/96 vom 19. Dezem-
ber 1994 über eine Konferenz der Vereinten Nationen über
Süd-Süd-Zusammenarbeit, unter Begrüßung der für die Ein-
berufung einer Konferenz der Vereinten Nationen über Süd-
Süd-Zusammenarbeit bekundeten Unterstützung und in An-
erkennung der gewachsenen Rolle der Vereinten Nationen
bei der Unterstützung von Aktivitäten der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern,

Kenntnis nehmend von den Initiativen, die in dem vom
ersten Süd-Gipfel verabschiedeten Havanna-Aktionspro-
gramm271, dem Rahmenplan von Marrakesch für die Durch-
führung der Süd-Süd-Zusammenarbeit272 und dem Aktions-
plan von Doha273 enthalten sind, 

1. begrüßt den Bericht des Hochrangigen Ausschusses
für die Süd-Süd-Zusammenarbeit über seine fünfzehnte Ta-
gung und die auf der Tagung gefassten Beschlüsse274; 

2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Stand der Süd-Süd-Zusammenarbeit275; 

3. betont, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit als wich-
tiges Element der internationalen Entwicklungszusammenar-
beit den Entwicklungsländern erfolgversprechende Chancen
für ihre individuellen und gemeinschaftlichen Bemühungen
um ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum und eine nachhalti-
ge Entwicklung bietet;

4. betont außerdem, dass die Süd-Süd-Zusammenar-
beit die Nord-Süd-Zusammenarbeit nicht ersetzt, sondern
vielmehr ergänzt;

5. hebt hervor, dass trotz der auf diesem Gebiet erziel-
ten Fortschritte weitere Anstrengungen erforderlich sind, um
die Ansätze und das Potenzial der Süd-Süd-Zusammenarbeit
zur Erhöhung der Wirksamkeit der Entwicklungsaktivitäten,
namentlich durch den Aufbau nationaler Kapazitäten, besser
zu verstehen;

6. ermutigt die internationale Gemeinschaft, ein-
schließlich der internationalen Finanzinstitutionen, die Be-
mühungen der Entwicklungsländer unter anderem im Wege
der Dreieckskooperation zu unterstützen;

7. befürwortet die Initiativen und Vereinbarungen, ein-
schließlich öffentlich-privater Mechanismen, die im Rahmen
der Bemühungen um eine verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen Entwicklungsländern unternommen werden, unter an-
derem auf den Gebieten Armuts- und Hungerbekämpfung,
Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien,
Wissenschaft und Technologie, Umwelt, Kultur, Gesundheit,
Bildung und menschliche Entwicklung;

8. bittet den Hochrangigen Ausschuss für die Süd-Süd-
Zusammenarbeit und den Exekutivrat des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen und des Bevölkerungsfonds
der Vereinten Nationen, gegebenenfalls Maßnahmen zur wei-
teren Stärkung der Sondergruppe für Süd-Süd-Zusammenar-
beit im Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen als
gesonderte Einheit und als Koordinierungsstelle für die Süd-
Süd-Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen zu prüfen, um sie zur Erfüllung aller ihrer Aufgaben
zu befähigen, insbesondere durch die Mobilisierung von Mit-
teln für die Förderung der Süd-Süd-Zusammenarbeit, na-
mentlich im Wege der Dreieckskooperation;

9. erkennt an, dass es notwendig ist, die Fortschritte
des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen bei der Un-
terstützung der Süd-Süd-Zusammenarbeit weiter zu bewer-
ten, insbesondere durch die Bereitstellung von Ressourcen für
die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die Mobilisierung techni-
scher und finanzieller Ressourcen für die Dreieckskoopera-
tion, und die Süd-Süd-Zusammenarbeit durchgängig in die
Tätigkeit der Fonds und Programme der Vereinten Nationen
und der Sonderorganisationen im Feld zu integrieren;

10. erkennt außerdem an, dass zusätzliche Ressourcen
für die Verstärkung der Süd-Süd-Zusammenarbeit mobilisiert
werden müssen, und bittet in diesem Zusammenhang die Ge-
bergemeinschaft, namentlich die Mitgliedstaaten, im Ein-
klang mit ihrer Resolution 57/263 vom 20. Dezember 2002
großzügige Beiträge an den Fonds der Vereinten Nationen für
die Süd-Süd-Zusammenarbeit und den Pérez-Guerrero-Treu-
handfonds für wirtschaftliche und technische Zusammenar-
beit zwischen Entwicklungsländern zu leisten;

11. bekräftigt, dass die Tätigkeit der Sondergruppe für
Süd-Süd-Zusammenarbeit weiterhin aus vorhandenen regulä-
ren Haushaltsmitteln finanziert werden wird, und legt der
Sondergruppe nahe, intensive und innovative Initiativen zu
prüfen und durchzuführen, mit denen zusätzliche Mittel, so-
wohl Finanz- als auch Sachmittel, zur Ergänzung der regulä-
ren Haushalts- und anderen Mittel für Aktivitäten auf dem
Gebiet der Süd-Süd-Zusammenarbeit mobilisiert werden;

12. ermutigt alle Mitgliedstaaten, die Süd-Süd-Zusam-
menarbeit in allen ihren Aspekten zu vertiefen, zu verstärken
und auszubauen, namentlich im Wege der Dreieckskoopera-
tion und als einen kontinuierlichen und dynamischen Prozess,
der zur Bewältigung der Herausforderungen beiträgt, denen
sich die Länder des Südens, insbesondere die am wenigsten

270 Siehe Resolution 60/1.
271 A/55/74, Anlage II.
272 A/58/683, Anlage II.
273 A/60/111, Anlage II.
274 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 39 (A/62/39).
275 A/62/295.
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entwickelten Länder, die Binnenentwicklungsländer, die klei-
nen Inselentwicklungsländer und die Länder in Postkonflikt-
und Krisensituationen gegenübersehen;

13. erkennt an, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit ge-
stärkt und weiter belebt werden muss, beschließt in dieser
Hinsicht, anlässlich des dreißigsten Jahrestags der Verab-
schiedung des Aktionsplans von Buenos Aires zur Förderung
und Verwirklichung der technischen Zusammenarbeit zwi-
schen Entwicklungsländern269 spätestens in der ersten Jahres-
hälfte 2009 eine Konferenz der Vereinten Nationen auf hoher
Ebene über Süd-Süd-Zusammenarbeit einzuberufen, und er-
sucht den Präsidenten der Generalversammlung, den Präsi-
denten des Hochrangigen Ausschusses für die Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit damit zu beauftragen, die erforderlichen Kon-
sultationen mit den Mitgliedstaaten zur Vorbereitung der ge-
planten Konferenz zu führen, damit die Versammlung wäh-
rend ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Beschluss über
die Art, den Termin, die Ziele und die Modalitäten der Kon-
ferenz fassen kann, und dabei die bestehenden Koordinie-
rungsmechanismen des Systems der Vereinten Nationen zu
nutzen;

14. begrüßt das großzügige Angebot der Regierung Ar-
gentiniens, die Konferenz der Vereinten Nationen auf hoher
Ebene über Süd-Süd-Zusammenarbeit auszurichten;

15. beschließt, den Unterpunkt „Süd-Süd-Entwick-
lungszusammenarbeit“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den
Generalsekretär, auf der genannten Tagung einen umfassen-
den Bericht über den Stand der Durchführung dieser Resolu-
tion vorzulegen.

RESOLUTION 62/210

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/425,
Ziff. 12)276.

62/210. Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Verein-
ten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/188 vom 16. De-
zember 1996, 52/206 vom 18. Dezember 1997, 53/195 vom
15. Dezember 1998, 54/229 vom 22. Dezember 1999, 55/208
vom 20. Dezember 2000, 56/208 vom 21. Dezember 2001,
57/268 vom 20. Dezember 2002, 58/223 vom 23. Dezember
2003, 59/252 vom 22. Dezember 2004 und 60/213 vom
22. Dezember 2005 sowie ihren Beschluss 61/542 vom
20. Dezember 2006,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs277,

in Anerkennung der Arbeit des Kuratoriums des Ausbil-
dungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen be-
treffend die Aufgabenwahrnehmung des Instituts,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes für das
Engagement, die Einsatzbereitschaft und die Leistungen von
Herrn Marcel Boisard, Beigeordneter Generalsekretär und
fünfzehn Jahre lang Exekutivdirektor des Instituts,

Kenntnis nehmend von den anhaltenden Fortschritten des
Instituts bei der Durchführung seiner verschiedenen Program-
me und Aktivitäten, namentlich der verstärkten Zusammenar-
beit mit anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und mit regionalen und nationalen Institutionen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierungen und
privaten Institutionen, die dem Institut finanzielle und sonsti-
ge Beiträge zur Verfügung gestellt oder zugesagt haben,

feststellend, dass die Tätigkeit des Instituts bislang voll-
ständig aus freiwilligen Beiträgen finanziert worden ist,

sowie feststellend, dass die freiwilligen Beiträge trotz des
wachsenden Bedarfs an Ausbildung und Kapazitätsaufbau
auf niedrigem Stand verharren, was die Durchführung der
grundlegenden Ausbildungskurse des Instituts für die am
Amtssitz der Vereinten Nationen in New York und bei den
Büros der Vereinten Nationen in Genf, Nairobi und Wien ak-
kreditierten Diplomaten und Delegierten gefährdet,

erneut erklärend, dass den Ausbildungs- und Kapazitäts-
aufbautätigkeiten eine sichtbarere und größere Rolle bei der
Unterstützung des Managements der internationalen Angele-
genheiten und bei der Durchführung der Programme des Sy-
stems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung zugewiesen werden soll,

1. nimmt Kenntnis von den vom neuen Exekutivdirek-
tor des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten
Nationen eingeleiteten und von dessen Kuratorium gebillig-
ten strategischen Reformen, die das Institut zu einem Kompe-
tenzzentrum machen sollen;

2. bekräftigt die Wichtigkeit eines koordinierten, das
gesamte System der Vereinten Nationen umfassenden Ansat-
zes auf dem Gebiet der Forschung und Ausbildung, der auf ei-
ner wirksamen und kohärenten Strategie sowie auf einer
wirksamen Arbeitsteilung zwischen den zuständigen Institu-
tionen und Organen beruht;

3. bekräftigt außerdem die Nützlichkeit des Instituts in
Anbetracht der zunehmenden Bedeutung der Ausbildung und
des Kapazitätsaufbaus im Rahmen der Vereinten Nationen
und des Ausbildungsbedarfs von Staaten und Lokalbehörden
sowie den Wert der den Kapazitätsaufbau betreffenden For-
schungstätigkeiten, die das Institut im Rahmen seines Man-
dats durchführt;

4. begrüßt die Fortschritte, die im Hinblick auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit des Instituts mit anderen
Organisationen und Organen des Systems der Vereinten Na-
tionen bei ihren Ausbildungs- und Kapazitätsaufbauprogram-
men erzielt wurden, und unterstreicht in diesem Zusammen-
hang, dass diese partnerschaftliche Zusammenarbeit insbe-

276 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Berichterstatterin des Ausschusses vorgelegt. 
277 A/62/377.
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sondere auf Landesebene weiterentwickelt und ausgebaut
werden muss;

5. ersucht das Kuratorium, auch künftig für eine faire
und ausgewogene geografische Verteilung und für Transpa-
renz bei der Ausarbeitung der Programme sowie der Beschäf-
tigung von Sachverständigen zu sorgen, und betont in dieser
Hinsicht, dass sich die Kurse des Instituts hauptsächlich auf
Entwicklungsfragen und das Management der internationalen
Angelegenheiten konzentrieren sollen;

6. erklärt erneut, wie wichtig es ist, Kursmaterialien
einzusetzen, die den Kriterien der Objektivität, der Unpartei-
lichkeit und der Wissenschaftlichkeit entsprechen und mit
den Zielen und Prioritäten der Vereinten Nationen im Ein-
klang stehen, und erwartet, dass das System für die Auswahl
der vom Institut verwendeten Kursmaterialien verbessert
wird; 

7. fordert das Kuratorium nachdrücklich auf, die Um-
setzung der verbleibenden Empfehlung des Rates der Rech-
nungsprüfer betreffend den Zweijahreszeitraum 2002-2003
zügig abzuschließen, wobei sie die bislang geleistete Arbeit
dankbar anerkennt278; 

8. appelliert erneut an alle Regierungen, insbesondere
diejenigen der entwickelten Länder, und an private Institutio-
nen, die dem Institut noch keine finanziellen oder sonstigen
Beiträge zur Verfügung gestellt haben, es finanziell und auf
sonstige Weise großzügig zu unterstützen, und fordert dieje-
nigen Staaten, die ihre freiwilligen Beiträge eingestellt haben,
nachdrücklich auf, in Anbetracht der strategischen Reformen
zu erwägen, wieder Beiträge zu entrichten;

9. legt dem Kuratorium nahe, seine Anstrengungen zur
Überwindung der derzeitigen Finanzlage des Instituts fortzu-
setzen, insbesondere mit dem Ziel, die Zahl der Geber zu er-
höhen und eine berechenbarere und angemessenere Unter-
stützung seitens der Mitgliedstaaten für seine Aktivitäten, ins-
besondere seine grundlegenden Ausbildungsaktivitäten, zu
erhalten;

10. beschließt, die Regelungen für die Berichterstattung
des Instituts wie folgt zu straffen:

a) Konsolidierung der Berichte des Generalsekretärs
und des Exekutivdirektors des Instituts;

b) Vorlage des neuen konsolidierten Berichts des Ge-
neralsekretärs an den Wirtschafts- und Sozialrat statt an die
Generalversammlung;

c) Einführung eines zweijährlichen Berichtszyklus ab
2009; 

11. ersucht den Generalsekretär, dem Wirtschafts- und
Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 2008 einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution samt Angaben über ihre
finanziellen Auswirkungen sowie über den Beitragsstand und
die Finanzlage des Instituts vorzulegen.

RESOLUTION 62/211

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/426,
Ziff. 10)279.

62/211. Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/215 vom 21. De-
zember 2000, 56/76 vom 11. Dezember 2001, 58/129 vom
19. Dezember 2003 und 60/215 vom 22. Dezember 2005, 

in Bekräftigung der ausnehmend wichtigen Rolle, die den
Vereinten Nationen, namentlich der Generalversammlung
und dem Wirtschafts- und Sozialrat, bei der Förderung von
Partnerschaften im Kontext der Globalisierung zukommt, 

unter Hervorhebung des zwischenstaatlichen Charakters
der Vereinten Nationen und der zentralen Rolle und Verant-
wortung der Regierungen bei der Politikgestaltung auf natio-
naler und internationaler Ebene, 

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, auf nationaler wie
auf globaler Ebene ein Umfeld zu schaffen, das einem nach-
haltigen Wirtschaftswachstum, der Armutslinderung und der
ökologischen Nachhaltigkeit förderlich ist, 

Kenntnis nehmend von der wachsenden Zahl öffentlich-
privater Partnerschaften weltweit, 

unter Hinweis auf die in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen280 festgelegten Ziele, namentlich die
Millenniums-Entwicklungsziele, und ihre Bekräftigung im
Ergebnis des Weltgipfels 2005281, insbesondere im Hinblick
darauf, Partnerschaften zu schaffen, indem dem Privatsektor,
den nichtstaatlichen Organisationen und der Zivilgesell-
schaft insgesamt mehr Gelegenheit eingeräumt wird, einen
Beitrag zur Verwirklichung der Ziele und Programme der
Vereinten Nationen zu leisten, namentlich zu dem Streben
nach Entwicklung und Armutsbeseitigung, 

278 Siehe A/60/113, Anlage, Abschn. IV.G.

279 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Äthiopien, Belarus, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kongo,
Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Mali, Malta, Marshallinseln, Mexiko, Moldau, Monaco,
Montenegro, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pana-
ma, Paraguay, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Tschechische Republik, Tür-
kei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische
Republik und Zypern.
280 Siehe Resolution 55/2.
281 Siehe Resolution 60/1.
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daran erinnernd, dass auf dem Weltgipfel 2005 dazu er-
mutigt wurde, verantwortungsbewusste Unternehmensprakti-
ken zu verfolgen, 

unterstreichend, dass die Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und allen in Betracht kommenden Part-
nern, einschließlich des Privatsektors, den in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen die-
nen soll, dass sie konkrete Beiträge zur Verwirklichung der
international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der Millenniums-Entwicklungsziele, sowie der Ergebnisse
der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen und ihrer Überprüfungen, insbesondere auf dem Ge-
biet der Entwicklung und der Armutsbekämpfung, leisten
kann und dass sie so zu gestalten ist, dass die Integrität, Un-
parteilichkeit und Unabhängigkeit der Organisation gewahrt
bleibt, 

sowie unterstreichend, wie wichtig der Beitrag des Privat-
sektors, der nichtstaatlichen Organisationen und der Zivilge-
sellschaft für die Umsetzung der Ergebnisse der Konferenzen
der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich
und auf damit zusammenhängenden Gebieten ist,

in dieser Hinsicht die Teilnahme von Institutionen der Zi-
vilgesellschaft und des Privatsektors an den Konsultationen
zwischen mehreren Interessenträgern über Entwicklungsfi-
nanzierung begrüßend, deren Ergebnisse bei dem am 23. und
24. Oktober 2007 in New York abgehaltenen Dialog auf ho-
her Ebene über Entwicklungsfinanzierung vorgestellt wur-
den, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, bei Bedarf die Mit-
gliedstaaten verstärkt dazu zu befähigen, sich im Einklang
mit ihren nationalen Prioritäten und innerstaatlichen Rechts-
vorschriften wirksam an Partnerschaften auf allen Ebenen zu
beteiligen, und zu internationaler Unterstützung für derartige
Anstrengungen in den Entwicklungsländern ermutigend, 

hervorhebend, dass alle maßgeblichen Partner, ein-
schließlich des Privatsektors, auf verschiedenen Wegen zur
Überwindung der Hindernisse, die sich den Entwicklungslän-
dern bei der Mobilisierung der zur Finanzierung ihrer nach-
haltigen Entwicklung benötigten Ressourcen entgegenstellen,
sowie auch zur Erreichung der Entwicklungsziele der Verein-
ten Nationen beitragen können, unter anderem durch Finanz-
mittel, Technologiezugang, Fachkenntnisse auf dem Gebiet
des Managements und Unterstützung von Programmen zur
Prävention von HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und anderen
Krankheiten sowie zur Betreuung und Behandlung der Kran-
ken, gegebenenfalls durch Senkung der Arzneimittelpreise,

die Anstrengungen aller maßgeblichen Partner, ein-
schließlich des Privatsektors, begrüßend und sie ermutigend,
sich weiterhin zu bemühen, als verlässliche und beständige
Partner aktiv am Entwicklungsprozess mitzuwirken und nicht
nur die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen ihrer
Unternehmungen, sondern auch diejenigen auf die Entwick-
lung, die Gesellschaft, die Menschenrechte, die Gleichstel-
lung der Geschlechter und die Umwelt zu berücksichtigen
und insgesamt die soziale und ökologische Verantwortung

der Unternehmen anzunehmen und anzuwenden, also solche
Werte und eine solche Verantwortung in ihre durch Gewinn-
streben motivierten Verhaltensweisen und Unternehmenspo-
litiken einfließen zu lassen, im Einklang mit den innerstaatli-
chen Gesetzen und sonstigen Vorschriften,

sowie die kontinuierlichen Anstrengungen begrüßend, die
die Kommission für Nachhaltige Entwicklung über ihr Sekre-
tariat unternimmt, um Partnerschaften für nachhaltige Ent-
wicklung zu fördern, unter anderem durch die Schaffung und
Ausweitung einer interaktiven Online-Datenbank als Platt-
form für den Zugang zu Informationen über Partnerschaften
und zur Erleichterung des Austauschs von Erfahrungen und
bewährten Praktiken sowie durch die regelmäßige Abhaltung
von Partnerschaftsbörsen während der Tagungen der Kom-
mission, 

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Fortschritten
bei der auf Partnerschaften bezogenen Arbeit der Vereinten
Nationen, namentlich im Rahmen verschiedener Organisatio-
nen, Einrichtungen, Fonds, Programme, Arbeitsgruppen,
Kommissionen und Initiativen der Vereinten Nationen, wie
etwa der vom Generalsekretär initiierte Globale Pakt, die
Globale Allianz für Informations- und Kommunikationstech-
nologien und Entwicklung282 und der Fonds der Vereinten Na-
tionen für internationale Partnerschaften, sowie begrüßend,
dass verschiedene Organisationen der Vereinten Nationen,
nichtstaatliche Partner und Mitgliedstaaten auf Feldebene ei-
ne Vielzahl von Partnerschaften eingegangen sind, beispiels-
weise die Öffentlich-private Allianz der Vereinten Nationen
für ländliche Entwicklung, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und allen maßgeblichen Partnern, insbeson-
dere dem Privatsektor283;

2. betont, dass Partnerschaften freiwillige und koope-
rative Beziehungen zwischen verschiedenen staatlichen wie
nichtstaatlichen Parteien darstellen, in denen alle Beteiligten
einvernehmlich zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel
zu erreichen oder eine konkrete Aufgabe wahrzunehmen und
die Risiken und Verantwortlichkeiten sowie die Ressourcen
und Vorteile wie vereinbart zu teilen; 

3. betont außerdem die Bedeutung des Beitrags, den
freiwillige Partnerschaften zur Erreichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, leisten, und wiederholt gleichzeitig,
dass sie die von den Regierungen im Hinblick auf die Errei-
chung dieser Ziele eingegangene Verpflichtung nicht ersetzen
sollen, sondern ergänzen; 

4. betont ferner, dass Partnerschaften mit dem inner-
staatlichen Recht und den nationalen Entwicklungsstrategien
und -plänen sowie mit den Prioritäten der Länder, in denen sie

282 A/62/89-E/2007/76, Anlage.
283 A/62/341.
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umgesetzt werden, vereinbar sein sollen, eingedenk der von
den Regierungen diesbezüglich aufgestellten Leitlinien; 

5. erinnert daran, dass auf dem Weltgipfel 2005 die po-
sitiven Beiträge begrüßt wurden, die der Privatsektor und die
Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organi-
sationen, zur Förderung und Durchführung von Entwick-
lungs- und Menschenrechtsprogrammen leisten, und erinnert
außerdem daran, dass auf dem Weltgipfel 2005 beschlossen
wurde, den Beitrag der nichtstaatlichen Organisationen, der
Zivilgesellschaft, des Privatsektors und anderer Interessenträ-
ger im Rahmen der nationalen Entwicklungsanstrengungen
sowie bei der Förderung der weltweiten Entwicklungspart-
nerschaft zu verstärken, und zu öffentlich-privaten Partner-
schaften auf folgenden Gebieten ermutigt wurde: Mobilisie-
rung neuer Investitionen und Schaffung von Arbeitsplätzen,
Entwicklungsfinanzierung, Gesundheit, Landwirtschaft, Er-
haltung, nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und
Umweltmanagement, Energie, Forstwirtschaft und Folgen
des Klimawandels; 

6. erkennt die Rolle an, die öffentlich-private Partner-
schaften bei den Bemühungen um die Beseitigung der Armut
und des Hungers spielen können, erkennt außerdem die Not-
wendigkeit an, sicherzustellen, dass ihre Tätigkeit im vollen
Einklang mit dem Grundsatz der nationalen Eigenverantwor-
tung für die Entwicklungsstrategien steht, und erkennt ferner
die Notwendigkeit einer wirksamen Rechenschaftslegung
und der Transparenz bei ihrer Durchführung an; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft auf, bei der
Bewältigung der mit der Entwicklung verbundenen Heraus-
forderungen im Kontext der Globalisierung auch weiterhin
interessenpluralistische Ansätze zu fördern;

8. ermutigt das System der Vereinten Nationen, für die
Partnerschaften, an denen es mitwirkt, auch weiterhin ein ge-
meinsames und systemisches Konzept zu erarbeiten, das grö-
ßeres Gewicht auf Auswirkungen, Transparenz, Rechen-
schaftspflicht und Nachhaltigkeit legt, in Bezug auf Partner-
schaftsvereinbarungen nicht unnötig starr ist und die folgen-
den Partnerschaftsgrundsätze gebührend berücksichtigt: ge-
meinsame Zielsetzung, Transparenz, keine unfairen Vorteile
für irgendeinen Partner der Vereinten Nationen, wechselseiti-
ger Nutzen und gegenseitige Achtung, Rechenschaftspflicht,
Achtung der Modalitäten der Vereinten Nationen, Streben
nach ausgewogener Vertretung der in Betracht kommenden
Partner aus entwickelten Ländern sowie Entwicklungs- und
Transformationsländern, sektorale und geografische Ausge-
wogenheit und Nichtbeeinträchtigung der Unabhängigkeit
und Neutralität der Vereinten Nationen;

9. befürwortet die Tätigkeit des Globalen Paktes der
Vereinten Nationen als innovative öffentlich-private Partner-
schaft mit dem Ziel, die Werte der Vereinten Nationen und
verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken innerhalb des
Systems der Vereinten Nationen und in der Privatwirtschaft
weltweit zu fördern, namentlich durch eine Erhöhung der
Zahl lokaler Netzwerke, anerkennt den besonderen Charakter
des Managements, der Unterstützung, der Finanzierungs-
struktur und der Stellung des Globalen Paktes innerhalb des

Systems der Vereinten Nationen, womit der Vielfalt der Be-
teiligten des Paktes speziell Rechnung getragen werden soll,
nimmt Kenntnis von der diesbezüglichen Tätigkeit des Büros
für den Globalen Pakt und ermutigt es, seine Anstrengungen
fortzusetzen, insbesondere indem es die in den Partnerschaf-
ten gewonnenen Erkenntnisse und positiven Erfahrungen
auch künftig weitergibt;

10. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem am 5. und
6. Juli 2007 im Büro der Vereinten Nationen in Genf abgehal-
tenen zweiten Gipfel von Führungspersönlichkeiten des Glo-
balen Paktes der Vereinten Nationen und von den ins Leben
gerufenen Partnerschaften;

11. nimmt Kenntnis von der auf Partnerschaften bezoge-
nen Arbeit, die die Vereinten Nationen derzeit durchführen,
namentlich im Rahmen verschiedener Organisationen, Ein-
richtungen, Fonds, Programme, Arbeitsgruppen und Kom-
missionen der Vereinten Nationen und im Einklang mit ihrem
jeweiligen Mandat, und befürwortet es in dieser Hinsicht,
dass gegebenenfalls angemessene Schulungen bereitgestellt
werden;

12. ermutigt die zuständigen Organisationen und Ein-
richtungen der Vereinten Nationen, die in Partnerschaften,
darunter mit der Privatwirtschaft, gewonnenen Erkenntnisse
und positiven Erfahrungen weiterzugeben und so zur Ent-
wicklung wirksamerer Partnerschaften der Vereinten Natio-
nen beizutragen;

13. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstren-
gungen des Generalsekretärs, das Partnerschaftsmanagement
durch die Förderung angemessener Schulungen auf allen be-
troffenen Ebenen, der institutionellen Kapazität in den Lan-
desbüros, der strategischen Ausrichtung und der lokalen Ei-
genverantwortung, den Austausch bewährter Verfahren, die
Verbesserung der Partnerauswahlverfahren und die Straffung
der Leitlinien der Vereinten Nationen für Partnerschaften
zwischen den Vereinten Nationen und allen maßgeblichen
Partnern, einschließlich des Privatsektors, zu verbessern, und
ersucht darum, dass diese Aktivitäten gegebenenfalls fortge-
setzt werden; 

14. ersucht den Generalsekretär, in Absprache mit den
Mitgliedstaaten und im Rahmen der vorhandenen Mittel so-
wie unter Berücksichtigung des besten verfügbaren Instru-
mentariums Mechanismen für die Abschätzung der Folgen
von Partnerschaften zu fördern, um ein wirksames Manage-
ment zu ermöglichen, die Rechenschaftspflicht zu gewährlei-
sten und dazu beizutragen, dass aus Erfolgen wie Misserfol-
gen wirksame Erkenntnisse gewonnen werden; 

15. begrüßt innovative Konzepte für die Nutzung von
Partnerschaften zur besseren Verwirklichung der Ziele und
Programme, insbesondere zur Unterstützung des Strebens
nach Entwicklung und Armutsbeseitigung, und legt den zu-
ständigen Organen und Organisationen der Vereinten Natio-
nen nahe und bittet die Bretton-Woods-Institutionen sowie
die Welthandelsorganisation, diese Möglichkeiten unter Be-
rücksichtigung ihrer unterschiedlichen Mandate, Arbeitswei-
sen und Zielsetzungen sowie der konkreten Rolle der beteilig-
ten nichtstaatlichen Partner weiter zu sondieren; 
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16. empfiehlt in diesem Zusammenhang, dass die Part-
nerschaften auch die Beseitigung aller Formen von Diskrimi-
nierung in Beschäftigung und Beruf, namentlich auf Grund
des Geschlechts, fördern; 

17. richtet erneut die Forderung an

a) alle an Partnerschaften beteiligten Organe des Sy-
stems der Vereinten Nationen, die Integrität und die Unab-
hängigkeit der Organisation zu gewährleisten und nach Be-
darf in ihre regelmäßige Berichterstattung, in ihre Internetsei-
ten und an anderer Stelle Informationen über Partnerschaften
aufzunehmen; 

b) die Partner, den Regierungen, sonstigen Interessen-
trägern sowie den zuständigen Organisationen und Organen
der Vereinten Nationen und anderen internationalen Organi-
sationen, mit denen sie zusammenarbeiten, auf geeignete
Weise, namentlich durch Berichte, sachdienliche Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen beziehungsweise mit diesen
auszutauschen, wobei der Wichtigkeit des Informationsaus-
tauschs zwischen Partnerschaften über praktische Erfahrun-
gen besondere Aufmerksamkeit gelten soll; 

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.




